




Gesundheitspolizei.

1.

Ueber Vergiftung.
Von

Herrn Professor Dr.  IVolfart.

I.

"Von jeher wurde Vergiftung als ein Gegenstand

betrachtet , welchem nicht allein die gesammte
Heilkunde zu Erforschung , Erlcenntnifs und Ge¬

genwirkung vorzüglich Licht geben sollte , sondern
auch die Staatsarzneikunde überhaupt , und die me¬
dizinische Polizei insbesondere eine Aufmerksam¬

keit widmen mufs , welche nie sorgfältig genug

seyn , nie genug das Allgemeine umfassen , nie ge¬
nug in das Besondere eingehen kann . Der Gegen¬

stand ist auch in der That so wichtig , dafe er eine
Aufgabe enthält , deren Lösung in das Unendliche
fortschreitet , da dieselbe , in dem Wechsel der er¬

scheinenden Dinge , mit der Naturlehre und den
Fortschritten der Arznei - und Heilkunde in dem

engsten Vereine steht . Eine jede Bemerkung»
A s
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sie enthalte nun wirklich etwas Neues , oder be¬

stätige und ordne nur das schon Vorhandne und.

Bekannte — mufs daher willkommen seyn . Ohne

weitern Anspruch als nur auf das letztere möge die¬

ser Aufsatz hier stehen , der schon seinen Zweck

erfüllt hat , wenn er allgemeinere Aufmerksamkeit

auf einen oft nur zu sehr vernachläfsigten und doch

so wichtigen Gegenstand zieht , und neue Unter¬

suchungen veranlafst.

Der Begriff von Vergiftung und von dem was

Gift sei , ist der Natur der Sache gemäfs relativ,

und dadurch so unbestimmt , dafs sich von jeher

die Meinungen und Erklärungen darüber ausser¬

ordentlich verwirrt , und die Schriftsteller verge¬

bens ihren Scharfsinn erschöpft haben , um für das,

was Gift zu nennen sei , einen bestimmten und

durchaus auszeichnenden Charakter aufzufinden . In-

defs konnte man nicht zum Zwecke gelangen , denn

theils lehrte entweder die Erfahrung schon Fälle ,

tlieils waren dergleichen zu denken , und anzu¬

nehmen , welche durchaus als Ausnahmen gelten

mufsten , wodurch sonach die Gültigkeit der Defi¬

nitionen auch sogleich beeinträchtigt wurde.

Jedoch lassen sich alle Meinungen und Erklärun¬

gen , so verschieden sie auch seyn mögen , dar¬

auf zurückbringen , daTs man die Wesenheit des

Giftes bald in die Geschwindigkeit der töd¬

lichen oder sonst sehr nachtheiligen Wirkung auf

die Gesundheit der Menschen , bald in das Auf-
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fallende und Abweichende von dem Ge¬

wöhnli chen solcher Wirkungen , bald in die , in

Vergleich gegen andre Stoffe , geringe Gabe,

worauf solche auffallende und nachtheilige Wirkun¬

gen entstehen , setzte . Ja man stritt sich sogar

darüber , ob es überhaupt Gift gebe , indem

in gewisser Hinsicht alles zu Gift werden , folglich

relativ alles Gift sevn könne , im Gegentheil aber

auch jeder sonst naditheilig wirkende Körper unter
bestimmten Umständen .heilsam werden könne.

Diefs ist nun zwar ganz richtig , hebt jedoch , wie

wir weiterhin sehen werden , keineswegs den wah¬

ren Begriff von Gift auf.

Veter Frank *) sagt mit vollem Rechte : „ es ist.

, , ekelhaft alles zu lesen , was von jeher über die

,,Frage , was Gift sei , geschrieben worden ist ."
Und daher haben die Schriftsteller , um in der Be¬

stimmung recht genau zu seyn , und nichts zu ver¬

fehlen , oft solche weitläuftige Umschreibungen von

Gift gemacht , dafs immer ihre eigne falsche Ansicht

mannichfaltig mit untergelaufen ist . Statt aller stehe

hier die Art , womit  Joh . Fried . Gmeliii **) die Be¬

stimmung der Gifte versuchte :

„Gifte seien solche Körper , welche sich nicht

„in die Natur des thierischen Körpers um-

„ schaffen , nicht von den Kräften der Yer-

*) System einer vollst , med . Polizei . 12 . B,

**) Allgem . Geschichte der Gifte 1. ITIii.
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„ dauung bezwingen lassen , sondern öfters noch,
, , gleichsam wie ein Ferment , die thierischen
„Säfte in eine andere Natur verwandeln , und
, , wenn man ihrer Wirkung den freien Lauf
,,läfst , zwar nicht allen , aber doch den mei-
, , sten Menschen den Tod bringen , ohne dafs
, , die Art , wie das Gift wirke , so offenbar
„sei , und so dafs die Wirkung immer stärker
„ausfalle , als wir nach iler geringen Menge
„ des Gifts vermutben sollten ; wobei es dann
„sehr viel auf Art und Absicht ankomme,
, , in weicher ein Körper in den menschlichen
, , Leib gebracht werde . "

Kaum wird es nöthig seyn , viel über diese Be¬
stimmung zu sagen , um zu erkennen zu geben,
wie schwankend , in sich verworren und unzurei¬
chend sie sei:

i ) Zuförderst wird als allgemeine Bestimmung
angegeben : Gifte seien solche Körper , welche
sich nicht in die Natur des Thier -Körpers umschaf-
fen , nicht von der \erdauung bezwingen lassen.
Dieser Satz ist , als generell , an sich durchaus falsch
und theils , in besonderer Anwendung , sehr pro¬
blematisch ; falsch , denn ihm zufolge müfste z . B.
etwas Sand , oder einige kleine Steinchen verschluckt
auch Gift  seyh f denn diesen kommt allerdings voll¬
kommen der angegebene Charakter ebenfalls zu;
problematisch , denn die Wirkungsart der Gifte ist
nichts weniger noch als ausgemacht , und die Frage,
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in wiefern Gifte auch wohl verdaulich und in die

organische Masse , sei es auch nur einzelner Gebilde,

als homogene Substanz mit aufgenommen werden

können 1? ist noch gar nicht entschieden . Wir haben

Gifte , welche zerstörend auf spezifike Weise auf

einzelne Organe wirken , und durch diese Störung

mittelbar gefährliche und tödliche Wirkung auf den

ganzen Organismus zur Folge haben können , ohne
besonders feindlich airf diesen als Gift zu wirken,

wenn sie unter Umständen und in Gaben genom¬

men werden , wo ibre Wirkung in diesem oder je¬

nem ihnen entsprechenden Organe nicht so bedeu¬

tend ist . Auch läfst es sich in diesem Falle gar

nicht geradezu leugnen , dafs sie in die Natur des

thierischen Körpers sich umschaffen liessen , wenig¬

stens läfst sich das Gegentheil nicht beweisen . Ich

will hier nur das Antimonium anführen , auf

welches man dies alles vollkommen anwenden

kann.

2~) Ebenfalls bei dieser allgemeinen Bestimmung

wird als Charakter der Gifte der Satz aufgestellt;

dafs sie gleichsam als ein Ferment wirken , wobei

denn noch die äufserst trügliclien Bestimmungen

angegeben werden : von tödlicher Wirkung bei

den meisten Menschen , auch nur in schwachem

Gewichte beigebracht , und von nicht so o ffenba-

rer Wirkung , als sich nach der geringen Menge

des Giftes vermuthen liefse . Welche Verwirrung

liegt nicht in diesen Sätzen ! Wenn es offenbar ist,



dafs gewisse Gifte gleichsam als Ferment wirken,
so kann doch davon in einer allgemeinen Bestim¬

mung kein Gebrauch gemacht werden , weil nicht
alle C fte auf solche Arr wirken . Die anderen ange¬

gebenen Kennzeichen sind noch weniger zureichend,

denn haben wir einmal Kenntnifs von der Wirkung
einer Giftsubstanz , wie soll es uns wundern , oder

warum sollen wir nicht vermuthen , dafs nacli ge¬

ringer Menge doch solche Wirkungen entstehen ?

3 ) Hie angehängte Klausel : wobei es dann sehr
viel auf die Art und Absicht ankomme , in welcher

ein Korper in den menschlichen Leib gebracht wer¬

de - hebt sodann wieder alle jene allgemeinen Bestim¬

mungen bedingungsweise wieder auf , beschränkt
sie oder gibt ihnen nach Belieben ihre volle Gel¬
tung , ohne dafs dadurch dasjenige , was Gift sei,

voliig deutlich und ausgemacht wird.

Das Bisherige ist hier blos deshalb angeführt,
um das Schwankende und Unbestimmte zu zeigen,

wenn es darauf ankam , es deutlich zu sagen und
auszusprechen ? was man unter Gift , und Vergif¬

tung verstehe/

Zwar sagt unjer ehrwürdiger  Peter Frank *) :

, , Der Polizei reiche der gemeine Volkshegriff von
. . Giften hin ; die Aerzte müfsten die Umstände

, , jedesmal bestimmen , unter welchen eine Sache
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, , diesen Namen verdiene ; " aber zur gehörigen
Verständigung mufs man doch eben auch in staatsarz-
neilicher lliicksiclit , was Gift sei ? festsetzen , und

sollte es eben auch nur , wi e Frank  so richtig be¬
merkt , der gemeine Volksbegriff von Giften seyn . Es
ist leicht einzusehen , da es feststeht , dafs viele

Sachen nur unter gewissen Umständen Gift sind,

wie unmöglich es sei , ohne Verwirrung den Begriff
davon festzusetzen , wenn man dabei so zu Werke

geht , dafs man die Sphäre des Gifts auf b e s t i m m-
te Stoffe an sich anwendet . Sobald dieses ee-

schieht , kann fast gar kein Gift statt finden als
Giftkörper an sich , weil ein jeder seine Ausnahme

findet , da er unter gewissen Umständen als unschäd¬
lich , folglich nicht als Gift erscheint, . Leicht sind

aber alle diese Verwirrungen gehoben und aller
Streit darin geschlichtet , wenn man hiervon ab¬
steht , und die Sphäre des Giftes , in Hinsicht auf

den Grad der Wirkung , ausdehnt , und nicht auf
die Substanzen im Ganzen , welche wohl diesen

Grad bedingen können . Ich meine so : dafs nicht
der Körper , welcherUnter bestimmten Verhältnis¬

sen beigebracht diesen Grad der Wirkung hervor¬
bringt , an sich Gift ist und Gift heissen kann,
sondern dafs diese bestimmten Verhältnisse erst

einen solchen Körper zum Gift machen . Es kann

allerdings eine Substanz in einer gewissen Gabe
einem kleinen Kinde wahres Gift seyn , man

kann es damit vergiften zum Tode , in welche?
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dieselbe einem Erwachsenen kEjum schädlich , oder
doch nur in einem Grade schädlich ist , wobei es

offenbar lächerlich , und selbst dem gemeinen

Volksbegriffe zuwider wäre , wenn man solche
Gift nennen wollte.

Nach diesen Voraussetzungen glaube ich nur auf

folgende Weise die Definition von Gift und Ver¬
giftung geben zu können , welche alles umfafst,
und sowohl der Anforderung der Wissenschaft als

dem gemeinen Volksbegriffe völlig entsjmicht:
Gift ist alles dasjenige (es sei nun ein ein¬

facher oder zusammengesetzter Körper , oder
der Theil eines solchen ) was in dem thieri¬

schen Organismus ohne sinnlich wahrnehm¬
bar mechanische Gewalt Veränderungen her¬

vorzubringen vermag , welche so wichtige Stö¬
rungen in der Organisation und dem Zusam¬
menstimmen der organischen Thätigkeit ver¬
ursacht , dafs davon , es sei dem Anscheine nach,

oder der Erkenntnifs verborgen , der Tod er¬

folgen kann , wenn er auch nicht immer wirk¬
lich erfolgt.

Vergiftung ist sonach dieser durch Gift
erregte Vorgang selbst , er sei nun als eine
Begebenheit oder als eine Handlung zu be¬
trachten.

Man wird nicht unbemerkt lassen , dafs diese

Bestimmung gar keine Ausnahme gestatte , und
dafs jegliche Gattung von Gift , jeglicher Grad von
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Vergiftung darin enthalten sei . Das Relative in

dem Begriffe von Gift und Vergiftung ist gerade
in dieser Erklärung fixirt , und alles , was in die¬

selbe pafst , — es seien nun Körper an sich , oder
eine bestimmte Gabe derselben , oder beides unter

gewissen Umstanden , mufs nothwendig als Gift
betrachtet werden.

Diefs ist in Hinsicht auf polizeiliche Mafsregeln

und Vorkehrungen besonders wichtig , denn es

mufs doch erst ein fester Punkt ausgemittelt seyn,

woran sie ihre Haltung bekommen können . Auch

geht aus jener Erklärung hervor , dafs Körper , in
so fern (und in welcher Dose ) solche als Arznei

gebraucht werden , nicht als Gift betrachtet werden
können und dürfen ; und dafs sie aufhören Heil¬

mittel zu seyn , sobald ihre Qualität als Gift
eintritt.

Körper , welche nun meist für sich , oder unter
Ü

gegebenen Umständen als Gift erscheinen und wir¬

ken , sind mannichfaltig und in Menge in der gan¬
zen Natur verbreitet . Dadurch und dafs eben

solche Dinge in mancher Rücksicht nützlich oder

nothwendig sind , kann es nicht fehlen , dafs der

Mensch häufig damit in Beziehung kommt , und
sich oder andere aus Irrthum Schaden und Verder¬

hen bringt . Aber ist auch zugleich der Mensch

nur einmal mit der Kenntnifs von Gift ausgerü¬

stet , so mufs es überall der Feigheit , der Bosheit,
dem Zorne und der Rachsucht zum Mittel werden.
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vorsatzlich den Tod zu verbreiten , sowie Ver¬
zweiflung und Lebensiiberdrufs leicht in Gift die
Zerstörung des eignen Leibes findet . Die Geschich-

" te lehrt uns von den frühesten Zeiten an bis auf

den heutigen Tag , dafs der Mensch in allen Län¬
dern und unter allen Völkern immer Gebrauch von

Gift zu machen gewufst hat . Es geht daraus her¬
vor , welch einen wichtigen und nothwendigen Ge¬
genstand also natürlich die Vergiftungen , sie seien
nun zufällig oder vorsätzlich , für die Sorge des
Staats um das Wohl seiner Bürger , kurz für die
Staatsarzneikunde und besonders für medizinische
Polizei ausmachen.

Wenn es der Heilkunde obliegt , die Gifte , als
solche , nebst ihrer Wirkungsart zu erkennen , um
dadurch auch ihre bestimmten Gegenmittel aufzu¬
finden ; sowie der Heilkunst , diesen Wirkungen
clen Vorschriften der Heillehre gemäfs zu begeg¬
nen , die Vergiftung aufzuhalten und so viel als
möglich unschädlich zu machen — so liegt es der
Sorge des Staats ob , nach MaTsgabe dessen , was
Heilkunde und Heilkunst entdeckt , und als wahr
und bewährt anerkannt hat . im Ganzen auf die si¬

chersten und schicklichsten Vorkehrungen gegen
alle Nachtheile von Gift zu sinnen , und solche
atif die beste und vollständigste Weise in Anwen¬
dung und Ausübung zu bringen.

So lange die Heilkunde über die Wirkungsart
aller Gifte noch nicht völlig im Reinen ist , so lange
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müssen wir auch auf eine vollständige Kennlnifs

der Gegengifte Verzicht leisten , und es ist die Me¬

dizinalpolizei ausser Stande , auf eine vollkom¬

mene Weise Einrichtungen zu treffen , welche es

möglich machen , in allen Fällen Sicherheit , Schutz

und Hülfe zu gewähren . Inzwischen ist doch

schon viel gethan ; über mancherlei Gifte haben

wir die Erfahrungen alter und neuer Zeit , und seit

dem Emporkommen der antiphlogistischen Chemie

sind auch in dieser Hinsicht ausserordentliche Ent¬

deckungen gemacht worden . Nicht allein hat man

die Natur vieler Giftkörper durch Analyse in ihren

Grundtlieilen kennen gelernt , und oft in sehr ver¬

schiedenen Körpern , welche man für eben so viel

verschiedne und verschieden wirkende Gifte hielt,

ein und dasselbe Prinzip wieder erkannt , auf wel¬

chem die Gifteigenschaft aller dieser beruht ; son¬

dern man hat auch zugleich gegen sehr viele Gifte

das eigenthiimlich Gegenwirkende aufgefunden.

Aber so weit ist man noch nicht vorgerückt , dafs

die Lehre von Gift und Gegengift der Vollkom-

menheit nahe gebracht wäre , und in den Stand

setze , für alle Fälle die zweckmäßigsten und si¬

chersten Anstalten zur Verhütung von Unglück

und Schaden zu treffen . Was jetzt geschehen

kann , ist Benutzung und sorgfältige Anwendung

alles dessen , was die Heilkunde durch die neuem

Entdeckungen über Gift und Gegengift zu lehren

vermag , und wo jene uns verlalst , Entferimng
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alles dessen , was überhaupt schädlich wirken

könnte , und , es sei nun unter gewissen Umstän¬

den oder es sei für beständig , in die Kategorie von
Gift tritt.

Alle Gifte wirken auf dreierlei Weise : entweder

indem sie wahrnehmbare Störungen in

der Organisation , ( Verletzungen nach
dem oben gegebenen Begriffe ), verursachen , oder
indem ihre verderbliche Einwirkung

ohne dergleichen wahrnehmbare Stö¬

rungen geschieht , oder indem beides
vereinigt statt findet.

I . Das Gebiet derjenigen Giftkörper , welche mit¬

telst Zerstörung organischer Gebilde ihre Wirkung
wahrnehmbar äussern , ist sehr grofs . Besonders

gehören wo nicht alle , doch die meisten sogenann¬
ten chemischen Gifte , die Giftkörper des Mineral¬

reichs hierher . Bei dieser Gattung sind wir der

Wirkungsart am nächsten auf der Spur . Jeder
Körper , dessen Einwirkung von der Art ist , dafs

das organische Gebikl oder die Stelle desselben,
womit er in Berührung kommt , in seiner ihm zu¬

kommenden eigenthümiichen Mischung und Form

sich gänzlich verändert , wirkt durch Zerstörung,
und zwar durch wahrnehmbare Zerstörung . Dies

geschieht zum Theil mittelst allzuheftigen über¬

wältigenden Reitzes , zum Theil , wie es nur mög¬
lich scheint , mittelst einer so gewaltigen Ver¬
wandschaft der Grundstoffe eines solchen Körpers
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zu denen des organischen Gebildes , dafs dadurch

der im Leben begründete Widerstand durchbrochen,

und eine wechselseitige Verbindung dieser Stoffe

eintritt , welche die völlige Umformung der organi¬

schen Materie , sonach Zerstörung des organischen

Gebildes bewirkt.

Die nächste unausbleibliche Folge einer solchen

Wirkung ist Entzündung *) , worüber hier viel

zu sagen wäre , wenn es der Zweck dieser Bemer¬

kungen gestattete . Nun kann die Zerstörung in

den organischen Theilen schon an sich so ansehn¬

lich seyn , dafs sogleich die bedenklichsten , das

Leben augenscheinlich bedrohenden Zufälle , ja der

Tod selbst erfolgt , ohne dafs erst Entzündung zu

entstehen brauchte . Ist aber die Verletzung nicht

von solcher Art , so tritt eine Entzündung ein,

welche um so gefahrvoller ist , als noch der Stoff

ihrer Vermehrung in dem fortwirkenden Giftkör¬

per vorhanden seyn kann . Daher kommt es , dafs

auf solche Art fler plötzlichste Tod , oder der Tod

nach langen Martern erfolgen kann , oder auch bei

den gefahrvollsten Zufällen durch vermittelnde

Umstände noch Rettung möglich ist.

II . Die meisten Pflanzengifte sind es , welche die

tödlichsten Einwirkungen im Organismus vollfiih-

*) Icli mufs liier auf meine schon vor einiger Zeit an¬

gekündigte Theorie der Entzündung , welche

nächstens erscheinen wird , verweisen.
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ren , oline alle wahrnehmbare Zerstörung der orga¬
nischen Materie und Form . Hier , wo uns die sinn¬
liche Wahrnehmung verläfst , können wir nichts
thun , als nach JMafsgabe richtiger Grundsätze
vom Leben und der ganzen Haushaltung des thie¬
rischen Organismus wahrscheinliche Schlüsse über
die Wirknngsart bilden . Dafs nach solchen Giften
ohne wahrnehmbare Zerstörung in den Theilen
doch theils so plötzliche , theils so wichtige Verän¬
derungen bewirkt werden , dafs das Ganze darun¬
ter Noth leidet und zu Grunde geht , zeigt mehr
als irgend sonst etwas , dafs ausser der wahrnehm¬
baren Organisation und den Störungen darin eine
feinere und bei weitem edlere und wichtige exi-
stirt , welche unsern sinnlichen Nachforschungen
sich verschliefst , und ohne den gröfsten Nachtheil,
ohne die bestimmteste Gefahr nicht angetastet wer¬
den kann und darf . Es ist dadurch schon klar,
dal 's hierbei vorzüglich die Sensibilität , das Ner¬
vensystem in das Spiel kommen müsse . Und dies
lehrt auch die Erfahrung ; die Gifte dieser Klasse
üben einen bestimmten und ganz vorzüglichen Ein¬
flute auf das Nervensystem , und die Sensibilität
aus , sowohl im ganzen Organismus als in einzel¬
nen Theilen.

Ob nun bei dieser Wirkung auch , wenn gleich
auf feinere Weise , eine gleiche Störung der Orga¬
nisation durch unmittelbare Zersetzung und Umfor-
mung obwalte , wie bei der Klasse korrodirender

Gifte,



) *7 C

Gifte , oder ob solche lediglich dynamisch sei , ob

sie nämlich blos durch Wechselwirkung von Kräf¬

ten bestehe ? dies ist eine Frage , deren völliger

und genügender Beantwortung gar vieles im Wege

steht . Gröblich irren , meiner Meinung nach , die¬

jenigen gewifs , welche es wagen , die Grundsätze

der Qhemie , wie sie sich uns ausserhalb dem Or¬

ganischen sinnlich darstellt , auf die Erscheinun¬

gen im Organismus anzuwenden , und auf diese
Weise alles zu erklären wissen . Thun sie es tin¬

mal , so ist ihnen in ihrem beschränkten Kreise

freilich alles so klar und so gewifs , dafs es auch

vergeblich wird , sie davon zurückzubringen , weil

man sie erst auf einen ganz andern Standpunkt
versetzen miifste . Dafs — wenn es auch wohl

solche Fälle geben kann — allemal ein Körper nur

insofern im Organismus eine Wirkung hervor¬

bringe , als seine Materie Theil der organischen
Materie wird , z . JB. dafs ein betäubender Stoff , um

diese Wirkung hervorzubringen , in die Nerven¬

materie des Ganzen gelbst aufgenommen werden ,

und solche durchdringen müsse , und dafs ein Mit¬

tel , um diese Wirkung aufzuheben , auch noth-

wendig wieder in die organische Masse des ganzen

Nervensystems eindringen , sich verbreiten und jene

betäubenden Stoffe gleichsam einschlucken , ver¬

treiben müsse , dies ist eine Angabe , welche auf

der rohen und einseitigen Idee des Chemismus be¬
ruht , und nicht einmal einer ernstlichen Widerle¬

gte/'  Jahrg.  JJ
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gling bedarf . Sie zerstört das Leben , in der Mei¬
nung es zu erkennen , tödet den Allgemeingeist,
um in den Stoffen , wie in Puppen , eben so viele
verschiedne Geister zu heucheln.

Ganz anders aber ist der Grundsatz : dafs keine

Wirkung im organischen Gebilde ohne entsprechen¬
den Zustand des Organischen , sowohl in innerer bis
jetzt sinnlich nicht wahrnehmbarer Mischung , als
Form denkbar sei . Es ist hier nicht der Ort , Unter¬

suchungen hierüber zu verfolgen , welche zu einem
mir wenigstens klaren Piesultate führen . Nur so¬

viel sei noch hier gesagt , um alle Mißverständ¬
nisse zu vermeiden : dafs der , der Thätigkeit der
Lebensäufserung entsprechende , Zustand in dem
organischen Gebilde rücksichtlich auf Mischung
und Form durchaus als gleichzeitig und als in Ei¬
nem bestehend angenommen wird , wobei das
Chemische an sich mit dem Dynamischen an sich

völlig in eins zu etwas Drittem zusammenfliefst , wel¬
ches in der Erscheinung als organisches Leben sich
darstellt . Wenn ich nun allerdings zugebe , dafs
keine Wirkung im Organismus ohne Mischungs¬
veränderung statt habe , so verstehe ich dies doch
nur von den innern Umwandlungen der Stoffe in
sich selbst nach ganz andern Gesetzen , als sie sich
ausser dem Kreise des Organischen , und unabhän¬
gig von dieser höchsten Dynamik zeigen . Des¬
wegen widerspreche ich auch ausdrücklich der
Meinimg , einer jeden Veränderung der Lebensäus-
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serungen liege IVlischtings  Veränderung  zum Grunde,

so wenig ich glauben kann , dafs Solcher Mischungs-

veränderuug die Lebensäufserung auf absolute Weise

für sich zu Grunde liege 5 denn beides ist nicht zu

trennen , beides ist eins , ist Wirkung und Ursache,

Ursache und Wirkung zugleich.

Aus dem Gesagten geht nun hervor , dafs , wenn

Giftstoffe verderblich auf die feinere Organisation,

auf die Nerven zumal wirken , dieses nicht durch

Uebergang des Stoffs selbst in die Organisation ge¬

schehe ; sondern durch ein Bestimmtwerden zu

selbsthatigen Metamorphosen in Mischung und Le-

bensliusserung der Tlieile , mit denen der Giftkörper

in Beziehung kommt . Auch dieses Bestimmtwer¬

den kann auf mannichfaltige Weise als möglich ge¬
dacht werden.

1) Durch wirkliche Uebervvindung des organi¬

schen Lebens , folglich durch Zerstörung der

feinen , sinnlich nicht wahrnehmbaren Orga¬

nisation an der mit dem Gifte in Berührung

gekommenen Stelle . Die Folgen hiervon lassen

sich nicht berechnen , denn es treten sodann
auch in der vom Gifte nicht berührten und

angegriffenen übrigen gleichmässigen Organi¬

sation neue und gewifs nicht normale Verhält¬
nisse ein . So können sich denn hier Wirkun¬

gen durch das ganze Nervensystem erstrecken,

wenn in einer Stelle desselben eine Störung
B 2
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gesetzt worden , ohne dafs der Giftstoff als
Theil der Organisation in das ganze System ,
oder soweit sich solche Wirkungen erstrecken,
einzudringen brauchte.

2.) Durch Veränderung des organischen Verhält¬
nisses , indem ein solcher Giftkörper eine Ver¬

bindung mit dem organischen Stoffe einzuge¬
hen beginnt , ohne solche zu erlangen , weil
in diesem Augenblicke die Harmonie gestört
ist , die selbsts 'tändige Kraft sich dem Fremden

entgegensetzt , und dadurch neue Verhältnisse
in der Organisation selbst schon vorhanden
sind , welche selbst die Zerstörung des Ganzen,
und den Tod nach sich ziehen können , ohne
dafs der Giftstoff in die 'örganisirte Materie
wirklich aufgenommen wird.

5) Durch Umänderung der Säfte , oder der Stoffe,
woraus zunächst die Organisation ihren Ersatz
nimmt . Hier ist ebenfalls nach einem ersten

Anstofse , nachdem ersten Umwandeln , jedoch
der im lebenden Körper auch bei den noch
nicht organisii 'ten Stoffen obwaltenden beson¬
dern Gesetzen gemäfs , eine von Stuffe zu Stuf
forLgesezte und durch das Leben selbst vermit¬
telte Metamorphose denkbar , bis zu dem Punk¬
te , wo erst wahrnehmbare abweichende Erschei¬

nungen , dann bedenkliche Zufälle , und end¬
lich selbst der Tfed eintritt . Auch hier ist nicht

von Aufnahme des Giftstoffs selbst in die orga-



nisclie Masse , sondern von dadurch bedingten

Metamorphosen nach den eigenthümlichen Le¬

bensgesetzen die Rede.
Dies reicht hin , um die Ansicht deutlich zu

machen , welche ich von der Wirkung dieser Klasse

von Giftkörpern habe.
III . Ausser diesen beiden Klassen von Giften rück¬

sichtlich auf die Art ihrer Wirkung , gibt es nun

noch eine dritte , welche ich die gemischte nen¬

nen möchte , indem sie diese beiden Klassen ge-

wissermassen in sich fafst . Hierzu gehören alle

Gifte , welche ohne zu lcorrodiren die organische

Thätigkeit verändern und umstimmen , auf die eben

angeführte Weise , sodann aber in Gefolge dieser

schon gesetzten Umstimmungen wahrnehmbare Ver¬

änderungen in dem organischen Gebilde selbst be¬

wirken . Es gehören sonach in diese Klasse alle

Gifte :

1) Welche zufolge ihrer besondern Beziehung auf

einzelne Organe , mit welchen sie nicht un¬

mittelbar in Berührung gekommen sind , bei

nachtheiliger Wirkung auf die Totalität des

Organismus , noch besonders in dergleichen

Organen wahrnehmbar Form und Mischung
ihrer Gebilde verändern und mehr oder weni¬

ger zerstören.
2) Welche den Körper ohne sichtbare Destruktio¬

nen angreifen , in ihrem Gefolge aber , es sei

nach einem kürzern oder längern Zeiträume
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solche wahrnehmbare Veränderungen in den or¬
ganischen Gebilden und ihrer Verrichtung her -i
vorbringen , dafs dadurch auch ausser den übri¬
gen Zufällen noch meist die Selbsterzeugung
des gleichen Giftes , von dem der Organismus
vergiftet wurde , bedingt und auch in der That
hewirkt : wird . Auf diese Weise ist sodann im
Kreise des Organismus selbst nicht , nur seine
eigne immer weiter um sich greifende Zerstö¬
rung gesetzt , sondern zugleich auch die an¬
derer Jndividuen , mit welchen solcher in eine
der Einwirkung seines Giftstoffes günstige
Beziehung kommt.

Zu dieser Klasse von Giften , sie mögen nun auf
die eine oder andre Weise sich wirkend zeigen,
gehören die meisten thierischen Gifte , als das
Hundswuthgift , Viperngift u . s . w . sodann das Gift
der Lustseuche , der Kräze , nebst aller von Fieber
hegleiteten Hautausschläge , ferner alle Gifte , wel¬
che durch krankhaften Zustand im Körper sich er¬
zeugen , und Krankheiten , mit mehr oder minder
wahrnehmbaren Zerstörungen der Organisation,
verbreiten , nämlich die Kontagien . Wir müssen
durchaus alles dieses , insofern es der gegebenen
Erklärung von Gift angemessen ist , auch als Gift
gelten lassen . Es kann ein Mensch sich eben so
gut vorsätzlich durch einen solchen Giftstoff ums
Leben bringen , als durch jeden andern ; diese gan¬
ze Klasse gehört also auch recht eigentlich hierher.
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Um clie Art der Wirkung solcher Gifte , z . B . des

Viperngiftes , welches bald nach der Berührung

mit den für seine Einwirkung empfänglichen Stel¬

len des Körpers hin und wieder die Oberfläche mit

Flecken färbt , oder des Blatterngiftes u . s . w . , zu

erklären , hat man ebenfalls viel gestritten . Die

Gälirung in ihrem ganzen Vorgang hier in dem

Organischen ihre Rolle spielen zu lassen , scheint

den Meisten am deutlichsten und bündigsten diese

Sache zu erklären . Hierbei bemerke ich , dafs

vollkommen das seine Anwendung findet , was ich

schon oben über chemische Ansicht im Organis¬

mus gesagt habe . Alle diese Gifte und Ansteckungs¬

stoffe wirken auf das Ganze de3 Organismus

ohne wahrnehmbare Veränderungen , welche mit

solcher Wirkung in gleiclunäfsig entsprechender

Stuffe stehen , die Veränderungen aber , welche

wir in den organischen Gebilden ihrer Mischung

und Form nach wahrnehmen , sind auf besondere

Systeme im Körper beschränkt . Auch verändern

sich nie geradezu die Säfte durch das Ansteckungs¬

gift in den gleichen Giftstoff , sondern zufolge ei¬

ner besondern vorhergehenden Umänderung in dem

organischen Gebilde selbst , wodurch der Stoff so¬

dann besonders bereitet wird . Bei dieser Betrach¬

tung mufs die Vorstellung von Gährung sehr ein¬

seitig , sehr beschränkt , und falsch erscheinen.

Im übrigen verweise ich hier auf das schon Gesag¬

te . Es reicht hier hin , das angedeutet zu haben,
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was zum mindesten als dem Wahren entsprechend
angenommen werden mufs.

Dafs bei den meisten Vergiftungen kurz nach
dem Tode solche Veränderungen mit dem Leich¬
name vorgehen , welche anzeigen , dafs grofse Zer-
stöiungen im Organismus sowohl in seiner Tota¬
lität als im Einzelnen vorgegangen sind , ist gar
nicht auffallend . Schnellere Fäulnifs , als sonst ge¬
wöhnlich , in den mannichfaltigsten Gestalten , ist
hier gar kein Beweis von der Verderbung der Säfte
durch unmittelbare Wirkung des Gifts , wie Milch
durch Säure gerinnt , oder Wein durch einen klei¬
nen ihm heterogenen Körper sich in verdorbene
Flüssigkeit umändert ; nein , der ganze Körper ist
in seiner eignen vom Gifte bewirkten Umstimmung,
in seiner eignen veränderten Thätigkeit zu Grunde
gerichtet , iri entsprechendem Verhältnifse also auch
die ganze organisirle Masse nebst den Säften verän¬
dert worden . Das Lebensband , welches das Ganze
im Einzelnen , das Einzelne im Ganzen zusammen
hielt , war jm Hinschreiten zum Tode durch den
Tumult der Störungen loser geworden — so zer¬
fällt denn hier alles auch nach dem Tode denausser-
organischen Gesetzen gemäfs , schneller und unge¬
wöhnlicher in Auflösung , als in andern Fällen.

Betrachte man diese Bemerkungen über Wir¬
kungsart der Gifte doch keineswegs hier als über¬
flüssig ; geläuterte Vorstellungen über diesen Ge¬
genstand führen wenigstens zum Wahren , und ge-



ben allein einen richtigen Weg an , auf welchem

man solchen verderblichen Einflüssen vorbeugen,

ihnen entgegen wirken , die Menschheit schützen,

und unsägliches Unglück verhüten kann.

II.
Was kann nun der Staat thun , um auf das siJ

cherste und kräftigste , soweit es der Zustand der

Heilkunde selbst gestattet , gegen Gift und Vergif¬

tung zu wirken ?

Das allerkürzeste und sicherste wäre , wenn man

alle , oder doch die meisten Gifte völlig von der
Gemeinschaft der Menschen entfernen könnte ; —

dies ist aber nicht möglich.

Allenthalben geben es Giftpflanzen in so man-

nichfaltiger Menge , dafs an ihre Ausrottung , wel¬

che schon  Heister *) in Vorschlag gebracht hat,

gar nicht zu denken ist , und , wäre sie ausführ¬

bar , es sodann doch schwerlich dabei bleiben wer¬

de , ohne dafs neue an die Stelle der ausgerotteten

träten , oder in kurzer Zeit dieselben wieder zum
Vorschein kämen . — Aber doch darf es nicht ver¬

nachlässigt werden , eine besondere Aufmerksam¬
keit von Seiten des Staats darauf zu verwenden,

und sei es auch nur um die Ausbreitung solcher

De Principum cura circa sanitatem subditorum.
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Pflanzungen zu verhindern , welches zuweilen wohl
gelingen wird.

Andere , besonders mineralische Gifte sind zu so

vielen Gewerben nothwendig , dafs man sie dem
Gebrauche nicht entziehen kann.

Alle Gifte , welche , in andrer Beziehung , Arz¬
neien sind , können bei der gröfsten Vorsicht doch
auf mannichfallige Weise als Gifte in den Händen
der Unwissenheit , der Unvorsichtigkeit oder der
Bosheit tödlich wirken.

Es bleibt also nichts übrig , als soviel dies nur
bei solcher Lage der Dinge geschehen kann , die
unnütze Verbreitung solcher Giftkörper zu ver¬
hüten . Hierüber hat man nun auch die zweck-

mäfsigsten Vorschläge und Einrichtungen , aber
leider werden die erstem nicht überall und nicht

immer in Ausübung gebracht , die letztern nicht
so befolgt , wie es seyn sollte.

Das Hauptaugenmerk mufs immer auf die Mate¬
rialhändler , auf Farbenstoffhändler , und dann auf
Apotheker gerichtet seyn . Gleich dem Apotheker
sollten auch jene zur Kenntnifs der Giftstoffe ver¬

pflichtet , und streng gehalten seyn , an niemanden
solche abzulassen , der sich nicht legitimiren kann,
dafs er ihrer zu seinem Gewerbe benöthigt sei.
Und von diesen Leuten müfste wieder gefordert
werden , dafs sie die Gifteigenschaft solcher Stoffe
genau kennen , und fiir jeden Mifsbrauch haften ,
der mittelbar oder unmittelbar durch sie entsteht.
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Es ist nicht zu leugnen , dafs wohl der häufigste

Milsbrauch mit Giften von den Apotheken ausgeht.

Die bündigsten Verordnungen dagegegen sind fast
in allen Ländern vorhanden , aber sie werden

schlecht gehalten , weil zu sehr der Eigennutz des

Apothekers hierbei ins Spiel kommt . Auf die

leichteste Angabe des Gehrauchs , etwa zu Ratzen¬

vergiftung u . s . w . , werden die heftigsten Giftkör¬

per verabfolgt ; dies habe ich häufig gesehen und

es nie ohne die schärfste Riige gelassen . Ge¬

schieht dann einmal ein auffallendes Unglück , so

werden flugs neue Verbote erlassen , oder die ver¬

gessenen Verordnungen in einige Thätigkeit ge¬
setzt , bis bald wieder alles einschläft und den al¬

ten Gang fortgeht ; so werden häufig an Gräben erst

dann schützende Geländer gebaut , wenn eben Je¬

mand durch den Mangel derselben verunglückt ist,

während man solches bei andern , wo dasselbe noch

täglich geschehen könnte , in guter Ruhe ver¬
absäumt.

Nur auf ausdrückliche Verordnung anerkannter

Aerzte ist der Apotheker befugt , Giftkörper abzu¬

geben . Er ist nur für Kranke da , und es soll
mit seiner Kunst keine Krämerei verbunden seyn.

Dadurch allein , wenn , wie es wohl möglich ist,

streng darüber gehalten wird , werden unendlich
viele Kollisionen vermieden , Und sind wir end¬

lich einmal so weit , wozu grofse und gegründete

Hoffnung vorhanden , dafs jeder Apotheker ein
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seiner Kunst ganz ergebener und ihr gewachsener
Mann , dafs er wirklich ein Pharmazeut , ist ; so
wird er auch von der hohen Würde seines Standes

durchdrungen seyn , und sich nicht zu einem den
Menschen schädlichen , Pfuscherei und Betrügerei
Nahrung gebenden , verächtlichen und strafbaren
Krämer herabwürdigen . Darin suche der Staat ein
Haüptmittel zu Verhütung des Mifsbrauchs in den
Apotheken , wobei dem ungeachtet noch die Auf¬
rechthaltung der bündigsten Verordnungen beste¬
hen mufs.

Hierher gehören denn auch die Mafsregeln , wel¬
che gegen Marktschreier und gegen alle Afterärzte
zu nehmen sind , denn hier findet sich eine reiche

Quelle der mannichfaltigsten Vergiftungen.

Auch auf Verrichtungen und Gewerbe , bei wel¬
chen die Möglichkeit von Vergiftung derer die sich
damit beschäftigen eintritt , mufs der Staat eine
besondre Aufmerksamkeit und Sorge verwenden,
um so viel möglich den schädlichen , hier oft leider
nicht ausweichbaren Einflufs zu mindern , und , wo
schleunige Hülfe Noth thut , solche stets in Bereit¬
schaft zu erhalten . Z. B . in Berg - und Hütten¬
werken , in mancherlei Färbereien , heim Aufbau
verfallener und veralteter unterirdischer Gänge und
Kanäle u . s . w.

Ich kann hier nur das Allgemeine berühren und
darauf aufmerksam machen , sonst würden diese
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Blatter ein anderes Ziel andeuten , als welches ich

mir hier vorgesteckt habe.

Viel ist schon dafür und dawider gestritten wor¬

den , oh es räthlich sei oder nicht , das Volk über

Gifte überhaupt zu belehren ? Nothwendig wircl

durch solche Belehrungen auch die Kenntnifs der

Mittel zur Vergiftung vervielfältigt , indem man

das Volk dadurch in den Stand setzt , sich selbst

vor Vergiftung zu hüten . Ohne mich liier weiter

auf die wechselseitigen Bestreitungen einzulassen,

sei es mir vergönnt , meine Meinung nebst den

Gründen derselben zu sagen . Man kann überall

zu weit geben , so auch liier von beiden Seiten.

Der rohen Masse des Volkes auf einmal die Be¬

kanntschaft mit allen Giften machen wollen , würde

freilich höchst unvorsichtig und gefährlich seyn,

•weil Mancher , der vielleicht jetzt noch in dem

Vorsatze zur Vergiftung durch seine Unkenntnifs der

Gifte schwankt , plötzlich das zum Nutzen Aller

Geoffenbarte zu seinem verderblichen Zweck

schleunig ergreifen würde . Aber es gibt einen an¬

dern Weg , das Volk über diesen Gegenstand auf¬

zuklären , welcher minder gefährlich ist.

Man mache es zum letzten Gegenstande des

Schulunterrichts , die herangewachsene und schon

gebildete Jugend auch mit den Kräften der Natur¬

körper , und namentlich mit den Giften und zu¬

gleich den Mitteln bekannt zu machen , ihrer schäd¬

lichen Wirkung , deren Kennzeichen auch v&rge-
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legt werden müssen , zu begegnen , und dieselbe
wo möglich völlig zu verhindern . Auf diese Weise
wird niemand aus Unbedachtsamkeit sich oder an¬
dere vergiften , und geschieht es ja , so ist dann
auch durch die allgemeinere Kenntnifs die Hülfe
nahe und schleunig . Zu leugnen ist dabei nicht,
dafs dem , der vorsätzlich Schaden stiften will,
die Waffen in die Hand gegeben sind , wobei aber
doch bemerkt werden mufs , dafs ein solcher dem-
ungeachtet irgend ein Mittel zu seinem hosen
Zwecke finden würde , und dafs hei der gegenwär¬
tig schon anzunehmenden allgemein verbreiteten
Kenntnifs der ganz gewöhnlichen Gifte , eine Er¬
weiterung derselben schwerlich noch mehr schaden
dürfte , da jene schon zum Schaden völlig hinreicht.
Von der andern Seite aber ist der Vortlieil solcher
erweiterten und genauen Erkenntnifs der Gifte zu¬
gleich mit den Gegengiften zur Verhütung des
Mords und selbst zur möglichen Unterbrechung
schon geschehener Vergiftung unleugbar , und von
den wichtigsten und umfassendsten Folgen für das
allgemeine Wohl der Menschen.

Und hierbei entstünde noch der Vortheil,
dafs für jeden Stand , welcher besonders mit
bestimmten Giftarten in Berührung kommt , eine
besondere spezielle mannichfaltig nützliche Kennt¬
nifs dieser Gifte statt finden könnte . Der Oekonom
z . B . , welcher ohnehin mit gar vielen Giftpflanzen
schon bekannt ist , wird durch eine noch bessere
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und eindringendere Kenntnifs davon nicht allein

durch Entfernung und wohl auch hin und wieder

mögliche Vertilgung vielen Schaden zu verhüten im
Stande seyn , sondern die Heilkunde selbst kann

von seinen Beobachtungen und Untersuchungen in
dieser Hinsicht Nutzen erwarten.

Was schon die Heilkunst an sich erfordert , muf#

nun auch noch eine besondere Sorge des Staates

seyn , um Vergiftung überhaupt zu verhüten , und

um insbesondere gegen die schon geschehene die

beste und schleunigste Hülfe in Bereitschaft zu

halten . Und dies kann lediglich dadurch ins Werk

gerichtet werden , dafs Aerzte und Wundärzte ge¬
nau , so viel es die Fortschritte der Naturlehre und

Heilkunde nur gestatten , mit der Wirkung der
Gifte und der in allen Fällen zu leistenden Hülfe ,

- sonach mit den Gegenmitteln bekannt seien . Nur

zu sehr wird dieser so höchst wichtige Gegenstand

vernachläfsigt , und gar oft wird solche Kenntnifs

hei den Prüfungen stillschweigend vorausgesetzt,

entweder aus bioser Nachläfsigkeit und der Nicht¬

achtung der Wichtigkeit und unerläfslichen Noth-

wendigkeit solcher Kenntnisse , oder aus eigener
Unwissenheit der Examinatoren , welche sich nicht

in dieses schwierige und labyrinthische lleich wa¬

gen , um sich selbst nich £/ darin zu verlieren und
blos zu stellen.

Demnach sollte sowohl in Akademien auf die

Lehre von Giften und Gegengiften eine vorzügliche
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Aufmerksamkeit , ein vorzüglicher Fleifs verwen¬
det , sowie bei den Prüfungen der Aerzte und
Wundärzte eine ganz besondere Erforschung ihrer
Erkenntnisse in diesem Fache angestellt werden,
damit der Staat selbst versichert seyn kann , keinen
Arzt oder Wundarzt zur Ausübung seiner Kunst
angestellt zu haben , welcher nicht im Stande wäre,
in allen Vergiftungsfällen , so ihm vorkommen , die
schleunigste und beste Hilfe zu schaffen.

Werden diese Vorschläge überall angenommen
und in Ausübung gebracht , wie denn doch so
leicht geschehen könnte , und wird darüber genau
gewacht und gehalten ; so hat der Staat schon un¬
endlich viel gethan . Hierbei hat er auch noch da¬
für zu sorgen , dafs die von der Heillehre aner¬
kannten richtigen Grundsätze bei Behandlung der
Vergiftungen , sowie die besten Gegenmittel durch
deutliche und bestimmte Anweisung leicht auch
von den gewöhnlichsten Wundärzten , besonders
aber von Pfarrern und Schulmeistern auf dem Lan¬

de ^begriffen werden können , damit überall die
Hülfe nahe sei.

Letztere , wenn keine Wundärzte in den Ort¬
schaften sich befinden , miifsten auch vom Staate
die bewährtesten Gegengifte für die am gewöhnlich¬
sten und am meisten möglichen Vergiftungen er¬
halten , damit nie ein Mangel derselben in plötzli¬
chen Unglücksfällen die Rettung erschwere oder
■völlig verhindere.

III.
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III.
Wenn ich bisher die Wirkungsart und dadurch

die Klassen der Gifte in Erwägung zog , sodann

die Mafsregeln , welche der Staat rücksichtlich auf

Vergiftung zu ergreifen hat im Allgemeinen andeu¬
tete ; so will ich noch , als wesentlicher Beitrag und

Anhang zu dem Letztern , einiges über die Er-
kermtnifs und Behandlung der Vergiftungen selbst

vortragen.
Es ist leicht zu hegreifen , dafs solche Störungen

im Organismus , welche die Möglichkeit des Tode»

bedingen , sie mögen sich nun plötzlich und offen¬
bar oder erst nach und nach äussern , indem sie sich
stuften weise entwickeln , durch sehr verschiedne Ur-

sacheij ^ -zeugt werden können . Ein starkes Erbre¬
chen kaän so gut von einer Unverdanlichkeit , als

von einem sehr heftigen Gifte herrühren , wo es

denn in jenem Falle das Ende des Hebels , in dem
letzten der Anfang des Todes seyn kann . Welch
ein Unterschied ! und wie viele Staffen " und Mo¬

difikationen sind nicht noch zwischen solchen Ex¬
tremen denkbar ? —

Fast keine Aeufserung der Vergiftung ist vorhan¬
den , welche nicht eben sowohl von einer andern

Krankheit hervorgebracht werden könnte ; oft
heucheln die einfachsten Krankheitszufälle eine Ver¬

giftung , und diese wieder eine sonst gewöhnliche,
vielleicht gerade herrschende Krankheit , dafs es

lCer Jahrg . * , C
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den gr 'üfsten Scharfsinn erfordert , der alle Um*
stände gleichsam in einen Blick fafst , um das
Wahre zu erkennen . Zu einer Zeit , wo die Ruhr

allgemein herrscht , wie soll man einen plötzlich
eintretenden heftigen Leibschmerz nicht auch für

das Beginnen dieser Krankheit halten , wenn gar
keine Anzeige zum Verdacht von Gift vorhanden,

und doch die Ursache eine heimliche Vergiftung
von Blei ist ? Gleichwohl erfordert dieser Fall,

wie bekannt , eine ganz eigne und ganz andre Be¬

handlung als die Ruhr.
Oft ist auch hei einem solchen Zufall der Ver¬

dacht vorsätzlicher heimlicher Vergiftung vorhan¬
den , und doch kann nicht entdeckt werden , wel¬
ches Gift hier zu bestreiten sei ; ja nach dem Tode

selbst bei der genausten Untersuchung findet sich
keine Spur , welche berechtigte , über die Gewifs-

heit einer Vergiftung , oder über die Art derselben,

in engerm Sinne , zu entscheiden ; wo demnach
also eine ewige Ungewifsheit bleibt.

Hieraus geht sattsam die Schwierigkeit der Er-
kenntnifs in diesen Fällen , das Schwankende irt

der Entscheidung hervor , sowie die Nothwerulig-

keit , die gröfste Vorsicht zu gebrauchen , sowohl
um in der gewählten Hülfe keinen Fehltritt , als
auch in dem Aburtheilen nicht einen Irrthum zu

begehen , da solches für Unschuldige auch noch
von schweren Folgen seyn kann.

Alle Zeichen der Vergiftung , insofern sie Sym-
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ptome des veränderten Znstandes im Organismus,

sonacli Krankheitssymptome sind , haben sehr viel
Schwankendes . Zwar haben sich die Schriftsteller

immer viel Miihe gegeben , dergleichen im Allge¬

meinen als von Vergiftung überhaupt zeugend an¬

zugeben , aber es sind doch nichts als einzelne un¬

bestimmt aneinander gereihte Kranheitsäufserun-

gen , welche doch immer für sich nichts bewei¬

sen . Auch seilen Jene sich immer genöthigt , so¬

dann andere , mit solchen Erscheinungen in Ver¬

bindung stehende Umstände als wesentlich uncl
entscheidend mit Recht anzuführen . Die Anfüh¬

rung also und Untersuchung solcher Symptome

selbst kann vernünftigerweise nur in den einzelnen

bestimmten Fällen mit Vortheil geschehen , und

gehört nicht hierher , sondern in die Heillebre der

Vergiftungen , wovon sodann die Medizinalpolizei

ihre gehörige Anwendung macht.
Pflicht des Arztes oder Wundarztes ist es ohne¬

hin , bei jeder beginnenden Krankheit die Ursache
derselben zu erforschen ; aber vor allem andern
mufs er sich darüber Gewifsheit zu verschaffen su¬

chen , ob diese Ursache irgend eine Vergiftung sei.

Und dies ist um so mehr und um so dringender

erforderlich , wenn Krankheitsäufserungen etwas

ungewöhnliches oder plötzliches und h e f-

tiges an sich , haben ; doppelt , wenn dieses mit

den gewöhnlich anzunehmenden Ursachen gar nicht
in VerhältniTs steht,

C 2



) 36 (

Da die meisten Gifte , indem sie auf dem Wege
der Speisen in den Körper gebracht werden , ihre

nächste Wirkung , sie sei nun welche sie wolle j
entweder mit oder ohne wahrnehmbare Zerstörung,

oder mit beidem zugleich , auf die Verdauungs¬
werkzeuge und den Magen insbesondre ausüben j

so erhellt auch daraus , dafs Krankheitsäufserungen
in diesem Systeme , Uebliclikeit , Erbrechen und

heftiger Schmerz , immer verdächtig seien . Diefs

um so mehr , je heftiger , plötzlicher solche entste¬

hen , und je weniger sie mit dem übrigen Zustande
des Körpers und mit der sich allenfalls darbietenden
Ursache im Verhältnisse stehen . Auf jeden Fall

ist dieser Umstand wegen des Verdachts und der

Erkenntnifs von Vergiftung höchst wichtig . Selbst
solche Giftstoffe , welche rein dynamisch und dar¬
unter solche , welche blos auf die Nerven zu wir¬
ken scheinen , die betäubenden und lähmenden,

sowie solche , welche mittelst der Respirationswerk-

zeuge wirken , die Kohlenausdünstungen , greifen
fast immer , entweder gleich anfangs und unmit¬
telbar , oder späterhin und mittelbar das Verdau-

trngssystem an , und erregen Erbrechen und Stuhl¬
abgang . Man darf sich auch darüber nicht wun¬
dern ; die Verdauungswerkzeuge sind der Zentral¬

punkt des Assimilations - und Reproduktionssy-
stems , welches mit allen übrigen in der genausten

und thätigsten Verbindung steht , so dafs , wie in

einem geschlossenen Kreise Anfang und Ende völlig
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in einander greift , auch im Organismus Reproduk¬

tion und Sensibilität als die beiden Endpunkte

im Kreise des Organismus gleichsam in einander

fliefsen . Deshalb greift alles , was störend auf die

Verdauung witkt , bald auch auf das empfindlich¬

ste die Nerven , in ihnen die Sensibilität an , und

wieder findet keine wichtige Störung in letztem

statt , ohne dafs auch nicht das ganze Verdauungs¬
wesen mehr oder minder beträchtlich , doch aber

immer hervorstechend darunter leidet.

Sodann müssen , ausser der besondern Berück¬

sichtigung der Krankheitsäusserungen , alle Um¬

stände in jeglichem Falle , bis auf die Denkweise

und Sinnesart der Kranken und ihrer Umgebun¬

gen , und bis auf die Verhältnisse worin sie leben,

zu Rath und in genaue Erwägung gezogen werden.

In den schwierigsten und verwickeltesten Fällen

kann dies ^ Berücksichtigung oft allein Aufschlufs

geben , und uns in dem Labyrinthe der Möglich¬
keiten leiten.

Freilich ist das hier ein wichtiges Hülfsmittel,

wo es anzuwenden ist , wenn durch Erbrechen

oder Stuhlgang ausgeleerte Materien eine Unter¬

suchung zulassen , und man darin vergiftende

Stoffe vorfindet . Wobei aber zu bemerken ist,

dafs die Entdeckung eines Giftstoffs auf diese Weise

wohl ein positives Zeichen sei , dafs aber die Nicht-

entdeckung desselben auf diesem Wege kein nega¬

tives abgeben könne , clafs man nämlich nicht da-
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raus fest schliefsen könne ., es finde keine Vergif¬
tung statt . Dies aus Gründen , welche nicht aus¬
einandergesetzt zu werden brauchen.

So auch ist es bei der Untersuchung nach dem
Tode nicht allemal auszumitteln , ob der Gestor¬
bene durch Gift getödet sei , oder nicht . Oertliche
Zersti » ringen und die Spuren heftiger Entzündung
in dem Magen und den Gedärmen als die verdäch¬
tigsten Zeichen , wenn schön ein gegründeter Ver¬
dacht da war , können auch ohne Vergiftung als
Zeichen einer durch mancherlei Ursachen erzeug¬
ten Krankheit vorhanden seyn . Darum ist auch
in solchen Fällen ein bestimmtes Urtheil zu fällen

höchst schwierig , und bedarf aller Vorsicht . Ein
anderes ist es freilich , wenn sich noch in dem
todten Körper , im Magen oder den Gedärmen Stoffe
vorfinden , welche eine Vergiftung zu bewirken
überhaupt wohl im Stande sind , oder wenn diese
gar mit den dem Tode vorangegangenen Zufällen
selbst , und mit den örtlichen Veränderungen und
Zerstörungen der organischen Gebilde in einem
genauen ursächlichen Verhältnisse stehen.

Grundsätze der speziellen Behandlung bei Ver¬
giftungen , besonders für jeden bestimmten Fall,
für jede Art der Vergiftung anzugeben gehört für
die Heillehre , und keineswegs in die Sphäre die¬
ser Betrachtungen . Wohl aber wird es vergönnt
seyn , hier noch einiges im Allgemeinen rücksicht¬
lich der ärztlichen Behandlung anzuführen.



) 3 9 C

Nach der angegebenen Wirkungsart der Gifte

theilt sich auch die Art der eigentlichen Gegen¬

wirkung in dreierlei Gattung ab , nämlich:

1) Solchen Giften , welche wahrnehmbare Stö¬

rungen in den organischen Gebilden verur¬

sachen , den korrodirenden , namentlich den

meisten Metalloxyden , und sonstigen minera¬

lischen Giften miifsen Mittel entgegengesetzt

werden , welche die Eigentümlichkeit der¬

selben verändern , sonach den Giftkörper

in einen solchen verwandeln , dem die

Gifteigenschaft keineswegs mehr zukommt.

Ist dieses geschehen , so sind die zurückblei¬

benden , schon gesetzten Störungen und Ver¬

letzungen als Krankheit an sich den Regeln

der Heillehre gernäfs zu betrachten und zu be¬

handeln . Die hauptsächliche und entscheidende

Wirkung dieser Gegenmittel , sofern sie sich

auf die Neutralisirung des vorhandnen und in

Einwirkung sich befindenden Giftkörpers be¬

ziehen , ist rein chemisch . Und hier ist es,

wo die neuere Chemie ausserordentlich viel

Licht über die Gegengifte dieser Klasse gege¬
ben hat.

2) Gifte , welche ohne wahrnehmbare Störungen

in der Organisation , so viel wir also anneh¬

men müssen blos in dem Nervensysteme , auf

die Sensibilität wirken , finden ihre Gegen¬

mittel in solchen Stoffen , von denen man ver-
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sichert , seyn kann und von denen die Erfah¬
rung lehrt , dafs sie ebenfalls auf das Nerven¬
system und zwar die Sensibilität auf andre und
selbst ganz entgegengesetzte Weise bestim¬
mend wirken , als dies durch jene Giftstoffe
geschiebt . So ist der Wirkung des Molmsafts
die des Kaffees , und der Wirkung betäuben¬
der Giftstoffe überhaupt die der Pflanzensäu-
ren entgegengesetzt.

3) Die Klasse von Giften , welche ich clie ge¬
mischte nenne , und welche sowohl auf das
Nervensystem unmittelbar wirken , als auch
zugleich noch mittelbar wahrnehmbare Verän¬
derungen in der Organisation hervorbringen ,
erfordert als eigentbiimlichen Gegensatz natür¬
lich solche Gegenmittel , welche zugleich den
Giftstoff neutralisiren , und einen jenen schäd¬
lichen Einwirkungen soviel als möglich ent¬
gegengesetzten Zustand hervorbringen . Auf
solche Weise und in dieser Beziehung ist dem
syphilitischen Gifte Quecksilberoxyd das voll¬
ständigste Gegengift , sowie dasselbe auch die
Wirkung des Pockengiftes mäfsigend , wirkt.

Aber aufser diesen eigentlichen Gegensätzen der
Vergiftung tritt für die Behandlung noch eine Haupt¬
rücksicht ein , welche als prophylaktisch und zu¬
gleich als Theil der weitern Kur von der grüfsten
Bedeutung ist , nämlich : die Berührung des Gift¬
stoffes selbst mit dem Organischen wieder aufcu-
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heben . Man könnte dies den mechanischen Theil

der Behandlung nennen , welcher aber bei allen

nur erdenklichen Arten der Vergiftung , und zwar

im Vereine der wirklichen Gegenwirkung mittelst

bestimmter Gegensätze seine volle Anwendung fin¬

det . Dies geschieht nun auf zweierlei Weise:

1) Durch Wiederausleerung des Giftstoffes aus

dem Körper , und

2) Durch Einhüllung und Tsolirung des Giftstof¬

fes vom Organischen überhaupt.
Hierauf beruht nun d ' e Unerläfsliche Pflicht bei

innern , d . h . durch den allgemeinen Speisekanal

erfolgten Vergiftungen , mittelst künstlich erreg¬

ten Erbrechens , sowie durch künstlich erregte

Stuhlausleerungen vor allen andern Dingen das

Gift aus dem i .eibe zu schaffen , sobald nicht Um¬

stände eintreten , welche von dieser Mafsregel ei¬

nen noch gröfsern Naclitheil befürchten lassen . —

Zugleich , und besonders wenn diese Ausleerungen

nicht statt finden dürfen , mufs durch schleuniges

Getränk oder durch dickbreiige Nahrungsmittel

der Giftstoff oder die organischen Theile überzo¬

gen und eingehüllt , und so letztere vor der Be¬

rührung und Einwirkung des erstem sicher ge¬
stellt werden.

Beides findet auch bei äusserer Vergiftung durch

die Haut und mittelst Verletzungen derselben , wo¬

bei der Giftstoff eindringt , statt . Darum ist beim

tollen Hundsbisse , die allererste Sorge , das Gift



zu entfernen durch Auswaschen , durch Aus¬
schneiden ; sodann das Organische von dem Gift¬
stoffe zu isoliren , welches durch Ausbrennen der
Wunde und durch eine fortgesetzte Eiterung be¬
zweckt wird.

Gar oft wird durch dieses Verfahren , durch die¬
se heilsame Prophylaxis , welche die Berührung
des Giftstoffs mit dem Organischen aufzuheben
sucht , allein schon die Bettung bewerkstelligt.
Inzwischen ist man niemals berechtigt , dabei ste¬
hen zu bleiben , sondern die direkte Kur nach den
angegebenen allgemeinen Grundsätzen mufs stets
damit verbunden werden , sowie diese selbst ohne
jenes mit ihr verbundne prophylaktische Verfah¬
ren fehlerhaft seyn würde.

Bei der Betrachtung aller dieser Rücksichten
wird es wohl klar , wie schwierig es für den Arzt
sei , oft im Drang der stürmischsten und bedenk¬
lichsten Zufälle , sodann meist unter den Augen
zagender , der Verzweiflung naher Angehörigen,
die von ihm schleunige , augenblickliche Rettung
verlangen und erwarten , in der angemessenen Ruhe
sich zu fassen , alles genau zu untersuchen , ge¬
nau abzuwägen , und darnach alle Hülfsmittel in
Ausübung zu bringen , und zwar alles dieses
schnell , in einem Augenblicke , da hier von jeder
verlornen oder gewonnenen Minute Tod oder Le¬
ben abhängen kann . Um so mehr ist es nötliig,
mit solchen Fällen und Lagen sich nicht allein be-
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kannt , sondern gewissermafsen vertraut zu ma¬

chen , damit nicht eigne Bestürzung die Ueberle-

gung verwirre , den schnellen Blick hemme und

den Scharfblick abstumpfe.

Daher ist es gut eine Totalübersicht , wie ich

solche über Vergiftungen hier vorgetragen , sich

fest einzuprägen und sie stets vor Augen zu haben ;

besonders um für den ersten Moment , und so lan¬

ge die Sache zweifelhaft erscheint , sogleich wenig¬

stens die allgemeine , für alle und jede Vergiftung

passende Hülfe , den prophylaktischen , indirekten

Theil der Kur in seiner ganzen Ausdehnung anzu¬

wenden.

Sodann gibt es Stoffe in der Natur , welche mit

den Elementen aller Körper in so genauer Verbin¬

dung stehen , dafs sie in den meisten Stoffen , mit

welchen sie in Berührung kommen , durch Verbin¬

dung und Umtauschung eine Veränderung hervor¬

bringen j so auch in den Giftstoffen . Hierzu ge¬

hört die Milch , das Oel und die Seife , welche

seit undenklichen Zeiten die Erfahrung als Gegen¬

gifte in sehr vielen , ja den meisten Fällen , frei¬

lich in sehr ungleichem Grade oft wirksam , als

Bewährt angegeben hat . Aus der höheren und

einzig richtigen Ansicht des Organismus , sowie

aus chemischen Grundsätzen läfst sich dies auch

wohl erklären . Die Seife zumal , welche aus Oel

oder Fett und Laugensalz besteht , mufs wohl eine

allgemeine giftzersLö >"ende Kraft besitzen , da ihre
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beiden Bestandtheile , Oel und Laugensalz in so
mannichfaltiger chemischer Verwandschaft : und
physischer Beziehung zu den meisten Körpern ste¬
hen . Freilich wird dies im Organismus eine an¬
dere Gestaltung , Beschränkung oder Ausdehnung
erhalten , als wir es ausserhalb dem Kreise dessel¬
ben wahrnehmen ; demungeachtet mufs , was auch
die Erfahrung bestätigt hat , diese wohlthätige
Kraft bestehen , und es ist noch die Frage , ob sie
nicht durch die lebendige organische Thätigkeit an
Wirksamkeit gewinnt,

Oel , besonders aber Laugensalz , sowohl Kali,
Natrum als Ammonium , für sich , hat nach man-
nichfaltigen Versuchen und Erfahrungen , eine sol¬
che umfassende gegenwirkende Eigenschaft bei
Vergiftungen , dafs man fast in Versuchung geräth,
sie als allgemein zu bezeichnen.

/

Dieses kann gar nicht genug bekannt seyn , denn
für die Behandlung in Vergiftungen überhaupt,
sowie bei zweifelhaften Fällen ist es von ungemein
hohem und einzigem Werth , ein Mittel zu haben,
von denr man in den meisten Fällen wahre Hülfe
erwarten darf , ohne Schaden fürchten zu müssen.
Auch ist auT diese Weise der Arzt in Verbindung
mit jener prophylaktischen Behandlung in den
Stand gesetzt , einigen Raum zur genausten Unter¬
suchung und Ueberlegung in den zweifelhaftesten
und stürmischsten Fällen zu gewinnen , und die
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allcrangemessenste Hülfe in sich oder ' in Andern
zu suchen.

Ich mache scliliefslich zu dem Ende Vorzüglich

auf die Laugen salze aufmerksam ; welche nach

Dr . Moodie,  und nach  Dr . Ramsay  in Charles-

towri auch gegen das Viperngift fast Spezifik wir¬

ken . Man sehe darüber nach in  Medic . and phy-

sic . Journal  1804.  Ich habe in drei ganz verscliied-

nen Vergiftungsfällen dieses Mittel mit dem ent¬

schiedensten augenscheinlichsten Erfolge ange¬

wandt ; nämlich in Vergiftung von Schierling

hei einer Familie von  8  Personen , worunter  2  Er¬

wachsene , 2  Kinder von 5 bis  6  Jahren und 4 von

12  bis  17  Jahren waren , — sodann in Vergiftung

von b i 11 e r n Mandeln bei einem ungefähr 6jäh-

rigen Knaben — und endlich in Vergiftung durch

Kohlenausdiinstuxig wieder bei einer ganzen

Familie von 5 Personen , worunter Vater und Mut¬

ter , eine Tochter von ungefähr i5 Jahren , und

zwei Kinder von  4  bis  8  Jahren.

Im ersten Falle , der Vergiftung von Schierling,

gab ich die Tinctura kalina , nach der preufs.

Pharmakopoe bereitet , zu 5 bis zu i5 Tropfen je¬

de Stunde , wobei schleunigst die heftigsten Zufälle,

besonders Erbrechen , Schwindel und Zuckungen
nachliefsen.

Im zweiten Falle , Vergiftung von bittern

Mandeln , gab ich vorzugsweise Liquor Ammo-

nii anisatus alle viertel Stunde zu 5 Tropfen , weil
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alle Zeichen des ganz nahen Todes schon eingetre¬
ten waren , als ich den Kranken fand , und folglich
durch schleunige und eingreifende Wirkung allein
noch Rettung möglich war , welche auch vollkom¬
men und verhältnifsmäfsig zum Erstaunen schnell
gelang.

Im dritten Falle , Vergiftung von Kohlenausdün¬
stung , wurde die Herstellung der ebenfalls fast
schon mit dem Tode Ringenden nebst dem hierbei
passenden diätetisch prophylaktischen Verfahren
durch Tinctura kalina bewerkstelligt.

Von allen diesen Vergifteten , welche ich unter den
heftigsten und tödlichsten Zufällen fand , und wor¬
unter mir einige schon gänzlich ohne Rettung schie¬
nen , starb kein einziger , und ich habe den über¬
zeugendsten Grund versichert zu seyn , dafs durch
Laugensalz ihre Rettung und ihre so schnelle
Wiederherstellung gelang , und zwar so vollkom¬
men , dafs bei keinem derselben nachtheilige Fol¬
gen zurückblieben.

Ich behalte es mir vor , an einem andern Orte
die Geschichte dieser drei höchst interessanten Ver¬

giftungsfälle bekannt zu machen , und die Beweg¬
gründe zu der von mir glücklich angewandten Be¬
handlung , sowie die Ideen über die Wirkungsart
der Laugensalze dabei auseinanderzusetzen.



) 47 (

2.
Ueber sieht

des Zustandes der Medizin in Polen.

Von

Herrn Dr . PV.

Wenn wichtige Veränderungen in dem Staaten¬

vereine vorfallen , so kann dies niemals geschehen,

ohne daTs die Wissenschaften dabei entweder durch

Verwirrung , Unruhe und Hemmung leiden , oder

durch feste Verfassung , durch gröfsere Verhältnis¬

se und bestimmte Aufmunterung einen neuen

Schwung erhalten . Insofern man die Medizin,

abgesehn davon wie sie sich , blos durch die Hand¬

lungsweise ihrer Priester dargestellt , in der Aus¬

übung zeigt , als Theil der Gesammtwissenschaft

betrachtet , mufs auch auf sie eine jede Staatsver¬

änderung ohnehin von Ein flu fs seyn . Aber noch

weit bestimmter wird sich diefs freilich in den

Verhältnissen der Ausübung der Heilkunst aus¬

drücken und . wichtiger in den nächsten Folgen

seyn , sobald mit einer solchen Veränderung auch

eine gänzliche Umwälzung in den bisher bestand-

nen , das Medizinalwesen betreffenden Einrichtun¬

gen und in den ärztlichen Verhältnissen eintritt.
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Die Kunst weifs von keinen verschiednen Staats¬

interessen , es gibt für die Kunst in der ganzen
Welt nur F.inen Staat , und 1 das Einzelne gehört
in diesem Bezüge schlechthin dem Ganzen an . Da¬
her mufs auch alles was dieselbe betrifft , in wel¬
chem Staate es auch sei , für das ärztliche Publi¬
kum von Wichtigkeit seyn , und von ihm die
nächste Theilnahme erhalten . Aus diesem Grunde
kann man hoffen , dafs die folgende Skizze über
die medizinischen Angelegenheiten besonders desje¬
nigen Theiles des ehemaligen Königreichs Polen,
der durch die letzten Ereignisse als Herzogthum
Warschau unter sächsische Herrschaft gekom¬
men ist , eine willkommene Aufnahme finden
werde.

Wenn Zur Vervollkommnung der Wissenschaf¬
ten überhaupt , und der Medizin insbesondere
mehr oder weniger die verschiedenen Staaten von
Europa das ihrige beitrugen , so hatten wir uns da¬
bei keines Gewinnes aus Polen zu erfreuen . Dies
lag theils in der Richtung der Nation , theils in
der Verfassung des Landes , denn beides konnte
hier wahrer wissenschaftlicher Bildun° p wcnm oderO D

gar nicht förderlich seyn ; auch mufs überall bei¬
des zusammen kommen , um das erwünschte Resul¬
tat zu liefern . Nur in den grijfsern Städten die¬
ses Landes waren Schulen vorhanden , nur da fing
man an , denselben eine grüfsere Ausdehnung zu

geben.
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geben . Allein mir der begütertere Adel mit den

Bewohnern dieser wenigen Städte genofs dieses

immer nur einseitigen und dürftigen Unterrichts»

Höhere Schulen , Akademien gab es nicht in die¬

sem Lande ; denn die sogenannte Universität zu

Krakau kann hierbei nicht in Betracht kommen ,

sie war blos ein katholisches , klösterlich einge¬

richtetes Gymnasium . Männer aus den höhern

Ständen , welche Lust und Eifer zu den Wissen¬

schaften trieb , hatten schon durch ihre frühere

Bildung und Richtung den wahren Standpunkt

meist verloren , und sie blieben auf das beschränkt,
wobin in früherer Zeit die französische Literatur

vorgerückt war . Es möchten wenige darin eine

rühmliche Ausnahme gemacht haben , doch kann

davon nicht die Rede Seyn , wenn es die Unter¬

suchung gilt , was für die Wissenschaften selbst ge¬

leistet worden sei . An Universalität der Rildung

und Begriffe , an Assimilation dessen , was das

Ausland erzengt hatte , und an Verarbeiten und

Fortarbeiten gebrach es gänzlich.
Nicht unbemerkt mufs man lassen , dafs sich in

Warschau eine Anzahl von meist vornehmen Män¬

nern , welche die Wissenschaften liebten , zu einer

gelehrten Gesellschaft vereinigt hatten , in deren

Sitzungen auch über mannichfaltige Gegenstände

Vorlesungen von Zeit zu Zeit gehalten wurden.

Eine solche Vereinigung ist zwar immer höchst
iter Jahrs \ D
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löblich , doch kann dieselbe hier weiter nicht in
Betracht kommen , da für die Wissenschaften über¬
haupt , die Medizin aber insbesondere , kein Gewinn
daraus erwuchs.

Vor allem war die Medizin , wie 6chon daraus
leicht hervorgeht , in tiefem Verfalle , oder vielmehr
im Nichts , da Verfall doch einen vorgängigen bes¬
sern Zustand andeutet . Die vornehmere , begüter¬
te Klasse befafste sich aus Stolz nicht mit dieser
edelsten der Wissenschaften und Künste , nur die

Mindervermögenden stuclirten des Erwerbs wegen
Medizin , und bezogen deutsche Universitäten;
manche unter Begünstigdng besondrer Umstände
gingen zu diesem Ende nach Frankreich . Denn
Frankreich war der grofse Magnetpol , der alles
anzog , und war zugleich für die Zurück kehren den
die allergültigste Empfehlung . Diese Leute , meist
ohne vorgängige wissenschaftliche Schulbildung
und ohne gehörige Richtung der Begriffe , erlern¬
ten denn ihre Kunst , wie es diesen Umständen nach
möglich war , kehrten zurück , fanden ihr reich¬
liches Brod , und so hatte weder Wissenschaft noch
Kunst irgend weiter etwas von ihnen zu erwarten,
wie sie selbst wenig weiter damit zu schaffen
hatten.

Es waren in den grofsen Städten , vorzüglich
aber in Warschau , durch verschiedene gröfsere oder
kleinere Stiftungen viele Krankenhäuser entstan¬
den , welche , wenige ausgenommen , mit Klöstern in
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Verbindung standen . Unter diesen zählt man in War¬
schau zu den ansehnlichsten das zu St . Lazarus,
St . Martin , das der barmherzigen Brü¬
der , das der barmherzigen Schwestern,
das der Juden und das zum Kindlein Jesus.

Das letztere ist ein sehr grofses Findelhaus , wo¬
rin aber auch langwierige Kranke und altersschwa¬
che Personen Aufnahme fanden . Diese menschen¬

freundlichen Stiftungen waren zwar höchst wohl-
thätig für die Leidenden und sonst aller Pflege be¬
raubten , entsprachen aber doch keineswegs durch
die darin statt findende ärztliche und chirurgische
Behandlung ihrem Endzwecke . Nirgends als in die¬
sem Lande , und in keiner Stadt als Warschau sieht

man so häufig Menseben mit der widrigsten Ver¬
stümmelung , dem Verluste der Nase . Was auch
die besondere Modifikation der syphilitischen
Krankheiten dazu beitragen mag , so ist diefs doch
immer ein Beleg für den Zustand der Medizin und

Chirurgie , besonders nach ihrer Ausübung in den
Hospitälern . Aber für einen noch höhern Zweck,

für die Ausbildung und Vervollkommnung der
Kunst war dabei gar nichts gewonnen , die an die¬

sen Instituten angestellten Aerzte und Chirurgen
kurirten und arbeiteten darin , wie es der Tag mit
sich brachte —- praktische Schulen , wodurch allein

auch zugleich solche Einrichtungen ihre gröfste
Vollkommenheit in jeder Hinsicht erlangen kön¬
nen , waren damit nicht verbunden , und kein Ge-

D 12
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winn für die Kunst ging daraus hervor . Es kon-

nen diese also keineswegs als ein Beleg eines blü¬
henden Zustandes der Arzneikunde in diesem Lan¬

de gelten.

Die Anzahl der eigentlich polnischen Aerzte $

wie sich solche nach der oben angeführten Art
gebildet hatten , war immer gering ; die Mehrzahl
der Aerzte bestand in Ausländern von allen Natio¬

nen , Deutschen , Italienern , Franzosen . Da auch
diese meist der Gewinn und weder Liebe zu die¬

sem Lande , noch zu ihrer Kunst , dahin gezogen

hatte , so ist begreiflich , warum auch sie nichts
für die Fortschritte der Arzneikunst wirkten , und
dafs kein Verein und kein Nacheifer zu diesem

Zwecke unter ihnen statt fand . Der jüdischen

Aerzte gab es , besonders auf dem Lande , sehr

viele — wie denn Pfuscherei und die gröbste Em¬
pirie überhaupt hier mehr als in irgend einem
Lande in ihrer vollen Blütlie war.

Nachdem Polen getheilt wurde , mufste noth-

Wendig auch dieser für den Staat so wichtigen

Angelegenheit eine Aenderung bevorstehen . In dem
Antheile , welcher an Preufsen gefallen war , tra¬
ten auch in dieser Rücksicht bald die Folgen ei¬
ner Regierung ein , welche von frühen Zeiten her
die Wissenschaften beschützte . Für das Schulwe¬

sen wurde mit der gröfsten Sorgfalt gearbeitet,
überall verbessert , wo zu verbessern war , und

durch Anlegung von Lyzeen nach einem umfas-
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senden Plane die wissenschaftlichere Bildung die¬

ses Volkes vorbereitet.

Zugleich wurden , wie in den übrigen preufsi-

schen Landen , die Medizinalkollegien , deren Zen¬

tralpunkt das Ober - Medizinalkollcgium in Berlin

ist , organisirt , sowie das damit zusammenhän¬

gende Physikatsweseri . Diese Medizinalkollegien

waren überall , wo sich Regierungen und Kam¬

mern befanden , nämlich in Posen , Warschau ,

Kalisz , Ploek *) und Bialystok . Diel Physikate,

ausser den gröfsern in diesen Städten , erstreckten

sich in angemessenen Vertheilungen von geprüf¬

ten Aerztcn und Chirurgen , deren Unterhalt der

Staat durch besondre Besoldungen sicher gestellt

hatte , über das ganze Land.

Wohl aus toleranter Achtung gegen das schon

Bestandene , keineswegs aber blos aus Anerken¬

nung des Verdienstes , welches nur in einigen we¬

nigen Individuen als eine um so achtbarere Aus¬

nahme statt fand , liefs die pretifsische Regierung

alle zur Zeit der Besitznahme vorhandnen Aerzte,

deren Anzahl verhärtnifsmäfsig ohnedas allzugering

war , in ungekränkter Thätigkeit . Aber für die Zu-

kunft wurden die preufsischen Medizinalgesetze in

Wirksamkeit gebracht , welche jeden , der seine

Fähigkeit durch die angeordneten bekannten Prü¬

fungen in Berlin nicht erwiesen hat , von der medi¬

zinischen und chirurgischen Praxis ausscliliefsen.

*) 1. Plozk.
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Durch diese Einrichtungen — indem man dadurch
die i ingebornen zur wissenschaftlichen , bessern
ärztlichen Eildung erweckte und ihr Verdienst
mit Freude anerkannte und belohnte — verpflanz¬
te zugleich die Regierung fähige deutsche Aerzte
auf einen Boden , der bisher für die Wissenschaft
▼on keinem Ertrage war , der aber nun fit cht Zu¬
kunft schon urbar gemacht wurde . Doch unge¬
achtet die Anzahl derselben in Vergleich zu andern
Ländern und zu dem Bedürfnifse noch sehr gering
war,  so hatte sich doch die Kunst schon von die¬
sen Wenigen mancher Arbeiten zu erfreuen.

Nimmt man noch hinzu , dafs zugleich auf das
sorgfältigste für den Hebammen - Unterricht , selbst
durch Gebärhäuser gesorgt wurde , dafs die Hospi-
taleinrichtungen verbesser ! , erweitert und noch für
allgemeine ; en Kunstzweck vorbereitet wurden , dafs
endlich das Apothekerwesen von Mifsbräuchen so
viel als möglich gereinigt und auf den der allgemei¬
nen Medizinalverfassung entsprechenden Fufs einge¬
richtet wurde ; so wird es wohl sehr klar , wie in so
kurzer Zeit alles von Seiten cjer Regierung geschähe,
was nur in dieser Rücksicht geschehen konnte , und
welche erfreuliche Aussicht für die Zukunft dem
Medizinahvesen auf der neuen Bahn in diesem Lande
endlich eröffnet war , und was man sich von einem
solchen Anfange noch zu versprechen hatte.

Diese Aussichten haben sich . mit einem Male
getrübt . Durch die letzten Ereignisse von dem
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preufsischen Staate losgerissen , hatte das Medizi¬

nalwesen in dem neuen Herzogthume Warschau den

Mittelpunkt , das Herz verloren , woraus für die

Arzneikunst das neue Leben bisher ausgeströmt

war . In wie fern für die Zukunft die neue Lage

dieses Landes dem für den Augenblick aus seinen

bisherigen Fugen gerissenen Medizinalwesen gün¬

stig seyn wird , mufs die Zeit lehren . Zwar ist zu

hoffen , dafs jene angelegte neue Pflanzung trotz

aller Stürme dasselbe niemals wieder ganz in die

ehemalige Barbarei wird zurücksinken lassen ; in¬

zwischen bietet der Einflufs , welchen die Verände¬

rung bis jetzt auf das bisher bestandene Medizi¬

nalwesen gehabt hat , nichts weniger als ein er¬

freuliches Resultat dar.

Bei Betrachtung des Verfahrens der preufsischen

Regierung auch in dieser Hinsicht kann der scho¬

nende und ruhige , zum Bessern still wirkende

Gang dem Beobachter nicht entgehen . Aber auch

nur auf solche Weise läfst sich mit Vereinigung

des gemeinsamen und besonderen Vortheils und

Anliegens das Gute und Neue einführen , eine heil¬

same Ordnung für Vervollkommnung und Aus¬

übung der Heilkunde bewirken . Die Veränderun¬

gen , welche darin statt gefunden haben , scheinen

nicht diesen Charakter anzuzeigen.

Die von der vorigen Regierung organisirten Me¬

dizinalkollegien sind aufgelöst , die fähigsten Aerz-

te von ihren Stellen durch polnische verdrängt wor-
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den . Nicht Wissenschaft und Kunst , nicht Fähig¬
keit und tadellose Amtsführung entschied , sondern
Nationalverschiedenheit und Meinung.

In Warschau ist nun ein höchstes Medizinaldi-
rektorhun eingesetzt worden , welches auf jene
Weise sich schon gebildet hatte . Dieses Kollegi¬
um , von welchem nun die fernere Erhaltung , der
fortschreitende Flor oder das Zurücksinken des Me¬

dizinalwesens in diesem Lande abhängt , hat den
röten Septbr . 1807 seine erste Sitzung gehalten.
Einen Monat später zeigte sich das Hauptresultat
dieser llrrathschlagungen . Am töten Oktob . näm¬
lich wurde ein gedrucktes Programm , in lateinischer
Sprache verfafst , herumgeschickt , worin das Ober-
Medizinaldirektorium die Aerzle sämmtlich auffor¬
ciert , sich den folgenden Tag , den i7ten Okt . um
4 Uhr vor seinem Sekretär in dessen Wohnung zu
stellen und ihre Diplome und andren Dokumente
mitzubringen . In einem geschriebenen polnischen
Zirkulare stand aufserdem noch : sie hätten jede
Frage , welche derselbe an sie thun würde , gehörig
zu beantworten . Unter andern werden in jenem
Programme die unglücklichen Schicksale der Kunst
in Polen erzählt , und nun eine neue , glänzende
Epoche für dieselbe verkündigt . Der Merkwürdig¬
keit wegen stehe hier eine Stelle aus diesem Pro¬
gramme , welches ebenfalls , insofern es die Arznei¬
kunde betrifft und besonders da für die Kunst da¬
rin ein neues Reich verkündigt wird , nicht blos
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dem neuen Staate , sondern dem ganzen medizini¬

schen Staatenvereine angehört . Diese Verkündi¬

gung ist nämlich fölgendermafsen ausgedrückt:
Venib ordo verum alius : lies medica Polono-

rum haetenus a superis damnata , ne perfec-

tionis acumen abbingerit , brausfovmabatur Iiis

in terris ad modum alius gen bis , qtiacum in

more loquendi abque vivendi dij ferimus . Jugo
hoc peregrino abiecto decrevistis Illüsbr . Patres

Patriae uosbrae sub legibus suis reviviscenbis,

vt Polonorum res medica ordinarebur legibus
Polonis necrssariis . ebc.

Der erste Satz ist freilich wahr und bestätigt ge¬

nau , was hier früher gesagt worden , dafs vor der

preufsischen Regierung das Medizinalwesen in Po¬

len ein Nichts gewesen sei ; aber wie mufs derjeni¬

ge staunen , welcher unbekannt mit der Geistes¬

richtung dieser Aerzte ist , wenn er hört , dafs das,

was gar nicht war , nämlich das Medizinalwesen
nach Weise eines andern und fremden Volks trans-

formirt worden sei ! Als ob Wissenschaft und

Kunst mit denen sie betreffenden und für sie

notliwendigen Einrichtungen und Gesetzen nicht

den Einen Mafsstab , nämlich den der gröfsern oder

geringem Vollkommenheit hätten , sondern als oh

sie in jedem Lande auch aus einem andern und ei¬

genen Gesichtspunkte betrachtet werden müfsten,

als ob für beide auch in Bezug auf den Staat

nicht eine allgemeine Gültigkeit statt hätte.
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Es ist natürlich , dafs die Aufforderung von Sei¬
ten jener Aerzte , welche das Ober - Medizinaldi¬

rektorium ausmachten , an die übrigen Aerzte die¬
sen höchst auffallend seyn mufste . Es ist schon

oben gesagt , auf welche Weise sich das bestehen¬
de Personal der Aerzte , und namentlich in War¬

schau , nach und nach gebildet , und wie die vori¬

ge Regierung , in Hinsicht auf sie , gehandelt und
gewirkt hat . Nun trifft es sich aber gerade , dafs

die Aufforderung , ihre Qualifikation anfs neue
zu bekunden und sich gleichsam einem mündli¬
chen Examen des Herrn Sekretärs zu unterwerfen,

nur an Aerzte , welche Iceine Mitglieder des Ober-
Mediz . Direktoriums sind , gerichtet seyn kann ,
gröfstentheils an Aerzte , welche nicht allein in
den ausgezeichnetesten Medizinalämtern standen

und Männer von gegründetem R.ufe und allgemein
anerkannter Geschicklichkeit sind , sondern die
mit wenigen Ausnahmen noch überdas während

der letzten Regierung den Gesetzen gemäfs durch
vorherige Beurkundung ihrer Geschicklichkeit in
den grofsen Prüfungen zu Berlin zur medizini¬
schen Praxis hier angestellt worden . Ja es betrifft
diese Aufforderung Männer , welchen vermöge ih¬
res Amtes jene Mitgliederbisher untergeordnet wa¬
ren , die auch zum Theil unter ihrer Autorität zur

medizinischen Praxis zugelassen wurden ; sie betraf
einen Mann , der als Schriftsteller einen allgemei¬
nen wohlverdienten Buf erworben , und in jeder
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Hinsicht als Schriftsteller , Staafsdiener und prak¬
tischer Arzt sich um Wissenschaft und Kunst sowie

um die leidende Menschheit hochverdient gemacht

hat . Da hier lediglich dies alles um der Sache seihst

willen,und um den neuen Gang im Medizinalwesen

zu bezeichnen gesagt werden mufs , so kommen na¬
türlich die Namen selbst hierbei nicht in Betracht.

Mehrere dieser Aerzte fühlten zu sehr das Er¬

niedrigende jener Aufforderung , als dafs sie solche

hätten erfüllen können , worauf neue Termine anbe¬
raumt wurden . Indessen ist über das Verfahren in

dieser Sache Beschwerde erhoben und solches ztz

höherer Entscheidung angebracht worden , welche-

auch völlig genugthuend ausgefallen ist . Es darf

nicht unbemerkt bleiben , dafs unter den Aerzten*

welche sich auf diese Weise gekränkt fühlten , sicli

nicht blos Deutsche sondern auch Polen befinden *

welche Deutschland und dem preufsischen Staate

ihre Bildung verdanken und die Zierde ihrer Kunst
Sind.

Der Geist der Verfolgung , der in diesen öffent¬

lichen Handlungen sich ausspricht , entwickelt sich

in den besondern Schritten und Aeüfserungen noch

mehr . Wer sich den Diensten , in welchen man die

bisherigen ärztlichen Beamten in Ermangelung

andrer einstweilen beizubehalten für gut fand , ent¬

ziehen wollte , (aus sehr begreiflichen Ursachen)

dem wurde sogleich mit der Verweisung gedroht,
welche indessen blofs doch in der Macht der hoch-
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slen Staatsgewalt , des Königs von Sachsen steht.

Bei dieser Gelegenheit wurde von einem der Herrn
geäufsert : dies Verfahren sei ganz recht , und man
hoffe es noch zu erleben , dafs alle d :ese Deutschen

zum T . gingen ; und als man dagegen bemerkte:
wieviel Männer wie jener , dem die Verweisung

gedroht war , man denn im Lande hätte ? wurde er¬

widert : es gäbe schon viel polnische Aerzte und
man würde noch mehrere verschreiben . Wo denn

freilich ein , ,woher ? " das Antworten sehr in Ver¬

legenheit setzen mufs.

In welcher Ordnung übrigens die neue Maschie-
ne betrieben werde , davon ist noch ein auffallen¬

der Beweis , dafs ein neuer Pbysikus von War¬

schau eingesetzt wurde , ohne dafs davon der bis¬
herige *) , der mehrmals in der Zeit der Verände¬

rungen mittelbar und unmittelbar von den neuen
vorgesetzten Behörden zur Fortführung seines
Amtes aufgefordert worden , davon andre als nur
ganz zufällige Kenntnifs erhalten hätte , Da in

einem von diesem neuen Physi 'kus beglaubigten

Aufsatze , welcher in der Warschauer Zeitung be¬
kannt gemacht wurde , von nichts Geringeren die
Hede ist , als von einem neuen unfehlbaren Spezi-
fikum gegen die Ruhr — ( sie herrschte damals zu¬
gleich mit den schlimmsten Formen des Typhus
epidemisch I — ) so wird es dem medizinischen

*) Der verdienstvolle Medizinal - Rath Wolff.
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Publikum gewifs erwünscht seyn , wenn derselbe

hier in einer wörtlichen Uebersetzung aus dem

Polnischen mitgetheilt wird , damit diese wichtige

Erfindung , welche man als die erste Frucht der

polnischen Medizin ansehen kann , der Vergessen¬

heit entrissen werde.

Warschauer Zeitung ( Guzeta TT arszawskd)  No.

!jr . d . 5ten Septbr . 1807.

, , Untenstehendes Schreiben , welches der

Redaktion zugeschickt und dessen Nütz¬

lichkeit durch den Pbysikus der Stadt

Warschau beglaubigt worden ist , eilen wir

dem Publikum mitzutheilen ;

, , Ich säume nicht , das Publikum von einem

Arzneimittel gegen die jetzt herrschende Ruhr

zu benachrichtigen,welches von allen bekannten

gegen diese schreckliche Krankheit das kräftig¬

ste ist . Jeder Arme kann es kaufen , oder , wolmt

er nicht weit von einem Walde , Selbst einsam¬

meln , und jeder der es nach meiner Vor¬

schrift brauchen wird , hat sich vor nichts zu

fürchten , und kann Versichert seyn , dafs sei¬

ne Herstellung in wenigen Tagen erfolgen

wird . — Rüdices tormentillae erectae , auf

polnisch  kurze Ziele,  sind jenes göttliche

Geschenk , welches in der benannten Krank¬

heit von unschätzbarer Hülfe und werth ist,

allgemein bekannt zu seyn . Die Art des Ge¬

brauchs ist folgender : vier Loth von den



Wurzeln dieser Pflanze werden , nachdem man
sie von der anhängenden Erde wohl gereiniget
hat , klein geschnitten oder gestofsen und in
einem Quart Wasser gekocht bis $ Quart übrig
bleiben , dann wann es gut abgekühlt ist wird
dies durchgeseiht , in eine Flasche gegossen
und an einen kühlen Ort gestellt , damit es
nicht in Gährung geratlie ; Besser ist es,nach Verhältnifs nur immer so viel auf einmal
zu kochen , wie an einem Tage verbraucht wird.
Wer da will , kann des Geschmacks wegen ein
paar Lotli Zucker oder Pomeranzen - Syrup zu¬
setzen . Wem dies aber zu kostbar ist , kannsich ohne das behelfen . Einem Kinde unter
einem Jahre gibt man davon 1 bis 2 Kaffeelöf¬
fel voll , von i bis 2 Jahr alten zu einem F.fs-
löffel , von 2 bis 4 Jahren zu zwei Efslöffel,
von 5 bis  io  Jahren drei Löffel , von  io  bisi5 Jahren eine halbe Tasse voll . Erwachsene
nehmen zu einer ganzen Tasse , und dieseGaben müssen durchaus alle  2  Stunden wieder¬
holt werden , so lange bis das Laxiren aufhört.
Der Leib mufs warm gehalten werden , hier¬
zu dient die Umwirkelung mit einem Hand¬
tuche oder das Tragen eines leichten Kissens.
Hierbei mufs man sich der Fleischspeisen und
Brühen gänzlich enthalten . ( ? ! ! ) Man mag
seine Buchweitzengriitze oder trockne Semmel
in Wasser gekocht essen . Zum Getränke dient
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Habergriitz oder Graupensclileim . Um den

Kranken mufs zugleich die gröfste Reinlichkeit
beobachtet werden . — Ein jeder der diese Vor¬

schriften beobachtet und genau befolgt , kann

versichert seyn , dafs er gesund werde , nur

mufs er zeitig genug und ohne Unterlafs diese
Arznei brauchen , auch mufs die Ruhr nicht,

was jedoch dieses Jahr häufig der Fall ist,
mit einem Faulfieber verbunden seyn . Wenn

der Mastdarm vorfällt , so mufs man Läppchen,

welche in diese Abkochung getaucht werden,

öfters überschlagen.
Hoffmann M. D.

Alles dies reicht vor der Hand hin , um eine
wahrhafte Uebersicht des Zustandes der Medizin

und des Medizinalwesens in demjenigen Theile

des ehemaligen Königreichs Polen zu geben , wel¬

cher bisher unter Preufsens Szepter stand . Die

Zukunft mufs lehren : ob andre glücklichere Re¬
sultate für die Wissenschaft und Kunst aus der

neuen Form hervorgehen werden , als der Anfang
versprach . Die Fortsetzung dieser Skizze — deren

Verfasser schlechterdings nicht bei diesen Angele¬
genheiten besonders interessirt ist , als nur insofern
die Kunst Interesse haben mufs —- soll von Zeit

zu Zeit folgen.
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jsr. s.

Der König von Sachsen hat hei seiner Anwesen¬
heit in Warschau das Obermedizinal - Direktorium
nicht bestätigt , vielmehr hatte man Ursache eine
andre Organisation des Medizinalwesens bald zu
erwarten.
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5.
Ueber Apotliekenvisitationen und über ei
nige andere die Apotheken , sowie die poli¬

zeiliche und gerichtliche Chemie betref¬
fende Gegenstände.o

Vom

Herausgeber.

VV enn es überhaupt Vorwurf der Medizinalpoli¬
zei ist , darauf zu achten , dafs , wo es nur mög¬

lich ist , schädliche Einwirkungen auf die Staats¬

genossen entfernt und das VVolilseyn derselben be¬

fördert werde , so mufs sie besonders die zweck-

mäfsigsten Mittel ergreifen , um der Hülfe , welche

Kranke in den Apotheken finden können , die nö-

thige Sicherheit zu verschaffen . Gewifs ist dieser

Zweig der Gesundheitspolizei von grolser Wichtig¬

keit , wenn die Menge der jährlichen Kranken in

einem bestimmten Distrikte und der Einflufs gu¬

ter oder schlechter Arzneien gehörig angeschlagen

wird . Es scheint mir aber , als wenn man bis jetzt

zu wenig diesen Gegenstand aus den Gesichtspunk¬

ten , die hier hervortreten , betrachtet . , oder doch
nicht die erforderlichen Anstalten zur besten Aus¬

führung getroffen hätte,

i ter Jahrg.  E
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Soviel man auch in den meisten Staaten gethan
hat , um den Schaden zu verhüten , welchen das
Publikum durch unwissende Aerzte , Wundärzte
und Hebammer ) nehmen könnte , so blieb doch
meist die Prüfung der Arzneiniederlagen entweder
ganz in dem ehemaligen schlechten Gange , oder sie
wurde nur — ohne dafs man eine wesentliche Ab-

Ts
änderung machte — mehr eingeschärft . Wenige
Staaten haben zweckmäfsigere Verfügungen ange¬
ordnet , an vielen Orten aber ist eine Revision der
Apotheken und Materialhandlungen eine ganz un¬
gewöhnliche Erscheinung.

In der direktesten Beziehung mit diesem medi¬
zinisch - polizeilichen Geschäfte stehen unstreitig
die Aerzte . Ist ihr Heilplan noch so vortrefflich
und dem Zustande des Leidenden angemefsen , so
wird der Erfolg der Erwartung nicht entsprechen,
wenn bei Bereitung der verordneten Heilmittel
schlecht beschaffene Ingredienzien genommen wer¬
den , Nachläfsigkeiten in der Signatur geschehen etc.
Der grofse Nachtheil für den Arzt ist dann in sol¬
chen Fällen gewöhnlich der , dafs die übele Wir¬
kung ihm zugeschrieben wird . Er kann diesem
Nachtheile nur dann ausweichen , wenn es ihm —
was aber selten ist — glückt , die wahre Veranlas¬
sung zu entdecken , der Apotheker wird gemeini¬
glich bei unglücklichen Kuren gar nicht berücksich¬
tigt und ist von aller Responsabilität frei.

Kann nun freilich die öffentliche Gesundheitspflege
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eine Vollkommenheit in diesem Fache durch keine

Anstalten bewerkstelligen , und allen Fehlern vor¬

beugen , so wird sie doch durch sachdienliche Mafs-

regcln mannichfachen Nutzen schaffen und viele
verderbliche Milsbräuche verhindern können.

Es fragt sich , ob der Weg , welchen man bisher

in den meisten Landern verfolgt hat , der beste ist,

um die Arzneivorräthe , die dem Publikum ver¬

kauft werden , richtig zu prüfen.

Gemeinhin ist die Visitation der Apotheken vor¬

zugsweise dem Physikus oder den medizinischen

Gliedern der Sanitätskollegien anvertraut . In die¬

ser Einrichtung scheint mir der wichtigste Fehler

solcher Untersuchungen zu liegen.

Der praktische Arzt wird seine hauptsächlichste

Ausbildung in der Kunst Krankheiten zu heilen

suchen . Es wird ihm ein Nebengeschäft seyn,

sich auch nur theoretisch mit der Pharmazie zu

beschäftigen . Praktische Kenntnisse in pharma¬

zeutischen Operationen verlangt man von den mei"

sten Aerzten vergeblich . Eine Fertigkeit in der

Technik der Apothekerkunst und eine hinrei¬

chende Waarenkunde sind nur solchen Aerzten ei¬

gen , die lange Pharmazie ausübten und endlich

den Stand des Apothekers mit dem ärztlichen ver¬
tauschten . Ihre Zahl ist aber bekanntlich unter

den Aerzten bei weitem die kleinste . Es ist dage¬

gen gar nichts seltenes , Doktoren der Medizin 2U
E 2
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sehen , die nicht die mindesten gründlichen Be¬
griffe von der Zubereitung der Arzneien besitzen,
welche kaum die gemeinsten Mittel von andern zu
unterscheiden wissen . Man kann ihnen deswegen
sehr gut Alaun für Glaubersalz , und Ipqkakuanhe
für Serpentaria vorlegen . Kommen " solche Aerzte
zu einem Physikate und zugleich zur Funktion die
Apotheken zu visitiren , so wird es freilich schlecht
um die Untersuchung aussehen . Man fängt zwar
nun an , Beschreibungen von der Aechtheit und
Verfälschung der Arzneien und Anleitungen zu
Apothekenvisitationen zu studieren , pharmazeuti¬
sche Bücher einzusehen , sich auch dieses oder je¬
nes Beagens zu verschaffen oder eine Sammlung
von Arzneimitteln anzulegen ; aber was kann dies
für Nutzen bringen ? Hier wie in der Naturge¬
schichte wird eine Beschreibung nur geringe , die
Autopsie aber die meiste Hülfe leisten , um die
Kennzeichen zu fassen . Nach einer vorausgegang-
nen empirischen Bekanntschaft mit den Arznei¬
mitteln und ihrem Totalhabitus wird erst das Stu¬
dium ihrer Kriterien nützlich werden , und dies
möchte ich .überhaupt bei allen Naturprodukten
behaupten . Die empirische Einsicht erwirbt man
sich aber nicht blos dadurch , dafs man eine Samm¬
lung von Probestückchen der Arzneimittel durch¬

geht , sondern es ist dabei nöthig , die Ver¬
schiedenheiten im Grofsen zu sehen und sich öf¬

ters mit ihren abwechselnden Eigenschaften beim

.v
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Verfertigen der Präparate bekannt zu machen . I-Iat

man die Zeichen der Giite eines Mittels , die Arten

seiner Verfälschungen und die Methode sie zu ent¬

decken , noch so gut inne , und glaubt man sich zur

Untersuchung einzelner gewählter Arzneimittel hin¬

länglich präparirt zu haben , so werden doch bei

der wirklichen Prüfung , wenn jenes Requisit fehlt,

manche falsche Seiten * ) angesprochen werden und

die Visitation wird dürftig ausfallen . Der Visitator

wird dann vieles beriechen , beschmecken und be¬

fühlen , was er nur mit chemischen Agentien prü¬

fen kann ; er ist nicht im Stande den Tamarinden

anzusehen , ob sie kupferhaltig sind und den

Schwefelblumen nicht , ob sie Arsenik enthalten.

Eben so übel ist es , wenn ein solcher Visitator das

Laboratorium , die Geräthscliaften , Utensilien etc.

beurtheilen soll . Hier sieht er vieles zum ersten¬

mal und hat mit keinem Instrument je , gearbeitet.

Eine gewöhnliche unrichtige Meinung , die sich auch

in manche Lehrbücher eingeschlichen hat , ist es , dafi

ein Quentchen biirgerl . Gewicht soviel als eine üracli-

me Medizinal - Gewicht , und ein Loth soviel als eine

halbe Unze sei . Dieses Gewicht ist aber schwerer als

jenes . Das Verhältnifs ist nämlich ungefähr so:

\ Drachme ~ § Quent und beinahe 2 Gran.

x ^ i — völlig 5 —

2 ' Drachmen — § Loth — 4 Gran.

\ Unze — l — — 7 —
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Ueber Kleinigkeiten , deren Wichtigkeit mir in Bü¬
chern zu Hause ist , wird er wesentliche Fehler über¬
sehen . Es fehlt der praktische Takt , den nur eine
lange Technik gewähren kann . Noch schlimmer
ist es , wenn der zur Untersuchung Kommittirte,
statt richtig zu sehen und zu urtlieilen , sich durch
seine Fragen und Aussprüche lächerlich macht und
zum Spotte der Lehrlinge wird.

Es ist der Natur der Sache gem 'äfs , zu jedem Gut¬
achten , das eingeholt wird , einen vollkommnen
Sachkundigen für den zu beurtheilenden Gegen¬
stand zu wählen . Um eine Apotheke zu kontrol-
liren ist also ein in allen den Theilen seines Faches
sehr genau bewanderter Pharmazeut nölhig . Ueber-
trägt man die Visitation der Apotheken dem Physi-
kus ( im gebräuchlichen Sinne ) , so wird nie der
Vortheil daraus gezogen , den eine solche Visitation
geben kann . Das Ganze ist dann nur eine Forma¬
lität und es bleibt immer der Willkühr desjenigen,
der eine Offizin verwaltet , überlassen , ob alles da¬
rin so beschaffen ist , wie es seyn sollte.

Für eben so unstatthaft halte ich es , wenn Aerzte
bei medizinischen Kollegien , die nie Pharmazie
ausübten , es übernehmen , einen Apotheker zu
examiniren . Dies fällt aufser ihrer Kompetenz und
der Examinator ist dann auch gewöhnlich in der Ver¬
legenheit , sich besonders erst in einer Vorbereitung
mit den Mitteln bekannt zu machen , deren Diagnosis
er dem Kandidaten zur Aufgabe bestimmen will.
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Ich mache hier einige Vorschläge , wie sowohl

die Apothekenvisitationen als andere Theile der

Staatsarzneikunde verbessert werden können . Sie

lassen sich so realisiren , dafs ihr Zweck nicht ver¬

fehlt wird , und ich fürchte nicht , dafs man sie

unter die Projekte versetzt , die in der Ausfüh¬

rung deswegen grofse Schwierigkeiten finden ,

weil man in den vorgeschlagenen Mitteln dazu

nicht ökonomisch genug war.

Für eine ganze Provinz werde ein in der Phar¬

mazie ausgezeichnet tüchtiger Mann , der zugleich

auch in Physik , Chemie , Naturgeschichte und in

der theoretischen Arzneikunde wenigstens gründ¬

liche Kenntnisse besitzt , als Mitglied der Gesund-

lieitspolizeibehörde und bei dem Medizinalkolle¬

gium angestellt . Um sich ganz seinem Amte wid¬

men zu können und manchen unvermeidlichen In-

konvenienzen auszuweichen , darf er , wenn er

Arzt ist , weder die Medizin ausüben noch eine

Apotheke besitzen . Thätigkeit und Fleifs , Ge¬

rechtigkeitsliebe , Gewissenhaftigkeit und Unbe¬

stechlichkeit , und ein entschieden guter morali¬

scher Charakter müssen ihm eigen seyn . Er sei

Sanitätsbeamter und werde vom Staate besoldet.

Die Funktion dieses für das allgemeine Wohl

sehr nützlichen Dieners bestehe darin , dafs ihm

die Aufsicht und Untersuchung alles dessen anver¬

traut ist , was sich eines Theils auf seine Fächer,

Chemie , Pharmazie , Physik  und  Naturgeschichte,
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andern Theils aber auf rlen allgemeinen Gesund-
heitseinßnfs und auf die ans jenen Wissenschaf¬
ten zu schöpfenden Erläuterungen in rechtlichen
Sachen bezieht . — Seine Agende hätte nachste¬
hende Punkte :

1) Die Sorge für gesunde Speisen und Getränke
und die Prüfung der für verfälscht und unge¬
sund angesehenen . Sorge für unschädliche
Geschirre etc.

2) Die Aufsicht über das Apothekerwesen , also
auch die Visitation der Arzneivorrä-
th e. — Jährlich in der Hegel einmal — besonders
im Herbste — müssen die Stadt - , Land - , Haupt-
und Filial - Apotheken , die Offizinen in Hos¬
pitälern , die Hausapotheken selbst dispensi-
render Aerzte , Drogueriehandlungen sowie
Niederlagen der chemischen Fabriken , über¬
haupt alle öffentlich zu Verkauf stehende Arz-
neivorräthe und Niederlagen mit Zuziehung ei¬
nes Mitgliedes des Medizinalkollegiums , oder
des Physikus auf dem Lande und eines Ak-
tuarius zu Führung des Protokolls revidirt
Werden . Die Untersuchung erstrecke sich über
alle Gegenstände der Apotheken , Medikamen¬
te , Geräthscliaften , Giftbuch , Registratur der
Rezepte , Taxe etc . Sie sei ohne grofse Weit¬
läufigkeit und gehe bei den Arzneien blos
auf  diP  wichtigsten ; sie sei aber auch hinrei¬
chend um ein Gutachten über den Zustand
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der Apotheke abfassen zu können . Bei ver¬

dächtigen Apotheken wird es sehr gut seyn,
wenn sich der Sanitätsbeamte durch die dritte

Hand nach übergebenen Rezepten Arzneien

verschafft und diese prüft *) . Er wird da¬

durch für die nächste Visitation aufmerksam,

welche einfache Mittel und welche Präparate

besonders zu beachten sind . Der Visitator

mufs sich nicht die Arzneien bringen lassen,

sondern sie selbst aus den Behältern und in

der Materialkammer aufsuchen . Die untaug¬

lich befundenen Mittel werden versiegelt und

dem Gutachten beigelegt . Die Agitationen

sollte man übrigens nie vorher ansagen , da

eine wohleingerichtete Apotheke stets auf ei¬

nen solchen Besuch gefafst seyn kann und der

Revisor nur wahre Mängel zu rügen hat . Ueber-

diefs dürfte es auch dabei von Nutzen seyn,

wenn man untersagte , die Visitatoren mit

AVein etc . zu regaliren , weil dadurch -auf der

*) Aelinlich ist eine Polieeinnstalt in Heidelberg , um

dem Publikum gesunde Nahrungsmittel zu liefern . Es

werden Proben heimlich gekauft , der Name des Ver¬

käufers und die angebliche Qualität des Aferkauftcn

werden in ein besonderes Protokoll eingetragen . Nun

wird von einem Kunstverständigen , dem sowohl der

Verkäufer al3 die AÂaare unbekannt ist , eine chemi¬

sche Prüfung . vorgenommen . Ihre Resultate leiten

dann das Verfahren gegen tue Verkäufer.



) 74 (

einen Seite die Unkosten und auf der andern
die Verbindlichkeiten entfernt werden . — Eine

jede Untersuchung geschähe unentgeldlich für
den Besitzer des Arzneivorrathes , dafür wird
der Sanitätsbeamte durch seinen Gehalt ent¬
schädigt.

Nach geschehener Visitation aller Apothe¬
ken etc . der Provinz erstattet der Sanitätsbe¬
amte seinen Bericht an den Sanitätsrath.

Auch bei den übrigen Gegenständen des
Apothekerwesens trägt der Sanitätsbeamte Sor¬
ge , dafs gute Anstalten eingeführt , Unordnun¬
gen oder willkührliche Verfügungen Einzelner
vermieden werden . — Die Pachtapotheken
miifste man wo möglich ganz aufheben und
verkaufen , Und ist dies nicht für alle thunlich,
so mufs bei der Verpachtung der Sanitätsbeamte
darauf sehen , dafs der Pacht nicht zu hoch
getrieben wird , damit das Publikum nicht un¬
ter einem zu hohen Pachtgelde durch schlechte
Arzneien oder übersetzten Preisen leide . —

Der Sanitätsbeamte regulirt die Arzneitaxe.
Dies mufs von Messe zu Messe geschehen,
weil die Preise vieler Mittel *) steigen und

*) Folgende Droguen ändern gewöhnlich
die Preise oft.

Aloe . Ambra . Anthophylli . Balsam . Copaiv . B . indic.
niger . B . de Mecca . Borax veneLa . Camphora . Can-
tliar . Cardamom , Cassia lignea . Castoreum . Cinnamom.
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fallen , mithin sich auch die Präparate,  zil

welchen man solche Arzneien gebraucht , im

Preise verändern . — Die , bis auf den Preis,

gedruckten Schemas werden ausgefüllt , wenn
der Sanitätsbeamte nach den Preiskouranten

cler Materialisten taxirt hat , und die Abschrif¬

ten mit der Unterschrift und dem Siegel

des Sanitätsbeamten in alle Apotheken der

Provinz gesendet . Hier müssen sie in den

Offizinen  zu  jedermanns Ansicht angeheftet
werden . — Dem erwähnten Sanitätsbeamten

ist ferner di Prüfung des Apotheker-

Personales übertragen . Er prüft den t.ehr-

ling bei seiner Annahme , ob er Fähigkeiten

Coccionel . Colla piscium . Colocynthid . Cort . Cliin . C.

Chin . reg . C . Cliin . rubr . Cort . Winteran . Costus

dulc , et am . Crocus . Cnbebae . Dactyli . Gamm . Am¬
nion . G . Anim . G . As . foet . G . Ben2 . G , Carann . G.

Ga ' ban . G . Maatich . G . Myrrh . G . Oliban . G . Opoptm.

G . Sagapen . G . Sang . Drac . G . Styrac . G * Tacamahao.
Lieh , isiand . Manna , Moschus . Muscus . Helmintho-

cliort , Opium . Orleana . Piper album . Piper longum.

Piger nigrum . Rad . Chinae . R . Columbo . R Galang.

R . Hermodact . R . Jpecacuan . R . Jalapp . R . Pyrethr.

R . Rhei , R . Salap . R . Sassafras . R . Sarsaparillae . R.

Senegae . R . Serpentar . virg . R . Zedoar . Scammon.

Sem . Anisi . stell . Sem . Cinae . Sem . Cydon . Sperma

ceti . Spong . mar . Tamarindi . Terra catech . Vaniglia.
Vomicae nuces.
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und Vorkenntnisse genug liat , um sich die¬
sem Stande zu widmen . Bei Beendigung der
Lehrjahre geschieht dasselbe , wobei von dem
Sanitätsbeamten ein Attestat ausgefertigt wird.
Eben so examinirt er alle die , welchen die
Administration der Apotheken anvertraut ist,
den Besitzer und die Provisoren . — Der Sa¬

nitätsbeamte niufs darauf achten , dafs nach
einem guten Apothekerbuche dispensirt
wird ; dafs die Apothekerverordnungen
befolgt werden ; er entwirft , wenn es nöthig
ist , neue und schlägt sie dem Sanitätskolle¬
gium vor . Hier hat er bei den Klagen der
Apotheker das erste konsultative Votum . —
Ferner sieht er darauf , dafs die Apotheker
bei ihren Privilegien geschützt , dafs
nicht zuviel « Apotheken - Privilegien für einen
Ort konzedirt werden , weil dies den schon
bestehenden Apotheken und Drogueriehand-
lungen also auch dem Publikum Schaden bringt;
dafs dem Handel der Spezereihändler
etc . mit Arzneien , haus iren den Arznei-

händlern , den Olitätenkrämern , Künigsse-
ern , Tyrolern etc . gesteuert werde . — Er sucht
eine Apothekenassekuranz zu errich¬

ten . — Bei Anlegung einer neuen Apo¬
theke mufs ihm wegen des Lokales etc . die
Anzeige geschehen , und endlich hat er auch
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die Ober - Aufsicht iilier alle etwa im Lande be¬

findliche pharmazeutische Institute.

5) Der angegebene Sanitätsbeamte wird berathen

und er macht Vorschläge , wenn es darauf an¬

kommt , die Luft eines Ortes zu verbessern ;

bei Anlegung öffentlicher Spitäler oder Kran¬

kenhäuser - ihm ist die Direktion der sauern

Räucherungen bei pestartigen Epidemien und

Epizootien übertragen.

4 ) Er erforscht die Gegend in topographischer

Hinsicht , in Betreff der Naturgeschichte , des

Bodens , des Klimas , der Witterung , der Beschaf¬

fenheit der Gebirge ) er stellt Analysen mit den

gemeinen und mineralischen Wassern der Pro¬

vinz an ; er beschäftigt sich mit den Popula-

tions - und Mortalitätslisten.

5) Er macht die Obduktion in allen gerichtlich¬

medizinischen Fällen , welche die Aufhellung

und den Beistand der Chemie , Physik und

Naturgeschichte verlangen , Ausmittlung ei¬

nes Giftes etc . Alle die forensisch - medizini¬

schen Geschäfte verrichtet er in Beiseyn des

Physikus.

Zur Ausführung der verschiedenen Untersuchun¬

gen , welche diesem Sanitätsbeamten vorfallen , ist

es nothwendig , dafs er die nöthigen Hiilfsmittel

dazu besitze . Physikalische Instrumente , Elektri-

sir - und galvanische Maschienen , Barometer , Ther¬

mometer , Eudiometer etc, ; ein gut getrocknetes
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Herbarium , eine Sammlung ausgesuchter ächter
u nd verfälschter Arzneien , besonders aber ein wohl
eingerichtetes Laboratorium . Der Staat mufs zur
Erhaltung dieser Bediirfnifse eine jährliche Beihiilfe
bestimmen . Die gegenwirkenden chemischen Mit¬
tel müfsen rein und deswegen selbst bereitet seyri,
da auf der Richtigkeit solcher Untersuchungen öf¬
ters sehr viel , Schuld und Unschuld , Strafe und
Freisprechung beruht.

Ucbcrsicht der chemischen Agenden , welche heiCD

■polizeilich-(I)  und gerichtlich- (II) chemischen
Untersuchungen erforderlich si?id.

1. Kali  In Auflösung als Aetzlauge und trocken.
I . Zur Prüfung des iiberschwefelten Weines .—

Bei der Untersuchung von Arzneien j auf
Talg im Wachs ; auf Wachs im Wallrathe;
Kolophonium im Guaiak und Jalappenliarze ;
auf Erden in der Schwefelmilch ; Thonerde

in der Magnesie ; auf Erden in der Salpeter¬
säure ; zur Prüfung des versiifsten Quecksil¬
bers ; des Mineralkermes und Spiesglanzgold-
Schwefels . — Bei der Analyse des gemeinen
Wassers und der Mineralwässer : auf schwefel¬

saure Talkerde , Thonerde , Metalloxvde.
II . Bei Vergiftungen mit Sublimat , weifsem

Quecksilberpräzipitate.
2 . Ammo nium,

I , Zur Prüfung auf Kupfer in Nahrungsmitteln,
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Brocl , Käse , Butter , Milch , Branntwein,

Oel , Essig , Salz , Zucker ; in Speisen durch

kupferne Gefäfse vergiftet , auf Kupfer in den
Farben der Zuckerbäcker etc . ; auf Alaun im

Weine . — Bei der Prüfung der Arzneien : auf

Kupfer im Siifsholzsafte , im rohen und de-

stillirten Essige , in der Salzsäure , dem  Spirit.

Vitrioli , dem Alaune , Salmiak , im Blattsilber

und Blattgolde , Höllensteine , in der salzsauren

Schwererde , Eisenfeile , dem Eisenvitriole , der

Blättererde , dem vitriolisirten Weinsteine,

Weinsteinrahme , Glaubersalze , Zinne , Wein¬

steine , Brechweinsteine , weifsem Vitriole , rek-

tifizirtem Weingeiste ; auf Thonerde in der

Magnesie ; auf Eisen - und Zinkoxyd im Ku¬

pfervitriole . — Bei der Untersuchung gemeiner
und Mineral - Wasser : auf kohlensaure Kalk¬

erde , schwefelsaure und salzsaure Talkerde,

Thonerde , Metalloxyde.

II . Bei Sublimat - und Kupfervergiftungen.

5.  Kalkerde  in Auflösung als Kalkwasser.

I . Auf Alaun im Weine *) . — Bei der Unter¬

suchung der Arzneien : auf Kohlensäure im

destill . Wasser im Aetzkali , in der Aetz-

lauge . — Zur Zergliederung gemeiner und
mineralischer Wasser : auf Kohlensäure,

*) Nach  Bertaud ; s.  v.  Crell 's ehem . Ann. 1792. B. x.
S. i5.
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schwefelsaure Talkerde , Alaun , schwefel¬
saures Eisen , kohlensaure Kalien und Erden.

II . Bei Vergiftungen zur Prüfung auf Subli¬
mat , Arsenik,

iS ehiv efe l säur e.
I . Zur Prüfung auf Blei im Weine und Essige,

zur Bereitung der sauren lläucberungen . —
Bei der Untersuchung der Arzneien : auf Blei
im Zinne , Quecksilber , in den Zinkblumen j
auf Kalkerde in dem weifsen Quecksilberprä-
zipitate ; auf Gips oder Kreide in der Mag-
nesie und im Grünspane ; auf Blei im Essig¬
äther ; Kopai vabalsam imPerubalsam ; zur Prü¬
fung der kalzinirten Magnesie . — Bei der Zer¬
legung gemeiner und Mineral - Wasser : auf
kohlensaure Kalien und Erden.

II . Zur Entdeckung des Bleies bei Vergiftungen
mit demselben.

Salpetersäure.
I . Für die Prüfung auf Knochenasche im Mehle ;

zur Ausziehung des Kupfers und Bleies bei
Verfälschung der Nahrungsmilte ]. — Bei der
Untersuchung der Arzneien : zur vorherigen
Sättigung bei vielen Prozessen ; zur Prüfung
auf Kupfer im Blattgolde ; auf Gips , Kreide
und Schwerspath im Bleiweifse ; zur Prüfung
des weifsen Quecksilber - Präzipitats etc , auf
Gips und Kieselerde ; des Quecksilbers auf

Zinn;
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Zinn ; der Aetzlauge und des Aetzkalis , auf

Erden und Kohlensäure ; der Magnesie auf

Gips elc . des Bernsteinöls , zur Prüfung ,der

Blättererde , des Seignettensalzes , tartarisirt.

Weinsteins . — Bei der Untersui hung der ge¬

meinen und Mineralwasser : auf Schwefel,

Ammonium , zur Sättigung bei der Anwen¬

dung verschiedener lieagentien.
6. Salzsäure.

I . Auf Blei im Weine . — Bei der Untersuchung

der Arzneien ; zur Prüfung des Blattsilbeis,
ob es nicht Zinn sei ; des Zinns auf Arsenik.

II . Bei Vergiftungen mit Höllenstein , zur Ent¬

deckung des Bleies im Bleizucker.
7. K ö nigswasser.

I . Bei der Untersuchung der Arzneien ; auf
Blei im Antim . crud,

8. B or ax säur e.
II . Für die Untersuchung der Arsenikvergif¬

lungen ; bei der Reduktion des Arseniks,
wenn er , mit Kalkwasser aus seiner Auflö¬

sung gefällt , mit Kohle behandelt wird.

9 . TVe in sbeinsäu r e.

I . Bei der Untersuchung der Arzneien : auf Kali
in der Schwefelsäure und im kohlens . JNiatron.

10 . Zuckersäure.  In Auflösung.

I . Auf Kalkerde im Weine . — Bei Apotheken¬

visitationen : auf Kalkerde im  Sal . ess . Tart. y

im destill . Wasser ; auf Kalk - und Talkerde

iter Jahrg . F



in den Zinkblumen . — Bei der Untersuchung
gemeiner und Mineral - Wasser auf Kalkerde.

11 . Essigs ii u r e.

I . Zur Untersuchung des Mehls , wenn man
Kalkerde oder Bleiweifs darin vermuthet . —

Bei Apothekenvisitationen : zu Sättigung der
Kalien , um sie zu prüfen ; zur Prüfung auf
Kupfer im Blattgolde ; auf Gips und Schwer-
spath im Bleiweifse ; auf Blei im Zinne,  Antim.
diaph.  in den Zinkblumen ; auf Blei und
Bleioxyde im Quecksilber , Zinnober , rothen
und weifsen Quecksilberpräzipitate ; auf Kalk¬
erde im weifsen Quecksilberpräzipitate ; zur
Prüfung der Mennige , des Grünspans , Asants,
Galhanums.

12. Gallussäure,  als geistige Galläpfellinktur,
I . Bei Apothekenrevisionen : zur Prüfung auf

Eisen im  Spirit . Vitriol . , Alaun , Salmiak,
in der Salzsäure , der salzsauren Schwererde,
Blättererde , dem vitriolisirten Weinsteine,
Glaubersalze , in den Zinkblumen , weifsem
Vitriole . — Für die Prüfung gemeiner und
mineralischer Wasser.

13.  Silber (blankes ).

I . Zur Entdeckung der Hydrotliionsaure im
übergeschwefelten Weine.

14 . Quecksilber (metallisches ) .

1. Bei der Untersuchung mineral , Wasser : auf
Hydrothionsäure.
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II.  Zur Entdeckung des Sublimats bei Vergif¬

tungen.
15. Zink (blanker ) .

I . Bei der Prüfung der Arzneimittel : auf Arse¬
nik im Schwefel ; auf Zinn im Brechwein«

steine ; Blei im Essige.
16 . Kupfer (blankes ).

II . Bei Sublimatvergiftungen,
17 . Eisen (blankes ) .

I. Zur Entdeckung des Kupfers im Weine , in
Speisen , welche durch kupferne Gefäfse ver¬
unreinigt sind etc . — Bei Apothekenvisitatio¬
nen : auf Kupfer in der Eisenfeile , im Blei¬

essig , Höllensteine , salzsaurer Schwererde,
Extracten , in Mittelsalzen , im tartarisirten
Weinsteine , Tamarindenmarke , Weinsteine,
Eisenvitriole , Zinkvitriole.

II.  Bei Kupfervergiftungen,
iß . Braunsteinoxyd.

I.  Zur Bereitung der oxygenisirten Salzsaure

bei Räucherungen,
ig.  Schwefelsaure Kalkerde , in  Auflösung,

I . Bei Apothekenvisitationen : auf Sauerklee-
saure im Bernsteinsalze.

20.  Schwefeln saures Silber,  in siedendem

Wasser aufgelöst.
I . Bei Apothekenvisitationen : auf Salzsäure in

Sal Tart. , in der Magnesie , im Glaubersal¬

ze , Zitronensäfte , auf Arsenik im  Schwefel.
F 2
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—Bei der Prüfung gem . und Mineral -Wasser:
auf salzsaure Salze.

21 . S chw efel s aur es Kit p fer,  aufgelöst.

II . Zur Ausmittlung des Ammoniums bei Ver¬
giftungen mit demselben , auf Arsenik und
Sublimat.

22 . Salpetersaures Kali , trocken.

I . Zur Bereitung der sauern Räucherungen . —
Bei Apothekenuntersuchungen : auf Braun¬

stein , Eisen , Arsenik im rohen Spiefsglanze;
auf Arsenik im Schwefel.

II . Bei Arsenikvergiftungen.
23 . Salpeter s aur e~Schwer er de,  flüssig.

I . Bei Untersuchung der Arzneien : auf Schwe¬
felsäure im Salpeteräther.

24.  Salpetersaures Silber , flüssig.
1. Auf Salzsäure im Essige , hei iiberschwefel-

tem Weine . — Bei Prüfung der Arzneimittel:
auf Salzsäure in der Salpetersäure , im Wein¬

steinsalze und Aetzkali ( nach vorgenommener
Sättigung ) , im  Sal . vol . Sal . amm . , destillir-
ten Wasser ; auf salzsaure Salze im Salpeter,
in Aetzlauge , Blättererde , Bittersalze,  Liq . C.
C . succ ., Borax ( nach vorhergegangener Sätti¬
gung ) , kohlensaurem Natron , Seignettensalze,
tartaris . Weinsteine , im Milchzucker ; auf Sal¬
miak im Bernsteinsalze . — Zur Analyse ge¬
meiner u . Mineral - Wasser : auf salzsaure Sal¬

ze , schwefelsaure Salze , lcohlens . Natron,
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kohlens . Eisen , kohlensaure Kalk - und Talk¬

erde , Hydrothionsaure.

II . Zur Entdeckung der Salz - und Schwefelsäure

bei Vergiftungen mit denselben.

25 . Salpetersaul - es Quecksilber , in Auf¬

lösung.
I . Auf Alaun im Weine . — Bei der Untersu¬

chung der Arzneien : zur Prüfung des Kalk¬

wassers . — Bei der Untersuchung der gemei¬

nen und mineralischen Wasser : auf kohlen¬

saure Kalkerde , kohlensaure Talkerde , Na¬

tron , schwefelsaure und salzsaure Neutral¬

salze , Hydrothionsaure.

II . Zur Ausmittlung der Schwefel - und Salz¬

säure bei Vergiftungen mit diesen.

26 . Salpetersaures Blei.

I . Bei der Prüfung der Arzneien : auf Schwe¬

felsäure im Bernsteinsalze , in der Wein¬

steinsäure , Seignettensalze , tart . Weinstei¬

ne , Weinsteinrahme , Brechweinsteine,

27 . Salzsaures Natron,  trocken.

I . Zu den salzsauren Fumigationen,

28 . Salz saures Ammonium,  trocken.

I . Auf Pottasche im Zucker.

29 . Salzsaure Schwer er de , flüssig.

I . Auf Schwefelsäure im Essige , auf Gips im

Kochsalze . — Bei Apothekenvisitationen:

auf Schwefelsäure in der Salzsäure , Salpe¬

tersäure , PhosphorsäureWeinsteinsäure
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der Schwefelnaphta , im Hoffmann ' schen Li¬
quor , auf schwefelsaure Salze im Salmiak,
im destill . Wasser , der Blättererde , dem
Salpeter , Borax (nach vorhergegangener Sät¬
tigung ) Liq . C . C . succ . dem kohlensauren
Natron , Milchzucker . — Bei der Zerlegung
gemeiner und mineralischer Wasser : auf
schwefelsaure Salze , kohlensaures Natron.

50.  Salzsäure Kalker de,  in Solution.
I . Bei der Prüfung der Arzneien : des phosphor¬

sauren Natrons ; auf Kohlensäure im kausti¬

schen Salmiakgeiste . — Bei der Zergliede¬
rung mineralischer Wasser : auf kohlensau¬
res Natron.

51.  Salz saures puecksilber,  in flüssiger
Form.

I . Bei der Zerlegung der gemeinen und Mine¬
ralwasser : auf kohlensaures Natron und koh¬
lensaure Kalkerde.

32.  Borax saures Natron , trocken.
I . Als Flufs bei der Prüfung auf Kobold in

Farben . —

3o.  Blausaures Kali,  flüssig.
I . Zur Entdeckung des Kupfers in Nahrungs¬

mitteln . — Bei der Untersuchung der Arz¬
neien : aitf Eisen in der Schwefel - , Salpeter-
und Salzsäure , in Aetzlauge nach vorherge¬
gangener Sättigung , in den Zinkblumen . —
Bei Zerlegung gem . und mineral . Wasser.
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54.  Essigsaure S ehwererde , in Auflösung.

I . Auf Schwefelsäure im Essige , auf Alaun im

Weine . — Bei der Untersuchung der Arz¬

neien : auf Schwefelsäure im Weinsteinsalze

und Aetzkali nach vorhergegangener Satu¬

ration . — Ebenso bei der Analyse gem . und

min . Wasser.

II . Zur Entdeckung der Schwefelsaure bei Ver¬

giftungen.
55 . Essigsaures El ei,  in flüssiger Gestalt.

I . Auf Schwefelsäure im Essige . — Bei Apothe¬

kenvisitationen : auf Schwefelsäure im Zi¬

tronensafte , in der Salpeter - und Salzsäure ,

Weinsteinsäure , in Mittelsalzen , tartarisir-

ten Weinsteine , Weinsteinsalze und Aetzkali

(nach vorhergegangener Sättigung ) im destill.

Wasser ; zur Prüfung der Hahnemann 'schen

Probellüssigkeit ; auf Alaun im Weinsteine;

auf Glaubersalz im Seignettensalze . — Bei

Zerlegung gem . und min . Wasser : auf Ka-

lien , Erden , schwefelsaure und salzsaure

Mittelsalze , Hydrothionsäure.

II . Bei Vergiftungen mit Schwefel - und Salz¬

säure , zur Ausmittlung derselben.

56 . Kohlens aur es Kali,  trocken und in So¬

lution.

I . Bei Verfälschungen des Brodes , rothen

Weines etc . mit Alaun ; des Biers mit Kalk¬

erde . — Für Apothekenvisitationen : auf
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Weinsteinsäure im Bernstein salze und Essige;
zur Prüfung des Kalkwassers ; aufMetalloxy-
cle in der Schwefelsäure ; auf Erden in der
Salzsäure ; auf Eisen und Kupfer im vilriol.
Weinsteine ; auf Erden und erdige Netttral-
salze in kaiischen Mittelsalzen , vitriol Wein¬
steine , Glaubersalze , Salpeter ; auf Säuren
in den Aetherarten , im Hoffmann ' schen Li¬
quor , veVsiifsten SalpetPrgeiste ; auf Wasser
im Alkoholauf Salmiak im Bernsteinsalze
zur Prüfung der Stärke des Essigs.

Kohlensaures Natron,  flüssig.
I . Bei der Analyse der gem . und Mineralwas¬

ser : auf erdige Mittelsalze , Eisenvitriol etc.
K o hie.

Ii Bei Vergiftungen mit Arsenik zur Reduk¬
tion desselben.

TTa h nein an n ' s Prob e.fl ii ssigkeit.
I . Zur Ausmittlung des Bleies bei Verfälschung

und Verunreinigung des Mehls , Weins , Kä¬
ses , Salzes , Oels , Essigs , Biers , der Butter
und solcher Speisen , die in schlechtverzinn¬
tem oder glasirtem Geschirre gekocht wur¬
den ; auf Arsenik im Weine ; Spiesglanz im
Weine : Kupfer im Branntweine ; Quecksil¬
ber im Salze ; Blei in Farben . — Bei Apo¬
thekenvisitationen : auf Blei im Essige , Es-
sigäiher , Quecksilber , der Blättererde , dem
tart . Weinsteine , schweifslreib . Spiesglanze;
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weifsem Quecksilberprazipitate ; auf Arse¬
nik in der salzsauren Schwererde ; auf Men¬

nig und Arsenik im Zinnober ; Arser .ik im
Sublimate ; zur Prüfung des Brechweinsteins.

II . Zur Untersuchung der Vergiftungen mit
Sublimat , Blei , Arsenik , Spiesglanz.

40 . S ch w e fe l amm on i u m.
I . Bei Apothekenvisitationen : auf Metalle in

der salzsauren Schwererde ; auf Blei im Essige.

— Bei der Zerlegung gem . und mineral.
Wasser , auf Säuren und Metalle.

II . Auf Arsenik bei Vergiftungen.

41.  Kit pj e r a vi m on ium , in flüssiger Form.
I . Auf Arsenik im Zinne . — Bei Apotheken¬

visitationen : auf Arsenik in der salzsauren

Sc.liwererde ; auf Arsenik im Zinnober , Su¬
blimate^

II . Bei Arsenik - , Sublimat - , Spiesglänzvergif-

tungen.

42 . Schwarzer Flufs.

I . Zur Reduktion der aus Nahrungsmitteln ge¬
fällten Blei - oder Wismuthoxyde . — Bei

Apothekenvisitationen : zur Prüfung der Men¬

nige , des Bleiweifses.
43.  Wasser , destillirtes.

Zu Auflösungen , Ausspühlen der Gefäfse , Aus-
süfsen etc.

I . Für die Fällung des Wismuthes aus der Sal¬
petersäure bei Verfälschung des Mehls mit
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Wismuthoxyd , des Weins mit Wismuth,
des Zinns . — Bei Apothekenvisitationen : auf
Weingeist im Aether , und in äther . Oelen;
zur Präzipitation des Wismutiis im Quecksil¬
ber , weifsem Quecksilberpräzipitate , Zinne,
zur Prüfung der Spiesglanzbutter , des Blei¬
zuckers.

44 . Alkohol.
I . Bei Apothekenvisitationen zur Prüfung des

Essigs auf Weinsteinsäure mit Hülfe de3
kohlensauren Kalis , auf phosphorsauren
Kalk und Gips in der Phosphorsäure J auf
schwefelsaures Kali in der Schwefelsäure
auf Weinstein im Bernsteinsalze ; zur Prü¬
fung des ätzenden Salmiakgeistes und des
kohlensauren Ammoniaks , Hirschhornsal¬
zes und Hirschhorngeistes , auf Harz im
Asant ; Pech im Asphalte , Terpentliinöl im
Steinöle ; Geigenharz im Takamahak ; zur
Prüfung des Galbanums , der Jalappe , des
Jalappenharzes , des venet . Terpenthins , der
ätlier . Oele etc . — Bei der Analyse gemei¬
ner und mineral . Wasser : auf schwefelsaure
Salze.

45. Spirituöse S e ifens olut i 011.
I. Zur Prüfung des Wassers in Hinsicht der

Härte , auf Kohlensäure , Mittelsalze.
46. Schwejel-  und  Salpeter äther.

I. Bei der Untersuchung der Arzneien : auf aus-
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geprefste Oele im Kopaivabalsam ; Wachs

im Wallratlie ; auf Fette in ausgepreisten
Oelen und Kakaobutter.

47.  Lac hmu Jstinhtur  und  P apier.

I . Bei Verfälschungen des Brodes mit Alaun.

— Bei der Untersuchung der Arzneien : auf

Säuren im destill . Wasser , in den Aether-

arten , Hoffmann 'schem Liquor und versüfs-

tem Salpetergeiste ; auf Schwefelsäure in den

Schwefelblumen . — Bei der Zerlegung der

gem . und Mineral - Wasser : airf freie Säu¬

ren und geröthet auf freie Kalien.

II . Auf Säuren , bei Vergiftungen mit denselben.

48. Veilchensyrup.
I . Auf Pottasche bei der Verfälschung des Bro¬

des mit derselben . — Bei Apothekenvisita¬
tionen : auf Ammonium im Bernsteinsalze;

zur Prüfung des Kalkwassers . — Für die

Analyse der gem . und mineral . Wasser : auf
Säuren und Kalien.

II . Bei Vergiftungen mit Kalien.

49 . Ii . 111' kam ap a p i e r.

I . Für die Untersuchung der Arzneien : auf

Kali in der Blättererde . — Bei der Zerlegung
der Wasser : auf Kalien.

Es sei mir erlaubt , hier etwas über die n e u e r e

pharmazeutische Nomenklatur und über
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das in einigen Ländern eingeführte Rezept bucih
zu bemerken.

Die neuchemischen Benennungen der Arzneien
den von jeher und allgemein gültigen Trivialnamen
vorzuziehen , scheint mir weder von dem Nutzen

zu seyn , den man dadurch zu leisten gehofft hat,
noch auch der Sache so zu entsprechen , als man-
vielleicht glauben möchte . Ich berühre mir die
Inkonvenienz , dafs allen Apothekern welche in
der Chemie keine Fortschritte gemacht haben —
und ihrer sind nicht wenige — die moderne Namen-
gebung ganz fremd ist und bloses Gedächtnifswerk
wird . Selbst aber auch die mit der Scheidekunst

vertrauteren miifsen gar häufig , um sich Gewifs-
heit zu verschaffen , die Synonymie nachschlagen.
In beiden Fällen entsteht Gelegenheit zu sch 'ädli-
clien Verwechselungen . Das Rezept ist aber als
kein öffentliches Aktenstück zu betrachten , son¬
dern es dient bl 'os zur Notiz für den Apotheker.
Der Zweck des Rezeptes ist , dafs der Kranke die
Arzneien erhält , welche der Arzt für ihn bestimmt
hat , und der Weg , der am geschwindesten und
sichersten dahin führt , ist der beste.

Die neue Nomenklatur ist nicht übereinstimmend.
Wenn es in der preufsischen Pharmakopoe heist:
Kali sulpTiuricum , so ist dies das  Sulphas P o-
tassae  in der hatavischen , so für  Ilydrargyrum
stibiato -sulphuratwn Sul ph ur e t um II y dr etr g.
et Stibii,  für  Spiritus sul.phurico - aethereus
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jlether siilphuricus alcoholicus  ix.  m.  a.

So weicht auch wieder die Nomenklatur cles neuen

dänischen Dispensatoriums ab . Fast ein jedes Apo¬

thekerbuch , welches erscheint , nimmt Umtaufun¬

gen vor . Welche neuere Nomenklatur hat aber den

Vorzug ? Sie stützen sich auf das Lavoisier 'sche

System .Sollte aber das Winterl 'sche dualistische oder

ein anderes künftig mehr Eingang finden , so ist

wohl wieder eine Umänderung nöthig?

Diese Verschiedenheit gibt zu gefährlichen Irrun¬

gen Anlafs . Wie nun , wenn ein Arzt nach der

batavischen Terminologie in einem Landstädtchen

vorschreibt , wo der Apotheker sich nicht mit Che¬

mie beschäftigt hat und auch wenige Uücher besitzt.

Wie konfus werden nicht manche Apothekergehülfen

lind alte Provisoren werden , die bald in diesem ,

bald in jenem Lande konditioniren , in welchem

jetzt diese und dann jene Nomenklatur angenom¬

men ist.

Die .alten offizinellen Namen sind aber überall

bekannt und verständlich . Sie bilden die Kunst¬

sprache der Pharmazie , die , wie ein jedes andere

Fach ihre Kunstsprache hat . Versteht der Arzt und

Pharmazeut Chemie , so weifs er ohnedies die Be-

standtheile des Mittels , das er verschreibt oder zu

rezeptiren hat ; haben beide keine Einsichten in der

Scheidekunst , so ist ihnen die neue Nomenklatur

ein bedeutungsloser Ton.

Die Salze , Säuren und andere Präparate sind auch
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nicht ganz das , wofür sie die neuen Namen aus¬
geben . Sie sind , wie sie sich selbst in den besten
Apotheken finden , nicht chemisch rein zu nennen,
so hat das  Kali carbonicum  etwas Kiesel - oder Thon¬
erde , etwas salzsaures oder schwefelsaures Kali,
das  Natrum sulphuricum  eine geringe Beimischung
von Koch - oder Bittersalz etc . , der Aether etwas
Weingeist,  Acidum sulphuricum d Hut um  etwas Ei¬
sen . Dies schadet dem therapeutischen Gebrauche
nicht , denn mit diesen Mitteln sind die Erfahrun¬
gen gemacht worden , nicht mit chemisch reinen
Präparaten . Man will deswegen auch bemerkt ha¬
ben , dafs manche Arzneien nach der neuesten che¬
mischen Methode bereitet , nicht mehr die Wirkung
hei Kranken hatten , die sienach der älteren Berei¬
tungsart besafsen . Wie der  Merc . dulc ., Merc . praec.
alb . etc.  Also auch hier  medio butissimus /bis . —
Die älteren Benennungen aber gehen aufs Gan¬
ze , sie bezeichnen das Mittel in dem Zustande,
wie es gewöhnlich genommen und gebraucht wird.
„Der Nutzen solcher Nominalveränderungen — sagt
Elumenbach  in seiner Osteologie von der anatomi¬
schen Terminologie — wird von dem damit verbun¬
denen Schaden weit überwogen . Und wohin würde
dieses nicht führen ? Was würde nicht alles andere
Namen bekommen müfsen . Man bedient sich ja
noch immer der unpassenden Namen , Arterie und
Quecksilber , obgleich jene keine Luft enthält unddieses kein Silber ist . "

Das bekannte Rezeptbuch , welches  C . L . Iloff-
viaiiu , Frank  und  Scheij  vorschlugen und durch
mehrere Medizinalordnungen *) in einigen Ländern

*) Munster ' ache Medizinalordnung :. — Hessische Medizi-
jialordnung . 1778. — Apothekerordnung der österreichi-



) 9r> (

eingeführt wurde , hat Veranlassung zu vielen Ein¬

wendungen gegen das Kopiren der Rezepte gegeben.

Mayer , Schiller , Nolde , Niemann , Fiepenbring
u . a. erklärten sich besonders dagegen . Auch nach

meiner Ueberzeugung können alle Vortheile , die

man vom Rezeptbuche erwartet , weit leichter , si¬

cherer und bequemer erhalten werden , ohne dafs

man nüthig hätte , dem Apotheker Mühe zu machen,
Zeit zu rauben und dem Publikum die Arzneien zu

Verdienern.

Wenn die Originalrezepte fehlen , so können die

Kopien bei gerichtlichen und Polizei - Vorfällen , wo

sie als Belege in Fällen von Pfuschereien , übersetz¬
ten Preisen , Prozefsen der Aerzte etc . dienen sollen,

keine Beweiskraft haben , denn wer ist Bürge , dafs

der Abschreiber nicht einen Fehler oder Ellipsen ge¬

macht habe . Der Pfuscherei wird überhaupt da¬

durch nicht gesteuert , denn ich weifs es atts Erfah-

rung , dafs sich der Apotheker in Acht nimmt , das

Rezept eines Afterarztes einzutragen . Als gewifse

Kontrolle der Preise taugt es auch nicht , weil der

Apotheker mehr fordern kann als er in das Rezept¬
buch schreibt . Hierzu kommt noch , dafs es nicht

einmal ein gut geordnetes Verzeichniis der einge¬

laufenen Bezepte gewährt , denn sie kommen so hin¬

tereinander , wie sie gemacht werden und derselbe
Kranke hat demnach bald hier , bald dort ein Rezept.

Man verordne , dafs alle Rezepte in originali zu¬

rückbehalten *) und zu Ende jedes Monates nach

sehen Lombardei . 1788 . — Lippedetnioldsche Medizinal-

ordnung . 178g . — Hildesheimische Medizinalordn . 1782.

*) So  ist  dies im Wiiriembergischen durch eine Verord¬

nung vom <pen  Pez.  1804  anbefohlen.  Bei  gleich.



bezahlten Arzneien soll die Bescheinigung auf die
Signatur gesetzt werden.

den Namen der Kranken geordnet , zusammenge¬
bunden und in Schubladen alphabetisch aufbehal¬
ten werden . Auf den Rezepten , auf welchen der
Arzt den Namen des Patienten nicht bemerkt hgt,
geschieht dies in der Apotheke . Denjenigen , wel¬
che da3 bezahlte Rezept als Quittung verlangen,
gebe man einen kleinen gedruckten Schein , der
mit wenigen Worten und Zahlen ausgefüllt wird.
Ist es aber dem Bezahlenden zugleich um das Re¬
zeptselbst zu thun , so erhält er eine Abschrift *) .
— Auf diese Weise ist der Apotheker einer sehr
lästigen Beschäftigung überhoben , zumal in fre-
quent besuchten Offizinen und wenn der Herr der
Apotheke oder der Provisor — wie die Verordnung
will — das Einschreiben verrichten soll . Zugleich lie¬
fert eine solche Registratur — die mit leichter Mühe
in Ordnung zu halten ist — Originalien die als Be¬
lege alle Gültigkeit zur Beweisführung haben , in
welcher die ärztliche Praxis nachgewiesen , eine
jede hülfreiche Arzneivorschrift in ihrer Aechtheit
aufgefunden und von der endlich auf den Ertrag
einer Apotheke geschlossen werden kann.

 4>

In manchen Familien herrscht der Gebranch , dafs
der Hausarzt seine Rezepte in ein Buch einschreibt,
welches in die Apotheke geschickt und wieder zurück¬
gegeben wird . Dies mufs dahin abgeändert werden ,
dafs das Original , das der Arzt wie gewöhnlich auf
ein einzelnes Blatt schreibt , in der Apotheke bleibt
und die Kopie in ein solches Buch eingetragen wird.
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4-

Ueber die Zuläfsigkeit der Zwangsmittel
um die Scbaitzblatteniimpfung allgemei¬

ner zu verbreiten.
Vom

Heraiisgeber.

Cyntliia ut aufuginnt et lucida Sydera, pro&it
Cum pelago ex vasto sol  > Oriente  die.

Sic evanescunt medicorum inventa priorum»
Cum nova  J ehkew  nascitur arte saht«.

Tuemmeit.

Jenner 's Entdeckung hat der Heilkunde eine Be¬

reicherung verschafft , der keine an so offenbarem

Gewinne fiir die Menschheit gleich kommt . Wer
würde diese Wahrheit verkennen , und wer wird

läugnen , dafs dieser Mann nicht in den Summen

Geldes , die ihm sein Vaterland verwilligte , son¬

dern in dem unvergänglichen Danke der Völker

seine angemefsne Belohnung findet ? Denn was wiegt

den Gedanken auf , sich sagen zu können : ich

habe nur allein Europa das Mittel gegeben , sich

jährlich 400000 Menschen zu erhalten?

Nach den mannichfachen Versuchen , welche zu

Gunsten der Schntzblattern sprachen , wurde die

Impfung als Polizeisache behandelt , Unterricht und
Her Jahrg . Q
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Belehrung tiarin ertheilt , mit Beispielen und der
Tliat verbunden , überzeugende Erfahrungen be¬
kannt gemacht , Aufrufe von der Kanzel und in
den Schulen erlassen , Prämien und Pensionen gege¬
ben , Impfärzte bestellt und Institute organisirt.
Aber gerade gegen das , was dem grofsen Haufen
so dringend an 's Herz gelegt wird , ist er am miß¬
trauischsten . Vorgefafste Meinungen , Unwissenheit,
vereinigt mit dem Geiste des Widerspruches , öf¬
ters noch unlauterere Motive siegen dann stets ,
wenn Vernunftgründe überzeugen sollen , und die
gute Sache leidet . So können die öffentlichen An¬
preisungen , die Kuhpockenpredigfen etc . nur Stim¬
men in der Wüste seyn . Woher sonst die Klagen,
die so häufig und von Orten her einlaufen , die
auf einen hohen Grad von Aufklärung Anspruch
machen ? Schmerzhaft mufs es für den Menschen¬

freund seyn , wenn er die Menge der Opfer erfährt,
welche noch immer in sovielen Ländern , selbst in
den Hauptstädten , die Menschenpocken dem Tode
weihen.

Es liegt ein hohes Interesse für die Gesundheits¬
polizei darin , die Bedenklichkeit zu beleuchten,
ob es nach den gegenwärtigen Daten angemefsen,
klug und recht ist , Zwangsmittel zur allgemeinen
Verbreitung der Schutzpocken anzuwenden.

Der medizinische Standpunkt , von dem diese
Untersuchung ausgeht , mufs der wichtigste seyn , da
sie einen Gegenstand der Arzneikunde zur Basis hat.



) 99 (

Es ist Pflicht des Staates gegen die Uebel , die
das Ganze betreffen , Mittel zu ergreifen , ihnen zu
Steuern . Er darf diese Mittel gebieten , sobald er
die richtige Ueberzeugung hat , dafs sie zurei¬
chend sind , das Uebel zu heben und wenn sie
nicht ein neues , das jenes überstiege , hervorbrin¬
gen . Er ist um so eher dazu befugt , wenn er
kein Individuum um des Allgemeinen , um eines
guten Zweckes willen aufopfern mufs . Dem Staate
kommt es also zu , da zu handeln , wo aus Armuth
an Einsichten jene Ueberzeugung nicht reifen , oder

wo aus Fahrläfsigkeit und Apathie der offene Weg
nicht eingeschlagen wird . Der Staat tritt dazwi¬
schen , wenn es Notli ist , das Vermögen unmün¬
diger Waisen oder des Verschwenders zu verwal¬

ten , er verfügt Quarantänen für Orte , wo Seu¬

chen ausgebrochen , er läfst Konskriptionen erge¬
hen um sich Schutz zu verschaffen . Das Indivi¬

duum verliert öfters , aber die Gesammtheit ge¬
winnt.

Die Staatsadministration trägt 'mithin Sorge,
überall da einzugreifen , wo sie , durch bessere
Ansichten geleitet , nachtheilige Folgen abzuwen¬
den vermag . Kann sie Bürge für den guten Er¬
folg seyn , so mufs sie auch , wenn es die Umstän¬

de erfordern , positive Gesetze promulgiren,
und durch Strafe den Ungehorsamen zu ihrem Be¬
folge anhalten , um diesen in seiner ganzen Aus¬
dehnung zu gewinnen . Der Staat hat für diese

G 2
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Mafsregel vollkommne Rechtfertigung , wenn das
gebotene Mittel das leistet , was man sich von ihm
verspricht und keine schädlichen Nebenwirkungen
mit den Vortheilen desselben im Mifsverhältnisse
stehen.

Machen wir eine Anwendung davon auf die
Schutzpockenimpfung , so beruht die Beantwor¬
tung der Frage , ob Zwangsmittel bei ihr zulässig
sind oder nicht , darauf , dafs in der Erfahrung
nachgewiesen wird , clal's

1) die Inokulation der Kuhblattern , ohne dem
Leben Gefahr zu bringen , eine Zeitlang vor den
Menschenpocken sichert.

2) DaTs die Nachfolge der Impfung nicht so be¬
schaffen ist , dafs sie den Nutzen der Sicherung
vor den Blattern übersteigt.

Ist beides wahr , so ist auch der Staat berech¬
tigt , sich als Kurator des Unmündigen aufzuwer¬
fen und den Unvernünftigen zu dieser Wohlthat
zu zwingen . Um so mehr mufs er dieses thun,
weil hier einzelne Glieder sowohl als , alle und selbst

die Nachkommen an der guten Wirkung Theil
nehmen . Dem Individuum dringt der Staat eine
unschuldige Krankheit auf und reicht ihm zur
Schadloshaltung den Schutz gegen eine Pest.

Wenn nur eine gewisse Zeit hindurch die Vakzi¬
ne sichert , so ist schon hinreichend das Zwangs¬
gesetz begründet , insofern anders der oben er¬
wähnte zweite Punkt nicht dagegen spricht . Die
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Beweise aber dafür beizubringen , dafs die Kuh¬

pocken dies bewirken können , wäre eine sehr

überflüssige Sache , da wir die Erfahrung davon

täglich unter unsern Augen sehen . Die ungeheure

Summe der unbestreitbarsten Beobachtungen bringt

einen jeden Zweifler zum Schweigen und macht

die Brutalimpfung zur humansten Erfindung . Denn

hat es auch einzelne Beispiele gegeben , wo Men¬

schenblattern den Kuhpocken folgten , so waren

einmal jene nach allen Erfahrungen ungemein gut¬

artig ; auch wäre zweitens der Beweis zu führen,
ob in diesen Fällen ächte Kuh - oder Mensrhenblat¬

tern *) stets vorhanden gewesen sind ; drittens sind

häufig die Kinder schon vor der Vakzination ange¬

steckt gewesen , und endlich können solche Beobach¬

tungen nur für Ausnahmen gelten , die auch bei

den Menschenpocken statt finden **) .

*) Auch bei der Inokulation der Kinderblattern ereigne¬

te es sich , dafs die geimpften Subjekte wieder von

den Blattern befallen wurden . So die Marquise de

Bouffiers.  Es zeigte sich nachher , dafs die Impfpti-

stein unächt waren . S.  Comm . Lips . V . XII . p.  5Crj.

— Me 'moires et ohservations sur la rncthoda d ' inoculer

la petite veröle . Lyon  1766.

**) Wie verdächtig oft solche Nachrichten sind , das

habe ich noch vor Kurzem hier erfahren . Ein vakzi-

nirt gewesenes Kind sollte die wahren Menschenpok-

ken haben . Bei näherer Erkundigung fand sich ' s ,

dafs es Pusteln waren , die den Mcnschenblattern ähn-
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Die Impfungen , die  Jenner  an Landleuten mach¬
te , welche die Kuhpocken vor  20,  5o,  40  ja 5o
Jahren hatten *) , liefern aber den Beleg , dafs die
Schutzkraft der Vakzine permanent ist . Es war
dieses schon , den Erfahrungen über andere ähnliche
Exanthemen zufolge , mit hoher Wahrscheinlich¬
keit zu versprechen . Selbst aber zugegeben , es
leisteten die Kühpocken nur einen temporären
Schutz , so wäre der Staat dennoch befugt , ihre
Impfung gesetzlich zu machen , indem durch eine
gut gewählte und ausgeführte Anordnung die Aus¬
rottung der Menschenpocken doch bewerkstelligt
werden kann.

Dafs die Impfung selbst nur eine unbedeutende
Krankheit bewirket , ist bekannt . Eben so gewifs
ist es auch , dafs bis jetzt noch kein Beifpiel exi-
stirt , in welchem ein Geimpfter an der Vakzine
starb * *) .

lieh sahen , aber künstlich durch Einreihung von
"Brechweinsteinsolution hervorgebracht wurden.

*) In Jütland wurden die ' Schutzblattern schon vor lan¬
ger Zeit mit steter Sicherung gegen die Menschen¬
pocken eingeimpft . So noch an andern Orten , in Lis¬
sahon etc.

**) Seit der Einführung der Schutzblattern in Rufsland
sind bis 1807 , soviel es der Regierung , nach den an
sie ergangenen Nachrichten , bekannt wurde , 5ig,gig
Kinder geimpft worden . Unter diesen , wird aus¬
drücklich bemerkt , ist auch nicht ein einziges an der
Krankheit gestorben.
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Von gröfscrem Belange ist die Besorgnifs , dafs

der Staat fiir die nachtheiligen Folgen nicht Garant

seyn könne . — Noch wissen wir von keiner all¬

gemeinen , bestimmten bösartigen Wirkung . Zwar

will man die Bemerkung gemacht haben , die Vak¬

zine befördere den Ausbruch der Skropheln bei

manchen Kindern , man hat zuweilen hartnäckige

Ausschläge nach der Impfung entstehen sehen;

aber wie wenig allgemein finden diese Beobachtun¬

gen statt ! Zahllos sind die Kinder , die vor vielen

Jahren geimpft wurden , und von dieser Zeit an
sich wohl befanden . Wie oft wird ein solcher Zu¬

fall der Impfung beigemessen , die gänzlich un¬

schuldig daran ist ? Dazu kommen hoch die Im¬

pfungen , welche vor 3o,  40  und mehreren Jahren

angestellt wurden . Man hat von keiner sekundä-

ren Krankheit gehört , die gefahrvoll gewesen wä¬

re und auf einen Zusammenhang mit den Kuhpolc-

ken hingedeutet hätte.

Unterstellen wir aber auch , dafs bei allen Geimpf¬

ten Beschwerden nachfolgten , die nicht zerstörend

für die künftige Gesundheit wären und sich ent¬

weder von seihst oder bei einiger Hülfe verlören.

Auch dann müfste die Impfung vorgenommen und

zum Gesetz gemacht werden , sobald diese krank-

haften Erscheinungen den Symptomen derMenscben-

pocken und der Gefahr für das Leben , die sie mit

sich bringen , nachstehen.

Der Fortgang der Schutzpockenimpfung ist immer

Iß1
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noch schleichend , wenn man die grofse Zahl der
Impffähigen gegen die jährlich Geimpften hält.
Starben doch noch im Jahre ioo5 9^7 Kinder an
den Menschenblattern in Berlin ; in einer Stadt,
wo man auf den besten Fortgang der Impfung
rechnen konnte . Ueberhaupt sind , nach den beim
Ober - Kollegium medicum eingelaufenen Berich¬
ten , von  1802 — 1806  in dem ganzen preufsischen
Reiche nur  170,118  Personen vakzinirt worden.
Die Menge der in dieser Zeit an den Pestpocken
Verstorbenen war dagegen sehr grofs . Und Preufsen
hat nichts fehlen lassen , die Impfung zu empfehlen
und auf alle Weise dazu aufzumuntern . — Tn den
ersten  3  Monaten des Jahres  1807  starb in Helm-
städt , das noch nicht 45oo Einwohner zählt , eine
Menge von  3y  Kindern an den Menschenpocken.
Die korruptesten Meinungen , die herrschend wa¬
ren , hatten die Impfung verhindert . — Im Kanton
St . Gallen raubten die Pocken noch im J.  1806
die schreckende Zahl von  1,382,  in demselben Jah¬
re in Wien 255o Kinder . Von welchen furchtba¬
ren Summen gestorbener Blatterkinder hört man
aus England , der Wiege der Impfung ? — In Bufs-
land sind zwar von 1804 — 1807  281,753 Kinder
geimpft worden , allein dies ist äusserst wenig,
wenn man einen Blick auf die Bevölkerung der
russischen Staaten wirft.  1806  war die Zahl der
Gebornen in sämmtlichenEparcliien 1,346,165 , und
hier ist doch nur von den griechisch - russischen
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Religionsverwandten die Rede . — Wahrend No¬

maden , Jakuten , Tungusen , Buraten u . a . die
Schutzblattern als eine Gabe des Himmels aufnah¬

men , konnte  Dr . JVtlmer  zu Dorpat in 5 Jahren

durch die gröfsten Bemühungen , Ueberredungen ,

ja Erkaufungen es kaum dahin bringen , dafs er

i56 Kinder der ganzen dortigen Gegend impfte.

Aehnliche -KIagen liefen aus andern Gegenden Rufs¬
lands ein.

Eine sehr gewöhnliche Erfahrung ist es , die der

praktische Arzt macht , dafs Uebelberatliene , wel¬

che sich sonst sehr klug dünken , die Impfung ih¬

rer Kinder deswegen verweigern , weil sie nichts

von der Sache hielten . Noch häufiger sind die wi¬

drigsten Einwendungen , die Aberglauben und Vor-

urtheile eingeben.
Es ist mithin nicht unnöthig , wenn der Staat

sagt : , ,ihr müfst eure Kinder impfen lassen . " Man

hätte glauben sollen , die Menschen bedürften kei¬

ne Gebote , um das Gute , was man ihnen anbietet,

zu ergreifen . Aber es bestätigt auch diese Bemer¬

kung den Satz , dafs die Meisten nicht den Grün¬

den der Vernunft und dem , was ihre Sinne affizirt,

sondern nur einem bestimmten Befehle Gehör ge¬

ben , wenn es darauf ankommt , ihr Wohl zu be¬
fördern.

Auch ist überhaupt zu bedenken , dafs bei wei¬

tem die gröfste Anzahl der Impflinge selbst ohne

Gesetz durch einen gewissen Zwang schon die
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Impfung erhält . Die Eltern nämlich sind es , die
die Kinder dazu nöthigen . So mufs der Staat nun
wieder elterliche Gewalt üben hei Eltern , die in
Betreff der Beurtheilung der Schulzpockenimpfung
unmündig sind.

Der letzte und höchste Zweck der Impfung end¬
lich , die Zerstörung der Menschenpocken , verlangt
eine solche Verfügung . Denn dafs dieses Ziel ge-
wifs und bald erreicht werde , dahin können es
nur die gesetzlich eingeführten Impfungen bringen.
Zwangsmittel sind also hier durch die unnennbar¬
sten Vortheile für das Individuum , für alle Staats¬
glieder und für die Nachkommenschaft motivirt.

Die Zwangsmafsregeln , welche man zu dem Ende
schon hin und wieder gebraucht hat , waren bald

direkte , bald indirekte . Doch sind es nur
noch wenige Staaten , clie geradezu die Impfung zu
einem allgemeinen Gesetze erhoben haben , so wiin-
schenswerth es auch ist , dafs diese Maxime im
Staatenvereine durchaus befolgt würde.

Die französische Regierung hat im Jähre 1806 aus¬
drücklich verordnet , alle hei der Armee in Deutsch¬
land befindlichen Soldaten , welche noch nicht ge¬
blättert hatten , ohne Verzug mit den Schutzpocken
zu impfen , da in diesem Jahre viele von den Men¬
schenpocken hingerafft wurden . So müfsen sich
denn überhaupt alle Rekruten , die noch nicht die
Blattern überstanden haben , in Frankreich impfen
lassen ; in den Lyzeen und Waisenhäusern werden
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alle junge Leute und Kinder bei ihrer Aufnahme

vakzinirt . Ein jeder Knabe der von der Trivial¬
schule in eine öffentliche Unterrichtsanstalt eintre¬

ten will , nnils ein ärztliches Zeugnifs , dafs er ge¬

impft worden ist , vorzeigen . Ebenso ist es bei

andern Instituten , der Thierarzneischule etc.

Man hatte auch vorgeschlagen , nur diejenigen

aus publiken Kassen oder auf irgend eine andere

Art , die von dem Staate abhängt , zu unterstützen,

welche die geschehene Impfung ihrer Kinder dar-

thun können ; ferner , dals bei der Konfirmation,

hei der Anfnahme der Schüler und Lehrlinge ein

Attestat des Arztes beigebracht werden müfste,

worin gesagt wird , dafs sie die Schutzblattern ge¬

habt hätten ; man wollte bei dem Ausbruche der

Menschenpocken die Patienten als Pestkranke be¬

trachtet wissen , man wollte die Impfung mit der

Taufe vereinigen etc . Allein alle diese Mafsregeln

sind einzeln nicht genug durchgreifend , und verbrei¬

ten die Impfung nicht über alle Stände und Sekten.

In Kopenhagen wurde , da in diesem Jahre die

Kinderblattern dort grassirten , folgendes verordnet:

1) Jedes Haus wo Blatternkranke sind , erhält die

gedruckte Uebersclirift , „ hier sind Kinderpocken .' '

s ) Jeder , der mit dieser Seuche befallen wird,

mufs von andern abgesondert werden . 5) Jeder

Hausvater mufs bei der schwersten Verantwortung

sogleich bei der Polizei die Anzeige machen , wenn

in seinem Hause die Blatternpest ausbricht.  4)
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Jeder , der sich nicht vakziniren läfst , und nach¬
her von der Blatternseuche befallen wird , soll auf
seine Kosten in ein öffentliches Krankenhaus ge¬
bracht und dort von andern Menschen abgeson¬
dert werden.

Geradezu gesetzlich ist aber die Schutzpocken¬
impfung in den Landen des Fürsten von Piombino
und Lukka , und durch eine sehr musterhafte Ver¬
ordnung in den bayerischen Staaten gemacht wor¬
den . Eben so im Grofsherzogthume Darmstadt.
Die Verordnungen , die desfalls erschienen , sind
dieser Untersuchung theils ausführlich , theils
im Auszuge angehängt , da sie die vorzüg¬
lichsten Zwangsmittel und alle andre Vorkehrun¬
gen in extenso enthalten . Ich schliefse mit dem ,
Was der menschenfreundliche  TT 'Hberforce  schon
vor zwei Jahren am den Julius im brittischen Un¬
terhause sagte : „ ein gewisser Zwang kann bei der
„Schutzpockeninokulation wohl angewendet wer-
„ den , und es wäre keine Ungerechtigkeit , wenn
„die Eltern durch die Gesetze genöthigt würden,
„ sich den Anstalten zur Verhinderung der weitern' O

, , Verbreitung einer so bösen Seuche zu unterwer-
, , fen . Die Regierung ist es dem Volke schuldig,
„ es gegen dies pestartige Uebel zu schützen und
„ nicht mehr zuzugeben , dafs ein Kind eine ganze
, , Nachbarschaft anstecke . " ö)

*) Von Archenholz s Minerva.  1806 . Juli . S . 140.
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Königl . bayerische Verordnung , die gesetzlich

einzuführende Schutzpochen - Impfung be¬

treffend.

Wir Maximilian Joseph , von Gottes

Gnaden König von Bayern . Wir haben bis¬

her mit besonderm Wohlgefallen die ausgezeich¬

neten Fortschritte der Schutzpocken - Impfung in

Unsern Staaten , so wie die rühmliche Bereitwil¬

ligkeit eines grofsen Theiles Unserer Unterthanen

zu der Annahme dieses durch die Erfahrung der

Aerzte als unfehlbar erwiesenen Schutzmittels ge¬

gen die Verheerungen der Kinderblattern wahr¬

genommen.
Die aus den verschiedenen Provinzen Unsers

Reiches darüber vorgelegten Berichte haben Uns

aber auch in Kenntnifs gesetzt , wie viele Men¬

schen noch aus Vorurtheil oder Indolenz auf diese

grofse Wohlthat verzichten , und dadurch sowohl

sich , als andere in Gefahr setzen.
Es ist Unserer Aufmerksamkeit ferner nicht ent¬

gangen , dafs durch die bisher zu weit ausgedehn¬

te Befugnifs der Niclitärzte zum Impfungs - Ge¬

schäfte , welche mit den Kennzeichen der wahren

Schutzpocken nicht immer gehörig vertraut , in

der nöthigen Untersuchung des Erfolges der Im¬

pfung selten genau genug , überhaupt bei diesem

wichtigen Geschäfte nicht in Pflichten , mithin

auch nicht verantwortlich waren , sehr oft die so»
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genannten falschen Kulipocken statt der wahren
verbreitet , die damit geimpften Individuen vor
der nachkommenden Kindsblattern -Krankheit nicht
gesichert , und auf diese Art häufige und schädli¬
che Zweifel gegen die unfehlbare Schutzkraft der
ächten Vakzine erregt wurden.

Wir finden Uns dadurch bewogen , die Kinds¬
blattern - Seuche für die Zukunft durch eine allge¬
meine und gesetzliche Einführung der Schutzpok-
ken - Impfung gänzlich aus Unsern Staaten zu ver¬
bannen , und durch Beseitigung aller Anstände
das Verfahren dabei , zur vollkommenen Sicher¬
stellung Unserer Unterthanen , auf eine solche Art
zu reguliren , dafs hinfür über den Erfolg jeder
einzeln gemachten Impfung kein Zweifel obwal¬
ten könne.

In dieser Hinsicht , und aus vollkommener Ue-
berzeugung , das physische Wohl der Bewohner
Unserer Staaten dadurch ganz vorzüglich zu be¬
fördern , verordnen Wir:

§. l . Alle diejenigen Unserer Unterthanen , wel¬
che das dritte Jahr bereits zurückgelegt haben,
weder die Kindsblattern gehabt , noch mit Schutz¬
pocken geimpft wurden , müssen mit letztern den
ersten Tag des Monats Juli im künftigen Jahre 1808
geimpft seyn.

§. 2 , Eben so müssen in Zukunft alle Kinder,
welche den ersten Juli eines jeden Jahres das dritte
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Jahr vollzählig erreicht haben , mit clen Schutzpok-

ken geimpft seyn.

§ . 3 . Zum genauen Vollzüge dieser Unserer al¬

lerhöchsten Verordnung mufs das Alter der in>

pfungsfähigen Kinder aus den pfarrlichen Taufbü¬

chern erhoben , den betreffenden Gerichtsstellen

und Physikern übergeben , und durch die den

letztern zur Führung eigener Geburtslisten näch¬

stens zu ertheilenden Vorschriften und Tabellen

kontrollirt werden.

§. 4.  Um der gegenwärligen Verordnung den ge¬

hörigen Nachdruck zu geben , finden Wir nothwen-

dig , die Saumseligen und Widersetzlichen mit

angemessener Geldstrafe zur Armahme des Guten

zu bestimmen ; und befehlen daher:

a,  Dafs von einem jeden Kinde , welches mit

dem ersten Juli eines jeden Jahres schon volle

drei Jahre alt geworden , ohne bis dahin mit

den Schutzpocken geimpft zu seyn , eine den

Vermögens - Umständen angemessene Geldstra¬

fe von  1 Fl.  bis ü Fl . erhoben werden soll.

b . Dafs nach Verlaufe eines Jahres (d . i . wenn

am ersten Juli des darauf folgenden Jahres,

an welchem das Kind vier volle Jahre zählt,

die Schutzpocken - Impfung noch nicht vorge¬

nommen seyn sollte ) die vorige Geldstrafe um

die Hälfte erhöhet , und , wenn die Impfung

immer unterlassen wird , jährlich damit bis

zum sechsten , dann zweijährig bis zum achten,



zehnten und zwölften Jahre fortgefahren wer¬
den müsse , wie nachfolgender Entwurf zeigt :

Minimum . Maximum.
der Strafe nach Verlaufs des dritten Jahres

i Fl . 0 Fl.
nach Verlaufe des vierten Jahre3

1 Fl . oo Kr . iß Fl.
nach Verlaufe des fünften Jahres

a Fl . 16 Fl.
nach Verlaufe des sechsten und siebenten Jahres

2 Fl . 5o Kr . 2o Fl.
nach Verlaufe des achten und neunten Jahres

5 Fl . 24 Fl.
nach Verlaufe des zehnten und eilften Jahres

5 Fl . 3o Kr . 28 Fl.
nah Verlaufe des zwölften Jahres

4 Fl . 52 Fl.
Diese nach dem zwölften Jahre des Alters eines

zu impfenden Subjekts festgesetzte Geldstrafe
bleibt die alljährliche bis zur erfolgenden Impfung.

c.  Von denjenigen , welche nach §. 1. strafbar
werden , wird die Geldstrafe , rücksichtlich ih¬
res Alters , nach gleicher Norm eingeheischt.

d . Von jenen Subjekten , welche Almosen be¬
ziehen , oder aus Gemeindekassen ernährt wer¬
den , wird diese Geldstrafe , Falls sie in solche
verfallen sollten , durch Abzug nach dem  Mi¬
nimum  erhoben.

e. Da
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e . Da für die in öffentlichen Findel - , Waisen-

und Erziehungshäusern befindlichen Kinder,

die Schutzpocken - Impfung schon gesetzlich

eingeführt ist , und , wo diefs bisher noch

nicht geschehen , hiermit verordnet wird ; so

treffen die eben bestimmten Geldstrafen , die

säumigen und widersetzlichen Eltern , oder

Pflegeltern und Vormünder bis nach Verflösse

des achtzehnten Jahres des zu Impfenden , von

welchem Zeitpunkte die Strafen auf Rechnung

des letztern gehen , wenn derselbe die unter

obrigkeitlichem Schutze noch einmal ange¬

botene Impfung ausschlagen sollte.

f.  Von dieser Geldstrafe sind ausgenommen die¬

jenigen Subjekte , welche wenigstens drei¬

mal in einem , nach dem Gutbefinden des
Arztes mehrere Monate von einander abstehen¬

den Zwischenräume mit Schutzpocken zu im¬

pfen versucht wurden , ohne dafs doch die

Impfung haftete , oder ächte Schutzpocken ent¬

standen : desgleichen jene , an welchen die

Impfung wegen besonderer Umstände , Kränk¬

lichkeit u . dgl . unterlassen werden mufste.
Doch mufs man sich über einen , wie den an¬

dern Fall jederzeit durch ein legales Zeugnif»

eines zur Schulzpocken - Impfung in Zukunft

berechtigten Arztes rechtfertigen.
g.  Die nach Lit.  a,  von  1  Fl . als  Minimum  bis

zu 8 Fl . als  Maximum  bestimmten Geldstrafen

iter Jahrg . H
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bleiben in ihrer individuellen Anwendung und

Modifikation auf den Vermögens - Zustand ei¬
nes •Straffälligen dem gewissenhaften Ermes¬
sen der betreffenden Obrigkeiten , welche in

den Städten die gefreiten und städtischen Ge¬
richtsbehörden , auf dem Lande aber , ohne
Ausnahme , die Landrichter sind , auf solche

Art anheimgestellt , dafs nach schon abgeflos¬
senem Termine , nach fehlendem authentischem

Impfscheine , hergestellter Widersetzlichkeit,

und gemachter Taxation in eine oder die an¬
dere der stufenweisen Strafgebühren , die Ein¬

bringung derselben , ohne alle Weitläuftigkeit
und ohne Appellation , im Erforderungsfalle
mit militärischer Exekution sogleich vor sich

gehen soll.
h.  Ueber diese eingebrachten Strafgelder hat jede

der betreffenden Obrigkeiten eigene Rechnung
zu führen , die Straffälligen namentlich zu¬

gleich mit den Impfungstabellen vierteljährig
an die Landesdirektion der Provinz einzusen¬

den , und übrigens Unsere nähere Bestimmung,
zu welchen medizinisch - polizeilichen Zwek-
lcen zum Besten des nämlichen Gerichtsbezirks,
diese Gelder verwendet werden sollen , zu

gewärtigen.
§ . 5 . Vom Tage der Bekanntmachung des Gegen¬

wärtigen ist jedem , der nicht ordentlich graduirter
tjrid von einer der Sanitätssektionen Unserer Lau-
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dessteilen geprüfter und approbirter Arzt ist , ohne

Ausnahme und bei Strafe verboten , Schutzpocken

zu impfen , selbst denjenigen , welche bisher für

ihren Eifer öffentlich belobt wurden . Das Schutz¬

pocken - Impfungs - Geschäft liegt für die Zukunft

in Hauptstädten , wo ein eigener Impfarzt aufge¬

stellt ist , diesem , und wie in Städten überhaupt,

den Stadtphysikern , dann auf dem Lande Unsern

Landgerichts - Aerzten gesetzlich ob ; und diese

müssen die allgemeine Schutzpocken - Impfung zu

gewissen Zeiten , nach der weiter unten folgenden

Vorschrift , vornehmen . Doch bleibt es , wie schon

gesagt worden , jedem ordentlich approbiiten Arzte

unbenommen , in einzelnen Fällen nach der vorge¬

schriebenen Norm zu impfen . Derselbe mufs aber

eine jede Impfung auf seine Verantwortlichkeit zur

gehörigen Zeit kontrolliren , die benöthigten Im¬

pfungsscheine ausstellen , die vorgeschriebenen Ta¬

bellen darüber führen , und diese vor Abflüsse ei¬

nes Quartals an den Stadtphysikus oder Landge¬

richts - Arzt des Bezirks abgeben.

Nur die Stadtphysiker in groTsen und volkrei¬

chen Städten , und die Landgerichts - Aerzte kön¬

nen , wenn sie es nöthig finden , sich einen der

geschicktesten und zuverlässigsten Chirurgen aus

ihrem Bezirke zum Gehülfen wählen , welcher aber

in keinem Falle die Befugnifs , für sich allein zu

impfen , sondern nur , unter den Augen der Land¬

gerichts -Aerzte und Stadtphysiker , bei den jährlich

H 2
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zweimal vorzunehmenden allgemeinen Impfun¬
gen und Impfungsgeschäften b 'elzuhelfen hat . Auch
sind letztere für ihre Gehülfen darin verant¬

wortlich.

§ . 6 . Durch diese Unsere Landgerichts - Aerzte
und Stadtphysiker wird die öffentliche Schutzpok-

ken - Impfung , nachdem sie sich , der gelegensten
und schicklichsten Zeit wegen , mit den Gerichts-

Obrigkeiten und den Pfarrern benommen haben,
in jeder Stadt , und in jedem Landgerichte zwei¬

mal in jedem Jahre durch alle Pfarreien vorge¬
nommen . Den Bezirks - Obrigkeiten legen Wir

hiermit die spezielle Pflicht auf , zur Allgemeinma¬

chung der Schutzpocken - Impfung und Ausrottung
der Kindsblatternpest nach Kräften - mitzuwirken ,

bei jeder öffentlichen Impfung ihres Bezirks gegen¬
wärtig zu seyn , für die genaue Führung der Impf¬
tabelle zu wachen , und für die Richtigkeit ider¬
selben sich jedesmal zu unterzeichnen ; von den

durch die Aerzte gefertigten und ihnen iibergebe-

nen Impftabellen Abschriften ad Acta zu nehmen ,

die Tabelle selbst mit jedem Quartale an die betref¬
fende Landesdirektion einzuschicken , und endlich

dafür zu sorgen , dafs die von den Aerzten als Bewei¬

se der vollzogenen Impfung ausgestell ' en Impfungs¬
scheine bei der Aufnahme in die Schulen , bei der

Annahme in eine Lehre , bei dem sogenannten Frei¬

sprechen , Meisterwerden und Heirathen u . s . w , in

Zukunft jederzeit nachgewiesen werden.
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Auch haben dieselben , wenn Impfungsscheine

zu Verlust gegangen , aus der bei ihnen hinterleg¬

ten Tabelle eine beglaubte Abschrift unentgeldlich

auszufertigen.
Sollten an einem Orte Kindsblattern erscheinen,

so haben dieselben nach gemachter Anzeige mit

Renehmung des Landgerichts - Arztes oder Stadt-

physikus sogleich vorschriftmäfsig dagegen zu ver¬
fahren.

Die Pfarrer und Seelsorger haben dem geeigne¬

ten Arzte die Listen der impfungsfähigen Subjekte

ihres Kirchspiels jederzeit sogleich unverweiger-

lich zu übergeben ; den zur Schutzpocken -Impfung

festgesetzten Tag , so wie den dazu bestimmten

Ort mehrmalen von den Kirchen - Kanzeln , uncl

auf die sonst gewöhnlichen Arten zu verkünden ,

und , da Wir dieses Geschäft mit der einer so gros¬

sen Wohlthat für das Menschengeschlecht gebüh¬

renden Feierlichkeit bebandelt wissen wollen , durch

rmgemessene Reden und Vorträge ihre Gemeinden
mit Unserer landesväterlichen Absicht bei der All-

gemeinmachung der Schutzpocken - Impfung be¬

kannt zu machen ; bei den Impfungen in ihren

Distrikten persönlich gegenwärtig zu seyn , und
die Tabellen ebenfalls zu unterzeichnen,

§ . 7 . Damit die Stadtphysiker und Landgerichts-

Aerzte zu jeder Zeit mit frischem und achtem Impf¬

stoffe versehen seyn können ., befehlen Wir ferner,

dafs der in der Hauptstadt einer jeden Unserer
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Provinzen bereits aufgestellte Impfarzt ( für jede
Provinz mufs ein solcher bestehen ) immer mit fri¬
schem und achtem Impfstoffe versehen seyn soll,
der den übrigen Aerzten bekannt gemacht werden
mufs , und an welchen sich dieselben im Falle des
Bedarfes zu wenden haben . Die Medizinal - Sek¬

tionen Unserer Landes - Direktionen , welchen die
Oberaufsicht und Leitung des ganzen Schutzpok-
ken - Impfungs - Geschäftes , wie bisher , obliegt,
haben für die stete Erhaltung des Impfstoffes vor¬
züglich Sorge zu tragen , welche durch geeignetes
Benehmen der Impfärzte mit den Stadtphysikern,
den übrigen praktischen Aerzten , und im Noth-
falle mit den nächstgelegenen Landgerichts - Aerz¬
ten keiner grofsen Schwierigkeit unterliegen wird.

Dieser Impfstoff wird auf Begehren jedesmal
sogleich und uncntgeldlich an die aufgestellten
Stadt - und Landgerichts - Aerzte in der verlangten
Form , wenn die unmittelbare Mittheilung von Arm
zu Arm , welche aber immer vorgezogen , werden
soll , weniger thunlich ist , abgeliefert werden.

§. 8 . Für die von den Landgerichts - Aerzten und
Stadtphysikern jährlich zweimal öffentlich vor¬
zunehmende Impfung ist Niemand zu bezahlen ge¬
halten ; sondern dieselbe wird durchaus unentgeld-
lich vorgenommen.

Doch werden diesen beiden Klassen der Aerzte,
und wo chirurgische Gehülfen nötliig sind , auch
diesen die Diäten , wenn dieselben von der gehö-
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rigen Gerichtsstelle verifizirt sind , die eine Hälfte

ans Unserm Aerarium , die andere Hälfte aus den

Gemeinde - Kassen bezahlt.

Den Aerzten wird an Diäten täglich 5 Fl . , und

den Chirurgen 5 Fl . in Rechnung zu bringen er¬

laubt . Den zur Fortsetzung der Impfung von ei¬

nem Orte zum andern transportirten Kindern ist

von Unsern Gerichtsstellen ein an Uns wieder zu

verrechnendes verhältnifsmäfsiges Geschenk zu

machen.

Sollte die Abordnung des Impfarztes aus einer

Hauptstadt in Landgerichte oder Provinzial - Städte

nothwendig seyn , so wird derselbe immer aus Un¬

serm Aerarium allein bezahlt ; wie Wir ihm auch

die bei Versendung des Schutzpocken - Impfstoffes

nüthigen kleinen Auslagen vergüten werden.

§. g . Wir gewärtigen zwar , dafs Unsere Unter-

tliarien von Unsern väterlichen Gesinnungen für

ihr Wohl sich überzeugt halten , den nur aus

dieser Ursache hiermit erlassenen Verordnungen ge¬

naueste Folge leisten , und dadurch die im Gegen-

theile festgesetzten Strafen vermeiden werden ; —

doch erachten Wir noch für nothwendig , die letz¬

tern dahin zu schärfen , dafs der Vater , Pflegeva¬

ter oder Vormünder eines Kindes , welches von den

Kindsblattern nach Verlaufe des zur Schutzpocken-

Impfung festgesetzten Termins hefallen wird , so¬

gleich nach geschehener Anzeige , welch jedem da¬

von Kenntnifs habenden ärztlichen oder wundärzl-
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liehen Individuum hiermit zur besondern Pflicht

gemacht wird , und nach der von dem Pliysikus
erhobenen Thatsache von seiner Gerichtsbehörde

auf eigene Kosten auf 3 bis 4 Tage in 's Gefängnifs
gesetzt , und zur Warnung öffentlich bekannt ge¬
macht werde.

Das Haus , worin ein Blatternkranker liegt , soll,
Wenn derselbe nicht gleich im Anfange der Krank¬
heit in eine dazu geeignete Anstalt gebracht , und
daselbst gehörig isolirt werden kann , jedesmal
ohne Ausnahme , selbst , wenn es Fremde oder
durch Unsere Staaten Reisende betrifft , von der
Ortspolizei als das Haus eines an der Pest Erkrank¬
ten behandelt , alle Gemeinschaft mit demselben
möglichst aufgehoben , auch nach dem Verlaufe der
Krankheit noch einer vier Wochen langen Quaran¬
täne unterworfen , und überhaupt alle jene Mafs-
regeln getroffen werden , welche gegen die Ver¬
breitung dieser pestartigen Krankheit erforderlich
sind.

Uebrigens erinnern Wir noch , dafs es in Unsern
Staaten ohne alle Ausnahme , und bei einer den
Umständen angemessenen unvermeidlichen Krimi¬
nal - Strafe (vide Cod . juris bav . crim . Park . I . Ca ]}.
IX. §. 7 .) verboten bleibt , die Kindsblattern zu
impfen , oder zu ihrer Einführung und Verbrei¬
tung , auf welche Art es immer sei , thätig zu seyn.

§ . 10.  Da es schliefslich die Wichtigkeit 'des Ge¬

genstandes erheischt , dafs Unsern allerhöchsten
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Verordnungen durchaus so genau , als nur möglich

ist , nachgekommen werde ; so ermahnen Wir die

sämmtliclien zur Impfung in Zukunft allein be¬

rechtigten Aerzte , sowohl was das Impfungsge¬
schäft , und die nach der Instruktion am achten und

zehnten Tage nöthige Untersuchung des Erfolges

der Impfung oder Kontrolle , dann die Fertigung

der Impftabellen , und Ausstellung der Impfscheine

betrifft , als auch in den zur Ausnahme von der

Impfung auszustellenden Attestaten möglichst ge¬

nau und gewissenhaft zu verfahren ; indem Wir ei¬

nem jeden , der nach genauer Untersuchung einer

Fahrlässigkeit oder Unkunde überwiesen würde,

Falls ein bereits geimpftes , oder von der Impfung

dispensirtes Kind von den Kindsblattern überfallen

werden sollte , unnachsiclitlich an Geld , odernach

MaTsgabe der Umstände durch Suspension , Amo-

tion und öffentliche Rüge strafen werden , Mün¬

chen den 26 . August 1807.
M a sc .To s e p h.

Freiherr von  IVI o n t g e l a  s.

Auf königlichen allerhöchsten Befehl,

von  Kr e mp e lliub er.

Der Fürst von Piombino lind Lukka hat

unter dem 0.5. Dec.  1806  eine Fe r or dnnn s

die Schutzblatternimp fu 11g betreffend
publizirt.

,,Da Wir — wird darin gesagt — jene mörderische

Pest , die natürlichen Blattern , ganz und auf immer
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aus Unsern Staaten verbannen wollen , so befehlen
AVir folgendes : drei Tage nach Publikation dieses
Edikts mufs jeder Familienvater bei Strafe von  100
Franken die Anzeige machen , wenn jemand in
seinem Hause von den natürlichen Blattern befallen

ist . Derjenige welcher bei der Obrigkeit einen ver¬
heimlichten Blatternkranken angibt , erhält eine
Belohnung von 5o Franken , Jedes Haus , in wel¬
chem die Blattern grassiren , wird gesperrt , mit
Wache umgeben und alle Gemeinschaft mit den
Bewohnern desselben abgeschnitten . AA'er daraus
zu entkommen sucht , wird zur Strafe 4° Tage
lang eingesperrt . Nach 14 Tagen , von Publi¬
kation des Edikts an gerechnet :, miifsen
alle Kinder und Personen , welche die

natürlichen Blattern noch nicht gehabt
haben , vakzinirt seyn . Alle neugebornen
Kinder mühen künftig schon in den zwei ersten
Monaten ihres Lebens vakzinirt werden . Die Eltern
und Ahrmünder sind für die Kinder verantwort¬
lich , und die Uebertreter dieser Ahrschrift werden

zu einer Strafe von  ioo  Franken oder zu einer 14tägi-
gen Einsperrung verurtheilt . Die Impfung ge¬
schieht durch fürstliche dazu aufgestellte Aerzte
unentgeldlich , und welcher Arzt sich dabei vor¬
züglich auszeichnet , erhält eine grofse goldne Me¬
daille . Derjenige , welchem die Kuhpocken in der
Ordnung und durch die aufgestellten Aerzte einge¬
impft worden sind , und der hinlänglich beweisen
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kann , dafs er nachher von den natürlichen Blat¬

tern befallen worden , empfängt eine Belohnung

von 100 Franken " *) u . S. w.

Die Ve r or d n ung , In skruktionen , B e-

schlüsse etc . welche in Hinsicht der gesetz¬

lich einzuführenden Schutzpockenimpfung im

G r oJsherz o g thrim e Darmstadt er¬

schienen , folgen hier im Auszüge.

I . Landesherrliche Verordnung vom

fiten August 180  n.

Wegen der Hindernisse welche noch immer der

allgemeinen Verbreitung der Schutzpockenimpfung

sich entgegenstellen , und um dem dadurch zu er¬

wachsenden Schaden zu steuern , dafs noch häufig
viele Personen an den natürlichen Blattern ster¬

ben , welche durch Impfung der Schutzpocken

hätten gerettet werden können und sollen — wird
folgendes verfügt.O O

§. 1. Beamte , öffentliche Aerzte , Prediger,
Schullehrer etc . sollen ihren Einflufs auf ihr Publi-

blikum zum Vortheile der Schutzpocken durch

Zureden , Belehrung , Aufklärung etc . benutzen.

§. 2. Es werden Impfanstalten für das Grofsher-

zogthum (zu Darmstadt , Giesen und Arnsberg)

errichtet , hier kann jeder Unterthan unentgekllich

geimpft werden ; die Medizinalpersonen finden

*) Sollte dies nicht Anlafs zu manchen , fiir die Vahzina-

tion sehr nachtheiligen , Betrügereien geben ? A. d . II.
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liier Belehrung , im Fall sie deren bedürfen , und
alle zur Impfung bestellte Personen finden hier zu
jeder Zeit tauglichen Impfstoff.

§. 3 . Alle zum Impfen autorisirte Personen sol¬
len an denjenigen Untertlianen , welche Armenat¬
testate vorzeigen und wenn sich die Impflinge in
der Wohnung des Arztes impfen lassen , unent-
geldlich die Inokulation verrichten . — Für jede
in dem Wohnorte der impfenden Medizinalperso¬
nen vorgenommene Impfung und für die nachheri¬
gen Besichtigungen können nur ookr , taxmäfsig ge¬
fordert werden . Ebensoviel wird auch nur bezahlt,
Wenn sich die Zahl der an einem Tage in einer
und derselben Ortschaft zu Impfenden , die sich
ausserhalb des Wohnorts des impfenden Arztes
oder Wundarztes befinden , auf zehen und mehr
beläuft . Sind es ihrer unter xo und über 5 so wird
für jeden 45 kr . bezahlt . Bei 3 wird aber dem
Impfarzt für jeden i fl. vergütet . Für die am 8l.en
Tage nothwendig zu machende Besichtigung er¬
hält der Impfarzt nichts weiter . ( Das Sostrum für
Arme , die der Impfarzt ausserhalb seines Wohnor¬
tes bei Gesammtimpfungen inokulirt , wird von
den Gemeindskassen vergütet . Bei einer eiligen
Impfung extra locum , die nicht mit andern Ge¬
schäften zusammentrifft und einen ganzen Tag
wegnimmt , darf der Impfarzt für die erste Visite
ohne Transportkosten 3 fl. Diäten , für die zweite
die Hälfte verlangen .) — Beamte und Prediger
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müssen die ihnen anvertraute Gemeinden zu dyeri

gesetzlichen Gesammtimpfungen auffordern und

ermuntern , und bei Anberaumung derselben allen
Vorschub leisten.

§ . 4 . Damit die Impfung nicht fehlerhaft und

in der Ordnung geschieht , und Gelegenheit zu

Zweifel gegen die ' Schutzkraft der Kuhpocken ver¬

mieden werden , dürfen nur folgende Personen

impfen : rezipirte Aerzte ; die bei den Truppen

angestellte Staats - und OberChirurgen J die rezi-

pirten Wundärzte , welche in diesem Geschäfte hin¬

längliche Kenntnisse bei der Prüfung an Tag legen,

und denen eine besondere Erlaubnifs von der Regie-

rung gegeben ist ; die Unterwundärzte des Militärs

endlich , welche sich über ihre Fähigkeit zu im¬

pfen legitimiren können . — Es werden ferner

Bezirk simpfärzte ernannt und angeordnet.

Sie sollen nach Verlauf von 2 Monaten vom Tage

der Publikation dieser Verordnung die erste ge¬

setzliche Impfung damit anfangen , daTs sie sowohl
für sich als für die anderen in ihren Bezirken

wohnenden , bis dahin zum Impfen autorisirten

Medizinalpersonen die gelegensten Ortschaften

bestimmen , in welchen an festgesetzten Tagen

die Gesammtimpfungen vorgenommen werden.
Die Bezirksärzte müssen die Beamten und Geist¬

liche hiervon benachrichtigen , damit diese die

nöthige Vorbereitung treffen können . Die Be¬

kanntmachung der festgesetzten Impfzeit geschieht
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wenigstens 14 Tage vorher , damit sich die Impf¬
ärzte mit Impfstoff aus den Impfinstituten verse¬

hen und einige Kinder zum Weiterimpfen in jedem
angewiesenen Orte 8 Tage vor der anberaumten
Zeit impfen können . — Die Impfärzte erhalten von

den Ortsgeistlichen an den bestimmten Impftagen
eine Liste , aus welcher bei der ersten *) Im¬

pfung ausser den noch nicht vakzinirten Kindern
auch die verzeichnet sind , welche schon früher die

Schutzpocken hatten . Jene werden geimpft , hei
diesen wird nach der Aechtheit der Blattern ge¬
forscht und wenn sie unächt gewesen zu seyn schie¬

nen , so erfolgt die zweite Impfung mit Vergütung
der Hälfte des oben bestimmten Quantums an Geld.
— Die Impflinge werden von den Impfärzten nach
einem gegebenen Formular verzeichnet und am
8ten oder gten Tage besucht . Den Eltern der Ge¬

impften , welche ächte Pocken hatten , wird ein
Impfschein zugestellt , bei denen , wo die Blattern
unächt waren , (oder nicht gefafst hatten ) wird eine

zweite Impfung entweder sogleich oder in der

Folge ohne besondere Vergütung vorgenommen . —
Vier Monate nach der ersten gesetzlichen Gesammt-

impfung sollen die autorisirten Impfärzte aus ih¬
ren Verzeichnissen Tabellen entweifen und sie nebst

ihren Bemerkungen dem Bezirksimpfarzt einsen¬

den . Dieser verfertigt sodann eine Totaltabelle,

*} Die den löten November 1807 vorgegangen ist.
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kommunizirt sie mit seinen Notizen dem einschlägi¬

gen Beamten (der sie mit seinen Bemerkungen be¬

gleitet dem Impfarzt zurücksendet ) und schickt

sie mit Anlegung der Partikular - Tabellen an die

llegierung . — Alle 6 Monate wird eine Gesammt-

impfung angestellt , bei der zweiten und folgenden
werden vom Geistlichen nur die noch nicht Ge¬

impften und Neugehornen dem Impfarzte angege¬

ben . Auch sollen in der Folge die autorisirten

Impfärzte und Wundärzte ihre Tabellen nur all¬

jährlich bis zum i5ten Dezember einschicken,

die Bezirksimpfärzte aber die Haupttabellen bis

zum i5ten Januar an die Regierung senden . — Die

zum Impfgeschäfte autorisirten Personen müssen

Sorgfalt und Aufmerksamkeit anwenden und sich

nach der ihnen besonders gegebenen Instruktion

richten . — Wenn der Impfende den Geimpften am

9ten Tage nicht besichtigt hat , so haben die An¬

gehörigen des letztern es dem Beamten anzuzeigen,

der den Impfarzt zu einer zweiten Impfung des

vernachlässigten Subjektes anzuhalten , nach Befin¬

den der Regierung Bericht davon abzustatten hat,

§. 5 . Die Inokulation mit Menschenblattern ist

hei 5o llthlrn . Strafe verboten . — Wenn Menschen¬

blattern ausbrechen , so mufs dies sogleich bei

nalimhafter Strafe dem Amte angezeigt werden,O Ö *

welches mit dem Amts - Physikus oder Chirurgus

an die Regierung darüber sogleich berichtet . —
Bei den herrschenden Menschenblattern sollen
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Beamte , Prediger , Aerzte und Wundärzte das Pu¬
blikum nachdrücklichst von der drohenden Gefahr

belehren und mit verdoppeltem Eifer die Vakzine
hei den Blattern - Ansteckungsfähigen zu verbrei¬
ten suchen . — Blatternhäuser werden auf eine
deutliche Art bezeichnet und die Blatternkranke

von der Gemeinschaft mit andern Personen getrennt.
§. 6 . Der Widersetzer der Verordnung sowie der,

welcher der guten Sache zu schaden sucht , wird
zur Rechenschaft gezogen und gestraft.

II . Instruktion für die Distriktsimpf¬
ärzte , die übrigen rezipirten Aerzte
und die zum Impfen autorisirten Wund¬
ärzte . ( Darmstadt am i5 . Sept.  1807 . )

Ausser anderen wird hier noch erinnert , dafs
die Eltern oder Anverwandte , welche sich der Im¬
pfung widersetzen , den betreffendenden Beamten
angezeigt werden , damit diese die für solche Fäl¬
le hefohlnen indirekten Zwangsmittel anwenden
können . Ferner dafs bei ausgebrochnen Menschen-
hlattern - Epidemien aussergewöhnliche Gesammt-
impfungen unternommen werden und dafs der
Arzt oder Wundarzt , welcher Menschenblattern¬
kranke behandelt , nicht vakzinlren darf , sondern
die neu hinzugekommenen Elatterkranke allein
in die Kur nimmt.

III . (Gedruckte ) Impfscheine.
IV . (Gedruckte ) Impftabellen . Die Rubriken

sind
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sind Nro . — Namen des Impflings (Narfien der El¬

tern ) , Alter , Wohnort . — Vorhergegangner Ge¬

sundheitszustand des Impflings , ob er die wahren

Blattern gehabt oder nicht etc . — Tag der Im¬

pfung . — Impfmethode , ob mit Stichen oder Schnit¬

ten , an welcher Stelle des Körpers etc . — Woher

der Impfstoff genommen , wie alt er gewesen , auf
welche Art er aufbewahrt worden . — Verlauf der

Impfung , genaue Aufzählung der nach der Im¬

pfung eingetretenen Erscheinungen . Besonders

wie es mit dem Fieber und mit der peripheri¬

schen Rothe sich verhielt ? etc . — Oh also der

Geimpfte die wirklichen ächten Schutzpocken ge¬

habt und einen Schein darüber erhalten habe ? —

Anmerkungen über das , was nach der Impfung

erfolgt ist.
V. Instruktion für die Geistlichen in

den Grofsherzoglich - II essischen Staa¬

ten . Die Prediger sollen bei der Taufe die baldi¬

ge Impfung des Getauften dem Vater und Pathen

zur Pflicht machen ; — die Hebammen ermah¬

nen , der Verbreitung der Impfung beförderlich zu

seynj widerspenstige Hebammen anzeigen ; bei je¬

der Gelegenheit die Impfung der Gemeinde ans

Herz legen und Vormtheile auszurotten sich be¬

mühen ; die Hartnäckigen zu besserer Ueberzeu-

gung zu bringen suchen ; in den Schulen für

die Impfung wirken . Aehnlich verhalten sich die

Schullehrer . In den Mortalitäts - Tabellen sollen

Her  Jahrs , I



) i3o  (

ferner die Prediger ihre Bemerkungen über die
Schutzpockenimpfung ihres Sprengeis anschliefsen,

die Hindernisse und die Mittel , sie aus dem Wege
zu räumen , anzeigen etc.

VI . Extractus Protocolli Grofsherzog-
1ich - Hessischer für das Fürstenthum

Starkenburg angeordneter Regierung.
Darm Stadt am lösten Aug . 1807 . — Ein
Generale an die Beamte . Es wird hier noch be¬

merkt , dafs die Beförderung der Scbutzpockenim-

pfung den Hebammen anbefohlen und sie desfalls
in Pflichten genommen werden sollen . Personen,

■welche der guten Absicht entgegenwirkende Gerüch¬

te ausstreuen , werden der Regierung vom Beamten

genannt . — Den Judenvorstehern wird geboten,

bei der ersten Impfung alle Kinder anzuzeigen,

welche die Menschenblattern noch nicht gehabt
haben , bei den folgenden nur die Neugebornen

und die aus der Fremde hinzugekommenen.
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5.
Ueber die Gefahr , die mit dem Halten

unnöthiger Hunde verbunden ist.o

Von

Herrn Hofrath Dr.  F . I 'Vurzer,
i n M a rbur g.

Bei der unübersehbaren Menge von Uebeln , die

uns auf unsrer mühsamen Lebensveise stets auf <ar

Ferse folgen , ist .es wirklich auffallend , dafs die
Menschen sich nicht mit ausdauernder Kraft Verei¬

nigen , jene sich wenigstens vom Halse zu «( baf¬
fen , bei denen es ganz und gar in ihrer Gewalt

steht ; da sie doch sogar gegen imaginäre L •bei.
manchmal mit einer Energie kämpfen , wie weil « 1

der mannhafte Kitter von der traurigen Gestalt ge¬
gen seine Riesen , die ein Unhold ihm zum Scha¬
bernack , in Windmühlen verwandelt hatte ! Und

doch sieht man beinahe täglich davon in dia
■i '

Augen fallende Beispiele.
Die Hunds wuth ist unstreitig eine der gräfs-

lichsten Krankheiten , von denen der Mensch he¬

fallen werden kann , und leider ! kann man noch

hinzusetzen , eine von jenen , deren Heilung am

schwersten ist, von der es noch nicht einmal ganz
gewils ist , ob jemals einer geheilt wurde , wenn
«ie wirklich ausgebrochen war ; und doch ist
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man meistens über diesen Punkt so sorgenlos , wie
die arkadischen Schäfer ! Täglich wirf ' das wim¬
melnde Heer von Hunden in manchen Gegenden
gröfser , und Nachts sieht man in Städten nicht
selten noch Hunde in den Strafsen liegen , um die
sich ihre Herren wenig zu bekümmern scheinen,
und die manchmal Aerzten , Hebammen und meh¬
reren andern Menschen , die ihr Beruf Nachts aus
dem Hause ruft , zu leicht zu ersparenden Unan¬
nehmlichkeiten Anlafs geben , während am Tage
nicht selten Equipagen umherrollen , die von eng¬
lischen Bullenbeissern akkompagnirt werden , wel¬
che mit so viel Geschrei und Getose die Magnifi¬
zenz ihres Herrn bekannt machen , dafs der Sterb¬
liche , dem das Schicksal beschieden hat , auf eige¬
nen Beinen sich auf der Kruste unsers Planeten um-

Eerzutreiben , kaum weifs , wie er sich mit heiler
Haut durchdrücken kann . ' Schon in ökonomischer
Hinsicht ist diefs für manches Land keine Kleini <r-D
keit . Einige hunderttausend Menschen könnten
in grofsen Staaten oft damit ernährt werden , was
die unnützen Hunde darin verzehren . Dazu

kömmt nun auch noch , daf9 wir jetzt aus den
Knochen die Gallerte sehr gut auszuziehen verste¬
hen , ganz dieselbe Gallerle , die uns in den
Fleischspeisen nährt ; die noch obendrein in den
Knochen , die wir den Hunden vorwerfen , sich in

weit gröfserer Menge befindet , als in dem nahrhaf¬
testen Fleische,
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Aber die ökonomische Seite , so wichtig sie auch

werden kann , ist Nichts , verglichen mit der Ge¬

fahr , die die unnöthigen Hunde unserm Leben

und Gesundheit bringen können und nur zu oft

bringen . Derjenige , der einmal das Schicksal hat¬

te , einen von der Hundswuth Ergriffenen leiden

und sterben zu sehen , kann sich gewifs das Bilcl

nicht wieder ins Gedächtnifs zurückrufen , ohne
dafs sich seine Phantasie vor Entsetzen sträubt.

Dabei ist ein solches Unglück nicht so selten , als

man gewöhnlich glaubt ! Wenn man hierauf auf¬

merksam ist und darüber Erkundigungen einzieht:

so findet man die Zahl , leider ! gröfser , als man
vorher vermuthete . Aber wenn diefs auch nicht

wäre ; wenn ein solches Ereignifs sich auch nur alle
2o — So Jahr in einer Provinz von einer halben

Million Einwohner zutrüge , so ist doch das Unglück

so unbeschreiblich grofs , dafs man alles auf¬

bieten sollte , was in unsern Kräften steht , um es
für immer zu entfernen.

Man hat zwar in einigen Ländern Auflagen auf

die Hunde gemacht ; aber diese sind gewöhnlich

zu gering , und nützen daher blos der Staatskasse;
oder doch dieser weit mehr , als der Menschheit;

denn wie gern geben die meisten Menschen e t-

was , um ihre Hunde halten zu dürfen ? Und

wird nicht hier und da ein  Siegfried von I ,in den-

lerg en miniature,  der in seiner ganzen Gegend
der Schrecken — aller Haasen ist , und dem die
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Hunde seine angenehmste Gesellschaft , ausmachen,

r eh, über derlei Abgaben grofsmüthig hinaus¬
setzen , und sie mit den Gedanken: ,,7ios poma

t.rf -nmvx"  grofsgüristig bezahlen?
D ? Verordnungen , nach welchen die Abdecker

Zeichen verkaufen , die während den Hundstagen

um den TT h gebunden werden , entsprechen eben-
fall9 ihrem Zwecke nicht ; denn ich kann heute
meinem Kunde ein Zeichen der Gesundheit anhän¬

gt n , und mnrgpn vielleicht oder nach einigen Ta-

g u kann er dennoch wiithend seyn.
Auch die Ausrottung des Tollwurms hilft nichts,

sondern ist sogar eine schädliche Operation ; denn

dieser sogenannte Wurm ist eine bandartige Sub¬
stanz , die in der Mitte der Zunge bei Hunden liegt,

von der Spitze derselben sich bis zur Grundfläche
erstreckt , und das AuFschliirferi befördert ; dabei

wiegt dieser Wahn das Publikum in eine falsche

Sicherheit . Zahlreiche Beispiele haben bewiesen,
da Ts die Hunde auch nach dieser Operation von der

ursprünglichen Wutli befallen werden (Fratik.
ScI /Pi -f .%

Die vorgeschlagene Kastration schützt ebenfalls,
wie die Erfahrung lehrt , nicht gegen die Wuth.
Und schützte sie : so wäre die Gefahr doch nicht

aufgehoben , sondern nur vermindert ; denn läufige

Hündinnen sind der Wuth weit mehr ausgesetzt,
als (Tie Hunde.

Das Abschneiden der Schweife verdient kaum
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noch Erwähnung , da man den Ungrund dieser B>

hauptung durch mehr als zu viel traurige Beispiele

hinlänglich eingesehen hat.

Wir sind also hierin ganz ohne alle Sicherheits-

mafsregeln , und haben uns , in dieser Beziehung

gewissermafsen Preis gegeben , so zwar , dafs es je¬

den Tag möglich ist , auf der Strafse oder in je¬

dem Hause , wo Hunde sind (und wie viele gibt

es in manchem Lande , wo keine sind ? ) sich dies

Unglück über den Hals zu ziehen.

Aber , wirft man mir vielleicht ein , so arg ist es

denn doch auch nicht : der Hund , der mir diese

Krankheit mitzutheilen im Stande ist , mufs sie erst

selbst haben , und mich beifsen , und zwar so,

dafs die Stelle blutig wird ; und obendrein ge¬

hen bei jedem Hunde , ehe diese Krankheit zum

Ausbruch kömmt , Zeichen voran , wodurch je¬

der sieht , woran er ist , und da kann und wird

also jeder , nur in etwas gebildeter Mann , seines

eigenen Wohls willen , den Hund aufser Stand sez-

zen , Unglück anzurichten . Aber Alles das ist

unrichtig und zum Tlieil grundfalsch.

Erstens kann ein Hund die Wuth mittheilen,

ohne selbst wütbend zu seyn . Ein Hund litt sehr

heftig durch die Schmerzen , die ihm eine Ge¬

schwulst am Fufse erregte . Man öfnete die Beule,

zog einen lebendigen Wurm heraus , und der

Hund wurde wieder gesund . Ein Kind aber , das

er gebissen , starb mit den unzweideutigsten Zei-
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£hen der Wasserscheu (Ital . Bihl . von  Kühn.  B . i.
St . 2. S. i2i .). Ein junger Mensch , der einen Hund
hei der Paarung unterbrechen wollte , ward von
diesem gebissen und kurz darauf wasserscheu (lin-
gvt  Journal polit . Nov . 1775.). Van Gescher (Ver-
handl . van het Genootshap d. Heelkunde 2 Deel p,
5o.) erzählt zwei Beispiele tödlicher Wasserscheu,
die durch den Bifs nicht wiithender Hunde verur¬
sacht worden waren.

Zweitens ist es ganz und gar nicht wesentlich,
dafs der Hund eine blutende Wunde zufüge.
Kinder starben an der Waseerscheü , denen ihr
Sterbender , von einem tollen Hunde gebissener,
Vater den letzten Kufs gegeben hatte <[Palmarius  in
Gmelin 's Allg . Gesch . d . tliier . u . mineral . Gifte.
S. 101.). Ein Taglöhner zu Li cht fort in Sussex
bekam etwas Speichel einer wüthenclen Kuh an
sein Gesicht ; er wischte es gleich weg und be¬
kam dennoch die Wasserscheu ( Salzb . med . chir.
Zeit . 1796. B . III . S. 80 .) .

Drittens . Die Diagnose dieser Krankheit ist
bei dem Hunde oft aufserordentlich schwer , fast un¬
möglich . Die Krankheit durchläuft , wie man be¬
hauptet , drei Grade , und doch ist der Fall nicht sel¬
ten , dafs in allen dreien sich kein charakteristisches
Symptom einstellt . Die Abneigung gegen Nahrungs¬
mittel und die Wasserscheu fehlen oft ganz und
gar . Die letzte verliert sich sogar zuweilen im
letzten Zeiträume , wenn sie schon in den frühern
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entstanden war . Ein Hund schwamm durch einen

Fünfzig Schritt weiten Flufs und bifs ein Mädchen,

welches den sechs uncl vierzigsten Tag nach dem

Bisse wasserscheu starb . ( llngnad  in  Rougemont 's

Abhandl . von der Hundswuth . S. 56 .) Die Bei¬

spiele , dafs Hunde , nachdem sie gebissen hat¬

ten , noch frafsen und soffen , sind nicht selten.

(Baldinger 's N . Mag . 8tr B . S. 4440 Auch ist schon

der Fall eingetreten , dafs der Speichel eines Hun¬

des diese Krankheit ohne Bifs mittheilte , und

ohne dafs das Thier Zeichen der Krankheit hatte.

In öffentlichen Blättern stand vor einigen Jahren

der Fall , daTs ein ; Schmiedegesell sich öfters die

Hände von einem Hunde lecken liefs , an denen er

einige Verletzungen hatte . Auf einmal wird der

Hund vermifst , und kömmt nicht wieder . Nicht lan¬

ge nachher starb der Schmiedegesell an der Hunds¬
wuth . Wahrscheinlich ist dieser Hund wüthend

geworden , und entlief , als die Krankheit recht aus¬

brach , dem Hause seines Herrn , wie sie oft zu thun

pflegen . Sein Geifer hatte aber schon die schreck¬

liche Eigenschaft , ehe noch äufsere verdächtige

Zeichen an dem Hunde wahrgenommen wurden.

Die Sicherheit , in der sich hierüber der gröbere
Theil des Publikums wähnt , ist daher nur eine

täuschende und deshalb eine um so gefährlichere.

Dazu kommt nun noch , dafs wegen der Schwie¬

rigkeit der Diagnose oft ein Zustand eintritt , selbst

dann , wenn der Hund , der gebifsen hatte , nicht
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wüthend war , der schlimmer ist , als der Tod , und

manchem seine Geisteskräfte , Gesundheit und Le¬

ben nahm . Die Diagnosis wird dadurch oft
ganz unmöglich , dafs man den Hund (statt ihn durch

Schlingen u . d . gl . zu fangen ) gleich niederschiefst
oder todtschlägt . Der Gebissene und dessen Aerz-

te wissen dann durchaus nicht , woran sie sind.

Dieser Zustand der Ungewifsheit dauert aber ltei-
nesweges blos  9  Tage , wie Nichtärzte meistens
glauben , sondern die Zeit des Ausbruches dieser
Krankheit nach dem Bifse ist durchaus unbestimmt.

Oft , und wohl meistens , stellen sich die schrecklichen
Folgen in den ersten Wochen ein . Man hat aber

auch Beispiele , dafs die Krankheit schon in  24

Stunden ausbrach (Ifletzler ) , aber auch erst nach

fünf Monaten (Morgagni ) , und den Professor  Leucli-
termann  in Münster befiel die Wuth fünfzehn

Monate nach dem Bifse (l ehr ) . Die Beobachtun¬

gen vom Ausbruche nach  20 — 3o — 4 ° Jahren will
ich nicht anführen , da sie mir zweifelhaft schei¬

nen . Indessen welch ein grenzenloses Unglück
für einen Mann , der diese Wahrnehmungen kennt,
wenn er sich in dem Zustande der folterndsten

Ungewifsheit befindet ! Beispiele , dafs hierdurch
Menchen in Melancholie verfielen , wodurch sie al>

len Lebensgenufs und die Fähigkeit verloren , ihre
Geschäfte zu verrichten ; dafs andere davon wahn¬

sinnig ; einige blos durch die Wirkungen der Ein¬
bildungskraft wasserscheu wurden u . s . w . haben
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mehrere Aerzte aufgezeichnet (Frank , slsti .) . Weifs

aber tler Kranke nicht , dafs mit den verflossenen

neun Tagen die Zeit der Gefahr noch nicht vor¬

über ist , wie sehr kann er dann von der andern

Seitein Gefahr laufen , indem er die Mittel anzu¬

wenden versäumt , die ihn vielleicht noch retten
konnten ?

Und nun endlich die Heilung dieses schreckli¬

chen Uebels , wie problematisch ist nicht diese?
Gewöhnlich können die Aerzte die Krankheiten am

wenigsten bezwingen , gegen die sie die meisten

Mittel aufgezeichnet haben , und auch hier ist dies
offenbar der Fall . Man sehe nur hierüber das un¬

geheure Verzeichnifs in meines Freundes Rouge'

mont  vortrefflicher Schrift nach . Allein , ist die

Wuth wirklich ausgebrochen , haben sich bei dem

Unglücklichen die Wasserscheu und alle schreckli¬

che Folgen des Bisses schon eingestellt , dann ist

die Heilung so selten gelungen , dal's man sie fast

bezweifeln kann , und die wenigen glücklichen
Fälle nur unter die höchst seltenen Ausnah¬

men rechnen mufs.

Das , was die Kunst vermag , besteht gröf f eri-

tlieils in der örtlichen Behandlung der Munde

während des ersten Zeitraumes ; diese Behandlung

ist aber äufserst schmerzhaft , umständlich und

langwierig , und doch noch nicht einmal , allerwärts

anwendbar . Wie kann der gebissene Theil ausge¬

schnitten werden , wenn viele Wunden zugleich
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zugegen sind , wenn die Wunde eine beträchtliche
Ausdehnung hat , wenn der gebissene Theil äus¬
serst wichtig ist ? Wie kann man die Wun¬
den mit glühenden Eisen ausbrennen , wenn der
Unglückliche eine grofse Menge Wunden hat (man
hat Beispiele von iti — 20 und mehreren Wunden ) ,
oder wenn die Wunde sehr grofs ist , oder sehr wich¬
tige Theile um sie her liegen ? Und , endlich wie
kann örtliche Behandlung statt haben , wenn gar
keine Wunde da ist , wie z . B, nach dem Kufse ei¬

nes Gebissenen ; nach der Bespritzung mit Geifer
an vielen Stellen der Haut ; nach dem GenuTse des
Fleisches , der Milch n . s . w . von Thieren , die an
der Wuth umgekommen sind ; nach dem Beischla¬
fe eines gebissenen Mannes mit einem Weibe vor
der Erscheinung cler Wuth ? — —

Was wäre denn aber wohl in dieser , wie mich

deucht , für die Menschheit äufserst wichtigen
Angelegenheit zu tliun ? Mein Vorschlag wäre fol¬
gender : die Aerzte miifsten sich eifrigst bestreben,
die Behörden , so viel jeder in seinem Wirkungs¬
kreise vermag , auf die , den Nichtärzten gröfsten-
theils unbekannten , Thatsachen in diesem Punkte
aufmerksam zu machen , und die falsche Sicher¬
heit zu zeigen , in der das Publikum hierin über
manches schwebt , aufserdem miifste das Volk durch
sie in Kalendern und ähnlichen Schriften mit den

Gefahren besser bekannt gemacht und über sein
Interesse hierin aufgeklärt werden . Es bedarf hier-
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zu keiner Auswahl von grellen Farben . Die
schlichte nackte Wahrheit bei dieser Sache wird

gewifs den Eindruck nicht verfehlen , den man
dabei bezweckt . — Bei Unternehmungen dieser
Art kömmt aber viel auf den ersten  Choc  und

auf das Beispiel an . Ich glaube daher , dafs die

Bealisirung dieses Projektes ungemein erleichtert
werden würde , wenn in jeder Gegend Männer die

auf die Achtung ihrer Mitbürger einige Ansprü¬
che haben , Subskriptionen sammelten , wodurch

sich der Unterzeichnete anheischig mache , keinen

unnöthigen Hund zu halten , und keinen bei
seiner Familie und seinen Domestiken zu dulden.

Verba docent , exempla trahunt . Dies würde zur

Nachahmung reitzen , und vielleicht gar unter den

Auspizien der Göttin Mode Schutz und Verbreitung
finden . Allen denen , die dazu die Hand geboten

hätten , blieb dann die süfse Rückerinnerung , mir
beigetragen zuhaben , dafs die Summe des Uebels,
die uns auf dieser besten Welt wie ein Gespenst

verfolgt , durch sie (wenn auch nicht an der Quan¬
tität , doch warlich an der Qualität ) beträchtlich
Vermindert worden sei.
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Gericlitliclie Medizin.

./ v " " ~ '

I,

Zwei Obduktion sf alle

zur Erläuterung und weiteren Ausfüh¬

rung einiger in meinem Versuche über
den Selbstmord in Bezug auf gericht-

liche Arzneikunde . (Tübingen 1794 . 8 .)

abgehandelter Momente.

Von

Herrn Dr , £ . G . E l v e r t,
Stadt - und Amts - Physikus zu Cannstatt im Königreiche

Wiirtemberg.

I.

Eine Stichunuyle in das Herz , die der Obduk¬

tion zufolge notliwendigerweise von einem

Fremden beigebracht worden seyn mufste.

Es ist unstreitig einer der schwierigsten Punkte
in der gerithtlichen Arzneikunde , in einzelnen vor¬

liegenden Fällen durch die Obduktion zu bestim¬
men , ob eine an einem Entleibten vorgefundne

*
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Verletzung von der Art gewesen , dafs es möglich,

wahrscheinlich oder nothwendig war , dafs der

Obduzirte sie sich selbst beigebracht habe , oder

umgekehrt . Bekanntlich sind solche Fälle äufserst

selten , da die Obduktion ein solches unlaugbares

Resultat an die Hand gibt , und eben diese Selten¬

heit veranlafst mich , einen Fall mitzutheilen , wo¬

von ich die Akten erst habhaft werden konnte , nach¬

dem mein in der Aufschrift genannter V e rs u c h

über den Selbstmord , in welchem ich diesen

Punkt auseinander zu setzen suchte , längst abge¬

druckt war . Die Evidenz und Wichtigkeit dieses

Falles wird es , hoffe ich , entschuldigen , dafs ich

eine Geschichte erzähle , bei der nicht ich , son¬
dern mein in den Annalen der medizinischen Li¬

teratur rühmlichst bekannter Amtsvorfahrer  Lt.

Offterdinger , (Verf . der Anleitung für das Land¬
volk in Absicht auf seine Gesundheit etc . Zürich

1773 . 8 .) die Untersuchung zu pflegen hatte.

Ich schicke erst aus dem von mir gefertigten Aus¬

zuge aus den in Händen gehabten Akten so viel
von der

Ge s cIii cht  s  e rz  tili  1 ixn g
voraus , als zur Uebersicht und Würdigung de#

Faktums nöthig ist.

Ein hiesiger Bestandmüller bekam in Schmiden,

einem eine Stunde von hiesiger Stadt entlegenen

Amtsdorfe einen Wortwechsel mit einem Stuttgar¬

ter Metzger , von dem er in einem Viehhandel vei>

_
■
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vortheilt worden . ( Die Residenz Stuttgart ist auch
nur eine kleine Stunde von der hiesigen Amtsstadt

entfernt , somit der Verkehr zwischen hiesigen

und Residenz - Bürgern häufig ) . Jener drohte die¬
sem , er solle ihm nicht mehr in seine Mühle oder

durch dieselbe kommen , sonst habe er Streiche zu

gewarten . Dem ungeachtet kam der Metzger
desselbigen Abends um 10 Uhr (den ßösten Julius
1780 ) vor das schon verschlossene Hofthor vor der

Mühle , rief den Müller , und da dieser nur halb

angekleidet an das Thor kam , und es eben halb
geöffnet hatte , so stach er ihm ein Messer in das

Herz , an welcher Wunde der Müller wenige Mi¬
nuten darauf verschied . Unmittelbar darauf (da
die Mühle vor der Stadt aufsen ist , und also kein

Thor zu passiren war ) Hohe der Mörder und kam

noch in derselbigen Nacht in der ehemaligen Reichs¬

stadt Reutlingen an , die damals noch eine privi-
legirte Freistätte für unvorsätzliche Todt-

schlägerwar . Er wurde anfänglich aufgenom¬

men , weil er angab : , ,er habe sich defswegen in
die Freistätte begeben , da er doch nicht versichert

gewesen , ob nicht der Müller , während des Auf¬
tritts , den er mit ihm und seinem Knechte gehabt,

in sein , des Metzgers bei sich gehabtes , in ein
Schnupftuch (um Unglück zu verhüten ) gewickelt

gewesenes offenes , Messer , das er aber nicht in die

Hand gebracht , ohne sein Verschulden gefallen seyn
möchte.



) *45 (

möchte. 4' Nachher sprang er aber wieder von sei¬

ner Aussage ab , und bekannte : , ,er habe nach dem

Messer gegriffen , um den Müller und seinen Knecht

abzuschrecken und abzutreiben , und da der Mül¬

ler ihm den Arm habe halten wollen , so sei ejr

ihm in solches gefahren ."

Auf Requisition der würtembergischen Regierung

wurde der Metzger von Reutlingen aus an das hie¬

sige Oberamt ausgeliefert ; wo er dann folgendes

vorbrachte : , ,In Schmiden habe er den verstorbe¬

nen Müller angetroffen , und dann auf seinem

Rückwege nach Cannstatt (welche Stadt er allerdings

zu passiren hatte , wenn er von Schmiden na 'ch

Stuttgart wollte ,̂ den er ungefähr eine halbe Stun¬

de nachher , als der Müller mit seinem Knechte und

Wagen bereits von Schmiden abgefahren war,

genommen , das schmidener Thor schon geschlos¬

sen gefunden , und habe dann , um sich nicht zu

verweilen , und das Einlal 'sgeld zu ersparen (wel¬

ches 2 Kreuzer betragen hätte ), den Entschlufs ge-

fafst , geschwind in der Stille durch die Mühle zu

gehen . Als er aber zur Mühle hingekommen , ha¬

be ihn der Müller , der ihm den Durchgang nicht

gestatten wollen , sogleich gepackt und auf die

Steine hingeworfen , dafs er Schmerzen im Kopfe

empfunden . Er sei hierauf wieder aufgestanden,

und ungeachtet er dem Müller in der Güte gesagt

habe , dafs er ihn durch seine Mühle gehen lassen

möchte , so habe ihn doch letzlerer wieder ge¬

lter  Jahrg.  K



( i/ß  (

packt , seinem Bauernknechte um die Peitsche geru¬
fen , und mit deren dickem Theile so lange auf ihn

zugeschlagen , bis er vor der Mühle draufsen
im Mühlhofe gewesen . Auch daselbst habe das

Schlagen nicht nachgelassen , und ob er sich

gleich nothgedrungeri gewehrt , so habe solches
doch nichts geholfen , indem der Müller und sein

Knecht ihn öfters zu Boden geworfen , und wenn

er wieder aufgestanden , mit der .Peitsche auf ihn

zugeschlagen . Endlich sei er , der Metzger , bis
zum äussern Hofthore gekommen , wo ihn der
Müller mit dem dicken Theile der Peitsche auf

den Daumen geschlagen , dafs er die Hand sinken
lassen . Auf dieses habe der Müller zu seinem

Bauernknechte gesagt ; , ,Geh ' fort , er langt nach
dem Messer " worauf er geantwortet hätte : „ wenn

er , der Müller , ihn nicht gehen lasse , so lange er

nach dem Messer ." Demungeachtet aber habe ihn

der Müller wieder gepackt , an den S.ehaamtheilen

genommen , ein Stück Zeug aus den Beinkleidern

gerissen , und mit Gewalt auf ihn zugeschlagen,
worauf er , der Metzger , sich wieder aufgerafft , erst
nach seinem beschlossenen Messer in die Beinklei¬

dertasche gegriffen , und solches mit dem Kufe her¬

vorgeholt : , , dafs er nun sein Messer herausge¬

zogen habe , und der Müller ihn gehen lassen sol¬
le ." Wie nun der Müller auf dieses ihn neuer¬

dings an beiden Armen oder Achsi In genommen,
so könne es nicht anders seyn , als ciafs der Müller
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auf diese Art in sein Messer , welches er in der

rechten Hand gehalten habe , müsse gefahren seyn,

dann er habe keinen Vorsatz gehabt , den Müder

zu erstechen , auch nach solchem die Hand nicht

ausgestreckt , wie er dann auch nicht gewufst habe,
dafs derselbe eine Wunde erhalten , weit er kein

Wort von einer Verwundung zu ihm gesagt habe . "

Bei diesem zu seiner Beschönigung erdachten

Romane beharrte er beständig , auch bei der Zu¬

sammenstellung mit nachher darauf beeidigten

Zeugen -, welche einmiithig erklärten , dafs der

Müller ihn nicht geschlagen , gar keine Peitsche

gehabt und begehrt habe , und dafs in dem Miihl-

hofe gar keine Händel zwischen dem Müller und

Metzger statt gehabt haben.

So viel wird nun einstweilen hinlänglich seyn,
um den Inspektions - und Sektionsbericht verste¬

hen , und solchen , sowie auch das ärztliche Gut¬

achten würdigen zu können , welche ich nun wört¬

lich hersetze , wie ich sie in den Akten gefunden.
Visum repertum.

Cannstatt den  Güsten  Juli 1780.
Man fand

1) den Rückgrad und beide Achseln mit Blut

rothblau unterlaufen , bis an die Knie hinun¬

ter , so weit eben der Verunglückte aufgele¬

gen ist.
2)  In 'dem Hemde und an dem äusserlichen Lei¬

be ungefähr 5 Unzen geronnenes Blut.

K £
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3) Unmittelbar unter der fünften wahren Rippe
eine etwas schief unter sich laufende
Wunde auf der linken Seite , eines halben
Zoll lang , nahe an dem knorplicliten Theile der¬
selben , ungefähr einen starken Zoll davon ent¬
fernt . Nachdem die äusserliche Decke mit

dem ßrustmuskel abgenommen war , fand man,
dafs sich diese Wunde durch die  nmsculos in-
tercostales  hindurch schief bis in die sechste

wahre Rippe erstrecke , dafs sich etwas geron¬
nenes Blut darin zeigte.

Als man durch eine Sonde ohne die minde¬
ste Gewalt anzuwenden , da noch die äu ai
Decken auf dem Leichname waren . unter¬
sucht hatte , konnte man nicht weiter in die
Höhle der Brust kommen , als einen Zoll lang,

4) Nach Eröffnung der Brust , traf man zwar die
Lungenflügel gesund an , ausser dafs beide,
insonderheit aber der linke sehr zusammenge¬
fallen war , aber in der linken Brustkammer
nahm man eine groTse Menge geronnenen Bluts,
ungefähr 8 Unzen , wahr.

5) War der Herzbeutel mit einer gleich grofsen
Wunde unten gegen die Spitze des Herzens zu
durchstochen , und von geronnenem Blute un¬
terlaufen.

6) Nachdem auch der Herzbeutel geöffnet war,
fand man in demselben ungefähr 2 Unzen ge¬
ronnenes Blut , und in dem linken Ventrikel
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zwei , durch eine sehr dünne , nur ein

paar Linien starkeHaut unterschie¬

dene , Wunden , und zwar jede beinahe ei¬

nen halben Zoll lang , welche schief unter¬

wärts gegen die Spitze des Herzens zu lie¬

fen , und in die linke Herzkammer durchdran¬

gen ; die rechte Herzkammer war unversehrt,

und kaum etwas geronnenes Blut in dersel¬

ben , so wie auch in der linken , wiewohl in

letzterer etwas mehreres.

Uebrigens waren alle Theile der Brust natürlich

und gesund.

Da nun die Ursache des Todes genugsam hier¬

aus erhellte , so wurde die Sektion beendigt.

Judicium medico - chirurgicum.

Nach Nro . 6 war die linke Herzkammer mit 2

Wunden durchstochen , welche bis in die Höhle

desselben hindurch drangen , und davon jede et¬

was über einen halben Zoll lang war . Es konnte

demnach nicht anders seyn , als dafs das Blut,

welches aus der Lunge durch die Lungenvenen in

dieselbe gefühlt wurde , aus diesen Oeffnungen

in den Herzbeutel , von da in die linke Brusthöhle

und zum Theil auch von da aus der Brust ausflies-

sen mufste , so lange nämlich eine so gewaltige

Verwundung des Herzens noch eine Bewegung

desselben erlaubte , und da der äusser liehe

Stich nur einfach war , so mufs das Mes¬

ser bei dem ersten Stiche zwar wieder
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aus dem Herzen , aber nicht aus der
Brusthöhle herausgezogen und jenes
durch einen zweiten Stich nochmals

verletzt worden seyn . Da nun die einfachen
Verwundungen des Herzens von dieser Art schon
echlechterdings tödlich sind , so erhellt hieraus die
absolute und schleunige Lethalitiit der Verwun¬
dung des Verunglückten so deutlich , dafs sie kei¬
nem Zweifel unterworfen ist . Welches etc.

Aus diesem Visum repertum ist es nun höchst
augenfällig , dals der erstochene Müller unmög¬
lich so dem Metzger hätte in das Messer fahren
oder sich stofsen können , dafs äusserlich nur eine
einfache Wunde , in der linken Herzkammer aber
zwei nur durch ein paar Linien von einander ge¬
trennte Stiche waren . Der Befund zeigte hier so
gut als mathematisch gewifs , dafs der Metzger erst
das Messer in die Brust und in das Herz hinein,
dann aber plötzlich wieder aus dem Herzen , aber
nicht aus der Brust heraus , und zum zweitenmal
wieder in das Herz gestofsen habe . Eine V e r-
fahrungsart , die , nach bei Metzgermei¬
stern eingezogener Nachricht , den
Metzgern bei Ab Schlachtung des Viehs
wenigstens in hiesigen Gegenden ge¬
wöhnlich ist.

Der fiskalische Ankläger urgirte besonders die¬
sen physischen Beweis , und noch einen an¬
dern auch physischen Umstand , der gleich¬
falls meinem Bedünken nach von Gewicht ist.
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date nämlich der Müller von beträchtlich höhere»

Statur als der Metzger war , und also , wenn er zu¬

fälligerweise ihm in das Messer gefahren wäre,

die Richtung der Wunde nicht , wie sie in dem

Fundscheine angegeben ist , von oben herab hätte

kommen können.

Indem  judicio medico - chirurgico  konnte natür¬

lich der Umstand noch nicht ausdrücklich urgirt

werden , dafs eine solche Verwundung unmöglich

durch zufälliges Einfahren des Verwundeten in das

Messer habe verursacht werden können , da es

gleich stadtkundig war , dafs der Müller von dem

Metzger gestochen worden , und wenige Minuten

darauf gestorben sei , dafs der Mörder sich flüchtig

gemacht , und bis jetzt noch nicht habe eingebracht

werden können . Niemand würde damals auf den Ge¬

danken verfallen seyr », dafs der Mörder nach seiner

Arretirung die Frechheit haben könnte , solche aus¬

gedachte Lügen vorzubringen . Natürlich mufste al¬

so der Physikus bei der Obduktion der Sache ge¬

nug gethan zu haben glauben , wenn er die absolute

Tödlichkeit der vorgefundnen Wunde erwiesen

hätte , und ich bewundre insofern seine Sagazität,

dafs er ohne eigentlich von weitem einen Anlafs

dazu zu haben , doch in dem  judicio  schon so be¬

stimmt die Bemerkung machte , die in der Folge

eine solche Wichtigkeit erhielt : „ da der äusserliche

Stich nur einfach war , mufs das Messer bei dem

ersten Stich zwar wieder aus dem Herzen , aber



nicht ans der Brusthöhle herausgezogen , und jenes
durch einen zweiten Stich nochmals verletzt wor¬
den seyn ."

Ich finde in den Akten nicht , dafs man bei dem
nachherigen Läugnen des Mörders dem Physikus
ein weiteres Gutachten oder der medizinischen Fa¬
kultät ein Responsum abgeforde »t hätte.

Die juridische Fakultät aber nahm volle Rück¬
sicht auf den physischen Beweis von der Uusserlich
einfachen in der Substanz des Herzens aber dop¬
pelten Wunde , da sie hingegen den andern physi¬
schen Beweis von der gröfsern Statur des Ersto¬
chenen zwar nicht ganz beseitigte , aber doch nicht
auch das völlige Gewicht darauf legte , das ihm
der Ankläger , wie mich dünkt auch mit Recht,
gibt . Die hieher gehörige merkwürdige Stelle des
Responsums lautet wörtlich:

,,In Ansehung des  Formalis  beschwert den pein¬
lich Beklagten am meisten : die eigentliche Be¬
schaffenheit der Wunde , dann , wenn man auch
das beiseite setzen wollte , dafs der Metzger einen
halben Kopf kleiner als der Müller war , und dafs
die Wunde schief unter sich laufend und ihr An¬

fang unmittelbar unter der fünften wahren Rippe
gefunden worden , auch dafs diese tief eingedrung¬
ne Wunde eine dabei gebrauchte beträchtliche Ge¬
walt verräth , so kann doch der Umstand , dafs bei
der äufserlich einfachen Wunde der linke  ventricu-

lus cordis  mit zwei Wunden durchstochen worden,
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nicht von dem vorgeblichen Eindringen oder Ein- 1

fahren des Müllers in das von dem peinlich Be¬

ilegten vorgehaltene Messer erklärt werden , son¬
dern es setzt eine absichtliche oder vorsetzliclie

wiederholte Thäfigkeit von Seiten des peinlich Be¬

klagten um so mehr voraus , als auch selbst in ei¬

nem unerwiesenen angenommenen Ringen des

p . B. mit dem Entleibten die erste augenblickliche

natürliche Empfindung des Verwundeten die Zu¬

rückziehung des Körpers schon bei der ersten Ver¬

letzung gleichsam mechanisch würde veranlafst
haben ."

Die unstatthaften Ausflüchte des Defensors

waren:

,,i ) Der Müller war viel gröfser als derpeinl . Bekl.

Es ist also nichts natürlicher und vernünftiger

zu glauben , als dafs , wenn der p . B. den  actum

percussionis  gegen den Müller exerzirt , und

als  persona agens  denselhen gestochen hatte,

der Stich um des Müllers hervorragenden Grös¬

se willen von unten herauf gegangen wäre,
die Wunde aber tief von oben schief unter sich.

ß) Es würde nun unbegreiflich fallen , wie der in

der Statur kleinere p . B . den gröfser gewese¬

nen Müller , der , wenn er nicht in  statu et

situ aggressionis  gewesen wäre , als aufrecht¬

stehend müfste angenommen werden , schief

unter sich also von oben herunter sollte gesto¬

chen haben . Es wäre nach der Gröfse , Pro-
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portiönsdifferenz zwischen dem  suhjecto ageil¬

te  et suhjecto patiente  nicht einmal einigermas-
sen wahrscheinlich ( doch weit wahrscheinli¬

cher möglich , als das Stechen schief unter sich)
gewesen , dafs er ihn gerade hineingestofsen
hätte . Wenn man nun

5) die Sache sich so vorstellen will , wie sie nach

dem Erfund der schief unter sich gegangenen

Wunde am möglichsten gewesen , so ist nicht

anders zu glauben , als dafs , wie p . B . es er¬
zählt hat , der Müller , als er in seinem gera¬

de vollen  impetu  auf den p . B . wieder losge¬

fahren , er sich um seiner vordringenden Grös¬
se willen , und um die rechte Gewalt zu ha¬

ben , vorwärts stark gegen ihn gebückt habe,

und es daher gekommen , dafs er
a ) in das Messer , welches p . B . in der Hand

gehabt , hineingefahren , welches
h) weil der Müller in den blofsen Hemdärmeln

und einem barchetnen , vielleicht noch dazu

offen gewesenen Leihlen sich befunden , gar
leicht durchdringen können , doch

c)  bei der Kleiderentblöfsung des Müllers un¬

fehlbar tiefer hineingegangen seyn würde,
wenn der p . B. den Stöfs geführt hätte;

d ) aber eben daher es auch sehr wahrscbeinli-

chermafsen gekommen seyn wird , dafs nach¬

dem der Müller das Messer gespürt , dersel¬
be titubirt hat , und daher die einen so klei-
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neu Unterschied gehabte zweite Wunde ent¬

sprungen seyn mag . Dafs übrigens das von

einem sogenannten Metzgersstofse bei abge¬

schlachtetem Vieh hergeholte Gleichnifs bei

solchen Umständen um so weniger in eine

Betrachtung kommen kann , als es an sich

ein  simile claudicans  ist , auch zwischen ei¬

nem Vieh , das mit sich umgehen lassen

mufs , wie man will , und zwischen einem

Menschen ein grofser Unterschied ist , so

dafs es gewifs nicht einmal in der Macht

eines Mörders , zumal bei dunkelm Abend

oder Nacht , stünde , einen solchen künst¬

lichen gedoppelten Stich mit Bedacht zu
thun ."

Auf diese Gründe , deren Seichtigkeit zu be¬

leuchten höchst überflüssig wäre , da sie zu sehr

von selbst in die Augen springen , wurde , wie bil¬

lig , von der Juristenfakultät keine Rücksicht ge¬

nommen , jedoch erkannte sie nicht nach dem An¬

trage des fiskalischen Anklägers auf Todesstrafe,

sondern auf Tortur . Dieser Spruch ist im Re-

sponsum wörtlich so motivirt:

„Wenn nun alle Vermuthungen , dafs die Ent-

leibung oder wenigstens Verwundung des Müllers

von dem p . B. mit Vorsatz geschehen sei , weit

überwiegender sind , und nicht einmal eine schein¬

bare Vermuthung für die vorgeschützte Nolhwehr

vorhanden ist , so mufs auch auf die Tortur,
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viro selbige den Gesetzen nach noch im
Gebraucheist , erkannt werden ."

Der Landesherr aber , der damals glorwiirdigst

regierende Herzog Carl , welcher selbst , dem rich¬
terlichen Verhöre des Metzgers zuvor schon in
höchst eigner Person beigewohnt , und in seiner
Gegenwart durch den Superintendenten den Inkulpa-
ten , indefs ohne Erfolg , ermahnen liefs , befahl diese
Sentenz durch seine Regierung dahin zu reformiren :
„die Tortur soll auf sich beruhen gelassen , alles
rechtliche Verfahren eingestellt , der Inquisit aber,
damit er aus der menschlichen Gesellschafft ent¬

fernt , und diese vor ihm sicher gestellt werde , auf
die Vestung gehracht , und zur Schanzarheit in
Ketten angehalten werden ." Ich finde in den Ak¬

ten nicht , auf wie lange er zurVestungsstrafe verur-
theilt worden , dafs er aber nachher , ich glaube

nach zehen Jahren , wieder frei geworden , und spä¬
terhin die Hinterlassenen des Ermordeten oft durch

seinen Anblick erschreckt habe , ist mir von der
(freilich in der Folge auch wieder verheiratheten)

Wittwe desselben öfters gesagt worden.
Ist es nun aber wohl nicht fiir den gerichtlichen

.Arzt beugend , wenn er physische Beweise , die
den mathematischen wo nicht gleich , doch sehr

nahe kommen , dem Richter an die Hand gegeben,
und dieser dann doch den Fall nicht als rechtlich

hinlänglich erwiesen annimmt ? Ist diese Ansicht

des Richters nicht an lezterem zu rügen ? — In
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vorliegendem und in dem dritten Fade , den ich in
meinem Versuche über den Selbstmord (5k 24 — 26,

116 — i3o ) angeführt habe , zeigten die physischen,
durch die Obduktion eruirten Momente , mit einer

Evidenz , die keinen Zweifel übrig läfst , dafs bei¬

de Angeklagte so gewifs Mörder gewesen , als der

ein Dieb ist , den man über dem Diebstahle ertappt

und festhält , Und doch eikannte in keinem der

beiden Fällen die Juristenfakultät  pönam ordinari-

am. — Demungeachtet glaube ich , kann es we¬

der für den gerichtlichen Arzt beugend , noch an

dem Richter zu rügen seyn . Das Bewufstseyn,

überzeugende Thatsachen dem Richter an die Hand

gegeben , die Momente physisch genugthuend er¬

schöpft zu haben , kann dem Arzte hinlängliche Be¬

lohnung für seine Mühe und Anstrengung seyn,
wenn auch dem Richter der ihm vorgeschriebe¬

ne Rechtsgang es nicht gestattet , seine wirkliche

Ueberzeugung in seine Sentenz übergehen zu lassen.
Des Richters Ansicht und Verfahren also bei sol¬

chen Fällen kann billig nicht gerügt werden , denn

er thut seine Pflicht , wenn er ganz nach den Gesetzen

spricht , die er nicht selbst gemacht hat und machen

darf , und dem auch nicht seiner Willkühr unter¬

worfenem Rechtsgange seinen gesetzlichen Lauf
läfst . Ich weifs es nicht , ob nach unsern Gesetzen

und bei unseren Rechtsgange ein Dieb , der über der

That ertappt und festgehalten wird , aber hartnäckig

läugnet , eben so bestraft wird , als ein andrer gleich
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stark überwiesener , der gestellt . Wenn aber auch
diefs der Fall Wäre , so ist es doch zwischen einem

physischen Beweise , und wenn er auch dem ma¬

thematischen nahe oder gleich käme , und Zeugen,
die ein Faktum beschwören können , nach meiner
Einsicht in rechtlicher Hinsicht noch ein ziemlicher

Unterschied.

Noch habe ich bei diesem Falle eine Betrachtung

zu machen . Der mir bis jetzt unbekannt gebliebe-

neVerfasser einer in der  staatsivissenschaftl.  u .Jurist.
Literatur (November  1794,  Baireuth 8. S. 543 — 36i)
befindlichen Rezension meines Versuchs über den

Selbstmord , dem ich hiermit jetzt noch für seine

gründlichen Belehrungen und glimpflichen Zurecht¬
weisungen meinen aufrichtigsten Dank und innige
Hochachtung zolle , dieser humane Gelehrte rügt

es gleichsam im Vorbeigehen ( a. a. O . S. 5/f4) , dafs ich

vorsätzlichen und zufälligen Selbstmord nicht scharf

genug unterschieden hätte . „ Denn , sagt er „ in der

vorher (von mir ) angegebnen Bedeutung des Worts
Selbstmord ist freilich auch derjenige ein Selbst¬
mörder , der sich z , B . den Kopf mit einem Beile

zerschmettert , welches er plötzlich in die Höhe
hob , um Holz zu spalten , oder der sich beim Ba¬
den im Flufse unvorsichtigerweise an eine Stelle
wagt , wo er ertrinken mufs . " Ich fühle es , dafs
ich diese Rüge verdient habe , dafs es ein höchst

uneigentlicher gar nicht passender Ausdruck ist,
■wenn man solche Fälle , wie hier z . B. d . Rez . an-
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führt . Selbstmord nennen würde . Aber ich glaubte

bei der damaligen Ausarbeitung meines Versuchs ,

und ich gestehe es , auch dann noch , als ich zuerst

diese Rüge des Rez . gelesen hatte , dafs ich eine

solche Ansicht beseitigen könnte , dafs es zum Be¬

huf der Untersuchung des gerichtlichen Arzts von

gleichem Gewichte sei , wenn er ansmittelte , ob eine

an einem Entseelten vorgefundne Verletzung ihm

von sich selbst habe beigebracht werden kön¬

nen , oder gar müssen , dafs es , sage ich , dann

von gleichem Gewichte sei , ob dann die Verletz-

zung freiwillig - vorsätzlich , oder unglücklich - zu¬

fälliger Weise beigebracht worden wäre . Aber

ausserdem , dafs ich die Richtigkeit der Be¬

merkung jenes Rezensenten nun völlig einräumen

mufs , dafs die Frage oft zu erörtern wäre : ob

sich derjenige , von dem es erwiesen oder wahr*

scheinlich ist , dafs er vor der Verletzung , die ihm

den Tod brachte , seiner Vernunft undBewufstseyn«

mächtig gewesen , diese Verletzung geflissentlich

und mit dem Vorsatze sich zu tödten , oder wider

seinen Willen beigebracht habe ? ausserdem , sage

ich , leuchtet es mir nun ein , dafs es sogar Fälle

geben könne , wo diese Erörterung selbst auf die

Untersuchung der Aufgabe , ob eine solche Verletz-

zung von einem Andern habe beigebracht werden

müssen , den wichtigsten Einflufs hat . Ein solcher

Fall ist offenbar der vorliegende . Ich zweifle nicht,

dafs jeder Sachverständige mit mir die Ueberzeu-
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gung gemein haben wird , dafs der ermordete Mül¬

ler unmöglich diese Verwundung dadurch hätte
erhalten können , dafs er dem Metzger in das Mes-
ser 'gefahren sei , ab »r in dem Falle eines vorsätzli¬
chen freiwilligen Selbstmordes hätte diese Verwun¬

dungsart an sich nichts unmögliches , mir wäre sie
freilich aber auch nur dann denkbar , wenn wirk¬

lich ein roher Metzger , dem dieses Schlachtma¬
növer geläufig wäre , sich selbst durch den Stich
entleiben wollte,

II.
Obduktion einer Selbstmörderin.

Cannstatt  den 3i . Julius  179g.

Bei der auf oberamtliche Veranstaltung heute

früh vorgenommenen Besichtigung und Leichener¬

öffnung der gestern Vormittag aus dem Neckar ge¬
zogenen vierzigjährigen Tochter des hiesigen — mei-
sters ergab sich folgendes:

Aeusserlich fand man auf dem Rücken , dem Ge-
säfse und den Schenkeln , besonders dem linken , die
gewöhnlichen Todtenfiecken , der Unterleib schien

etwas , aber nicht sehr , aufgetrieben , am Hals be¬

merkte man eine ungewöhnliche Dicke , und auf
der linken Seite desselben eine alte Narbe . Die

Person war sehr höckericht.

Da man den Leichnam in die zur Besichtigung
und
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und Oeffnung erforderliche Lage brachte , quoll

aus dem Munde scliwarzrothes , aber ganz flüs¬

siges Blut heraus.
Von Zeichen einer erlittenen Verletzung war kei¬

ne Spur zu finden.

Da man zur Eröffnung schritt , so bemerkte

man bei Durch schnei dung der allgemei¬

nen Hautbedeckungen des Kopfs , sowie
auch bei Herab nah nie des Schädels die

nämliche Flüssigkeit des Blutes.
Die oberflächlichen Gefäfse des Hirns strotzten

von Blut . In der Mitte des sichelförmigen Fort¬
satzes der harlen Hirnhaut linkerseits entdeckte

man einen über einen halben Zoll langen , vorn

stumpfen , hinten und auf den Seiten spitzigen

Eeinsplitter , von unregelmäßiger Figur , der tief

steckte , das stumpfe Ende gegen vorn , das spitzige

gegen hinten bot . Die rechtseitliche Hirnhöhle

enthielt ungefähr eine halbe Unze Blutwasser . Die

.Substanz des Hirns war sehr kompakt , das Yer-

hältnifs der markigen zur rindigen Substanz ganz

in der gewöhnlichen Ordnung . In der Grundflä¬

che des Hirnschädels , besonders in der linken

Höhle , die von dem Hinterhauptbeine innerlich

gebildet wird , fand man alle Hervorragungen der
Knochen sehr stark und scharf , an der innern Flä¬

che der grofsen Flügel des Keilbeins bemerkte man,

besonders auf der rechten Seite , so scharfe Hervor¬

ragungen , dafs sie den fühlenden Finger ritzten.

tt/ir Jahrg , L
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Bei Eröffnung des Unterleibs fand man die Haut¬
bedeckungen , dann das Netz und Gekröse sehr mit

Fett angefüllt , der Magen war sehr grofs und ent¬
hielt Wasser , an den dünnen Gedärmen , wo sie

dem Rücken zu lagen , waren hin und wieder ent¬
zündete Stellen.

Die Leber war sehr grofs und wog 3 \ Pfund ,
ihre Substanz war sehr kompakt , sonst aber nicht

ungesund.
Der Grund der Gebärmutter war nicht nur aus«

serlich , sondern , wie es sich beim Durchschneiden

zeigte , auch innerlich entzündet , der Gebärmut¬
terhals sehr hart , es hing ein klebriger Schleim
aus dem Muttermunde heraus , und in der Höhle

der Gebärmutter waren über der innern Oeffnung

des Muttermunds einige durchsichtige , fast erbsen-

grofse , mit schleimiger Feuchtigkeit angefüllte
Bläschen.

Bei Eröffnung der Brusthöhle zeigte sich an dem
Herzen und den Lungen nichts auffallend bemer-
kenswerthes , nur dafs die rechte Lunge an dem

Mediast i?io und  dem Zwerchfelle stark angewachsen,

und durch die Krümmung des Rückgrads , wovon
alle Rückenwirbelbeine einen Bogen von der linken
zur rechten Seite machten , und sehr stark hervor¬

ragten , in der Ausdehnung gehindert wurde.
Judicium me.dico - chirurgicum .

Was die Untersuchung betrifft , ob die aus dem

Neckar hervorgezogene Person lebendig in das
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Wasser gekommen , und darin ilirer . Tod gefunden

habe , so sprechen dafür die Abwesenheit sonstiger

Verletzungen , das im Magen vorgefundne Wasser,

und die den andern Tag noch bei einer - kühlen

Witterung beobachtete Flüssigkeit des Bluts an
dem Leichname.

Ist es darum zu thun , ob die Leichenöffnung
Thatsachen an die Hand gegeben , woraus zu

schliefsen wäre , dafs wegen körperlicher Anomalie
ein verzweifelter Entschlufs sich das Leben zu neh¬

men in dem Gemüthe habe entstehen können , so

können wir unter der Voraussetzung , dafs man

bei dergleichen Untersuchungen blos nach Wahr¬

scheinlichkeit urlheilen mufs , und dafs gleiche Ab¬

weichungen bei andern Subjekten nicht gleiche

Wirkung hervorbringen , bemerken , dafs die auf¬

fallende Vollpfropfung der Blutgefäfse des Hirns,

der sehr bemerkenswerthe Beinsplitter an dem si¬

chelförmigen Fortsatze , zusammengenommen mit

den scharfen Hervorragungen in der Grundfläche

des Hirnschädels allerdings einen nachteiligen un¬
mittelbaren Einflufs auf das  Sensorium commune

gehabt haben können.

Nimmt man andre durch die Oeffriung erörterte
Thatsachen dazu , wodurch mittelbar das  Sensorium

commune per consensum  hat affizir t werden können,

die ungewöhnlich grofse und schwere Leber , die

Entzündung der Gebärmutter , die Hemmung des

freien Athmens durch Mangel an Raum für die
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Lunge wegen der üblen Bildung , so können wir

in dem vorliegendem Falle immerhin erhärten,

dafs die vorgefundne Beschaffenheit des Körpers

von der Art gewesen , dafs dadurch die Seele in ih¬

ren Funktionen hat gestört werden können.

Der Umstand schon könnte mich zur Bekannt¬

machung dieses Falles veranlassen , dafs durch ihn

das von  Walter (De  morl/is peritonaei et apo-

plexia.  Berl . 1785.  4 § . 56 . p.  64)  angedeutete

Kennzeichen eines lebendig in das Wasser gekom¬

menen Körpers bekräftigt wird , dafs nämlich das
Blut noch Flüssigkeit hatte , welches hier deutlich

zu beobachten war , denn aus dem Munde quoll

ganz fllüssiges Blut , und bei der Durchschneidlmg

der allgemeinen Hautbedeckungen des Kopfes und
bei der Abnahme des Schädels beobachtete man die

gleiche Flüssigkeit desselben , und nach der gepflo¬

genen Untersuchung kam es unzweifelhaft an den

Tag , dafs die Person sich lebendig ins Wasser

stürzte , um sich zu ertränken . Ich bemerke hierbei,

dafs mir sonst noch ein solcher Fall vorgekom¬

men , der die nämliche Erscheinung lieferte , wel¬

cher aber der Bekanntmachung darum nicht wür¬

dig wird , weil er sonst in jeder Rücksicht zu un¬
bedeutend ist , und damals nicht einmal eine Lei-

chenüffnung , sondern blos eine Besichtigung vor-

g nommen wurde . Es war nämlich ein Soldat,
der beim Baden ertrank , und aller angestellten
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Nachsuchung ungeachtet erst 2 Tage darauf in ei¬

ner Entfernung von nicht gar einer Meile von dem

Orte , da er ertrunken gefunden wurde . Auch

bei diesem fand man an einer Stelle , wo er

zufällig von dem Haken , mit dem er herausgezo¬

gen worden , geritzt wurde , das Blut noch ganz

flüssig . Da  Mettger (System der gerichtl . Arznei¬

wissenschaft . Königsb . und Leipz . 1790 . 8 §. igt«

S. 172) sehr zweifelhaft von diesem Kennzeichen

spricht:
, , Ist die Flüssigkeit des Blutes ein zuverlässi¬

ges Kennzeichen des Todes im Wasser und der

geronnene Zustand desselben der Beweis des vor¬

her geschehenen Absterbens ? Wir wünsch¬

ten diesem Merkmale durch die Er¬

fahrung den Stempel der Untrüg¬

lichkeit aufgedrückt zu sehen ; "

auch ein Rezensent von  Pyls  Aufs , und Beobacht.

aus der ger . Arzneiw . 6 Samml . ( in  Commentar . de

rebus in scientia naturali et medieina gestis . Vol.

XXXIV . p . 11. p.  292)  dieses Merkmal » gleich un-

iiberzeugt erwähnt:

„ Obs . XV . a . el.  Kölpiti suppeditata facit ad

constituendüm illlid criterium mortis in aquis

a PValtero propositum exque sanguinis inte-

gra ßuiditate petitum , cum eorum cruor , qui

mortui in aquas coujecti sunt , coagulatus sit'

(Quam c er tum sit sign u m illud , alii

videri n t .) "
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Kölpiii  lind  Loder  aber es für beweisend anneh¬
men ( Siebzgers  angef . Werk S. 176 Not . 6 . ) , —-
so habe ich es für Pflicht , jeden gerichtlichen Arz¬
tes Fälle für und wider bekannt zu machen , dafs
man hierüber zu einer sichern Induktion kommen
konnte . Mein Hauptgrund aber , warum ich die¬
sen Fall zur Bekanntmachung wähle , ist , aufrichtig
zu gestehen , der , weil er mir Anlafs gibt , mich
iiber die Aufsuchung körperlicher Spuren an dem
Leichname , die darauf leiten , dafs durch Einflufs
des Körpers die Seele im richtigen Gebrauche ihrer
Kräfte gestört worden , die ich in meinem gedach¬
ten Versuche über den Selbstmord abgehandelt,
näher und ausführlicher zu erklären.

Ich finde in den Bezensionen den mir gemachten
Vorwurf , dafs ich diese Spuren zu weit ausgedehnt
habe . Tübinger gel . Anzeigen 104 . St . 29 . Dezern-
ber »794 heilst es S. Ö26 : „ Spuren der Störungen
der Funktionen des  sensorii communis , sowohl eigne
als durch Mitleidenschaft . Letztere Spuren
scheinen uns allzuweit ausgedehnt , in¬
dem auf diese Art nicht leicht ein E r-
fund seyn dürfte , den man nicht dahin
ziehen könnte . Spuren von Hindernissen des
Athmens und des freien Kreislaufs des Bluts , wo¬
bei wir eben diese Bemerkungen wie¬
derholen ." Wäre ich in gegenwärtigem Au¬
genblicke noch in der nämlichen Stimmung , wie
damals , da ich diesen Theil meines Versuchs bear-
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beitete , so könnte und würde ich antworten : was

wäre es nun dann aucli weiter , wenn man in je¬

dem Selbstmörder dergleichen Spuren vorweisen

könnte ? Ich würde mich auf meine vorausge¬

schickten allgemeinen Betrachtungen S. 60 — hg

beziehen , dafs es nichts Widersprechendes enthal¬

te , anzunehmen , dafs an einer anomalen sittlichen

Handlung beides Körper und Geist Theil habe u,

s . w . ; dafs es nicht nöthig sei , dals dergleichen

Erscheinungen , die man an dem Körper vorfinde,

einen solchen Schritt haben veranlassen müssen,

es sei hinreichend , wenn man wahrscheinlich dar-

thun könnte , dafs sie es haben können u . dgl.

Selbst den in meinem vorigen Obduktionsfalle an¬

geführten Verfasser , der in der staatswissenscliaftli-
chen etc . Literatur befindlichen Rezension würde

ich hier als meinen Vertheidiger aufstellen können,

da er ( a. a. O , S. 557 ) sich auf eine so humane Art

ausdrückt : , ,1 . wird freilich , da es so sehr vie¬

lerlei Beschaffenheiten des Körpers gibt , die mög¬

licherweise , wenn gleich keinesweges nothwendig

mit der unglücklichen Gemüthsstimmung , die zum

Selbstmorde veranlafst , verbunden seyn können,

schwerlich ein Selbstmörder gefunden werden , in

dessen Leichnam nicht eine oder die andre Unord¬

nung statt haben , und zum Behuf der Vrermuthung

einer dem Tode vorhergegangenen Melancholie be¬

nutzt werden könnte . Da aber diese Vermuthung

in ihren Folgen niemals weder einem dritten , noch
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dem gemeinen Wesen schädlich , vielmehr in ver-
schiedner Rücksicht den hinterlassenen Verwand¬
ten des Selbstmörders nützlich seyn kann , so wird
es immer gut seyn , dieselbe , wenn sie auch auf
schwachen Gründen beruhen sollte , gelten zu las¬
sen , Wir glauben auch nicht , dafs unumschränkte
Freiheit , in diesem Falle , selbst aus wenigen Datis
der Obduktion , auf Selbstmord und Melancholie
zu schliefsen , so angesehen werden könne , als ob
sie in  fraudem legum (nicht ? ) zu dulden sei.
Denn die Gesetze , welche unehrliches Begräbnifs
und andre für schimpflich geltende Behandlungen
der Leichname muthwilliger Selbstmörder verhän¬
gen , verordnen dieses gewifs nicht als Strafe — .
Der Zweck dieser Verfügungen kann nur der seyn,
die lebenden Staatsbürger vom muthwilligen Ent¬
schlüsse zum Selbstmorde abzuschrecken . Insofern
als dieser Zweck möglicherweise erreicht werden
kann , ist es allerdings - rathsam , diese Gesetze in
ihrer drohenden Kraft beizubehalten j aber es ist
auch , insofern aus deren Vollziehung den unschul¬
digen Anverwandten eines Selbstmörders ein Nach¬
theil erwachsen kann , sehr zu billigen , wenn die
Anzahl der Fälle , auf welche das Gesetz angewen¬
det werden kann , durch möglichst freie Gestaltung
der Präsumtion einer Melancholie bei einem Selbst¬
mörder , sehr vermindert wird/'

Aber ich fühle selbst , dafs ich diesen Vorwurf
verdient , dafs ich Blöfsen gegeben , dafs ich zu
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unbedeutende wenig oder gar nichts beweisende
Abweichungen von dem natürlichen Zustande mit
in Anschlag gebracht habe , dafs ich es mit Unrecht
S. 104 an mir selbst tadelte , dafs ich in einem , 8 Jahre
vor Ausarbeitung dieses Versuchs mir vorgekom¬
menen , Falle mein Gutachten nicht übertrieben
hatte . Ich will dieses an einigen Beispielen zeigen.
Gleich S. 73 . a . Die Spuren an dem knöchernen
Behälter des Gehirns sind zu weit ausgedehnt . Die
abweichende Dichtigkeit der Hirnschale , die zu
grofse oder kleine Kapazität derselben , die Unre-
gelmäfsigkeit der Form des  foraminis magni occi-
\pitalis , mögen allerdings auf Verstandeskräfte , et¬
wa auf Blödsinn Einflufs haben können , dafs sie

aber physische Veranlassung zu dem Entschlüsse
des Selbstmords werden könnten , davon kann ich
mich gegenwärtig nicht überzeugen . S . 74 . b . Die
Beschaffenheit der Hirnhäute kann nur dann in

Betrachtung gezogen werden , wenn aus derselben
mit Grund sich der Schlufs auf  Phrenitis  machen

läfst , jede Abweichung in der Kohäsion kann bil¬
lig nicht in Anschlag kommen ( beiläufig bemerke
ich , dafs das dort stehende Zitat aus  Swieten 's

Comment.  unrichtig ist , die Stelle sagt das nicht,
was sie beweisen sollte ). S . 76 , e . den Sand in

der  glanditla , pineali  nehme ich , als aus Uebereilung
eingeschlichen , aus der Reihe in Betracht kommen¬
der Widernatürlichkeiten wieder zurück.

Bei der zweiten Unterordnung scheint es mir zu
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unbedeutend , was von dem Bauchfelle , dem Netze,

den Gedärmen , dem Gekröfse , der Magendrüse
gesagt ist.

Der ganz gegründeten mich völlig überzeugen¬

den Anmerkung des letztgenannten Rezensenten (a.
a . O . S. 558)

,,G . Können wir nicht unberührt lassen , dafs ver-

schiedne Brustkrankheiten , ob sie gleich das
Athemkolen sehr erschweren , der Erfahrung~ O

gemäfs äusserst selten eine solche Gemüths-

stimmung , die zum Selbstmorde veranlassen
könnte , herbeiführen . Dahin gehört vor-
nemlich die Lungensucht , welche man fast
ein Präservativ gegen den Selbstmord nennen
könnte . Rez . weifs nur ein Beispiel eines Lun¬

gensüchtigen , welcher aus Lebensüberdrufs
sich selbst entleibte , und gerade dieser einzige
war ein Arzt , bei welchem wohl die genaue
Kenntnifs seiner Krankheit und ihrer Unheil-

barkeit , die sonst derselben ganz eigne und
bis zum Tode ausdauernde Liebe und Hoffnung
zum Leben erstickt haben möchte " *).

zufolge halte ich Spuren der eiternden Lungen¬
schwindsucht , und etwa auch solche Fehler des

*) Dafs die Hoffnung zum Leben bei eiternder Lungen¬
schwindsucht auch selbst bei einem Arzte nicht ver¬

schwunden , davon habe ich selbst ein Beispiel auf¬

gestellt.  QMauchart  Reperiorium fiir empirische Psy¬

chologie . 5 . B . Niirnb . 1793 . 8 . S. 36 ) .
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Athmens , die nach und nach entstehen , für nicht

zuläfsig zum Behufe dieser Untersuchung , wenn

sie nicht in Verbindung mit andern widernatürlich-

lichen Abweichungen stehen . Solche aber , von de¬

nen die Autopsie schliefsen läfst , dafs sie schleu¬

nig entstanden , und auch selbst die eben ausge¬

schlossene , dann , wenn sie in Verbindung mit an¬

dern Widernatürlichkeiten von einigem Belang ste¬

hen , halte ich auch noch jetzt immerhin für ge¬

wichtig genug , um beachtet zu werden . Das Glei¬

che mag auch von den Spuren des verhindert ge¬

wesenen freien Kreislaufs des Bluts gelten.

Noch mufs ich überhaupt bemerken , dafs die

Art , wie ich die Aufzählung der körperlichen

Spuren in meinem Versuche dargestellt habe , ange¬

hende gerichtliche Aerzte verleiten könnte , (wenn

ich anders je so stolz seyn dürfte , einem Versuche

von mir Autorität zu versprechen ) hierin zu weit

zu gehen . Wenn man nämlich glaubte , jede ein¬

zelne (besonders der so eben von mir gerügten und

als unzulässig erkannten ) Widernatürlichkeit be¬

rechtige für sich zu einem solchen Schlüsse . .Zwar

habe ich (S. 77) gesagt : , ,olme mein Erinnern
wird jeder einsehen , dafs eine widernatürliche Be¬

schaffenheit vor der andern von grüfserer Wichtig¬
keit seyn mufs , dafs aber auch nicht leicht eine

allein , sondern meistens mehrere in Verbindung
vorkommen werden ." Hier hätte ich aber aus¬

drücklich sagen sollen , dafs auch der gerichtliche
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Arzt bei seinem Gutachten nicht leicht auf Eine

Erscheinung allein , sie müfste dann von den sehr
bedeutenden seyn , bauen , und keinen Schlufs wa¬
gen sollte , wenn er nicht mehrere konkurrirende
Abänderungen dabei benutzen könnte.

Ausser diesen ganz , nach meiner gegenwärtigen
Ueberzeugung gemachten , Rügen habe ich aber
meine Ansicht weder von der Nothwendigkeit ei¬
ner solchen Untersuchung , noch auch von dem
wirklichen körperlichen Beitrage solcher krankhaf¬
ten Erscheinungen zu dem Entschlüsse eines Selbst¬
mordes geändert.

In dem hier mitgetheilten Falle glaube ich nicht,
dafs ich mir den Vorwurf einer Uebertreibung zu
machen hätte . Die Erscheinungen sowohl in der
Schädelhöhle , besonders der scharfe Splitter , des¬
sen Ursprung ich übrigens nicht zu erklären weifs,
und die scharfen Hervorragungen in der Grund¬
fläche des Schädels als auch in der Unterleibshöhle,
besonders die grofse schwere Leber berechtigen aller¬
dings zu dem daraus gezogenen Schlüsse . Vielleicht
hätte ich einen andern Umstand noch mehr in das
Licht setzen sollen . Die Beschaffenheit der Gebär¬

mutter bei einem vierzigjährigen Weibsbilde , die
nicht mit ihrem guten Willen noch ehelos , und
die stark höckericht war , welche Personen gemeiner
Erfahrung zufolge mehr sogenanntes Temperament
besitzen , leitet nicht ganz undeutlich auf irgend
einen Grad von Nymphomanie . Ich kann wirklich
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nicht bestimmen , ist es deswegen nicht geschehen»

weil ich so wenig Zeit zur Untersuchung ( daher

auch die übrigen Geburtstheile nicht untersucht
worden ) und Mufse zum Nachdenken über den

Erfund hatte , oder unterliefs ich es aus Schonung,
weil ihre Eltern noch lebten , und der Fall über¬

haupt Aufsehen machte . So sehr nöthig war . im

Grunde diese Untersuchung nicht , da der Erfund

sonst ergiebig genug war , Spuren körperlicher
Anomalie nachzuweisen.

Von der Nothwendigkeit , bei Oeffnungen derSelbst-

mörder auf solche körperliche Spuren aufmerksam

zu seyn , ist der vorliegende Fall auch mit ein Beweis.

Ich mufste mich soviel immer möglich mit meiner

Untersuchung und Gutachten beeilen , weil die Art

des Begräbnisses davon abhing . So wenig moros in

dergleichen Fällen immerhin unsre vaterländische
höchste Behörden waren und sind , so erfordert es

doch die Form , dafs ehe ein Selbstmörder begra¬

ben wird , von dem Oberamte Bericht erstattet

werde , und eine nothwendige Beilage des Berichts

sind immer die ärztliche Untersuchung und Gut¬

achten . Sehr häufig kommt nun dem Arzte ein

solches Subjekt vor , von dem er vorher gar nichts,

gewufst , man hat nicht Zeit und Gelegenheit sich

nach Lebensumständen und kurz oder länger vor

dem Selbstmorde vorhergegangenen Vorfällen zu er¬

kundigen , es bleibt also dem obduzirenden Arzte
für sein Gutachten kein anderes Datum als sei»



) *74 (

Visum repertum . In solchen Fällen würde es nun
nach dem Dafürhalten des öfters erwähnten Rezen¬
senten dem Arzte nachzusehen seyn , wenn er sogar
geringfügige Moniente in das Licht zu stellen such¬
te , und es ist mir schon vor 27 Jahren eine tragi¬
komische Anekdote der Art von einem glaubwür¬
digen Manne erzählt worden , der selbst Theil an
der Untersuchung hatte . In einem der hohen
Jurisdiktion der Stadt Strafsburg unterworfenen
Städtchen , das seinen eignen Physikus hatte , fiel
ein Selbsmord vor . Der Physikus obduzirte und gab
sein Gutachten , welches aber dem damaligen gros¬
sen Rath in Strafsburg nicht stringent genug war,
um von einer schimpflichen Beerdigung zu dispen-
siren . Man ordnete daher den strafsburger Stadt-
pliysikus mit  Chirur gis jurabis  ab , die noch ein¬
mal seziren und ihr Gutachten abgeben muhten,
welche dann nicht ermangelten , körperliche Spu¬
ren der Melancholie genugsam darzulegen . Ich mei¬
nes Orts hielte aber doch die Würde des gerichtlichen
Arztes herabgesetzt , wenn er sich dazu verstände,
wider seine eigne Ueberzeugung etwas
geltend zu machen , und sich dadurch gleichsam zum
medizinischen Rabulisten herabzuwürdigen . Denn
wahr seyn , ist des gerichtlichen Arztes Beruf.
Mir ist noch nie ein Fall vorgekommen , da ich
nicht etwas aufgefunden hätte , das ich mit Ueber¬
zeugung als körperlich mitwirkende Veranlas¬
sung hätte angeben können , wenn aber auch je
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solche Falle vorkämen , so soll doch meiner Mei¬

nung nach der Arzt nichts Unbedeutendes als be¬
deutend darstellen . Lieber trifft er eine andre

Auskunft , nimmt seine Zuflucht zu einem , zwar

weiter nicht erbaulichen , aber doch wahren Ge¬

meinplatze , erklärt etwa , der Umstand , dafs keine

gerade Rücksicht verdienende Kennzeichen kör¬
perlicher Kränklichkeit vorgefunden worden , be¬

weise noch nicht , dafs nicht doch solche mitge¬

wirkt haben könnten , da sie oft von der Art seien,
dafs sie sich nicht durch das anatomische Mes¬

ser entdecken lassen , es sei demungeachtet nicht
unwahrscheinlich , dafs wenn man von den vor¬

herigen Gesundlieitsumständen Erkundigung ein¬
ziehen körinte , sich es darthun würde , dafs auch

ein kränklicher Körper zu dem Schritte mit bei¬

getragen haben werde.
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2.
Skizze einer Geschickte der gerichtlichen

Arzneikunde *).
Vom

He r aus geh er.

Da die — in ihrem weiteren Begriffe genommene
— gerichtliche Medizin blos die Anwendung einer
Reihe von Lehren aus der Heilkunde , Physik,
Chemie etc . auf die Reßhtspflege ist , so mufs sich
ihre pragmatische Geschichte in den mannigfachen
Veränderungen jener Doktrinen und in den Fort¬
schritten der Jurisprudenz aufsuchen lassen . Das
Bediirfnifs der medizinischen Aufklärung bei einer
bedeutenden Zahl wichtiger gerichtlicher Vorfälle

vermittelte
.

*~) Man nehme diese unvollkommene Bearbeitung für
einen blofsen Versuch . Es genügt schon dem Verf . ,
wenn sie einen Blick Uber die hervorstechendsten
Punkte gewährt , auf welche die Entstehung und Ver¬
vollkommnung der gerichtlichen Medizin sich stützt.
Uehrigens sind , um die Zitate nicht zu häufen , die
Titel der Schriften übergangen worden , welche ge¬
wöhnlich in der Literatur dieser Szienx aufgeführt
werden.
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vermittelte endlich in den Staaten , wo die Arznei¬

kunde vielseitig kultivirt wurde , die Erschaffung
der gerichtlichen Medizin . Ihr Alter als eigen-
thümliche Disziplin ist gegen andere Tbeile der
Heilkunde gering . Denn zu ihrer Ausbildung
mufsten sich festere Grundlagen und ein erweiter¬
teres Gebiet der Mutterwissenschaften mit einer

beginnenden Entfefslung von Aberglauben und
Vorurtheilen verbinden , und eben diese letzteren

stemmten sich dem rascheren Gange der ger . Med.
am hartnackigsten enLgegen . Andern Theils war
aber auch eine vollkommnere Handhabung des
peinlichen Rechtes nothwendig , das unter allen
Zweigen der Rechtslehre der gerichtlichen Arznei¬
kunde am meisten bedarf.

Für unsern Zweck ist es genügend , auf einige
Momente , welche von dem Entstehen der gerichtl.
Med . bis zu ihrem gegenwärtigen Umfange her¬
vortreten , hinzuweisen.

Einzelne Data , die in die Grenzen unserer Lehre
fallen , lassen sich zwar in den Schriften älterer
Autoren und in den Gesetzen mancher zivilisirten
Völker der Vorzeit auffinden . Allein es sind nur

dürftige Spuren , die von der Erforderlichkeit und
von dem Nutzen eines Systemes der forensischen

Arzneikunde zeugen . Hierher gehören die Anga¬
ben im mosaischen Rechte , über Zeichen der
Jungfrauschaft ( 5 B.  Mos.  XXII , i5 — 21 ) , über
die Beiwohnung im Ehestaude ( £ B . XXI , 10, 11) ,

1ter Jahrg.  M
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Besichtigung der Aussätzigen durch den Priester als
gerichtliche Person und Arzneikundigen (3 ß . XIII.
1-ä erastie ( 3 B. XVIII , 22 , XX , i3 ) , Sodomie ( 3 B.

XVIII , <23, XX , j5 , 16. 5 B. XXVII , 21 ) , Verletzun¬

gen ( 2 B . XXI . 3 B . XXIV . 5B . XXV .) u . m . a ä)
Ferner einige Abhandlungen in den ( Pseudo)

Hippokrati sehen Schriften , wtg»eKTa.p,f,'Ky nigi

tTTTap.ivi ^ t^ <puff)0( ttoj/ih . Ji  Aristoteles  erklärte die

Dauer der Schwangerschaft für ungewils und wech¬
selnd  bV ). Kinder von eilf Monaten werden hier

für rechtmäfsig angesehen . — Diokt .es glaubte mit
dem siebenten Monate gehe die Lebensfähigkeit de#
Kindes an und alsdann sei es  partus legitimus *) .

Eine Meinung , die wohl Gelegenheit gab , dafs die
Schrift über siebenmonatliche Geburten den hippo-

kratischen Werken eingemengt wurde . — So hat

auch  Galen  bei den grofsen Reformen , welche er
Inder Arzneikunde vornahm , gerichtlich - medizi¬
nische Materien untersucht , wie vorgeschützte

Krankheiten , siebenmonatliche Geburten , die Ver¬

schiedenheit der Lunge eines Fötus von der eine«
Erwachsenen c) etc . Selbst in frühesten Zeiten

a ) TVLicbae Iis  mosaisches Recht . Biehl,i777 . 8.

b) Hipp o er atis opera omnia . Ed . Foes . Genev.  1667.  Fol.

bb ) De histor . animal.  L . 7.  C  4-

*) Cen  fori « , de die nmtali . Recens . H . Lindenbrog . I ?,

Bat.  1642 . 8.  C.  7.  p.  33.

• ) Cl . Galetii opera omnia . Venet.  i586,  Fol.
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dürfte die Zuziehung der Aerzte zu manchen ge«

richtiichen Fällen nicht ganz übergangen worden

seyn . So sollte einst in Griechenland eine Frau als Ehe¬

brecherin bestraft werden , die ein sehr schönes , den

Eltern intlefs und der Familie nicht ähnliches Kind ge¬

boren hatte ; sie wurde aber losgesprochen , nachdem

man einen Arzt {Hijspokrates 'i ) berathen hatte . Die¬

ser schlug nämlich vor , nachzusehen , ob nicht ein

Gemälde , das mit der Bildung des Kindes Aehn-

lichkeit habe , in dem Schlafzimmer der Frau hin¬

ge ., und siehe da , man fand dieses Gemälde wirk¬

lich , als man deswegen untersuchte . *)
Bei den Römern und Griechen scheinen keine

legale Besichtigungen und Untersuchungen der Lei¬

chen durch Aerzte oder Wundärzte statt gefunden

zu haben.  Peter Gerthe * *) suchte zwar das Ge-

gentheil davon zu beweisen , und man glaubte aus

den historischen Schriften  Sueton 's , Plutarch 's und

Tacibus ' s  Belege dafür anführen zu können , allein

sie sind nicht hinreichend . Denn dafs der Arzt

Antistius  die Wunden  des Julius Casars  in Hinsicht

ihrer Tödlichkeit bestimmte , geschähe wohl nur

*) B o er ner Institut . medic. legal . Pitembergae , iy56 . 8.  S

11 und  i2 . ( Aus  Hier onymi quaest . Ehr . in genes , ed.

Froben.  p . 222 entnommen .)

**) P.  G er ike Progr . quo inspectionem cadaveris in homi-

cidio apud Romanos olim in usu fuisst ostenditur . Helm*

Stadt , lyäg.
M g
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in diesem ausserordentlichen Falle wegen der  Merk¬
würdigkeit der Person ; auch dürfte dies blos eine
Privatuntersuchung gewesen seyn *) . Dafs solche Ob¬
duktionen ganz ungewöhnlich waren , ist um so
wahrscheinlicher , da noch zu den Zeiten  Galen 's
die Sektionen menschlicher Leichen so wenig
vorgenommen wurden , dafs selbst dieser berühmte
Arzt seine anatomischen Zergliederungen an Tliie-
ren anstellen mufste , und eine grofse Freude hatte,
als er einige menschliche Skelette zufallig in Egyp¬
ten untersuchen konnte . •— Die 12 Tafeln der Ho¬

rner , welche bekanntlich unter dem Dezemvirat

im Anfange der republikanischen Verfassung Horns
konstituirt , und deren Materialien meist von den
Griechen entlehnt wurden , enthielten ein Gesetz,
das hier noch zu berühren ist . Nach diesem mufste

eine legitime Geburt längstens im loten Monate
zur Welt gekommen seyn . In späteren Zeiten ging
man davon ab und sprach selbst Vorgeblichen ix
und i3monatlichen Kindern Rechtmäfsigkeit zu . —

Unter die Rudimente der gerichtlichen Arznei¬
kunde sind auch die  inspectores ventrisder  Römer

und mehrere der von  Justinian  gegebenen Ge¬
setze zu rechnen . Bemerkenswerth werden hier

in den Pandekten die Titel:  de statu hominum (Jier-
maphrod .) ; ad legem Corneliam de sicariis et Vene'

ßeiis ; de inspiciendo venire custöäiendoque partu;

*) Sncton in vidi Jul . Caei. C.  8a.



) i8i (

ad legem Aquiliam ; de poenis ; de mamnnissis via-

dicta etc.  In den Novellen : 22  C . VI . de impoken-

tia;  5g  C . II . de midiere , quae peperit undecimo
mense etc.  Solche Gesetze stützten sich meist auf

Hippokratische und Galenische Lehrsatze . — Die

Homer hatten zwar in jeder beträchtlichen Stadt

besoldete Staatsärzte,  arcläqbri , die viele Freihei¬

ten und Privilegien hatten . Ihre Funktion bezog

sich aber mehr auf Medizinalpolizei . Die ersten

Archiatern wurden unter der Regierung  Nero 's

ernannt . Sie machten eigene Medizinalkollegien.

Späterhin (296)  bildeten sich zweierlei Archiatern ,

urcliiatri palatini  und  populäres.  Erstere waren

Leibärzte bei Hof ; letztere hatten die Verwaltung

der Gesundheitspolizei ; wurden von deni Magi¬

strate und den Bürgern gewählt , und vereinigten

unter sich ein Kollegium . In den kleinen Städten

waren ihrer 5 , in den gröfseren  10.  Valentinian

machte nachher ein Gesetz , worin Rom nur  14

Archiatri populäres  haben solle , nach ebensovielen

Distrikten der Sjadt . In Rom und in der damali¬

gen andern römischen Hauptstadt Konstantinopel

wurden die Archiatern durch das Kollegium erwählt.

Die Barbarei , die in der Folge in den Wissen¬

schaften einrifs , der Druck des Aberglaubens , die

magischen und astrologischen Schwärmereien , der

Hang zur Kabbalistik , Nekromantie und Mystik

überhaupt , und die Ausübung der Arzneikunde

durch Mönche konnten die Schöpfung der gerichtl.
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Medizin nicht befördern . Die Gesetze im kano¬

nischen Rechte , welche im i3len und in den
folgenden Jahrhunderten unter den Päpsten erschie¬
nen und zuweilen arzneikundige Bestimmungen
enthielten  d ) , sind nur zu berühren . Ebenso auch
andere Gebräuche , wie der bei den französischen

Gerichtshöfen eingeführt gewesene Ehestands - Kon-
grefs von Kunstverständigen , in deren Nähe oder
Gegenwart der Beischlaf , zur Ausmittlung des
"Vermögens ihn auszuüben , versucht wurde . Die
Veranlassung zu diesem unanständigen und unzu¬
verlässigen Akte gab ein Mann , der von seiner Frau
der Impotenz beschuldigt wurde . Er machte , um
Sich zu rechtfertigen , den Richtern den Vorschlag , im
Beiseyn von Chirurgen und Matronen seiner Frau
nach allen Requisiten beizuwohnen . Dies geschähe,
lind da er in der Probe bewährt gefunden wurde,
so sprach man ihn von aller Beschuldigung los.
Imiefs bewirkte dieser Vorfall , dafs seitdem , wenn
bei den Gerichten ähnliche Klagen einliefen , auch
eine gleiche Prozedur als Beweis angestellt und ei¬
ne eigene Kommission aus chirurgischen Veteranen
und sachverständigen Matronen dazu ernannt wur¬
den . — Es war dieser Kongrefs nirgends als in Frank¬
reich eingeführt . Er kam im i4ten (nach andern

ä)  In  den Dekretaien:  De frigidis et maleficiatis  et  im•

■potentia coevndi ; de ccniugio leprosorum ; de probatio-
nibus etc.
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im löten ") Säkulum auf , und wurde erst durch eine

Parlame ntsakte vom ißten Januar 1677 proskribirt.

Die Zergliederungen menschlicher Leichname

waren nicht gebräuchlich und wurden verab¬

scheut . Man begnügte sich mit dem Otffnen

der Hunde und Schweine.  Mondini de Luzzi , Pro¬

fessor zu Bologna machte zuerst im J. i3i5 öffent¬
lich eine Sektion an zweien weiblichen Kadavern.

Erst im J. 1374 ertheilte man zu Montpellier die

Erlaubnifs Leichen zu öffnen . Erwähnungswerth

sind aber die Erweiterungen , welche die , der ge¬

richtlichen Arzneikunde verschwisterte , Medizinal¬

polizei im taten und i3ten Jahrhundert erhielt , .Ro¬

ger , König von Apulien und Sizilien , erliefs ein

Gesetz (de probabili experientia medicorum) , worin

eine Medizinalverfassung legal gemacht wurde , und

wornach nur geprüfte Aerzte praktiziren duiften.

Auch der gelehrte Kaiser  Friederich 'II,  verbesserte

das Medizinalwesen ungemein durch ein besonderes

Gesetz in seinen  Constitution , sicularum (Tit . 34.

L . 3 .) Er verordnete , dafs alle 5 Jahre eine I eiche

zu Neapel anatomirt werden , dafs das Studium der

Medizin 5 Jahre dauern , dafs der junge Arzt unter

der Anleitung eines erfahrnen Arztes praktiziren,

dafs Wundärzte , bevor sie ihre Kunst ausübten,

Beweise vom Zergliedern geben sollten etc.

i5oo — 1600.  Dem löten Jahrhundert ist die ge¬

richtliche Medizin ihren Ursprung schuldig.  Auch

dem Gedeihen anderer Zweige der Staatsarznei-
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künde war dieses Säkulum günstig . Schon im
Jahre i5o2 erschien unter Bischoff  Lorenz , von Bi¬

bra  eine Medizinalordnung für das Bisthum Würz¬
burg in lateinischer und deutscher Sprache . Dies
ist eine der ältesten Medizinalordnungen in
Deutschland . So kennt man auch die erste Apothe¬
kertaxe vom ^Jahre i538  d *) . — Die Grundlage für
das künftige System der gerichtl . Arzneikunde er¬
gab sich mit den Verbesserungen des Strafrechtes.
Mehrere Kaiser wie  Rupert , Sigismund  und  Al¬
berl , bemühten sich bei der ordnungslosen Pflege
des Kriminalrechts eine allgemeine peinliche Ge¬
richtsordnung in Deutschland einzuführen . Be¬
sonders suchte dies Kaiser  Maximilian I.  auszufüh¬

ren . Allein der erste , welcher einen Entwurf zu
einem deutschen Kriminalkodex in seinen Landen

(i5o7 ) gesetzlich machte , war  Georg , Bisclioff von
Bamberg . Freiherr  Johann von Schwarzenberg  ver¬
faßte diese bambergischeHalsgerichtsord-
nung , die im J. i5i6 , nachdem  Schwarzenberg  in
brandenburgische Dienste getreten war , auch im
Bayreuthischen und Anspachischen gesetzliche Gül¬
tigkeit erhielt e) . Indefs fehlt es immer noch an

d*) D e s A p o t h e g k e r 8 Tax zu Lyndaw jnen
von eynen Erfarnen Rath daselbst ge¬
be li.

«) S. die bambergische und brandenburgi-
«c h e Ilalsgerichtsordnung in  J . S. T. de
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einem peinlichen Gesetzbuche für ganz Deutsch¬
land und diesem Mangel half Kaiser  Karl V.  ab.
Im Jahre 1621 wurde auf dem Reichstage zu Nürn¬
berg der erste Plan dazu den Reichsständen vor¬
gelegt , den sie aber nicht annahmen » 1629 traten,
als man sich wieder mit diesem Gegenstande be¬
schäftigte , neue Hindernisse ein , und erst im J.
i532 konnte es der Kaiser dahin bringen , dafs die
K a r 0 Ii n a (Co n st i b u t i 0 Criminalis Caro¬

lina ')  als IIalsgericht3ordnung auf dem Reichstage
zu Regensburg in deutscher Sprache publizirt
wurde  f) , die meisten Reichsstände gaben ihre
Einwilligung , einige reservirten jedoch ihre alten
Rechte durch Klauseln . Die bambergische Hals¬
gerichtsordnung war die Grundlage für die Karo¬
lina und  Schwarzenberg  ist auch bei Aufstellung
der letzteren vorzüglich thätig gewesen.

Dieses ehrwürdige Denkmal der deutschen Ge¬
setzgebung hat in der Folge vielen Ländern zum
Gesetzbuche in peinlichen Fällen gedient . Als
Reichsgesetz hat aber die Karolina durch die Auf¬
lösung des deutschen Reiches ihre Kraft verloren«

Boehmer medit -at . in Constitutionen ! Criminellem Caro-

linam . Hai . M-  1774 . 4 - Anlig.

J)  Die älteste Ausgabe ist zu Mainz bei  J . Schöffer
j553  in Fol . verlegt worden . Unter der Menge von
Ausgaben ist die von  Koch  besorgte bemerklich ; 1800
erschien von ihr die 5te Auflage.
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Die Gottesurtheile , die man ans Mangel an Ge¬
setzen gebrauchte , verloren sich nun ganzlich.

In den erwähnten Halsgerichlsordnungen , be¬
sonders aber in der Karolina , wurde die Zuziehung
von Medizinalpersonen in Sachen , wo ihre Aus¬
sprüche den Rechtgegenstand aufhellen , verordnet.
Diese gesetzliche Sanktion gerichtlich - ärztlicher
Obduktionen bei Todtschlägen , Kindermord , Ver¬
wundungen , Vergiftungen , Abtreiben der Frmht,
verhehlter Schwangerschaft etc . legte die Basis zur
forensischen Arzneiknnde , und zog die Beralbung
der Aerzte auch in Fällen des Zivil - und Kirfhen-

rechtes nach sich . Denn man sähe ein , dafs noch
Weit mehr , einer medizinischen Erläuterung hei¬
schende , Fälle vor Gericht sich ereigenen könn¬
ten , als in der Karolina angezeigt sind . Die recht¬
lichen Urtheile wurden hierdurch fester gestützt,
und die Schuldlosen da gerettet , wo sie ehedem
öfters bei fehlenden Beweisen bluten mufsten.

Auf die Befestigung der neuen Branche der Me¬
dizin mufste unter andern auch die Erweiterung
einen vortheilhaften Einflufs haben , welche um
diese Periode die Anatomie durch  J . Sylvins , Ve-
sal , -ZV". Massa , Tngrassias , Eustach , Fallojjia  etc.
gewann .*) In Frankreich wurden von den Justiz¬
behörden schon um die Mitte des Jahrhunderts

wundärztliche Gutachten verlangt . Papst Sixtus V.

*) Doch glaubte selbst  Vesal  noch,  das Hymen sei ein
widernatürlicher Theil.
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erliefs den Befehl , alle Ehen zu trennen , in de¬
nen die Männer nicht a Hoden im Skrotum hätten,

Es war hier indefs nicht darauf Rücksicht genom¬
men , dafs die Testikeln versteckt liegen können.

Ob nun gleich einige Gelehrte am Ende des ißte«
Jahrhunderts mehrere Abhandlungen für unsere
Wissenschaft lieferten , wie  Anibr . Paräus , Leib¬

arzt von 4 Königen von Frankreich , über Abfas¬
sung gerichtlich - medizinischer Fundscheine , über

vorgeschützte Krankheiten und Mifsgeburten  g\
und  Severin Pineau,  ein pariser Wundarzt , über
Jungfrauschaft h ), so war doch für das Ganze , ehe

Fortunatas Fidelis  auftrat , nichts gethan . Ueberdiefs

verbreitete man den Aberglauben öffentlich , und
bediente sich seiner bei gerichtlichen Untersuchun¬
gen.  Paräus  war von diesen Vorurtheilen nicht
frei . So suchte auch  Andreas Libavius — der als

Scheidekünstler sonst nicht dem theosophischenMys-

tizismus huldigte — in einer eigenen Schrift die
Meinung zu vertheidigen , dafs die Wunden eines

Erschlagenen in Beiseyn des Thaters bluteten,  i)

Schon früherhin bestritten die aufgeklärten Men-

g ~) Ambr . Paraei opera lut . vers . per Jo . Cuilletneau.

Francof . i5g4 - Fol.

h) Sev . Pinaei opusc . physiol . et anatom . tractans nolas

integritatis et corruptionis virginum etc . Paris.  i5g8 . 8.

») A . Libavius de cruentatione cadavsrum et de unguen-

to armario . Fr.  iSg 'f. 8.
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sclienfreunde  Joh . TT 'yer k)  und (nach ihm)  Fried.
Spe kk ) den Wahn von Teufelsbesitzungen , dämo¬
nischen Krankheiten , Alpdrücken , Wehrwölfen
etc . , der , zumal im iöten Jahrhundert , so viele
Opfer durch die Hexen - und Zaubererprozesse ko¬
stete.

Fortunatus Fidelis , ein sizilianischer Arzt , war
der erste , der die meisten Rubriken der gerichtli¬
chen Medizin , untermischt mit andern Gegenstän¬
den der Arzneikunde , abhandelte , und als ein
Ganzes im Jahre i5g8 herausgab.  Fidelis  läfst
zwar im Geiste seiner Zeit die Einwirkungen bö¬
ser Geister bei Krankheiten , die Bezauberungen
etc . nicht ausser Acht , und begünstigt zu sehr die
Grundsätze einiger philosophischen und medizini¬
schen Schulen , allein ausser anderen hatte ersieh
Schon Verdienst genug dadurch erworben , dafs er
die Bahn brach.

1600 — i65o . Die fruchtbare ersc nach vielen

Widersprüchen allgemein angenommene , Entdec¬
kung des Blutumlaufes (1628)  des verdienstvol¬
len  Harvey 's mufste allen Theilen der Arzneikun¬
de wichtig seyn . Dieser Zergliederer machte auch
auf die Verschiedenheit zwischen den Lungen ei-

k) J . PFyeri de praestigiis Daemonum et incantationilus
ac veneCiciis libri V . Basil,  i56/f . 8.

kk) Caulio criminalis de process.  c.  sagas liinlel . ad Fis.
i63i.
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nes Menschen , der geathmet hatte , und eines sol¬
chen , bei dem noch keine llespiration statt fand,
aufmerksam , er sagt zugleich , es gäbe dieser Unter¬
schied die Kennzeichen , ob ein lebendes oder todtes
Kind geboren worden wäre . /;*) Nicht unwichtig
für unsere Wissenschaft war die Erscheinung ei¬

nes sehr gelehrten Werkes über gerichtliche Arz¬
neikunde mit besonderer Beziehung auf die Juris¬
prudenz.  Paulus Zacchias — päpstlicher Leibarzt
und Protomedilcus des Kirchenstaates — verfafste

nämlich mit einer ungemeinen Belesenheit seine
quaestioues uiedico - legales,  die noch jetzt mit
Nutzen gebraucht werden . Auch einzelne Lehren
wurden bearbeitet.  Melchior Sehiz  schrieb über

Jungfrauschaft und über die Tödlichkeit der Wun¬

den Z). Er stellte als Mittelgrad die  per se  lethale
Wunden auf . Das Hymen war ihm ein Beweis
der unverlornen Virginität.  Ilorat . Augenius  aber
läugnete diese Beweiskraft des Hymens schon frii-
herhin . Z*)  Peter Gasseudi —Philosoph und Phy¬
siker — vertheidigte die Spätlinge , m)

k*) G . 11 arv e y exercitat . de generatione animalium.
Amst.  1662 . 12.

Z) M . Sebi s de notis virginitalis . Argenl.  1600.

— — Examen vulnerum singularum corporis humani

partium , prout lethalia sunt , vel sanabilia , vel incura-

bilia . Argent.  i658.  4.

Z*) H ■Augenii epistol. et consult. mcdic. Franc . i5m,
libr . I.

m)  Gassendii opcra. Lugd,  iG58,  VI . Pol , Fol.
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i65o — 1700.  In diesem Zeiträume wurden von.

J . Michaelis,  Professor zu Leipzig , Vorlesungen
über die gerichtliche Medizin gehalten . Der be¬

rühmte  T , Bartholin  erörterte die Frage , über

die Länge der Schwangerschaft . 71) Vorzüglich
wichtig ist aber die Entdeckung der hydrostatischen

Lungenprobe (1664 ) , zu welcher schon  Galen n *)
den ersten Fingerzeig gab.  Thomas Bartholin
machte die Beobachtung , dafs Lungen , die noch

nicht respirirt haben , röther und von festerer Kon¬
sistenz sind , dafs sie im Wasser untergehen , nach
dem Athmen aber schwimmen,  n **)  Joh . Swam-
merdam  erklärte dies Schwimmen durch die beim

Athmen in die Lungen gebrachte Luft , die also hei
dem in der Gebärmutter sich aufhaltenden Men¬

schen eine solche verminderte spezifische Schwere

nicht hervorbringen konnte , o)
Diese Erfahrungen bewogen vorzüglich  Karl Ray¬

ger p)  wie auch  Malachias Thruston q)  zu der

n)  T . Bar th olinus de intolitis partus humani viis.
Hafn.  1664 - 8.

n *) De usu partium corp . hum . lib . XV . c. VI.

n**) T . B ar th oh de pulmonum substantia et motu . Hafn.
i663.

£>) J . Swammerdam tract . de respiratione usuque pul'

monum . Bugd . Bat.  1677 , 8.  Cap . VIII.

p ) b/liscell . nat . Cur.  a.  VI . D . I . obs.  202.

q ~) M . Thruston dt respirationis usu primaria . Lugd . B,
1661 ■ 12.
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Annahme , dafs sich auf diese Entdeckung ein
Kennzeichen von dem Tode eines Kindes vor oder

nach der Geburt gründen liefse . Von dieser Zeit

an war die Lungenprobe der Gegenstand mannig¬
facher Streitigkeiten , die selbst jetzt noch nicht been¬

digt sind . Zahllos sind die Schriften , welche dafür

und dagegen erschienen , und sie hat unter sehr ge¬

schätzten Aerzten und Schriftstellern eben so grofse

Gegner als Verlheidiger gefunden . — Joh . Schreyer
wandte die Lungenprobe zuerst ( 1682) in gericlitl.
niediz . Vorfällen an.

Die Verunstaltungen welche die Vorurtheile de«

Mönchthumes , die Meinungen theologischer Sek¬

ten , die Pedanterien mancher Rechtsgelehrten und
die Hypothesen der Philosophen und Aerzte in der

gerichtlichen Medizin hervorgebracht hatten , ga¬

ben ihr aber immer noch eine von der gegenwär¬

tigen sehr vorschiedene Form . Die älteren Lehrbü¬
cher , Beobachtungen , Dezisionen , Responsa etc.
lassen dies sehr deutlich erkennen . So wie aber

Deutschland durch die Karolina der gerichtlichen

Arzneikunde ihre Entstehung gab , so waren es vor¬

zugsweise Deutsche , welche diese Lehre pflegten
und vervollkommneten , und Deutschland hatte in

dieser Hinsicht alle übrigen Länder bei weitem
übertroffen.

Von Bedeutung für den Fortgang der g er.  Med.
waren in der letzten Hälfte des i7ten Jahrhunderts
die klassischen  Werke  von  Johann Bohn,  Professor

der  Anatomie und Chirurgie zu Leipzig . Er war
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ein Gegner der Lungenprobe und für die Mei¬
nung , dafs das Kind beim Durchgange durch die
Scheide Athem holen könne . Nächst ihm ist der

satyrische Faul  Ammann  zu erwähnen , sowie
Gottfried , fl eisch , der zuerst von der Lethalität
der Verletzungen bestimmter handelte.  Fortu¬
natas Licetus  lieferte über Mifsgeburten  r)  denk¬
würdige Beiträge . Auch einige Vermehrungen-
nahe verwandter Doktrinen dürfen nicht übergan¬
gen werden , die Sammlung reichhaltiger Beobach¬
tungen , mit welchen  Teoph . Bonet r *) die patho¬
logische Anatomie beschenkte.  Joh . Zeller 's  Ent¬
deckung der wirtemberger Weinprobe s) u . a.

1700 — 1760 . Die Zahl der Aerzte , welche ihre
Aufmerksamkeit auf die gerichtl . Medizin ver¬
wandten , vermehrte sich in dieser Epoche sehr.
Michael Bernhard Valentin  und  Joh . Fried . Zitt-

mann  sind als Herausgeber von Beobachtungen,
Gutachten , Dezisionen etc . zu nennen . Ersterer
kleidete sie in juristische Form . Von wichtigem

Einflüsse

r)  F . Licetus de monstris, causis natura et dijferentiis
etc . L . II . Anist.  iG65 . 4.

r *~) T . Bone ti sepulchretum s . anatomia practica . Lugd.

1700.  III . Fol . Fol.

s)  Jo . Zell er i et Jmm . Weismann diss . docimasia ,
causae et noxa 'vini lytliargyro mangonisati . Tabing.

1707.  4.
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Einflüsse auf das Steigen der Wissenschaft waren
Hermann Friedrich Teichmeyer 's Institutionen,
die öfters aufgelegt und nach welchen mehrere an¬
dere Lehrbücher gemodelt wurden.  Teichmeyer
bekämpfte zuerst das alte Vorurtheil , dafs die Frucht
nur nach einer gewissen Zeit belebt sei . Er konn¬
te sich aber doch nicht ganz von den abergläubi¬
schen Meinungen seines Zeitalters losmachen ; Be¬
zauberung und das Nestelknüpfen sind ihm noch
Ursachen der männlichen Impotenz . — Bemer¬
kenswerth sind auch die Verdienste , welche sich
Michael Alherti , Christ . Ehrenfried Eschcnbach,
Joh . Franziskus Löwe , Fried . Ho ff mann , Ernst
Eusebius Richter , Gottlieb Budiius , Christ . Gottl.
Troppanneger , Andr , Ott . Gölicke , Matth . Georg
Pfannn.  a . theils durch ihre Lehrbücher , theils
durch Beiträge zum praktischen Theile der ger.
Med . erwarben . Die Bemühungen anderer Gelehr¬
ten erweiterten die Abschnitte einzelner Lehren,
wie  J . FF . FFerner  und  Durch . F )av ._ Mauchart

die Lelhalität der Verletzungen.  Eschenbach  fing an
die gerichtl . Med . von der med . Polizei zu sondern;

in den altern gerichtl . med . — leider auch noch in

mehreren neuem — Schriften findet man die eigent¬
lich dahin gehörigen Gegenstände mit den med.

polizeilichen häufig vermischt . Die Nothwendig-
keit der Unterbindung der Nabelschnur wurde der

Oegenstand eines gelehrten Kontrovers , der vorzüg«
1ter Jalirg , jvj
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IIcli von  Joh . Ileinr . Sclmhe t)  mit der Behau¬

ptung , sie sei unnüthig , geführt worden.  Ph . Ad.
Böhmer u)  erklärte sich in der Folge dagegen , und
es fanden beide Behauptungen noch während einer

geraumen Zeit ihre Verfechter.
lieber die Lungenprobe und über die Frage , ob

ein Kind hei zerrifsnen Häuten im Mutterleibe
Athem holen und schreien könnte , herschte eine
Verschiedenheit der Meinungen , die Anlafs zu
mehreren Schriften gab.  B . Jdema , J . H . Gräser ,
21 Ronkema v)  sind liier hauptsächlich zu erwäh¬
nen . Ungefähr um dieselbe Zeit stritt  TIaller  mit dem
Jatromathernatiker  Hamberger  über den Mechanis¬
mus der Geburt,  iv)  und  Jak . THinsluw  und  Joh,
Brühier  zeigten — was besonders wichtig für die

f ) J . H . Schulze Diss . qua prohlema , an umbilici delt-
gatio in i2u-per natis absolute necessaria sit , in partem ne*
gativam resolvitur . Ilal . ill . iy53.

Ii) P • A . Böhmer de necessaria funiculi umbilicalis , vi

vasorum strucLurae in nuper natis deligatione , Hai . M.
1745.

J)  F.  Camper  Kennzeichen des Lebens und Todes bei

neugebornen Kindern . Frankfurt . 1777.

iv) G . E . II amh erg e r i de respirationii meclianismo et usu

genuino Diss . — una cum scriptis , quae I'cl illi opposita
sunt , vel ad controversiam de meclianismo illo agitatam
ficriinent . Jenae , 1748.
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Gesundheitspolizei war — die Trüglichkeit  der
Kennzeichen des Todes  dc ).

Ein wohlthätiges Licht fiel auch in die gericht¬
liche Arzneikunde , als  Cartesius , Newton , ILib¬

nitz,  so wie besonders  Tliomasius  machtig auf die
Verdrängung der Finsternifs des Aberglaubens wirk¬
ten . Wie sehr noch die Anhänglichkeit an Zau¬

berei , Hexenkünste etc . auch beim gelehrten Stan¬
de im Schwünge war , beweisen die Schriften  Va¬
lentins , Zittrnamis , Alberti 's etc . und der älteren

Juristen , selbst  P . Leyser s.

Gegner hatte die gerichtliche Medizin im Verlaufe

dieser Periode an den Juristen  Polikarp Leyser , Bodi-
nus  u . a . Sie suchten dieEntbehrlichkeit der ärztlichen
Obduktion der Leichen und Verwundeten zu erwei¬

sen  y ), erhielten aber keinen ausgezeichnetenAnhang.

es) J . J-Pinsl o w an mortis incerta signa , minus incerta

a chirurgicis , quam aliis experimentis . Paris . 1740.

J . T . Bruhier sur l ' incertitude des signes de la mort.

Paris . 1752.

y)  P.  Leyser Diss . de frustranea cadaveris inspectione,
Heimst . 1723.

Bodinus Diss . de tion requirenda lethalitate vultteris . Hai.

M.  1743.

Zu den Schriften über diese Materie ftir und wider ge¬

hören noch  G . G . D e th ar ding Disp . de necessaria

vulnerum inspectione in crimine homicidii . Rost,  1726 . —

G.  C . Platz Disp. de seetione et inspectione ead&ver'n
N s
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Ueberhaupt fand die gerichtliche Medizin auch
noch in neuem Zeiten unter denRechtsgelchrten
nicht immer die freundlichste Aufnahme . Die Richter

verlangten oft da von den Aerzten eine bestimmte
Entscheidung , wo diese ihren Ausspruch entweder
den Daten , oder den Grenzen ihrer Wissenschaft
zufolge auf Sei rauben stehen mufsten.

i -;5o  bis auf unsere Zeiten . ■>— Das stei¬

gende , lebendige intere .-se für die gerichtl . Medi¬
zin offenbarte sich in der letzen Hälfte des lOten
Jahrhunderts in einem hohen Grade . Diese Eeilie

von Jahren war es der n auch , in welcher die ge¬
richtliche Arzneikunde eine verbesserte Gestalt in

aller , ihren TLtilen gewann . Das Gebiet der gerichtl.
Medizin wurde genauer begrenzt , vorzüglichere
Lehrbücher eingeführt , Anweisungen für die Tech¬

in  homicidio Jion necessaria , ad mentem S tryki i,

Bodini , JCtorum Ditembergensium , Grypbisicaldensium
Hallensium et Doctorum Saxoniae . Lips.  1728.  C . G-
Strecker Disp . de Fide et legalitate tnedici in investi-

ganda vulncrum letlialitate . Erf . ij35 . — I \ Gerike
Disp . de necessaria vulnerum inspeclione post homicidium.

Heimst . 1757 . — J . E . Heb en s t r e i t progr . de medi-

ci seeantis religione . Lips . 174t - 3 - S. F . Boehmer

Diss . jar . de legilima cad . sectiöne legali . Hai . 1747 , —>

F . A . II o m mel diss . de letlial . wln . et inspect . cadav.

post occisum liominem . Lips.  1747 . — C . L . IAebe  r-

kühn de origine et utili inspect . cadav . occ . c. P . Ley»
serurn Hai.  1771,



) *97 (

nik utul treffliche Gutachten bekannt gemacht , die

Früh - und Spätgeburten beleuchtet , die Zulässig-

keit und der Werth der Lungenprobe best mrat,

neue Kriterien bei der Ausmiitelung eines Kinder¬
mordes und bessere Kennzeichen verheimlichter

Krankheiten angegeben , die Lethalitüt der Verlez-

zungen riicksichtlick ihrer Grade strenger geprüft,
die Natur der Wunden einzelner Theile mit erläu¬

ternden Erfahrungen belegt , die Hiilfsmittel zur

Entdeckung der Vergiftungen vermehrt , die Zei¬
chen verschiedener Todesarten berichtigt , über Ver¬

mögen und Unvermögen naturgemäfsere Grund¬
sätze entworfen u . s . w.

Wir nennen zuerst  Jch . JZrust Tleletistreit , des¬

sen System der gerichtlichen Anthropologie auch

von Rechtsgelehrten als klassisch anerkannt wird.

■— Loren - Heister  hatte sich 3chon sehr der Spät¬

linge angenommen und selbst eine lSzehnmonatli-

clie Geburt für rechtmäfsig gehalten , y *) In frü¬

heren Zeiten war man überhaupt , was die Spätge¬

burten sehr nachgiebig ; Juristen stützten sich

auf die Ausspruche der Aerzte und mediz.

Fakultäten , und versagten nicht den n und lümo-

natlichen Kindern die Rechtmäfsigkeit , so  Leyser,

Meister , Ammnmi , Teiclnneyer , Valentin , Alberte
etc . Diese Materie kam nun in Frankreich in ver-

y *~) L o r . Heister , Diss . qua partus trcAechneslris pro

legitimo habiLus proponitur etc . Heinist.  i ~53.
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achiedenen Behauptungen zur Sprache . Die Gele¬
genheit dazu gab die Niederkunft einer Dame von
Stand , 12 Monate nach dem Tode ihres schon
bejahrten Mannes , und ein dadurch entstandener
Prozefs mit den Erben des Verstorbenen.  Berbin z) ,
Le Bas a ) , A . Louis b)  ,  Claude Poubeau c) , Bou~

•varb d)  und auch  B . A , Vogel e)  haben vorzugs¬
weise die Existenz der Spätgeburten untersucht . —
Morgagni 's unvergängliches Werk  J)  verschaffte
der gerichtlichen Medizin wichtige Hülfsmittel«

Nicht weniger auch späterhin die bedeutenden Ver-

st) Bert in consultation sur la le'gitimite des naissances pre "'
lendues tardives . Paris , 1765.

— memoire a consulter sur les naissances tardives . Paris ,
1764.

a) Le Bas nouvelles observations sur les naissances tardi'
ves . Paris,  1765.

— Refutation des sentiments de Bouvart . Paris , 1j65.

b) Louis memoire contre la le'gitimite des naissances pre-
tendues tardives . Paris,  1764.

— Supplement au memoire etc. 1764.

«) C. Pouteau oeuvres posthumes . Paris,  1785 . 8.

d ) Bouvart consultation contre la le'gitimite des nais-
sances pre 'tendues tardives . Paris , T764.

— consultation sur une naissance tardive . Paris , 1765.

e) V o gel de partu serotino valde dubio . Gott,  1767.

f ) J . B . M . or g a gni de sedibus et causis morborum . L . V.
Lugd . Bat.  1767 . 4.
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besserungen der Wundarzneikunst überhaupt , ins«

besondere  Schmucker 's  vervollkommnetere Heilme¬

thode der Kopfwunden , welche nachher durch

Pächter  eine gröfsere Ausbildung gewann — und

für die chemischen Abschnitte  Lavoisier 's  Refor¬

men in der Scheidekunst.

Als eigentlich der gerichtl . Medizin angehörig

gedenken wir hier vorzüglich der Verdienste , wel¬

che sich  Fried . Börner , Joh . Gottfr . Brendel ,

Phil . Konr . Fa &rizius , Joh . Georg Jlasenest , Chr»

GottL Büttner , Christ . Fried , Daniel , Albr . von

Haller , Peter Camper , TT Uli - Gottjr . Ploitctjuek

und hauptsächlich auch  Joh . TVilh . Baumer  um

die Wissenschaft hatten . Durch  Daniel  wurde der

Ausdruck Staatsarzneikunde bestimmt und

eine , von der gewöhnlichen abweichende , Lun¬

genprobe erfunden.  Ploucquek  entwarf eine neue von

vielen Aerzten und Kriminalisten aufgenommene

Eintheilung der Lethalität der Wunden ( in allge¬

mein und individuell tödliche ) . Er machte ferner

seine sogenannte Blut limgenprobe ( 1783) bekannt.

— Joh . Dan . Metzger  hat für die gerichtl . Medizin

aufserordentlich viel geleistet , und durch sein System

ist nicht allein das Studium derselben sehr erleich¬

tert worden , sondern seine reichhaltigen übrigen

Schriften haben beinahe jeden einzelnen Abschnitt

bereichert . Vorzüglich aber die Lehre von den

Kennzeichen des Lebens nach der Geburt bei todge¬

fundenen Kindern , von der Lethalität der Verlez-



5 £ 00 (

zungen , vom Wahnsinne ; seine Gutachten , so
wie die von  Johann Theodor Pyl , Willi . Heinr.
Sehast . Bvchöltz , Just . Christ . Loder , Theod . Ge¬
org Aug . Loose u . a . sind Muster in der Kasuistik,
und unterscheiden sich sehr merklich von den älteren.

Auch einige bisher wenig beachtete Zweige der
gerichtlichen Medizin breiteten sich jetzt unter der
Pflege einsichtsvoller Gelehrten aus . So bearbeite¬
te  Willi . Herrn . Georg Remer  die gerichtl . Chemie
ausführlich , zu welcher schon früher  H . F . Delhis
g ) die ersten Ideen gab . Eine gerichtliche Entbin-
dungskunst theilte  Jmm . Gottl . Knebel  mit , der
sich auch um andere Fächer der gerichtlichen Arz¬
neikunde verdient machte.

Nicht zu übersehen sind endlich die Bereicherun¬

gen , mit welchen  Sam . Hahnemann  die Lehre von
den Vergiftungen beschenkte , sowie die Namen
eines  Karl Fried . Uden , Joh . Peter Brinckmann,
Christ . Gottfried Gruner , W \ Hunter , Christ.
Fried . Eisner , Joh . Christ . Traugott Schlegel,
J . Fr . Meckel , Ernst Platner , Em . G. Elvert,
Lehr . Fried . Benjamin Lentin , F . A . Weitz,
Ludiv . Formey , F . L . Augustin , J . A . Schmidt'
iniiller , Ch . Knäpe  u . a.

So sehr nun aber die Bemühungen der gericht¬
lichen Aerzte den Gehalt unserer Kenntnisse im ge-

g ) H . F . Delii Diss . sistens primas lineas chemiae forensis.
Erlang,  1771.  4 .. -
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richtlich - medizinischen Fache veredelt haben , so

ist den künftigen Zeiten mich genügsamer Stoff
zur Belehrung aufbehalten . Hauptsächlich trifft

dieses Vergiftungen , sirnulirte und dissimulirte
Krankheiten , Selbstmord , Kennzeichen verschie¬

dener Todesarten , Früh - und Spätgeburten etc.
Besonders wird das belichte Herausgeben von Ob¬
duktionsfällen uns nichts frommen , wenn nicht

zugleich die Punkte , auf die es ankomrht , hervor¬

gehoben , Resultate gezogen , mit Raisonnement
begleitet , und für das System selbst reine Körner

geerndtet werden . Es ist hier wie mit den Kranken¬

geschichten , die noch nicht gar lange in Massen

grassirten . Freilich eignen sich nur wenige Physi-
katsfälle dazu und daher kommt -es auch , dafs so

viele , der Publizität übergebenen , eine so frap¬
pante Aehnlichkeit haben , dafs man nur die Phy¬

siognomie eines zu kennen nöthig hat , um mit
ihnen allen bekannt zu seyn . Zu wünschen wäre

es auch , dafs die Rechtsgelehrten den Aufklärun¬
gen in der gerichtlichen Med . bei der Ausübung
weniger Hindernisse in den Weg legten , die Ver¬
besserungen williger annähmen , und nicht zu hart¬

näckig an vorgefafsten Meinungen hingen.
Das Ausland blieb übrigens weit hinter den Deut¬

schen zurück . Denn in Frankreich sind noch

vor den Zeiten der Revolution Obduktionen und

Visa reperta entweder nicht requirirt , oder doch

nur der untern Klasse von Chirurgen übertragen
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worden»  Fadere  war der erste , der die gesammte

ger . Med . für Frankreich abhandelte.  IDel Falle

scheint in Sjranien vorangegangen zu seyn . Un¬
ter den Schweden ist  Jen . Kiemander  und un¬

ter den Engländern , nächst  Tlunter , S.  Farr  zu

bemerken . Aber gering ist die Ausbeute überhaupt,

die uns England in der gerichtl . Medizin brachte . —

Obgleich in Italien durch  Fidelis  und  Zacchiai

die systematische Begründung der gerichtlichen

Arzneiwissenschaft zuerst begann , go war doch

dieses Land Für sie nachher wenig ergiebig.

Folgende chronologische Tabelle denkwürdiger

Quellen der gerichtlichen Arzneikunde dient als
Leitfaden für die Geschichte . Die Jahre beziehen

sich bei den Schriftstellern auf die Zeit , wo sie

zuerst oder doch vorzüglich wirkten.

Chronologische Uebersicht gerichtl . - medi¬
zinischer Schriftsteller und einiger anderer

Quellen der gerichtlichen - Arzneikunde.

Früheste Spuren . Gründtin g und

Mosaische Gesetze. Elltwi  ckluil g,

Hippocrates (Pseudo -) .

Aristoteles.  Sechzehntes Jahr-

Diokles.  hundert»
Galenus.

555 — 55<j . Kalt . Justlman s Bambergische Halsge -

Gesetzgebung . richts  Ordnung.
läSo — i5B2.  Kanonische Gc- i632.  Kais . Karls . Con~

setzgebung . stitutio er  iniin alis.
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i5yo — 80.  A . Paraeus.
Aus Laval in Maine;

Leibarzt von 4 Königen
in Frankreich ; starb

1590.

j58o —  90.  A . Libavius.
Aus Halle in Sachsen;

starb  1616.

S . Pinaeus.

AusCbartres ; Wundarzt!

in Paris ; starb  161g.
F Fidelis.

Sizilianisclier Arzt ;

starb i63o.

Siebenzehntes

Jahrhundert.

1610 — 2o.  R.  a  Castro.

Aus Portugal ] ; Profes¬

sor zu Pisa ; geb . i55g;

gest . x633.
F . Licetus.

Professor zu Pisa , dann

zu Padua und Bolos ;-

na ; geb . 1677 zu Rapal-
lo im Genuesischen;

gest . 1657.
1620 — 3o.  P . Zaccliias.

Päpstlicher Leibaizt u.
Protomedikus des Kir¬

chenstaates ; geb . zu

Rom 1684 ; gest . i65g.

L . Zaccagnint.

1620 — 3o.  TVl . Sebiz.

Geb . zu . Strasburg ; gest.

1674.
C. Gaillffmanu*

1640 — 5o . C.  Priuli.

R . Gendri.

P . Gassendi.

Professor zu Aix , dann

zu Paris ; geb . i5g8 zu

Chanterlier , Bourg de
Provence in der Diözese

von Digen ; gest . i653,
l65o —  60.  C.  a Rejes.

E . H . Heiickel.

G . PVelsch.

Prof . zu Leipz . ; geb . da¬

selbst  16x8;  gest.  1690.

1660 — 70.  T . Bartholin.

Professor in Kopenha¬

gen ; geb . daselbst ; gest.
1680.

J . Swammerdam .

Geb . zu Amsterdam

1607 ; gest . 1686.
717. Thruston .

JIP. Boudewyns,

C. Rayger.
C. Bravo.

T . Verde.

P . Ammann.

Geb . zu Breslau ; ge-

sto - ben  1670.

1670 — 80.  J . C . Ax fcs.
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1670 — 80.  J Schiefmann.
M . Ettmiiller.

Prof . 7u Leipz . geb . das.

1644 : gest . i683.

1680 — 90 . iV.  lllcg .ny.
Wunlarzt zu Paris,

geb . i65i ; gest . 1722.
E . Pratt.

J . Bohn.

Prof . zu Leipzig ; geb.

daselbst i65g ; gest . 1718.

1690 — 1700.  J . Zeller.
G . Feltmann,

3 . H , Hanmtcrer,

P . J . Hartmann t

Prof . zu Königsberg;

geb . 1648 ; gest . 1707.
C . J3.  Behrens.

P . Wolff.

3 . Schreyer.

Achtzehntes Jalir-

hunder t.

3700 — 10.  M . B . Valentin.

Prof . zu Giefsen ; geb.

daselbst 1657 ; gest . 1729.
3 de Vanx.

E , Camerarius.

Prof . zu Tübingen;

gest . 3734.
J . A . Fischer.

3 . F . Zittmann.

A . Petermann.

G . Emmerich„

1710 — 20.  3 . 3. Roscnstengeh
C.  Thomasius.

Direkt or der Univer¬

sität Halle ; geb . i655 ;

gest . 1728.
Fr , Ilofmann.

Prof . zu Halle ; geb ..

das . 1660 ; gest . 1742.

2720 — 5o.  L . Heister.
Prof . zu Altorf u . Helm-

Stadt;  geb . zu Frank¬

furt 1682 ; gest . 1758.
A . O . Goelicke.

Pr of . in Frankfurt ; gest,

*744-

H. F.  Teichmeyer»

Prof . zu Jena ; gest,

1744.

P . Leyser.
C.  F . Fl . Schacher,

TVl. Alberti.

Prof . zu Halle ; geb . in

Nürnberg 1682 ; gest.
2757.

3. D . Göhl.

Pl iysikus  fzu] [Freien-
waltle;  gest.  iy3o.

V . Kraeutermann.

3. F . Loewe.

G.  D.  Ca schiritz.

Prof . zu Halle ; geb.

3679 zu Koniz in West-

preufsen ; gest . 272g.
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t^SO— So-  PV . Bletsch,
T . J . Reinhard .

Vater.

Prof . zu Wittenberg J

gestorben 1761.
IVI. Schurig.

—40.  J . C. Fritsch,
J . C. IVolff-

G . Ii . Burkhard.
E . E. Richter.

G . Budaeus.

J . II . Schuhe.

Prof . zu Hille ; geb.  1687

zu Kolbiz im Magdebitr-

gischen ; gest . 1745.
C G . Trofpannrger.
J . H . Herrmann.

C . 25.  Ciauder,
B . Idema.

J . Kesselring,
J . II . Croeser,

R , Ronkema.

J . G . Gregorius.
174° 5o . G . Schuster.

G . Detharding.

V irrey.
A . von Hall er.

Prof . zuGöttingen ; geb.

zu Bern 1707 ; gest . 1777,
P . A . Boehmer.

J , G . Deusing.
L . Parnieo.

C■E « Eschenbach,

1740 — 5o.  J E . Hebenstreit.

Prof . zu Le pzig ; „ eb.
zu Neustadt an der Orla

1702 ; gest . 1757.
J.  25.  PP 'inslow.

Prof . zu Pa is : geb . zu

Odensee 1669 ; gest.
1760.

J . J . Bruhier.

J . J . Bajer.

WI . G . PJann.
J . VI . Werner,

C . F . Kaltschmidt.

.7- Juncker.

25.  D . Klauchart.

Prof . zuTiibingon ; geb.

i € g5 zu Marpaoli im

Würtemberg . gest . 1751.
77 Oo — 60 . 22.  F . v . Delhis.

Lehrer zu Erlangen ;

gest . 1791.
J . H . Fürstenau.

J . G . Ilasenest.

Torkos.

J , G * Roederer.

Prof . zu Göttingen ;

geb . zu Strafsburg 1726;

gest . 1763.
F.  Boerner.

A . De Haen,

Prof . zu Wien ; geb . in

Holland  1711;  gestor¬

ben  X77G.
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jyS -o — 60. J . G . Brendel.

Frof . zu Göttingeil;

geb . in Wittenberg

1711 ; gest . 1758.
E . G . Boss.

J . N . Held.

P . C . Fabricius.

J . B . Morgagni.

Prof . zu Padua ; geb.

zu Forli lfcSi ; gest.

1771.

1760 — 70. J - F . Rubel.
Schmiedel.

Eichenberg.
J . Pauli.

Bouvart.

C . Pouleau.

Erster Wti " darzt am

Hotel - Dieu zu Lyon;

gest - 1775.
Berlin.

Le Bas.

R . A . Vogel.

Prof . zu Göttingen ; geb.

zuErfurt 1724 ; gest .1774.
A . Louis.

Sekretair der ebir . Aca-

demie zu Paris ; geb . zu

Metz 1720 ; gest . 179a,
P . Delsance.

C. G . Ludewig.

Prof . zu Leipzig ; geb.
zu Brieg in Schlesien

1709 . gest . 1773.

1760 — 70.  J . F . Fasehus.
A . Petit.

Prof . zu Paris ; geb . zu

Orleans 1720 ; geat . 1794.

G H . Kannegiefser,
C. G . Büttner.

Prof . zu Königsberg ;

geb . im Brandenburgis,

1707 ; gest . 1776.

J . J . L . Neydeck.

Champeau.
Faissole.

C. L . Schweickard.

1770 — 80.  IV - Hunter.

Leibarzt der Königin ,v.

England ; geb . 1.716 zu

Kilbride ; gest . 1783.

II . A . Wrisberg.
Iii . F . Alix.

C . F . Daniel . V.

C . F . Daniel . S.
C . G . Arnold.

F . A . Weite.

J . Kiernander.

J . C. Ruef.
M . Stoll.

Prof . zu Wien ; geb . 1742

zu Tiingen im Klettgau;
gest . 1787.

P , Camper.

Profess . z u Amsterdam;

geb . zu Leyden 1722;

gest . 1789.

VV.  Cr.  Ploucquet,
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177O—  80.  V . Fischer.  a 1
J . Kacrmendi.

J . ViV. Baumer.

J . D . Metzger.
Geh . R *th und Prof . zu

Königsberg ; gest . i8o5j

alt  67  Jahre.
J . F . Schütz.
Hartmann.

J , C. Loder.

F . X . Rcbsamen.

TV . F . Cappel.

Cht Fr . Jaeger.
1V1. M . Sihora.

C . F . Uden,

Fhysikus zu Stendal;

gest.  1798 ; alt  79  Jahre.

J . Th . Pyl.
Ober - Medizinalrath zu

Berlin ; gest . 1794 ; alt

46  Jahre.

S . H . Vigiliisv . Kreutzenfeld.
J . F . R . Meckel.

Prof , zuBerlin ; geh . I7i3

zu Wetzlar ; gest.  1774.

1780 — 90.  J . P .Brinchmann.
J . J . v . Vlenk.

Rath und Prof . zu Wien ;

gest . 1807 ; 75 Jahre alt.
C.  G . Seile.

Geh . Rath und Prof . zu

Berlin ; gest.  1800.
F . A . Weber,

<
30—go .W . H . S. Eucholtz,

Bergrath , Hofmedikus,
Stadt - u . Amtsphysikus

zu Weimar ; gest . 1798 ;

64  Jahre alt.
J . C. A - Meyer,
C, G . Gruner.

Scholl.

C. F . Ebner.

J . G . Walther.

3 . C. T . Schlegel,
J . C. Tode,

Prof . zu Kopenhagen :

gest . 1806 ; 70 Jahre alt.
S . Hahnemann,

Schnolel.

E . Schwaben.

C F . Schultz.

K . Sprengel.
J E . Keck.

C . G . A . Zicgler.

A . G . Weber.

S . Fair.

Olgren.

Kiefer.
C . Kits.

E. Goodwyn.
V. J . D. Previnairc,

D . C G . Hagen.
A Caccia-

I, . F . R . Lentitt.
K önigl . Leibmedikns zu
Hannover ; geb . 1706
Erfurt ; gest . 1804,
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1.780 — go.  A,  v , Auenbrugg,
E . Platner.
J . D , John,
J , H , Jugler.
S . G . Vogel,

1790 — 1800,  O , J . Evers,
J , S , T . Frenze1,
Orsleff.
1\ F . Th . Meckel,

Gcli . Rath und Prof . zu

Halle ; gest . i8o3 ; 47 J . a.
F . Olberg.
J . G . Kühn.
J , A , Garn.
E . G . Elvert,
L . Mörike.
J . E . E , Piittmann ,
G . H . Mylius.
Gagel.
F . v . Steininger,
Streibhard.
E , Coleman.
J . G . Bernstein,
Sabotier,
r . Lassus,
Bauch.
J . C. Fahner.

Landphys . u , Stifrsme-
dikus zu Ilfeld am Harze,

gest . 1802 ; 43 Jahre alt.
F . B . Oslander.

A ~ Fothergill.
J . V . Müller.
W . A . Ficker.
F . Schraud.

Protomedik . in Ungarn;
gest.  1806 in Eisenstadt.

Blasius .
179 ° — 1800.  Haase.

J . J . Kausch.
F . E . Federe.
T . G . A . lioose.

Hofrath und Prüfest zu

Braunschw ; gest . i8o3.
Sondermann,

1, . Formey.
J . G . F . Henning,
Pieczonka.

G . Wardenburg,
Leibarzt eines polnisch.
Fürsten ; gest . zu Zas-
low in Volhynien 1804;
So Jahre alt.

J,  ff.  G . Schlegel.
J . F . Del Volle,

1800 — 5.  P . A . O . Mahon.
E . J . Olivaud,
J . G . Knebel.
A . F . Loeffler.
J . J . Belloc.
C. C. F . Jaeger,
F . D . Schoenemanu .
W . H . G ■ Fiemer.
V . H. I .. Pahlamus,
Fi . A . Vetter.
J . D . Herhold.

P . J , M . Zimmermann.
Fi L . Augustin.
L . A . Kraus.

J , A . Schniidtmüller,
Ch . Kr .api ' .

J . Th . Chr . Bernstein,
F . G . H . Fielitz.
A , Gebel,
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3.

Befund und O b duktio nsschein

über den nach erhaltenen Stichwunden

verstorbenen P . O . zu O . *)

J3iesem Sij 'ahrigen , vorher gesunden , wohlge-

wachsenen und starker ! Burschen , waren nach der

Angabe seiner Angehörigen und der Aktengeschich«

te , auf die d , 25sten Dczemb . Abends erhaltenen Sti¬

che aus seiner Bauchwunde , nebst vielem Blute,

auch galligte Feuchtigkeiten , Mngenkontenta und

selbst auch solide Partikeln , von noch ganz unver¬

änderten , kurz zuvor genossenen , Speisen , zum Vor¬

schein gekommen . Ebensobald war er auch von

den grausamsten Krämpfen , Kolikschmerzen , Bre¬

chen und Ohnmächten befallen worden . Das Aus¬

gebrochene bestand aus Speisen , Galle und Blut.

Durch die Heftigkeit der Krämpfe und das anhal¬

tende Erbrechen , trat bald auch eine starke Por¬

tion Eingeweide durch die Bauchwunde heraus , und

Ich verdanke diesen  Aufsatz  der gefällinen Mittböi-

lnng eines sehr beliebten Gelehrten , der aber ans Pri-

vatrücksicbt anonym bleibt.
ü . H r

tter Jahrg . O
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klemmte sich in derselben ein . Nun blieb kein
Trunk Wasser , wornach Vulnerat heifs durstete,
mehr bei ihm . In dieser desperaten Lage fand ihn
der defshalb abgeschickte unterschriebene Zentchi-
rurg den aßsten hnjus noch Vormittags gegen 10
Uhr , in seiner Behausung zu O. Er erkann¬
te das Ausgetretene für einen Theil des Magens
selbst , erweiterte die Wunde um etwas , und
heftete solche auch , nach geglückter Reposition.
Hierauf hörten zwar die Zufalle , die Krämpfe und
das Erbrechen auf , aber nun trat die äufserste
Schwäche , Atonie , und der zuverlässigste Vorbo-
the des Todes , eine völlige Schmerzlofsigkeit all¬
mählich ein , in welcher Vulnerat endlich den 27Sten
Morgens vor Tages - Anbruch ganz sanft entschlief.

Bei der legalen Untersuchung des Kadavers , die
Unterzeichnete auf Requisition und in Gegenwart
des f. COAmtes B. den 27sten dieses , Nachmittags ge¬
gen 2 Uhr vornahmen , fand man sogleich bei der äus-
serlichen Uebersicht , neben den allgemeinen Folgen
Und Erscheinungen nach dem Tode , der blauro-
then Farbe über den Rücken und Schenkel herab»
oder den sogenannten Todenflecken , folgende Wun¬
den : 1) rechter Seits neben dem Brustbeine gegen
5 Zoll unter demSchliisselbeine eine kleine und kaum
qtel Zoll lange Stichwunde , welche die Sonde
seit - und abwärts nach der Brustwarze zu einen Zoll
tief zwischen den Rippen und allgemeinen Bedek-
kungen einschieben liefs . ß) Im  hypochotidrio dex-
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tro,  dicht unter den falschen Bippen und 2 Zoll

rechts von der  Linea alba  eine beinahe dreieckig¬

te Wunde , wovon die eine senkrecht von oben

nach unten laufende Seite nur Zoll lang war ; die

letztere kürzere Seite der Wunde hat Zentchirurg

selbst gemacht , um die oben berührte Austretung

reponiren zu können . Nach bewirkter Oeffnung

des Unterleibes fand man , 3 ) dafs die Wunde Nro.

2  wirklich in die Brusthöhle eingetreten sei 4)

Das Darmfell und den ganzen  tractvm intestina-

rum , tarn tenuium quam crassorum  bis zum  recto

hinab , ganz dunkelroth , rothblau und stark entzün¬

det . 5) An dem Magen etwas rechts unter der  Car-

dia,  gerade in der Mitte der vordem Wand , eine %

Zoll lange Wunde , die alle Häute desselben durch¬

drungen hatte , und ganz in dessen Höhle penetrirte.

Die Richtung dieser Wunde lief senkrecht von oben

nach unten . Sowohl die innere als äufsere Ober¬

fläche des Magens war durchaus und sehr stark

entzündet . 6 ) Am pbern Rande des Leberlappens,

der den Magen deckt , löste sich die Oberhaut über

eine grofse Oberfläche sehr leicht ab , und an der

nämlichen Stelle war eine Portion der Substanz

der Leber , wohl über einen Kubikzoll betragend,

wie zerfressen und ganz mürb , so dafs man an der¬

selben eine Stich - oder Schnittwunde nicht be¬

stimmt erkennen konnte . Doch mufste dieser

Band der Leber , nach der Richtung der äufsern

Wunde Nro . Q zur Magenwunde hin getroffen , und

Os
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entweder oberflächlich verwundet oder gequetscht
worden seyn , und so hatte sie wahrscheinlich um

defswegen einen höhern Grad der Korruption an¬
genommen , weil sie der äufseren Wunde so nahe

lag , mithin auch den Einwirkungen der Luft aus¬
gesetzt war . 7) Fand man in der Bauchhöhle ein

Extravasat , beiläufig von einem Maafs , welches aus

Blut , Galle und theils aus Flüssigkeiten , theils auch
aus soliden Magenkontenten bestand . Bei Eröff¬

nung der Brusthöhle fand man , dafs die Wunde
Nro . 1 nicht einmal die Substanz des Brustmuskels

durchdrungen hatte , und von gar keinen Folgen
seyn könne . An dem rechten Lungenblatte fand
man eine kleine Verwachsung mit dem Brustbeine,

ühr :gens gar nichts widernatürliches , und sowohl

hier , als an den Eingeweiden des Unterleibes
(die beschriebenen Fehler und Verletzungen ausge - ,

nommen ) alles in einem so gesunden Zustande *
dafs der Obduzirte , aller Wahrscheinlichkeit nach,
das höchste Älenschenalter hätte erreichen können.

Gutachten.

Da alle Magenverletzungen , besonders aber die,
in dessen Höhle ganz penetrirenden so grofsen Wun¬
den , dafs auch solide Speisen durch dieselben aus¬

treten können , theils wegen des heftigen Nerven¬
reitzes , theils wegen der dabei unvermeidlichen Er-

giefsungen in die Bauchhöhle und wegen des noth-

wendig dadurch gestörten Ernährungsgeschäftes ,
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immer höchst gefährlich sind ; da fast alle solche

Wunden -auch bei der geschwindesten und geschick¬

testen Hülfe tödlich ablaufen , und die Erfahrung

nur äufserst selten ein Beispiel einer geheilten Ma¬

genwunde liefert ; da auch der hier befragte Bursche

an keiner andern Ursache , als an seiner Magen¬

wunde , an der ganz unmittelbar und nothwendig

durch dieselbe bewirkten Austretung der Konten¬

ten und an der fast eben so unvermeidlich erfolgten

allgemeinen Entzündung der Gedärme sowohl , als

des Magens selbst , gestorben seyn kann , so ist des¬

sen Verwundung wohl nicht für eine ganz noth¬

wendig und absolute lethale doch gewifs für eine

per se  lethale Wunde zu achten . Solches müssen

salvo sensu saniert  nach Wissenschaft und PRieht

erklären und bezeugen . H . d . 3istenDez . i8o5.

V . J . K . . yeutpJiysikus.

G . P . Zenb chirurg.

Dieses wurde nachher nebst den Akten dem be¬

hörenden Medizinalkolleg zugeschickt ; welches

folgendes Gutachten der Landes - Regierung über¬

reichte :

F . Medizinal - Kollegium hat den ihm mitgetheil-

ten Befund und Obduktionsschein über den an sei¬

nen Wunden verstorbenen O . in kollegialisclie Be-

rathung gezogen , und erklärt die unter Nro . 5 des

Fundscheines vom Physikus beschriebene Magen¬

wunde als eine absolut lethale Verletzung,

Und zwar aus nachstehenden kurz gefafsten Grün-
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den . i ) Weil sie von einer beträchtlichen Gröfse war,
und das Instrument alle Haute des Magens durch-
1,ohrt hatte , welches in eine m zur  Erhaltung des
Körpers so nothwendigen Eingeweide , wie der
Magen , den Tod absolut zur Folge haben mufste.
ß) Die Wunde war in senkrechter Richtung von
oben nach unten , nahe an der  Cardio,  wo das Ner-
vengeflechre des Magens hauptsächlich verletzt
wurde , wefswegen viele Physiologen die Verletzun¬
gen des Magens mit jenen des Gehirns vergleichen.
31 War es wohl unmöglich jene beträchtliche Er-
giefsungen von einigen ( ? ) Maafs verschiedenen
Magenkontenten aus der Bauchhöhle herauszuschaf¬
fen , oder zu verhindern , dafs jene nicht fortdau¬
ern.  4)  Wurde hier sobald als möglich die in einem
so desperaten Falle denkbare chirurgische Hülfe,
wiewohl fruchtlos , angewendet . 5) Wurde diese
absolute Lethalität .noch mehr durch die Verletzung
erhöhet.

Man entledigt sich der gemachten Auflage , und
sendet die Akten wieder zurück . . . d . . . d . 3isten
März  1804.

.F. 21 ledhinalköllegium
F. B . S.

Dem Defensor von Einsender dieses

mitget .heilte Bemerkungen über ge¬
genwärtigen Befund - Obduktions-

schein und beide Gutachten.
Am 25sten Dez . wurde der Verstorbene verletzt,
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und am c6sten de6 Morgens 10 Uhr kam erst die

Hülfe durch den Zentchirurg . Diese lange Zeit

blieb Vulnerat dem F.intritte der atmosphärischen

Luft in die Bauchhöhle ausgesetzt , deren nächste

Folge E n tzii n d un g der in der Bauchhöhle be¬

findlichen verletzten und unverletzten Theile ist,

(Richters  Anfangsgründe der Wundarzneikunst 5 . B.

S . io und i5 ) . Ein Umstand , der bei Bestimmung

der Lethalität , und bei der Erörterung der Frage

über die Möglichkeit der Heilung , genau beher¬

zigt werden mufs . Dafs eben in diesem Falle der

Eintritt der Luft starke Entzündung verursachte,

beweist das Obduktionsattest ; man vergleiche nur

desselben Nro 4 - 5 und 6, wo Obduzenten selbst

die schädlichen Wirkungen der Luft auf solche

Wunden eingestehen , und als Thatsache in diesem

Falle annehmen , — Konnte hier nicht durch frü¬

here Hülfe und Entfernung der bekanntlich so ge¬

fährlichen auf den Verwundeten wirkenden schäd¬

lichen Potenz der atmosphärischen Luft , vermöge

eines schicklichen der Kunst gemäfsen Verbandes,

für den Verwundeten viel gethan werden , und

sind nicht die wegen der später erfolgten Hülfe ent¬

standenen gefährlichen Zufälle , als Erbrechet,

Krämpfe , Eintritt des verletzten  Viscus  selbst in

die Wunde etc . auf die Hülfsverzögerung zu redu-

ziren , macht nicht alles dieses für dieLethalitätsbe-

stimmung in folgenden Gutachten , einen reellen

Unterschied ? —
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2) , , Der Wundarzt erkannte das Ausgetretene

, , für einen Theil des Magens selbst , erweiterte
, , die Wunde um etwas und heftete solche auch
„nach geglückter Reposition ."

Hier fragt sichs : a ) Darf der Zentcliirurg allein,
ohne Präsenz des Zentphysikus ( in so gefährlichen
und in der Folge für das Wohl und Wehe des Vul-
neranten so äusserst wichtigen Fällen ) die Dilata¬
tion vornehmen ? Ist diesem , besonders als Chi¬
rurgen vom Lande , welche sehr oft keine sonderli¬
che Meister sind , allein erlaubt diese Indikation
und Operation zu machen?  b)  Wie grofs , utid
nach welcher Richtung erweiterte er die Wunde?
War es auch nach den Regeln Kunst ? Hier hätte
also in Befund schon die pflichtmäfsige Beschrei¬
bung und Angabe der dazu gebrauchten Instru¬
mente und der , blutiger Art oder durch Heftpflaster
gemachten , Vereinigung angegeben werden müssen.
Auch sind die in die Wunde getretenen Eingeweide
im Befunde nicht deutlich genug beschrieben , und
es heifst nur : , , Durch die Heftigkeit der Krämpfe
trat eine starke Portion Eingeweide durch die
Bauchwunde heraus . " Wie kommen übrigens
wohl die Bestimmungen des Befundes noch mitein¬
ander überein , da es oben heifst : , , Es trat eine
starke Portion Eingeweide ein " , und bald darauf:
, , er erkannte das ausgetretene für einen Theil
des Magens selbst ! " —
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Bemerkungen über beide Gutachten.

Die Prämisse des Physikus und Zentchirurgen

auf absolute Lethalität dieser Verletzung , weil fast

alle solche Wunden auch bei der geschwindesten

und geschicktesten Hülfe tödlich ablaufen und die

Erfahrung nur äusserst selten ein Beispiel einer

geheilten Magenwunde liefre , ist wirklich unrich¬

tig , und es ist eine wahre Schande , dafs sogar das

Medizinalkollegium selbst , von dieser nämlichen

Idee ausgebend , geradezu und gleichsam apodik¬
tisch die absolute Lethalität dieser Wunde

bestätigt hat , man dürfte sich von einer solchen,
wie man sich im Berichte selbst ausdrückt , k o 11 e-

gialischen Berathung doch gewifs mehr verspre¬

chen ? — , denn es sind ja Beispiele genug von

geheilten Magenwunden bekannt , worunter doch

noch weit schlimmere als gegenwärtige sind.

Zum Beweise und zur Belehrung wollen wir al¬

lenfalls ein Dutzend auftischen.

i ) De Ventriculi Dulnere egregie curato . Spe'

einten quart . Praeside J . G . llaasio die  26.

Sept.  1790  defehd . Auetor Fr . Gottl . Dürr.

Fips.  Diesen Fall beobachtete der Vater des
Verfassers . Die Wunde war hier mit einem

Messer beigebracht worden , das der Thäter

bis an das Heft 5 Zoll unter dem schwerdför-

migen Knorpel in den Unterleib seines Geg¬

ners gestofsen hatte . Die äussere Wunde war

einen Zoll breit und hatte eine Tiefe von 5
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Zollen . Die Behandlung war ganz einfach,
und die Heilung folgte nach 6 Wochen . Der
Mann befand sich 2o Jahre darauf noch voll¬

kommen wohl , und konnte alle schwere Ar¬

beiten verrichten , ohne die geringste Empfin¬
dung von seiner Verletzung zu spüren.

£) Von einer fistulösen Oeffnung im
Magen , nach einer Verletzung von
Aussen von  Dr . Burowes (in den  Medicai-

facts and Observations . Vol . D . Land.  1794)
Ein Mensch von  27  Jahren wurde mit einem
stumpfspitzigen Instrumente in den Unterleib
zwischen den Nabel und den Knorpel der
oten Rippe gestofsen , wodurch der Magen
verletzt wurde . Nachdem das Wundfieber und

die Entzündung nachliefsen , genafs zwar der
Patient , die Wunde aber schloTs sich nicht,

sondern blieb sein ganzes übriges Leben hin
einen drittel Zoll offen . Nüchtern flofs aus

derselben der Magensaft , oder dasjenige Ge¬
tränk , welches er zu sich nahm . Er wurde
65 Jahre alt , und man fand in seiner Leiche

die fistulöse Oeffnung mitten im Magen , der
in dieser Gegend etwas zusammengezogen war,
und einen doppelten Sack bildete.

3) Eine beträchtliche Verwundung des Magens
beobachtet und geheilt von Hrn . General¬
chirurg  Horn. (Journal für die Chirurgie,
Arzneikunde und Geburtshülfe von  Christ.
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Jjiiiw . Mursinna  i B , 3 St . 1808.) Ein Soldat

gab sich mit grofser Gewalt einen Stich
mit einem Messer in die Magengegend . Die

Wunde war anderthalb Zoll lang . Die kurz

zuvor genommene Brodsuppe und Bier wurden
mit vielem Blute theils aus der Wunde theils

durch starkes Erbrechen durch den Mund aus¬

geleert . Der Puls war kaum zu fühlen . Dabei
hafte er einen heftigen Blutauswurf . Der

völlig ausgeleerte Magen war ganz zusammen¬

gefallen . Durch Aderlässe strenge Diät , näh¬
rende KIvstire , wurde der Verwundete in 4

Wochen glücklich gebeilt.
4) In den französischen Annalen für die allge¬

meine Naturgeschichte , Chemie , Physiologie

und ihre gemeinnützigen Anwendungen , her¬

ausgegeben von  Dr . C. Ii . Pf äff  in Kiel ,
und  Dr . Friedländer  in Paris . IV. Heft.

J. 1802 , wird , ein Auszug von dem Berich¬
te über eine Frau mit einem Loche im

Magen geliefert . Seit 8 Jahren gab die
Frau stets 3 — 4  Stunden nach der Mahlzeit,

die Speisen , durch die nach einer äusseren

Verletzung entstandene fistulöse Oeffnung des
Magens von sich.

5)  ßeckher ( Beschreibung des preufsischen

Messerschluckers . Königsberg 1643) hat die
Geschichte eines Menschen beschrieben , wel¬

cher aus Unvorsichtigkeit ein Messer ver-



Schluckte , das durch einen Einschnitt ia
den Magen -wieder herausgezogen wurde , so
dafs der Mensch wieder genafs.

6;  Fallopiits ( Op . T . II.  De  mihi , pecul . p.  225)
hält die Wunden des Magens nicht für so töd¬
lich , und führt die Heilung eines Weibes an,
welcher eine Bleikugel durch den Magen ge¬
schossen wurde.

•7)  Schenk ( Observ . Med . L . III.  Nro.  tqi ) lie¬
fert die Geschichte eines böhmischen Bauern,
welcher bei der Jagd mit dem Jagdspiefse unter
dem Magenmund verletzt wurde . Diese töd¬
liche und weite Wunde konnte durch keine

Kunst geheilet werden , nach und nach aber
•verhärteten die Wundlefzen , so dafs der Ver¬
wundete mehrere Jahre nachher noch gelebt hat.

8)  Stalpart von dar IViel ( Obs. Med. Cent. I.
Nro . 39 ) erzählt von einem , dem der untere
Theil des Magens mit einem Degen so verletzt
War , dafs , was von Speise hineinkam , plötz¬
lich wieder herausflofs ; welche Wunde , wie
die Gedärme , so zusammengenähet wurde , dafs
der Faden auch zugleich durch die Bauchmus¬
keln gezogen wurde . Und auf diese Art stellte
man ihn her.

t)) Die Heilung zweier sehr breiten Magenwunden
führt  van Sivieten  an , ( Commenb . in Apliorism.
Boerh . T . I . p.  275 ) aus den  Actis anglicanis.

10) Eine von einem Zulegemesser verursachte
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Magenwunde hellte  Tarrot {Jägers  vermischte

chirurgische Cautelen B. 2) glücklich.

»i ) Fernere Beispiele geheilter Magen wunden
findet man in  Richters  chirurgischer Biblio¬

thek  10  B . S.  2ü3  und i5 . B . S. 44^ u nd 5fl6.

12) Bei  Schurig ( Chylulogia C. V §. 67  J . f . )
und bei  Tvttner (Aufrichtiger Unterricht

von der Tödlichkeit der Wunden . Königs¬

berg und Leipzig 1776. §• 26 .)
Nebst diesen , nehmen noch die meisten neuern

gerichtlichen Aerzte übereinstimmend an , dafs bei
weitem nicht alle Magenwunden tödlich oder gleich

tödlich seien . Man darf sich nur zu diesem Be-

hufe in folgenden Werken , unter der Rubrik

Bauchwunden , umsehen :

a ) Dr . Metzger , kurzgefaßtes System der

gerichtlichen Arzneiwissenschaft . Wien  179g . T)

J . f . Miiller , Entwurf der gerichtlichen Arz-
neiwissenschaft 3. B . Frankfurt  1800.  c ) Roose,

Grundrifs medizinisch - gerichtlicher Vorlesungen.

Frft.  1802.  d ) Zimmermann , Anleitung für ge¬

richtliche Wundärzte , legale Geschäfte zweckmäfsig

zu verrichten , Hannover l8o3.  e ) Sclvnidtmiiller,
Handbuch der Staatsarzneikunde . Landshut  1804.

X
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4*

Obduktion eines todtgefundenen Kindes.
Von

Herrn Dr . K n a 71j *) ,
Stadt - und Amrsphysikus zu Vaihingen an der Enz im

Königreiche Wiirtemberg

O **. Actum d . cösten Juli 1794-

A .u F oberamtliche Requisition begaben sich Unter¬
zeichnete ohne Zeitverlust nach O . , um daselbst
das von der ledigen Barbara S . gestern Abend
spät in der Gegenwart der Hebamme geborne , mit
schwarzblauen verdächtigen Flecken bedeckte Knäb-
chen zu obduziren . Das Kind wurde uns in ein
Tuch gewickelt vorgezeigt , und von der  S.  für ihr
Kind erklärt . Wir liefsen den kleinen Leichnam
zur Schonung der Kindbetterin , und um ein geräu¬
miges Zimmer zu haben , auf das Rathhaus brin¬
gen , wo wir dann folgendes entdeckten.

1) Aeufserlich zeigten sich längst dem Rücken,
im Gesicht und an den hintern Armflächen

*) Dieser würdige Arzt ist uns leitler durch den  Tod
(im J. 1806) entrissen worden . Ich liefere das oben-
gtehende Visum repertum aus seinen hinlerlassenen
Papieren . D , II.
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groTse schwarzblane Flecken , oben auf dem

rechten Seitenbeine aber eine unbeträchtliche

Aufschwellung der allgemeinen Hautderken.

Sonst nicht die geringste Verletzung ; auch in

den Nasenlöchern , im Munde , den Uhren und

im After kein fremder Körper.

2)  Die Länge des ganz frischen Körpers betrug

i9f Zoll ; die Schwere desselben  7  Pf . : die saf¬

tige gehörig unterbundene Nabelschnur hing

5 Zoll lang am Unterleibe , die schon ins Was¬

ser geworfene Nachgeburt sollte nach Aussage

der Hebamme grofs , und natürlich beschaffen

gewesen seyn . Der lange Kopfdurchmesser

(von der Mitte des Stirnbeins bis zum Ober-

theile des Hinterhauptbeins ) betrug 4 "S Zoll;

der kleine oder Querdurchmesser ( von der

Hervorragung des einen Schlafbeins bis zur

entgegenstehenden ) beinahe 3 Zolle . Bei¬

de Blättchen ( fontanelJae ) waren völlig ausge¬

bildet , das vordere gröfsere rautenförmig , das

hintere kleinere dreieckigt . Die Kopfhaare

des Knaben waren einen Zoll lang , dunkel¬

braun und häufig ; die Nagel fest , über das

vorderste Fingergelenk hervorragend , die

Oberhaut derb , weifsroth ; beide Hoden befan¬

den sich im Hodensacke ; die Gliedmafsen stan¬

den mit Kopf und Rumpf in schönstem Ver¬

hältnisse.
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Eröffnung des Unterleibs.

5 ) Bei der zuerst vorgenommenen Eröffnung des

Unterleibes fanden wir die grofscn Blutgefäfse,
so wie auch die Gefäfse der Leber , des Milzes,

des Gekröfses u . s. w . gehörig mit Blut ange¬
füllt . Die Harnblase und der Mastdarm wa¬

ren , erstere von Harn , letzterer von Kindspech
(Meconitim ) noch ziemlich voll.

4) Nach behutsamer Ausnehmung aller Unter¬
leibs - Eingeweide war der sehnichte Mittel¬

punkt des Zwerchfells mit dem obern Bande

der 6ten wahren Bippe gleichlaufend , airc.li
lielse sich das Zwerchfell mit den Fingern nicht
weiter hinauf treiben.

Eröffnung der Brusthöhle.

5 ) Nach kunstmäfsiger Abhebung des ■vordem
Theils vom Brustkasten , welcher nicht auffal¬

lend gewölbt , oder erhaben war , zeigten sich
uns die Lungen ganz frisch , von Farbe röth-
lich , beinahe dunkelbraun , der Lebersubstanz

ähnlich , zusammengefallen , und in der Aus¬

höhlung der Brusthöhle nach hinten gleichsam
verborgen , die rechte grofser als die linke.

6) Das Herz und der Herzbeutel waren von den

Lungenflügeln unbedeckt , und letztere berühr¬
ten blos die Ränder des Herzens.

17) Nun wurden Herz und Lungen nebst der
Luftröhre und Zunge mit aller Sorgfalt ausge¬

schnitten .
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schnitten , und bei dieser Gelegenheit weder
im Rachen noch Luftröhrenkopfe ein fremder
Körper entdeckt.

8) Die Luftröhre wurde oberhalb ihrer Verthei-

lung in  2  Hauptäste (Bronchos)  unterbunden ,
und über dem Bande abgeschnitten . Herz
und Lungen , vom Blute zuvor gereiniget,
wurden gewogen,

9)  Die Schwere dieser Theile betrug  2§  Unze Me¬
dizinal - Gewicht.

10)  Hierauf legten wir Herz und Lungen in ein
1 Fufs breites und 8 Zolle tief mit reinem Was¬
ser angefülltes Gefafs , und sahen dafs sie voll¬
ständig zu Boden sanken.

11)  Das von der Lunge abgetrennte Herz wog

für sich 6 Drachmen ; es war nebst seinen
grofsen Gefäfsen mit Blut angefüllt.

12)  Beide Lungenflügel , und jeder besonders,

in reines Wasser gelegt , wirken vollständig
und plötzlich zu Boden.

13 ) Jeder der beiden Lungenflügel , wurde in  10
Stückchen zerschnitten . Alle , auch nicht eins
ausgenommen , sanken in reinem Wasser zu
Boden.

14) Bei diesem Durchschneiden der Lungen in
viele Theile bemerkten wir kein Gezisch . Aus
denen unter das Wasser getauchten und zwi¬
schen den Fingern geprefsten Lungenstückchen
stieg auch nicht ein Luftbläschen hervor , Ks

ter Jahrg . p
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zeigten sich auch keineVerhärtungen,Steinchen,
Schleim , Wasserblasen . Jedes einzelne Stück

liefs sich durch ein llöhrchen leicht aufblasen.

l5 ) Der Durchschnitt (Lumen)  der Lungengefäs-

se war klein . Unter dem Zerschneiden dersel¬

ben drang sehr wenig Blut , aber durchaus kein

Schaum hervor.

Eröffnung des Kopfs.

j6 ) Auf dem rechten Seitenbeine nahe an der

Pfeilnath , fanden wir zwischen den allge¬

meinen Hautdecken , und der sehnicliten Aus¬

dehnung des Kopfs einen halben Theelöfel voll

mit Blut gemischtes Blutwasser.

17) Die Kopfbeine waren aber weder auf dieser

Stelle noch sonst irgendwo eingedrückt oder

gebrochen . Auch zeigte sich nirgends eineVer-

•echiebung der Hirnschädel - Knochen und ih¬

rer Näthe . Nach Durchschneidung derselben

entdeckten wir nirgends Extravasate , weder

zwischen der innern Fläche der Hirnschädel-

Knochen und der harten Hirnhaut , noch zwi¬

schen den Hirnhäuten selbst , noch auf und

unter dem Gehirne.

18) Die Blutbehälter der harten Hirnhaut (Sinus)

und die eigenen Gefäfse des Gehirns waren mit

vielem Blute angefüllt und davon strotzend.

19) Die Gehirnkammer natürlich beschaffen ; die

Adergeflechte sehr mit Blut angefüllt.

20 ) Nach Wegnehmung des kleinen Gehirns,

zeigte sich keine Verrenkung in den Gelenken
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desHinterhaupts mit dem erstenllalswirbelbeine,
oder dieses mit dem Zahnfortsatze des zweiten.

Judicium mcdico - chirurgicum.
Nach Nro  2.  unsers Fundscheins ist der Knabe

ein frisches , völlig reifes , ausgetragenes , glied-
mafsiges Kind . — Die nach Nro 5 . mit Harn noch
ziemlich angefüllte Harnblase , sowie das im Mast¬
därme vorgefundene Kindspech ; die Lage des seh-
nichten Mittelpunkts vom Zwerchfelle , und die Un¬
möglichkeit , dasselbige mit dem Finger weiter hin¬
auf zu treiben , Nro.  4. — die nicht auffallende Wöl¬
bung des Brustkastens -, die röthliche dunkelbrau¬
ne Farbe der frischen Lunge , welche zugleich zu¬
sammen gefallen , und in der Aushöhlung der Brust
gleichsam verborgen waren , Nro . 5 . — die be¬
sondere Lage der Lungen gegen das Herz N . 6 . —
Insbesondere die mit aller nothwendigen Vorsicht
angestellte Lungenprobe N.  10 , 12,  i3,  14. — der nach
Nro . i5 bemerkte geringe Durchschnitt der Lungen-
gefäfse ; das wenige in denselben enthaltene Blut;
sind zusammen genommen , unwidersprechliche
Beweise , dafs das Kind nicht geathmet habe , auch
zum Theil , dafs demselben durch Kunst keine Luft
eingeblasen worden sei . Das Kind starb höchst¬
wahrscheinlich unter der Geburt : dieses beweisen :
die bei schleunigst Verstorbenen sehr gewöhnliche
schwarz blaue Todtenftecken am Rücken im Ge¬
sichte und den Armen ; die für das Leben unter

der Geburt sprechende Anschwellung oben auf dem
P 2
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rechten Seitenbeine N . i . , besonders das Extravasal?

N . 16, , welches eine nicht seltene Folge des Aufste¬

hens des rechten Seitenbeins auf dem Beckenrande

ist ; insbesondere auch das völlig frische Aussehen

des Körpers N . 2 . Sobald der aufstehende Kopf

von dem Beckenrande abglitschte , fand die Geburt

kein weiteres Hindernifs , denn nirgends waren der

Hirnschädel und die Näthe verschoben . N . 17. —

Auch entdeckten wir keine eigentliche Scheitel-

Geschwulst , sondern blos die unbeträchtliche An¬

schwellung über dem Extravasate , N . 1. — Die ab¬

solute Schwere der Lunge , das Gewicht des Herzens

abgerechnet , beträgt 3§ Loth Medizinal - Gewicht.

— Wir setzen die Todesart des Todtgebornen in

einen Blut - Schlagflufs , welches besonders durch

die N . 18. beschriebene Beschaffenheit der Blutbe-

hälter der harten Hirnhaut und der eigenen Hirn-

gefäfse , durch die starke Anfiillung der Aderge¬

flechte N . ig ., überhaupt aber durch den Blutüber-

fiufs im Herzen N . 11. und den grofsen Gefiifsen

des Unterleibs , wie auch denen der Milz , des

Gekröfses und der Leber Nro . 3 . dargethan wird.

Durch di .e Ueberfitllung der Hirngefäfse , und der

sihuum durae matris  entstand eir . tödlicher

Druck auf die zarte Ilirnmasse . Uebrigens wagen

wir die U r s a ch e dieser Blutanhäuffung im Kopfe

nicht zu bestimmen , indem uns das Sektions - Pro¬

tokoll keine Auskunft hierüber gibt,

Dafs dieses Gutachten etc.
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5.
Welche Anwendung kann der Rechtsge.

lehrte von dein Studium der gericht¬
lichen Arzneikunde machen ?

Vom

Herausgeber.

IVIan  liat öfters schon die Frage aufgeworfen , ob

Kenntnifs der gerichtlichen Medizin dem Rechtsge¬

lehrten überhaupt nothwendig und von Nutzen

wäre . Die Meinungen und Behauptungen hierüber

eind sich geradezu entgegengesetzt . Einige medi-
dizinische *) und kriminalistische * *) Gelehrte —■

*) S 'ikora , Fahner , Plenh , Sehivaben , Müller , Valentin,

Fadere  bearbeiteten daher die gerichlliche Arzneikunde

nach einem juristischen Zuschnitte » um sie den

Rechtsgelehrten angenehmer zu machen.  Valentin

theilte sogar sein Werk nach der Form des  corpus juris
in Pandekten » Novellen etc . Dies kommt mir eben

so vor » als wenn man die Kuh -socken , um der Im¬

pfung mehr Ausdehnung geben zu wollen , in einen
Roman brächte.

**) \ orziiglich  F . Meister  in  Pyl ' s Repertorittm für die öf¬

fentliche und gerichtliche Arznei Wissenschaft . B . III.
St . I . S . 2Ö — 56 , unter der Aufschrift : Praktische Ideen
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hielten es schlechthin für erforderlich , dafs der

Kriminalist in dem ganzen Systeme der gerichtli¬

chen Arzneikunde genau bewandert w'are , um fä¬

hig zu seyn , ein jedes Gutachten gründlich zu be-

urtheilen , und dafs der juristische Beisitzer bei

gerichtlich - medizinischen Untersuchungen mit Ein¬

sichten und Kritik des Vorgehenden hinzutrete . —

Die Gegner dieser Parthie erklären dagegen den

Juristen für inkompetent , über Gegenstände der

gerichtlichen Medizin ein Urtheil zu fällen , weil

hier die gesammte Medizin zu Grund liegen müsse,
und oberflächliche Kenntnisse nicht ausreichen

können.

über die Unentbehrlichkeit gründlicher Kenntnisse

der gerichtlichen Arzueikunde für die Kriminalisten,

und T ' äume über die Möglichkeit , sie allgemeiner
zu verbreiten.  Meister  liefert hier auch den Plan zu ei¬

nem Werke , in welchem der Kriminalist die gerichtliche

Medizin ausführlich und systematisch gründlich , in

Verbindung aller Vovkenntni -se , die zum Versländnisso

nothwendig sind , und so , dafs sie dem Selbststudium

und dem Bedürfnisse der Praxis angemessen ist , stu-

diren soll . Hierzu gehört aber nichts weniger

als das ganze System der Medizin , indem sie mit

allen ihren Hülfswissenschaften in der gerichtlichen

Arzneikunde in Anspruch kommt . — Enzyklopädi¬

sche Behandlung geschieht immer auf Kosten der

Gründlichkeit , und Studium einer Wissenschaft,

welche Autopsie verlangt , wird ohne diese ober¬
flächlich.
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Es sei mir erlaubt , Einiges über die Gültigkeit

beider Behauptungen zu bemerken.

Bei allen gerichtlichen Vorfallen , wo der Ricli-

ter , um von der wahren Beschaffenheit des Ob¬

jektes vollkommen unterrichtet zu seyn , einer

fremden Hülfe bedarf , mufs er einen mit dem Ge¬

genstände genau Bekannten — einen Sachkundigen

berathen . Er mufs also hierzu den möglichst Tüch¬

tigsten wählen , da auf seine Aeusserung sich des
Richters Urtheil stützen wird . Ist der Gegenstand

des Prozesses irgend ein mangelhaft geratlmes

Kunstwerk , die Aufführung eines Gebäudes , die

Darstellung eines Gemäldes , die Verfertigung ei¬

nes physikalischen Instruments etc . , so wird nur

der Kunstverständige , der Architekt , der Mahler,

der Meclianikus etc . darüber gutaclitfen , und auch

nur der Kunstverständige die im Gutachten ent¬

haltenen Data gründlich erwägen können.
Ebenso bei Medizinalvorfällen . Alle in Rechts¬

sachen verwickelte Fakta , welche in die Grenzen

der Arzneikunde — im weitesten Sinne — fallen,

und einer Autklärung bedürfen , gehören dem

Arzte , dem Physikus zur Untersuchung und Beur-

theilung . Hat er fehlerhaft untersucht und geur-

theilt , so kann ebenfalls blos der Sachverständige

seine Fehler aufdecken und berichtigen . Da die

gerichtliche Arzneikunde nur Anwendung der in

der Medizin aufgestellten , in bestimmter rechtli¬

cher Beziehung dort betrachteten , Materialien ist ',
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die tiefste Iiermtnifs dieser also in ihrem ganzen

weiten Umfange voraussetzt , so wird nicht der , wei¬
cher nur einige Theile des medizinischen Wissens be¬

rührt hat , sondern der , welcher das ganze Gebiet
dieser Doktrin durchspaltete , stets allein den Vor¬

zug erhalten . Der Jurist wird es ( es -sei denn,
tlafs er zu den Seltenen gehörte , die sich beide

Wissenschaften zu eigen machten , und den Arzt

Und Rechtsgelehrten in einer Person vereinigen ) ,

bei der gewöhnlichen Methode die gerichtliche
Medizin zu studieren , nie über eine unvollkom¬

mene , schwankende und mangelhafte Einsicht in

einem Fache bringen , mit welchem sich der Me¬
diziner bei seinen Vorkenntnissen so leicht be¬

kannt macht.

Ist deswegen dem Rechtsgelehrten das Studium

der gerichtlichen Medizin ganz überflüssig und un¬
nütz ?

Die gerichtliche Arzneikunde vereinigt diejeni¬

gen Gegenstände der Medizin , die am häufigsten
in Rechtsfällen zur Sprache kommen ; sie weist die

Erfahrungen auf , welche in dieser Hinsicht ge¬
macht worden sind , und als Mafsstab gelten ; sie

liefert die Regeln , nach welchen eine legale Unter¬
suchung unternommen wird , auf welche Punkte
vorzüglich zu achten und welche zu vermeiden

sind , um dem Resultate die nöthige Bestimmtheit

zu verschaffen ; sie zeigt endlich nach welchen
Mustern und in welcher Form der Obduzent sein
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Gutachten abfassen mufs . Hat der Rechtskundige
sich mit dem H i s t o r i s eben dieser verscbiede-

nen Rubriken bekannt gemacht , so wird er gewifs
mit gröfserm Vortheile einer gerichtlich - medizini¬
schen Obduktion beiwohnen , mit weniger Hinder¬
nissen die Stelle eines Inquirenten und Richters in
•vielen kriminellen Füllen bekleiden , und die Verthei-
digung eines Beschuldigten vielseitiger übernehmen
können , als wenn er ganz fremd in diesem Felde ist.
Aber als Jurist wird ihm nie ein entscheidendes Ur-

theil die Materie selbst betreffend , das Anatomi¬
sche , Physiologische , Pathologische , Chemische
etc ., sondern blos eine Entscheidung über die F orm
zuzustehen seyn . Wenn der Rechtsgelehrte weifs,
dafs bei wichtigen Verletzungen nicht eine , son¬
dern die 3 Kavitaten des Leichnames zu öffnen sind ;
dafs die Lungenprobe nur unter gewissen Kautelen
mit Wahrheit resultiren läfst , und welches diese
sind ; dafs Sjaäfgeburten sehr in Zweifel gezogen
werden ; dafs Frühgeburten nicht die völlige Aus¬
bildung eines reifen Kindes haben können ; dafs es
nur unter Bqdingungen für eine Vergiftung bewei¬
send ist , wenn man die im Magen enthaltenen
Substanzen Thieren beibringt etc ., so wird der Ein-
flufs solcher Notizen nicht unbedeutend seyn . Von
diesem Allen kann sich der Kriminalist historische

Kenntnisse sahimeln , und es wird ihm dann nicht
selten gelingen , auf Fehler bei der Obduktion auf¬
merksam zu machen , die Lücken in einem schlech-
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ten Fuildscheine zu entdecken , und die Fragen an

ärztliche Kollegien über zweifelhafte Fälle ange¬

messen aufzustellen , mithin häufig einem unge¬

rechten Urtheile vorzubeugen . — Aber nur in die¬

ser formellen Hinsicht darf der llechtsgelelirte das

Studium der gerichtlichen Medizin anwenden , die
ihm dann eine sehr nützliche Hülfswissenschaft für

das Kriminalrecht werden mufs.
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6.
Ueber die Vergiftungen in gerichtlich-

medizinischer Hinsicht . *)
Vom

Herausgebe r.

Der Begriff einer Vergiftung kann sich nur durch
die Bestimmung von Gift hilden . Gehen wir von
der brauchbarsten in Absicht auf gerichtliche Arz-
neikunde aus , so findet ' eine Vergiftung statt,
wenn eine Substanz in verhältnifsmas¬

sig geringer Menge , mittelst chemi¬
scher Aktion oder durch Veränderung
der Erregung , auf den thierischen Kör¬
per so wirkt , d a f s dadurch dem Wohl-
seyn und dem Lebendes Individuums

Die in dieser Abhandlung aufgestellte Eintheilung
lethaler Verletzungen [wünschte ich sehr einer aus¬
führlichen Kritik gewürdigt zu sehen . Es ist dieser
Punkt theoretisch und praktisch wichtig genug , und
doch herrschen darüber , noch so viele abweichenda

Meinungen . Unbefangen glaube ich meine Einthei¬
lung für brauchbar und den Forderungen , die man an
eine solche Klassifikation machen kann , entsprechend
halten zu müssen.
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Gefahr gebracht wird . — Die Konlagien

ünd Miasmen gehören also allerdings ancli hierher.

Nur dann ist die Vergiftung vollkommen,

wenn das Gift nicht allein in Berührung mit dem

Theile , wo es schädlich wirken kann , gekommen

ist , sondern wo es auch selbst schädlich wirkt.

Wenn Gift verschluckt , aber sogleich mit Hülfe

Brechen erregender Mittel wieder entfernt wurde,
so war dies blos eine im v o 11 k o m m en e Ver¬

giftung . So kann der auch nicht für angesteckt

erklärt werden , der Gelegenheit zur venerischen

Ansteckung gab , mit dem Miasma der Lustseurhe

in Berührung kam , allein keine venerische Zu¬
falle litt.

Alle äussere Einflüsse auf den belebten Körper

verändern die Mischung oder Form organischer

Gebilde , und hierdurch ihren Frrcgungsstand . Je

mehr diese Veränderungen von den chemischen

Operationen anorganischer Körper abweichen , je

verwickelter sie sind , um desto vollkommner sind

die animalisch - chemischen Prozesse . Wir er¬

kennen die Vorgänge hier noch nicht , welche dem

Chemismus zukommen , sondern blos das Resul¬

tat kombinirterer Kräfte — die Erregung.

Ein jedes Gift wirkt mit chemischer Gewalt im

Organismus a ) . Allein die Desorganisationen,

a ) Die sogenannten mechanischen Gifte , gestofsenes

Glas , ßergirystall , .Asbest , Diamantpulver , Nadel-
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vvetche die Gifte , in ihrem Streben die Animali«

tat zu zernichten , hervorbringen , sind für unsere

Sinne nicht immer gleich deutlich und richten sich
nach der Natur des Giftes.

Eme Klasse von Giften ist hier in ihrer Wirkung

leichter zu erkennen , die Abweichung in der Mi¬

schung und Form der Organe , auf welche solche

Gifte angebracht wurden , ist evident . Ihre direkt
zerstörende Kraft scheint sich , wenn sie in grofsen

Gaben angewendet werden , an dem Orte , wo sie
geradezu einwirken , heinahe ausschliefslich zu
äussern . Andere entferntere Theile werden nur

konsensuell , durch das Leiden jener Gebilde , krank.

Es geht der allgemeinen Gesundheitsstörung erst:
Örtliche Krankheit voraus . In diese Klasse von

spitzen , geschnittene Nagel , Katzen - und Tieger¬

haare (B lancard , collect , med . jiliys.  Anist . i6So . C . III.

Nro . 5 ) können eben so wenig zu den Giften ge¬

zählt werden , als eine jede äussere Schädlichkeit,

die , wenn sie auch in ihrem Volum gering ist,

dennoch durch Trennung wichtiger Organe tödlich
wird . Man miifate dann innere und äussere Ver¬

letzungen durch Nadelstiche , Schrot , Degenspitzen

eic . Vergiftung nennen , welches aber dem gemeinhin

angenommenen Begriffe nicht entspricht , und die

EJnbestiikmtheit noch vermehren würde.  Plovcquet

(Uber gewaltsame Todesarten S . 75 ") sieht solche me¬

chanische Gifte deswegen als Gifte an , weil sie ohne
äussere Gewalt wirkten . Dies ist aber nur scheinbar,
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Giften kommen die korrosiven und potentiellen

mineralischen , diejenigen vegetabilischen und ani¬

malischen , welche den scharfen Stoff besitzen , und

mehrere Miasmen . — Es sind die sogenannten

eindringenden Gifte.

Eine andere Klasse Gifte — die narkotischen ,

einige Kontagien etc . — ist in ihrer Wirkung we¬

niger augenscheinlich . Man nennt sie - inziti-
rende Gifte . Der chemische Prozefs , den sie

in den organischen Theilen erregen , ist minder of¬

fenbar . — Es ist bei diesen giftigen Substanzen

dafür zuhalten , dafs Bestandstoffe von ihnen wirk¬

lich in kurzer Zeit in entferntere Organe überge¬

hen , und deswegen auch primäre Veränderungen

und destruirende Wirkung in Gehirn , Nerven,

Lymphsystem etc . hervorbringen . Daher auch das

schnelle Eintreten der allgemeinen krankhaften Zu¬

fälle bei Vergiftungen mit narkotischen Substan¬

zen ; daher erklärt man auch den Tod solcher Ver¬

gifteten gemeinlich für apoplektisch , und eben da¬

rauf mag sich auch die aufgelöste Beschaffenheit
des Blutes und die schnelle Fäulnifs bei solchen

Leichen gründen.
Für den gerichtlichen Arzt muTs es von Wichtig¬

keit seyn , in konkreten Fällen zu bestimmen , wel¬

chen Antheil an dem Uebelseyn oder .in dem er¬

folgten Tode das mit dem Körper in Einwirkung

gestandene Cift gehabt hatte , und es mufs diese

Frage und die Festsetzung gewisser Grade hier
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dieselbe Würdigung verdienen , als es bei Wunden
der Fall ist.

Um die Klassifikation der Verletzungen in Anse¬
hung ihrer Lethalitat desto leichter auf die Vergif¬
tungen anzuwenden , hat man diese geradezu den
Verletzungen beigezählt b) . Sie können aber nur
dann hierher gerechnet werden , wenn ihnen allen
der Charakter der Veiletzung — deutliche Ab¬
weichung von normaler Form und Mi¬
schung organischer Gebilde — eigen ist.

Betrachten wir die Data , welche uns die Leichen¬
öffnungen der durch die verschiedenen Gattungen
von Giften Getödteten , hauptsächlich fn Ansehung
der zunächst affizirten Organe , überliefert haben.

Bei den Sektionen der durch Arsenik -, Quecksil¬
ber - , Kupfer - , Spiefsglanz - , Silber - und Zinkoxy¬
de , durch konzentrirte mineralische Säuren , kausti¬
sche Kalien , Phosphor etc . Umgekommenen , hat¬
ten gemeinlich ( im Falle das Gift verschluckt wur¬
de ) Schlund , Magen und Farmkanal mehr oder
weniger ein abnormes Ansehen , c) — Die Gefäfse

b) Wie Ilebenstreit  in seiner  Anthropoid forens , Lips,
1753.  Scct . II . 1VI, II . C.  2 . J . 2 . und  Rtmer  in s.

Lehrbuche der polizeilich - gerichtlichen Chemie.
Helmstedt,  i8o3 . S. 6.

Vorzüglich wichtig ist lijer  Morgagni de sedibns
«t caussis morborum etc . Lugd , Bat,  1767.  Lp . LlX,
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waren erweitert untl mit Blut überfüllt . ^Entzün¬

dung .) E)ie innere Haut des Schlundes und des Ma.
gens ist öfters abgelöst  d)  oder zerstört e) . Bald ist
der Magen und der Darmkanal sehr aufgetrieben,
bald verengert / ) ; vorzüglich die Magenmün¬
dungen zusammengeschnürt,  g)  Die Häute des Ma¬
gens und der Gedärme ( besonders der dünnen)
sind sehr verdickt  Ii) , faltig  i ) , hart  k)  und von

Schleim

und  Bonet sepulchretum , sive anatomia practica , Lvgd.

1700,  L , III . S,  8 n . a . m . a . O.
k

d ) Hufeland ' s Journal der praktischen Arzneikundc und
Wundarzneikunst . B . YII . St.  2.  S.  18  f f . — Nach

Vitriolöl.

e) Sali in  in  Gazetie de sante  1788.  Nro,  49 . — Nach
Sublimat,

J ) Reil 's Archiv für die Physiologie . B . IV - S . 579 . mit
einer Abbildung . — Nach Arsenik.

g ) Sproegel experimenla circa varia Denena in vivis
animalibus institnta . Goett.  1765.  S.  58 . —  Hall er
Coli . Diss , Br . VI . N,  216 , — Nach Arsenik.

h) IVIeizgers  gerichtl . med . Beobachtungen . Königsberg
1778.  B . I . 5e . B . — Pyl 's Aufsätze und Beobachtungen
aus der gerichtlichen Arzneiwissenschafc . B . I . S . 58.
und B . V . S.  99. — Nach Arsenik . —  Pyl  a - a . O . B,

VIII . S.  87. — Nach Grünspan.

2) Reil  a . a. O . —- Nach Arsenik

k ) Das est.
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.Schleim entbläst l) . Zuweilen sind auch die Haute
sehr dünn vi) . Es zeigen sich auf der innern Fli¬
ehe rothe , blaue , braune , aschgraue oder schwar¬
ze Flecken und Punkte , seltener Bläschen n) . Ein¬
zelne Stellen der Häute sind durchaus brandig,
miirb , trocken , exulzerirt o), oder durchlöchert  p ) .
Zuweilen bemerkt man an der rechten Magenmün-
dung fleischige Auswüchse  q ) ,  oder Geschwulst
am Pförtner  r ). Das Blut sickert in manchen Fäl¬
len aus den korrodirten Steilen des Magens  s) , oder

l) Reil  a . a. O ' — Morgagni  a . a. O , Nro.  3. — Nach
Spiefsglanzglas.

m)  Morgagni  a . a. O . Nro . 3. — Nach Arsenik.

n)  Pyl  a , a, O , B . III,  Cas.  19.  S.  87. — Nach Arsenik,

0)  Morgagni  a . a. O . Nro.  3. — Nach Arsenik,

p) Wedel de arsenice.  Jenae 1719» S, g. — Faber
Lynceus exposit. anim. nov. Hispan . S. ty;5. —■
JJ^ epfer hislor, cicut. aquat. Basil.  177g.  S,  287 . —
Sali in  a . a. O. 386. — Nach Arsenik . — Sal-
mu th cbservat . med. Rrunsv.  1648 . C.  I , Ob', g . S. 67.
— P . Amman Irenicum Num, Pompil.  c.  Hippocrate.
Franc,  168g . — Cyrillo Traite ' complet et ebservati•
ans pratiques sur les maladies veneriennes , trad . de
Vital , avee des r.otes par C Ii, Ed . Auber , Paris.  i3u3,
T . III . Obs. 3. — Nach Subimar.

q) Wepjer  a , a, O. S.  2g3. — Nach Arsenik.

r) Cyrillo  a . a. O. — Nach Sublimat.

s) Pyl  a , a, O. B. I , S. 58. — Nach Arsenik,
tber Jahrg . Q
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man nimmt in seiner Höhlung ausgetretenes Blut
und Jauche t ) wahr . — Die Abnormitäten im Ma¬

gen betreffen besonders seine Mündungen und den
Grund desselben . — Die Desorganisationen er¬
strecken sich auch gemeinlich auf benachbarte Or¬
gane , auf Leber , Milz , Zwerchfell , Pankreas,
Netz , Gekröfse , Lungen etc.

Haben aber die Gifte in geringer Dosis einge¬
wirkt , so sind die Abweichungen von der Normal¬
mischung und Form in geringerem Grade vorhan¬
den w) .

Bei der Applikation jener Gifte auf die Haut , in
die Nase , in den Mastdarm , in die Scheide —- von
welchen Anwendungsarten Beobachtungen vorhan¬
den sind v ) — zeigte sich ebenfalls verletzte Mi-

(
0 a' a- O - S.  5j . — Bvcholz  Beiträge zur gerichtl.

Arzneigelahrtheit und zur med . Polizei B . IV , S. i56.
— Nach Arsenik.

u)  Bitchok  a . a. O . B . IV . S . i63.  Metzger 's Materialien
f . d . Staatsarzneikunde etc . S . i5o . f . f.  Hahnemnan

über die Arsenikvergiftimg , ihre Hülfe und gerichtl.
Ausmitthing . Leipz . 1786.

v)  Beispiele von solchen äufseren Vergiftungen linden
sich in mehreren Schriften . So wurde Arsenik als

Puder auf den Kopf gestreut,  jlct . nat . cur . V.

II . Obs.  10. —Hanno vrisclies Magazin J.  1770.  St . 36 —
Knapc 's kritische Annalen der Staatsarzneikunde für

das igte Jahrhundert . B . I . Th . 1. S . i/j3 . — Von  JVIoll 't

oberdeutsche Beiträge zur Naturgeschichte und Oeko-
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Sthung Uncl Struktur , die nach der Art des Organs
Verschieden war ; gewöhnlich Rothe , Geschwulst,
Exkoriation , Anfressungen , Sugillation , Brandete.

nomie . Salzburg , von 1787. S. 187. — Oder es
wurde eine Arsenikauflösung auf einen
Ausschlag gebracht.  Act . nat . cur. V. IX Obs.07. •— Degner de Dysenteria etc. Traiect. "1754 S.542. — PyL  a . a. O B. I . C. 4 — TL ' epfer a . a. O-S. 61. — Salmutli  a . a O. — Lindestolpe Hb. da
venenis in ord . redact . et illustr . auet . Stenzel Franbf.
et IJps.  1709.  S . j35, — Oder eine Auflösungdes weifsen Vitriols.  Pyh  a . a. O . B II . C. 5.— Oder eine Arsenik Solution auf Ge¬
schwüre.  Fabr . Ftild . opp. omn. Franc.  1682. p.777- — Öder der Arsenik wurde in Salben,
Pflaster etc. angewendet.  Pyl 's Mffgazin fürger . Arzneikunde u. med. Polizei . B. II . St.3 S. 649.f.f. — Recüeil pe'riod. de Ja soc. de med de Paris . B.
II.  1798 . S. 22.  ff.  —  Büttner  Unterricht für Aerz»
te und Wundärzte , wie sie sich hei Besichiignngeu
rodter Körper verhallen können . Leipz . 1769. S 19g.
— FVepfer.  a , a . O . S . 289 . — Schenk observat , med..
Franc.  1600 . S S.j5. — Ephem . ac . caes . nat cur . D II.
ann.  4.  obs . i2,  S . 87 . — Comm . Litt . nor.  1743.  S.  5o.
— Ziltmann med . for . F'ranc  17öS . 5 . 4 ~° * —  B  o-
re ll Iiistor . et observat . rar . Cent.  3.  Franc , et Lips.1676. Obs . 36. — Oder es wurde Arsenik in
Wunden gebracht.  Sproegel  a . a. O. S. 61. f. f. —
Oder in die Scheide.  Act . soc. reg. med. IIa/n.
B . III . Nro.  j5 . — Oder in die Nase.  Ephem.
acad . caes . nat . cur . D , III . aitn . g et  10.  S.  090 . —

Q a
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Aehnliche Desorganisationen erregte die innere
oder äufsere Anwendung der Gifte , welche sich,
durch das scharfe Prinzip charakterisiren v *) , doch
sind die Verletzungen im Magen u . Darmkanäle nicht
so bedeutend als bei den mineralischen Giften  w ).

Zu diesen Giften gehören der Fingerhut , die Zaun¬
rübe , der Hahnenfufs , die Anemone , die Zeitlose,
der Kellerhals , der Eisenhut , der Schierling , die
Wolfsmilch , die Niefswurz , das Euphorbium , die
schädlichen Schwämme , die Kanthariden , der
Maiwurm u . m . a.

Die meisten der hierher zu zählenden Pflanzen¬

gifte haben mehr oder weniger narkotische Theile
in ihrer Mischung , wirken also gewissermafsen
auf doppelte Weise.

Auch Merkurialgiftc brachten in Salben,
Pflaster etc . äuf9erlich gebraucht , den
Tod hervor.  Act . nat . cur . Vol . VI . app . — Ephent.
nat . cur . D . I . ann . 1. ohs.  80.  Dec . II . a.  ro.  obs . 14.

25 . app . p . 64 . — Z ac . Lasitanus , prax , ailmir.
Aimt . L . III . Obs.  85 . — D egner  a . a. O.

v *) WI or g a gni  a . a. O . Nro . i5 . — Schroetter de ve-
nenis et antid . Leid.  1674 . — Ephem . ac . caes. nat . cur.
Dec. II . a . 2. S.  20g. — Nach Niefswurz . — Kropf
ex per . de nonnull . ranuncul . venenat , qualit . etc . Vienn.
1766.  S.  25 . — Nach Gifthahnenfufs. — Recueil per.
d 'observat . de med.  T.  III.  S . 2gg. — Nach Schwäm¬
men etc

U>)  S all in Recueil period , de la soc . de mcdec . de Farist

red . p , Sedillo t j . T . VII . an  8.  Nro.  41.  p.  552,

l
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Nacli Bleivergiftungen offenharten die Leichenöff¬

nungen , dafs die Gefäfse des Magens und der Ge¬
därme von Blut strotzten und einzelne Stellen die¬

ser Eingeweide verengt , rnürb und aufgelöst wa¬

ren . Andere in der Nähe befindliche Organe sind

von Blut stark angefüllt , verhärtet , angeschwollen

oder vereitert gewesen x ) .

Wenig übereinstimmend sind aber die Beobachtun¬

gen , welche man über die Veränderungen der Or¬

gane , auf die narkotische . Gifte unmittelbar ein¬

wirkten , gemacht hat . So bei Vergiftungen mit

Möhnsaft , Kirschlorbeer , Stechapfel , Bilsenkraut,

Nachtschatten , Lolch etc . ( Belladonna und Krähen¬

augen haben auch einen Antheil scharfen Stoff .)

Nach  31ueiichy ') sollen in den Leichen der durch

Belladonna Vergifteten Zusammenschnürungen , Ent¬

zündungen , Korrosionen im Magen , und Fäulnifs

der Milz und Leber gefunden werden . — jßarrcre z)

bemerkte nach Vergiftungen mit Bilsenkraut

schwarzblaue Flecken im Magen . — TT edekind a)

sah ' bei einem durch Stechapfelsamen Umgekom-

3o)  Ramazzini "Off . omn . Genev.  1717.  S.  4g5 . —

S 10 ekhausen de litliargyrii fiimo etc . Goslar,  i656 . —

Suchland de paralysi metalliorum . Ultraj.  i6g3.

j ' ) Die praktische Abhandlung von der Belladonna u.

ihrer Anwendung etc . Gott.  1785.

5)  Observat . d 'Anatom . ij53.

a)  HannÖvrischeä Magazin 1785 . St.  2g.
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HiPnen den Magen und die Därme roth und hier
und da brandig ; die Zotten haut derselben wie ab¬
gelöst. — Heim b)  nahm dagegen nach dem Genüs¬
se dieses Gittes keine Entzündung wahr , nur Was-
seranhäuFungen im Unterleibe , die Gedärme vonLuft
ausgedehnt und an einigen Fingeweiden braune Strei¬
fen . — Coiislruch c)  beobachtete bei einer durch
Krähenaugen getödeten Person , dafs die dicken
Gedärme , Leber , Milz etc . völlig gesund , die
Därme stark von Luft aufgetrieben , derMagen durch¬
aus entzündet und in der Gegend des Pförtners fast
brandig war . Die Entzündung erstreckte sich bis
in die Milte des Leerdarmes . — In einem andern

Falle  d)  war der Magen korrodirt.  Ueyde e) fand
dagegen nach Vergiftungen mit Krähenaugen im
Schlünde , Magen u . Darmkanale nichts Ungewöhn¬
liches . Gleiche Erfahrungen machten  T 'T'epfer , Brim-
npr  u.  Nichols  mit andern vegetabilischen Giften . —
l r/racher f)  bemerkte in den Eingeweiden derjenigen,
welche durch die Piebendolde (oeiiautheßsbulosa ; ein

b) Seile 's Beiträge zur Natur - und Arzneiwissenscliaft.
B . II . S. 125.

e) Hufeland 's Journal für die prakt . Arzneikunde und
Wundarzneikunst . B . IV . S. 44®•

d ) Murray  med . prakt . Bibliothek . B . II . S. 429-

e) Morgagni  a . a . O . Nro . i <4-

S ) Act . Helv . Basti.  1760 , T.  IV . Art . 2. S. 71.
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narkotisches Gift ) getödet wurden , nichts Regelwi-

driges . — Bei Opiumsvergiftungen fand man in

einigen Beobachtungen leichte Entzündung der

rechten und linken Mündung des Magens , Aus¬

dehnung der Venen im Unterleibe von schwarzem

Blute , airsgetretenes Blutwasser in den Höhlungen,

schwarzbraune Flecken der Leber , Aufgetrieben-

heit des Darntkanals , Entzündung der Lungen , die

von schwarzem Blute strotzten  g ~) . In andern Bei¬

spielen konnte aber keine abnorme Beschaffenheit

des Magens angetroffen werden 7i). — Das Kirsch-

lorbeeröl tödet nach  Fonbana 's i ) und  JDoelz 's Ii)

Versuchen schnell , ohne den Theil , worauf es an¬

gebracht worden — es sei durch Mund , After,

Scheide oder Wunden — sichtbar zu verletzen.

Bei vielen Giften läfst sich also da , wo sie ein¬

wirkten , die durch die chemische Aktion abge-

g ) Pyl  a . a . O . B . I , C . 8 und  Roose 's Beiträge zur

öffentlichen und gerichtlichen Arzneikunde , B . II'

S . 5 7 f . f.

h) Schlegel 's Materialien für die Staatsarzneiwissenachaft

und praktische Heilkunde , ite Samml . Nro . XVI . und

2te  Samml . Nro . V . ( Mit  2  Quentch . Opium . )

i) D . Abhandlung über das Viperngift , die amerikani¬

schen Gifte , das Kirschlorbeergift und einige andere

Pflanzengifte . A . d . Fr . Berlin,  1787  S . 53o . f . f.

k ) D . neue Versuche und Erfahrungen Uber einige Pflan¬

zengifte . Nürnberg,  1792,
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Vvichehe Normalmischung und Form in Hinsicht
auf Farbe , Festigkeit , Trockenheit , Gestalt etc.
der Organe nachweisen ; bei andern findet dieses
aber weit weniger statt , und so lange diese Verän¬
derungen uns noch so ganz unbekannt sind  V) ,
müssen wir solche Gifte inzitirende Z*) nennen.
Oer Charakter ihrer Wirkung liegt bis jetzt noch
vorzugsweise in dem durch sie bestimmten Erre¬
gungsstande , bei jenen aber mehr im Chemismus.

Nach diesen Prämissen können mithin zwar viele
Vergiftungen , aber keineswegs alle , zu den Verlez-
zungen gebracht werden.

V) Die Wirkung der Gifte etc . allein auf Oxydation und
Desoxydation zurückzuführen , scheint mir nicht ge¬
nügend zur Erklärung zu seyn . Im weifsen Arsenik
lie _t die Wirksamkeit weder in der arsenikalischen

B i .is , noch , im Oxygen , sondern in der Vereinigung
beider zu einem neuen Stoffe ; und dieser bringt nicht
blos Oxydation hervor . Eben so ist die Wirkung
des M ihnsaftes nicht vorzüglich im Kohlenstoffe , son¬
dern auch im Wasserstoffe etc . und zwar in der Ver¬
bindung des Ganzen ( und wegen dieses Quantitäts-
Verhältnisses seiner Mischungstheile ) zu suchen . Der
Pio .efs bei dem Effekte des Molinsaftes möchte wohl

von einer blofsen Desoxydation sehr verschieden seyn.

Oder die Erregung direkt schwächende,
wenn man auf  Rassori 's und  Borda s contraslimulan•
tia  Rücksicht nimmt»
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Feuerbach m)  macht die Bemerkung , clafs die

Aerzte und Rechtslehrer die Eintheüung der Ver¬
letzungen in Absicht auf ihre Lethalität mit Un¬
recht blos auf Wunden anwendeten , sie sei auch
auf Vergiftungen anwendbar . —  Metzger n)  und
erst neulich  Gebel o)  haben jedoch hierüber bereits

Vorschläge gegeben.
Früherhin versuchte ich schon einen Einthei-

lungsgrund für die Lethalität der Wunden aufzu¬
stellen ]}) , welcher ohne Zwang , in direkter Reihe

m) D . Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gülti¬

gen peinlichen Rechts . Giefsen , l8o3 " 5- 209 - Not . b.

vi) Metzger ''s System d . ger . Arzneiwiss . 5. 2o5 und dess.

gerichtl . med . Abhandl . B . II . S . 43 , — Metzger  siehe

aber ( d . System 5 2 (5 und  272. ) offenbar bei der
Annahme von 3 G ' arlen auf die Zeit , innerhalb wel¬

cher eine Vergiftung tödet ; ob das Gift schnell oder

lanssara den Tod herbeiführt , und er sagt , diese 3
Grade stimmten mit seinen 3 Klassen der Lethalität

der Verletzungen (absolute , -per se  und  p . accidens)  ge¬
nau iiberein . Allein die Zeit kann hier nicht den

Grund bei der Entscheidung abgeben , denn es kann

eine Vergiftung , auf die der Tod sehr bald folgt,
per se  und  per accidens , aber auch wohl andere Ver¬

giftungen ( durch Bleioxyde , Sukzessionspulver,  eau

mirable , jtqua Toffana,  Wütbgift etc .) , die zugleich
langsam wirken , absolut tödlich werden.

0) Archiv des Kriminalrechls . Herausgegeben v.  Klein,

Kleinschrod  und  Konopak.  B . VI . St . 4 - S. 88 u . 8g.

p ) Horns  Archiv f . med , Erfahrung . B . VI , S. 64 f . f,
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und richtig bezeichnend diejenigen Grade gibt,
welche für die Ausübung der gerichtlichen Medi¬
zin nothwendig sind . Dieses Einteilungsprinzip
schien mir in der Heilbarkeit der Wunden

an sich (bei einem Gesunden ) , abgesehen von
allen übrigen Einwirkungen und obwaltenden Um¬
ständen zu liegen . — Es ist dabei zu beachten :

l . Ob die Verletzung ihrer Natur nach geradezu
den Lebensprozefs , in kürzerer oder längerer
Zeit , zerstört , ohne dafs dis Kunst diesen
Erfolg abwenden kannob die Verletzung an
sich unheilbar tödlich ist ( Laesia
dtherapeutico - lethalis ) ; wie Wunden der Aor¬
ta , der Pfortader , des Speisesaftganges etc.
Oder

2 ob es der Heilkunde möglich ist , die Ver¬
letzung zu heben , wobei aber der Ausgang
immer zweifelhaft , die Heilung also der Na¬
tur der Wunde nach mit Schwierigkeit ver¬
knüpft ist . In vielen Fällen ist hier bei der
besten Behandlung der Tod erfolgt , und es
war ausser der Verletzung keine sehr hervor¬
stechende einwirkende Schädlichkeit wahrzu¬

nehmen ; nach andern Erfahrungen wurde da¬
gegen die Heilung derselben Verletzung be¬
werkstelligt . Der Erfolg ist prekär ; die Ver¬
letzung an sich s ch w er he ilbar , -und wenn
der Verletzte stirbt , so wird sie schwer-
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heilbar tödlich  q)  ( Laesio dystherapeuti-
co - lethalis ~) , z . B . Wunden des Zwerchfells,
der Harnblase , des Uterus etc . — Oder

q ) Man fehlte wohl eliehin öfters , dafs man , wenn
irgend eine sehr auffallend mitwirkende Schädlichkeit

eich zur Wunde gesellte , die Hauptveranlassung des
tödlichen Ausganges in die erstere , in das Akzidens
setzte , wenn auch die letztere schon hinlänglich das
Tödliche gröfstentheils zu begründen im Stande war.
Z B . wenn bei Geschwüren in der Lunge gröfsere
Verletzungen dieses Organs sich ereigneten ; — oder,
wenn bei an sich schon gefährlichen Wunden ( bei
manchen Kopfwunden , Hirnerscliütterungen etc .) eine
augenscheinlich schlechte Kur angewandt wurde.
Die Wunde bleibt aber in solchen Fällen ihrer Natur

noch immer schwer -heilbar , wenn auch ein Umstand,
•welcher einen schädlichen Einllufs hat , nicht da ist.
Tritt ein solcher ein , so mufs der Tod um desto

gewisser seyn . Der gerichtliche Arzt soll aber vor
Allem den Antheil der Verletzung in lethalen Ereig¬
nissen schätzen.

Die Nebenumstände können also das Urtlieil über
die Wunde , an sich betrachtet , nie ändern . Hat

deswegen der Inkulpat die Umstände mit bestimmter
Absicht bei einer leichtlieilbaren Wunde ( z. B . bei
der Verletzung einer oberflächlichen gröfseren Vene
der Extremitäten , ohne dafs durch eine angebrachte
Bandage der Verblutung gesteuert werden konnte ) so
geleitet , dafs der Tod eintreten mufste , so macht
ihn dies wohl in rechtlicher Hinsicht eben so schul¬
dig , als wenn er eine unheilbar tödliche Wunde bei-
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3) Ob die Verletzung an sich , nach allen Erfah¬
rungen , bei einigermafsen günstigen Umstan¬
den , ohne besondere Schwierigkeit geheilt wer¬
den kann . — Die Verletzung ist ihrer Natur

gebracht hatte , allein dann wird diese Schuld ' durch

die Nebenumstände , durch die Leitung jener Kon¬
kurrenz giöfstentlieils moLivirt , nicht durch die Ver¬

letzung allein . Dies scheint *ucb  Feuerbach (a . a. O.

§ . 2og . N . c .) zuzugeben.  Quistorp (Grundsätze des

deutschen peinlichen Rechts . Rostock und Leipzig,

179b ß . I . S . 322 ) erklärt sich aber hierüber folgen-

derrnafsen . , , Nach dem gegründeten {Jrtheile der

Rechtslehrer ist jedoch die Verletzung oder Verwun¬
dung allemal für individuell tödlich zu achten , mit-

hin ein wahrer Todschlag anzunehmen , obgleich die

Wunde nach ihrer eigenthiimlichen Beschaffenheit an

und für sich nicht tödlich gewesen , und nur ver¬

möge der Umstände , die sich nach der Verwundung
ergeben , tödlich geworden ist , wenn nämlich der

Thäter die hinzugekommene Tödlichkeit vorhergese¬
hen , nichts desto weniger aber die Verwundung un¬

ter gefährlichen Umständen vorgenommen , oder wohl
gar vorsätzlich veranstaltet hatte . Solche Fälle sind
dann vorhanden , wenn iemand an einem einsamen

Ort " , wo keine Hülfe möglich war , vorsätzlicher

Weise , oder wohl gar in der Absicht , dafs keine

Hülfe erfolgen möge , verwundet wurde ; oder , wenn
der Thäter den Verwundeten mit Fleifs hülflos lie¬

gen läfst , dafs dergestalt die nächste Ursache des

Todes dem ersteren lediglich und unmittelbar beizu¬

messen ist . Sollten jedoch die angeführten Umstände
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nach für die Existenz des Organismus gefahr¬
los ; sie ist leichtheilbar , und hei einem
tödlichen Erfolge — leicht heilbar töd¬
lich ( Laesio eutherajjeutico - lethalis ) , wie
einfache Fleischwunden der Extremitäten etc.

Durch diese Eintheilung ergibt sich sogleich auch
der Antbeil , welchen die Verletzung an dem erfolg¬
ten Tode hat , und dies ist dem Kriminalisten ge¬
rade das Wichtigste . Denn alle , diesen Gegen¬
stand betreffende , Fragen der Fiechtsgelehrten an
die Aerzte lassen sich auf die 2 Sätze zurückbrin¬

gen : wie grofs ist der Antlieil der Verletzung an
sich in dem lethalen Erfolge ? und worin besteht

das mitwirkende Moment , wenn die Verletzung
nicht allein partizipirt?

Bei einer unheilbar tödlichen Wunde
w ird der  hinreichende Grund des Todes  allein  in

der Verletzung ; bei einer schwer heilbar töd¬
lichen  gr öfs te nbheil  i und bei einer leicht¬
heilbar tödlichen  geringsten Theils  in
ihr liegen . Die letzteren werden also entweder
Haupt - oder Nebenmoment des tödlichen Effektes
seyn . — Der Tod wird der Verletzung bald ganz,

nicht zutreffen , und ein Verwundeter ohne beson¬

deres Verschulden des Thäters , blos an der Verblu¬

tung sterben , da doch die Wunde so wenig allge¬
mein , als individuell tödlich war , so ist dieselbe

nur für zufällig tödlich zu halten , und der Thäter
nicht am Leben zu strafen,"
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i >ald vorzüglich , bald in geringem Mafse zuge¬
schrieben werden müssen . Bei den schwer - und

leichtheilbaren tödlichen Verletzungen mufs sich
der lethale Erfolg zugleich in innere oder äussere
Verhältnisse , oder in beiden , gründen ; in Konsti¬
tution , Krankheit , Verhalten des Verletzten , Kur,
Mangel an ärztlichem Beistande , Einflufs anderer
schädlicher Potenzen etc . ;•)

Uebergänge und Zwischengrade müssen in kon¬
kreten Fällen oft eintreten , werden aber selten von
dem Charakter zweier der aufgestellten Klassen
gleichweit entfernt seyn , sich also meist mehr zu
der einen oder andern neigen und hiernach klassl-
fizirt Werden.

r)  Ploucquet , Brinkmann , Stall , Roose  und die Krimi¬

nalisten  puistorp , Feuerbach  und  Meisler  bestimmen
die Lethalität der Verletzungen nacli folgendem Schema.

a. Laesio absolute lethalis.

et . L . in abstracto s. universaliter lethalis.

ß . Is . in concreto s„ individtialiter lethalis ■>

b . L » per accidens lethah

Indefs ist hier — ausser anderen Mandeln — die Un»

terabtheilung  ß  von der Abtheilung b nicht hinrei¬
chend unterschieden , wenn man die Begriffe und
die Benennungen genau vergleicht . Es fehlt die logi¬
sche Bestimmtheit . — Auch ist überhaupt eine jede
Wunde , welche einem Individuum beigebracht wird
und den Tod nach sich rieht,  in concreto s . indivi-
dualiter  tödlich.
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Nur die Resultate gültiger Beobachtungen ltann

Norm bei der Schätzung der Heilbarkeit der Ver¬

letzungen werden.
Eine Verletzung ist dann als geheilt zu betrach¬

ten , wenn die gestörte regelmäßige Mischung und
Form eines Organs wieder in einen Zustand ver¬
setzt wird , wo nun keine wichtigen , nachtheiligen

Folgen für das Leben und das Wohlseyn des Indi¬
viduums mehr entstehen.

Man dürfte der Eintheilung einwerfen , eine
Wunde könne in einzelnen Fällen unheilbar seyn,

und brauche deswegen nicht tödlich zu werden

z . B . eine Verletzung bei einem Kachektischen.

Oder eine Verletzung könne schwerheilbar seyn,
ohne dem Leben weiter Gefahr zu bringen , z . B.
manche Luxationen , Gelenkwunden , kleine Ver¬

letzungen bei Venerischen etc . Allein nimmt man
zum Mafsstabe an , dafs solche Verletzungen für
sich betrachtet , bei gesundem Körper und

guter Behandlung doch ohne Schwierigkeit ge¬
heilt werden , und nach vielen Beobachtungen bald
geheilt worden sind , so müssen sie in dieser Hin¬
sicht doch als leichtheilbar betrachtet werden . —
Der Verlust eines Gliedes ist nicht für unheilbar

zu halten , weil ein Theil verloren wurde ; denn

wenn die vorhandene Verletzung vernarbt , so ist,
ungeachtet des Mangels , eine Heilung zu Stande
gebracht worden.

\
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Ich komme von dieser Abweichung zurück , und
glaube , dafs die gelieferte Ansicht der Tödlichkeit
der Verletzungen sehr passend auch auf die Ver¬
giftungen angewendet werden könne.

In kriminellen Untersuchungen von Vergiftung
kann der Inquirent vom gerichtlichen Arzte eine
Beantwortung der Frage verlangen , wieviel der
Vergiftung in Hinsicht auf die Lethalität zukomme.

Das Verh 'ältnifs zur tödlichen Wirkung wird
aber bei Vergiftungen angegeben , wenn die (voll-
kommne s . oben ) Vergiftung an sich rück¬
sichtlich ihrer Heilbarkeit geschätzt wird . Es ent¬
stehen von diesem Gesichtspunkte aus eben so viele
Grade als bei den Verletzungen,

1) SolcheVergiftungen , deren tödliche Folgen nicht
durch die Kunst abgewendet werden können.

Die Vergiftung begründet vollkommen den
lethalen Effekt , ist ihrer Natur nach unheilbar
tödlich. (F ~eneßcium atherapeubico - lethale .)

Hierher scheinen als Beispiele zu gehören.
Die von  Reinegg .r ) erzählte Beobachtung . —

Ein Perser vergiftete sich mit Unze Mohnsaft.
Ein Fall bei  Pyl b) . — Ein junger Mann nahm

I Drachme Opium.

Ferner . — Ein Mann verschluckte eine grofse
Dosis

s) Blumenbach 's med . Bibüoth . B . II . 2 . S . 585.

t)  Vyl 's Aufsätze etc . B , I , C . 8.
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Dosis weifsen Arsenik ; es wurden , sobald sich
Vergiftung äufserte , zwecktnäfsige Mittel gegeben,
er starb aber nach wenigen Stunden , zz)

Eine von  Metzger  erzählte Beobachtung , wo
sich eine Mannsperson mit  2  Quent bis i Loth
weifsen Arsenik tödete.  v)

Eine Frau von 47 Jahren vergiftete sich mit mehr
als einer Unze Arsenik , w)

Consbruch  beobachtete , x ) dafs ein Bauer von
24  Jahren Vitriolül zu sich nahm . Er starb nach

Verlauf von 7 Tagen , wegen zu beträchtlicher Ver¬
letzung des Schlundes und Magens , wiewohl bald
nach der Vergiftung eine passende Behandlung an¬
gewendet wurde.

Bei  Schlegely)  eine Vergiftung mit wenigstens
•| Loth Mohnsaft bei einem jungen Manne . Er
starb , nachdem verschiedene Hiiifsmittel gebraucht
worden.

Mehrere von  Penchienati , Madden  u . a . bekannt
gemachte Vergiftungen mit Kirschlorbeer , z)

ß) Vergiftungen , die in manchen Fallen den Hei-

*) r y l 3.  a . O. B. V. C.  18.
«0 Pyl  a . a. O . B . VI . C.  17.

w) Buchoh  a . a. O. B. IV. S. i53.

00) HufelancVs  Journal etc . B. Vit . S.  18  f . f.

y ~)  Materialien etc.  2te  Sammlung.

Gmelin's allgemeine Geschichte der Pflanzengifte.
Nürnberg , i8o3 . S. 771  und  772.

i ker Jahrg . B
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Iungsversuch nicht vereiteln , in andern aber
tödliche Folgen haben , bei welchen jedoch et¬
was auf mitwirkende innere oder äufsere Ver¬

hältnisse gesehen werden mufs . Die Vergif¬
tung an sich ist hier Hauptveranlassung,
wenn der Tod erfolgt ; sie ist s ch w er h e i 1-
bar , und wenn sie tödlich wird , schwer¬
heilbar tödlich . (  Veiießciurri dysthera-
jjeutico - lethale .)

Zu dieser Klasse dürften folgende Fälle gerech¬
net werden können.

Eine von  Metzger a ) erwähnte Beobachtung . —
Nach einer starken Gabe Arsenik konnte dem Ver¬

gifteten kaum durch schnelle und zweckdienliche
Hülfe das Leben gerettet werden.

Ein Fall bei  Kramer . b) — Nach genommenem
Sublimate wurden der Mund , Schlund und Magen
korrodirt . Es ging Blut durch Brechen und
Stuhlgang unter schrecklichen Beängstigungen,
Kolikschmerzen , Ohnmächten , Zuckungen etc.
in Menge ab . Durch Milch,  OL Tart.  jj . del.
u . a . M . wurde die Heilung doch noch bewerk¬
stelligt.

Einem jungen Frauenzimmer wurde , weil sie
Zahnschmerzen hatte , Vilriolöl in den Mund ge¬
gossen . Die Korrosion des Mundes , Schlundes,

a)  D . geviclitl . med . Abhandlungen . B. II , S. 16. f. f.

b) Morgagni a.  a , O. Ni 'O. 5.
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Magens etc . war sehr stark . Die Vergiftete
kam zwar , nach dem Gebrauche von Arzneimitteln,
mit dem Leben davon , behielt aber noch lange Zeit
Beschwerden , c)

Ein Mann von 36 Jahren hatte ein halbes Loth
Arsenik genommen . Die brennenden Schmerzen,
die anhaltend scharfen Stuhlgänge , der heftige
Durst , die stinkenden Schweifse , die häufigen Kon¬
vulsionen etc . wurden endlich durch den Gebrauch
von schleimigen und öligen Mitteln beseitigt , und
dem Kranken das Leben erhalten , d)

Einem Mädchen wurde eine bedeutende Dosis
Steehapfelsamen als Aphrodisiakum beigebracht.
Bei der besten Behandlung konnte sie kaum ge¬
rettet werden , e)

Ein junger robuster , aber etwaä torpider Mann
nahm auf zweimal go Gran Mohnsaft . Durch
Brechmittel und Säuren wurde er erhalten.  J)

Eine gesunde Magd vergiftete sich mit  2  Drach¬
men geraspelter Krähenaugen ( Nux vomica ) . Es
wurden , in der Meinung , dafs Arsenik das genom¬
mene Gift gewesen sei , Schwefelleber , Milch und
einhüllende Mittel gegeben . Die Person starb  z

e) Tulp ohservat. med. Amst.  1C72.  L . III . C.  23 . S. 25j.
d) G " Hier t in Recueil pe'riodique d'Observation de me'di-

ein. T . IV.  S . 353.

«) Gmelin  a . a. O . S.  tyti.

f ) Schlegel  a . <1, O . are Samml.
Ii 2
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Stunden , nachdem sie das Gift verschluckt hatte , g)

Da keine Brechmittel , keine Säuren , überhaupt

keine gegen vegetabilische Gifte erprobte Gegenmittel

angewendet wurden , so scheint dieser Fall , wenn auf

das Gift selbst Rücksicht genommen wird,nicht zu der

ersten Klasse gezählt werden zu können.
Ein Mann von 5o Jahren erhält durch ein Kind

Arsenik . Dieses halte ebenfalls vom Arsenik , den

es für weifsen Zucker hielt ', verschluckt , genafs

aber wieder , da man sogleich einen Arzt gebrauch¬

te . Der Mann schickte erst nach 24 Stunden nach

ärztlicher Hülfe und starb am 8ten Tage . Ii)

Endlich gehören auch wohl hierher : eine Ver¬

giftung mit Opium , welche  Hufeland , i)  erwähnt;

mehrere änfsere Vergiftungen mit Arsenik bei

Knape k), von welchen eine tödlich ausfiel u . a.

3) Vergiftungen , deren Wirkungen im Organis¬

mus durch passende Heilmittel ohne besonders

grofse Schwierigkeiten aufgehoben werden kön¬

nen . Folgt der Tod , so liegt er zum gröfsten
Theile in einem mitwirkenden Momente . Die

Vergiftung ist an sich leicht heilbar , fin¬

det aber ein tödlicher Ausgang statt , so wird

g ) Hufeland 's Journal etc . B . IV - S. 44 2 '

h) Bucholt,  a . a O . B . IV - S. i63.

i ) A . a. O , B . XI . St.  2.  S.  148.  f . f.

k) A.  a . O . B . I . Tin 1, S.  i )5 . f . f.
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sie leicht heil bar tödlich, {Veiießciuih
eutherapeutico - lethale .)

Zu dieser Klasse könnten folgende Beobachtungen

gebracht werden.
3i Personen bekamen Zufälle der Vergiftung , die

von einem mineralischen Gifte herzurühren schie¬

nen . Sie wurden alle geheilt . I)

Ein Bauer erhielt Arsenik , aber nur in so gerin¬

ger Menge , dafs er ohne alle Mittel , ungeachtet er
schon vorher kränklich war , bei Leben bleibt.

Einen Fall dieser Klasse erzählt  TVepfer m\  wo
eine durchaus kachektische Frau von einem hefti¬

gen Erbrechen , nach genommener geringen Dosis

Spiefsglanzglas , überfallen wurde . Das Erbrechen
hörte ohne Arzneien auf . Sie starb zwar mehrere

Wochen nachher , aber mehr an Folge ihres übel

konstituirten Körpers , als durch Folge des Giftes.

Dies zeigte schon der entstandene Brand am Fufse.

— Der Magen fand sich bei der Sektion nicht kor-
rodirt.

Einem kranken Kinde wird eine äufserst unbe¬

trächtliche Menge Kinder - Mithridat gegeben . Es

stirbt , und die leipziger med . Fakultät erklärt den

gereichten Mithridat nicht für die Ursache des

erfolgten Todes,  n)

l) Pyl  a . a. O. B . VIII . C. 10.
m) Histor. cicut. aquat . p. 25/f.
n) Weis,  vermischte Beiträge zur gerichtl . Arzneigelahrt-

lieit . Leipzig , 1776 . C . VIII.
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"Wahrscheinlich kann eine ähnliche tödlich sich

endigende Geschichte , die in  Pyi 's R epertori-
11m o) enthalten ist , ebenfalls hierher gezählt wer¬
den.

Die Klassifikation einer Wunde ist bekanntlich

öfters sehr nrifslich , wie das schon aus den verschie¬
denen Gutachten über einen und denselben Fall in

Vielen  Beispielen erhellet . Weit schwieriger ist

dies aber noch bei Vergiftungen * weil das , was als

Wirkung einer Vergiftung allein zugehört , von
dem vorhanden gewesenen und von den in der Fol-

ge Einflufs gehabten Umständen häufig nur mit

Mühe und oft gar nicht abgesondert betrachtet wer¬
den kann . Es ist bei der Bestimmung einer Ver¬

giftung in dieser Rücksicht erforderlich auf folgen¬
de Punkte zu sehen.

a ) Auf das Subjekt , das vergiftet worden ist;
auf sein Geschlecht , Alter , Konstitution,

Temperament , Lebensart , Gewohnheit p ) ,
krankhafte Beschaffenheit etc.

o) B. Iir . St. 1.
p ) Eine Drachme Opium kann für den nicht Gift seyn,

der gewohnt ist , täglich so viel zu sich zu nehmen.

Juncker  machte eine solche Beobachtung , wo ig Jahre

lang täglich 1 Qtient gebraucht wurde . ( Juncker

Diss . casus rariss . matrcnae largissimo opii usu per plw

res annos tracl , Halae  1744.  Hall er Coli . Diss . Pr . VII.

Nro.  240 .) — Fiir  Boucquet  war der Mohnsaft ein

solches Bedürfnifs geworden , dafs er endlich  100
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h) Auf die Art des Giftes ; ob Arsenik oder
Mohnsaft , oder Bleioxyde etc.

c) Auf die Dosis des Giftes.

d ) Auf die Umstände welche statt fanden , als

die Vergiftung vor sich ging ; ob der Vergif¬
tete noch nüchtern , ob er in einein leiden¬
schaftlichen Zustande war etc.

e) Auf -das Vehikel , mit welchem das Gift bei¬

gebracht wurde.

f)  Auf den Ort der Applikation ; ob innerlich
oder aufserlich etc.

g ) Auf das Charakteristische der entstandenen
Zufälle.

Gran davon zu  sich  nahm* (Histoire de la societe da

me'de'cine h Paris pour l 'ann.  17 .79.  S.  92.  f . f .) — In

Ant . IVIanzoni 's Beobachtungen zur nähern Kenntnifs der

Fehler der CJrinwege liest man eine hierher gehörige

merkwürdige Erfahrung . Eine Frau von 33 Jahren,

wurde nach einer Verwundung in der Schamgegend mit
einer HarnunterdrUckung befallen , wozu sich Wahnsinn

gesellte , gegen welchen der Mohnsaft allein in grofsen
Dosen Erleichterung verschaffte . Sie nahm während

der 33 Jahren mehr als  200  Pfd . Opium , manchen Tag

200  Gran . (Sammlung med . Abhandlungen vermisch¬
ten Inhalts . Aus fremden Sprachen übersetzt . Heraus,

gegeben von  J . J . Roemer.  Zürich , i8o5 .) Mehre¬

re Beispiele solcher Opiophajer . finden sich auch in

Kuhns  und  pJAeigel 's italienischer Bibliothek . B . II.

St . 1. S . 47 u . und B.  IV*  dt « i - S.  229.
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7i) Auf die Behandlung , medizinische Hülfs-
mittel etc.

z) Wenn der Tod folgt , auf die Zeit , in wel¬
cher er nach der Vergiftung eingetreten ist.

fi) Auf die Resultate der Sektion.
Nur selten wird einer dieser Punkte für sich al¬

lein bei der Beurtheilung leiten können , gewöhn¬
lich werden sie alle ( wenn man sie haben kann)

oder doch mehrere zur Bestimmung benutzt wer¬
den müssen.
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7-

Merkwürdiger Fall einer Kopfverletzung.
Vom

Herausgeber .

Er ereignete sich hier in Hanau im .Tahre i8o3.
Ein Jude wurde von einem Soldaten mit dem Ge-

fäfse seines umgekehrten Säbels so auf die linke
Seite des mit einer baumwollnen Mütze bedeckten

Kopfes geschlagen , dafs der Soldat nur mit Mühe
und unter Herumziehen des Verletzten das Sabel-

gefäfs aus der beigebrachten Wunde los machen
konnte . Die Parierstange des Säbels vermifste
nachher der Thäter . Der Verwundete lief noch ei¬
ne Stunde weit und liefs sich verbinden . Bei die¬

sem , 2 Stunden nach der Verwundung erfolg¬

tem , Verbände zeigte sich fast in der Mitte
des Scheitelbeins eine kreutzförmige bis zum Schä¬

del dringende Wunde von 2 Zoll Durchmesser.
Im Zentrum der Wunde war das linke Scheitelbein

beinahe in seiner Mitte oval in der Gröfse eines

halben Zolls durchbohrt . Durch die offne harte

Hirnhaut drang viel Blut und es liefs sich das Ge¬
hirn erblicken . Der Verletzte hatte übrigens we*

der Sinnlosigkeit noch schlafsüchtige , paralytische
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oder .konvulsivische Zufälle . Acht Tage nach der
Mifshandlug konnte er noch verhört werden . Die

Trepanation wurde mehrmals vorgenommen , der
Kranke starb aber i5 Tage nach erlittener Verlez-
zung , nachdem er in der letzten Zeit soporos war.

Das Auffallendste bei der Sektion war , dafs sich

die durch den Schlag abgebrochene messingene Pa¬
rierstange des Säbels in dem Gehirne vorfand . Sie

hatte sich einen Kanal , der voll Jauche war , schräg
durch die linke Hirnhälfte gebahnt . Mit dem ab¬
gebrochenen Ende safs sie in dem Hirnbalken und

mit dem runden ragte sie schräg nach oben . — —
Die Länge der Parierstange , der gute Zustand

des Verwundeten und die Abwesenheit aller ner¬

vösen Symptome in der ersten Zeit nach der
Verletzung beweisen , dafs sich damals der frem¬
de Körper auf der Oberfläche des Gehirns auf¬
hielt und sich erst in der Folge senkte . Unter

glücklichen Umständen , die den fremden Körper
hätten entdecken lassen , konnte also wohl durch

seine Entfernung , die Heilung statt finden . Diese

Wunde gehörte mithin nach meiner gegebenen
Eintheilung ( s . d . vorherg . Abhdlg . ) zu den schwer¬
heilbar tödlichen Verletzungen.
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8.
Ueber einige neuere Eintheilnngen

der Verletzungen rücksichtlich ih¬
rer Lethalität.

Vom

TI e r a u s g e b e r.

Herr Medizinalrath  Gebel  lieferte im Archive des

Kriminalrechts *) den Vorschlag zu einer verbesser¬
ten Klassifikation der Verletzungen in gerichtlich¬
medizinischer Hinsicht . Die sehr gehaltvolle Ab¬
handlung , in welcher diese neue Eintheilung nie¬
dergelegt ist , mufs um so mehr als ein wichtiger
Beitrag für die Lehre von den Verletzungen ange¬
sehen werden , weil dieser Theil der gerichtlichen
Arzneikunde noch so viele Lücken hat.

, , Die ganze Schwierigkeit der Eintheilung und

*) Herausgegeben von  E . F . Klein , G . A . Kleinschrod
und  C . G . Iionovak.  Im 4 ' en St . d . VIten Bdes . S.
So . Unter der Aufschrift ; Versuch einer zweckmäfsi-

gen Eintheilung der Verletzungen in gerichtlich - me¬
dizinischer Hinsicht . Dieselbe Abhandlung Endet sich
auch in  Ch . Knape 's und  A . F . Hecker 's kritischen
Jahrbüchern der Staatsarzneikunde fiir das jgte Jahr¬

hundert . B . I . Tb . 2 . S , 2g4 — 006.
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das gegenseitige Mißverstehen der Aerzte und Kri¬

minalisten — sagt  Hr . G. — beruht einzig darauf,

dafs sie zwei , zwar von einander abhängende,

aber doch an sich ganz verschiedene Dinge in ein¬
ander werfen , und dann darüber absprechen , wes¬

halb es bisher noch immer unmöglich gewesen

ist , in ' s Reine zu kommen ."

„ Der Richter fragt nämlich gemeinhin nur des¬
halb nach der Klassifikation der Verletzung , um

in Rücksicht dieser die Gröfse der Verschuldung
des Thäters zu bestimmen ."

, , Die Klassifikation einer Verletzung kann nur

die nächste Ursache angeben , allein diese zeigt

nicht die Imputabilität an ; da nun dem Arzte be¬

kannt ist , dafs es dem Richter vorzüglich um diese

zu thun ist , und er doch nur die Klassifikation des

Faktums anzugeben hat , so hilft er sich dadurch,
dafs er nach dem Mafse der Imputabilität der Ver¬

letzung , diese selbst bald in eine höhere , bald in

eine niedere Ordnung setzt , und dadurch aufser

andern , der grofsen Inkonsequenz sich schuldig

macht , eine und die nämliche Verletzung bald für

absolut , bald für blos zufällig tödlich zu er¬
klären ."

— — — — — — — — — — , ,Bei jeder Ver¬

letzung des Körpers sind zwei Dinge durchaus er¬
forderlich ,

a.  dafs der Körper fähig ist , verletzt zu
werden ,
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h, dafs eine Kraft vorhanden ist , welche ihm

die Verletzung beibringt.
Das erste würde nach der Schule die vorberei¬

tende,  causa praedisponens , die andere , die

wirkende Ursache,  causa efßcieus , ausmachen,

welche beide zusammen die nächste Ursache,

causa proxima , bilden . "
Die nächste Ursache des Todes — erörtert nun

Hr . G.  ausführlich — bleibt dieselbe , es kommt blos

bei der Klassifikation darauf an , oh die wirkende

Kraft , oder die Empfänglichkeits - Ursache die

gröfste ist . Im ersteren Falle findet absolute , im

letzteren (nach der gewöhnlichen Eintheilung ) ak¬

zidentelle Tödlichkeit statt . Die Zerberstung der

Milz ist z . B . absolut tödlich , denn jede Verlez-

zung , die den Tod unvermeidlich nach sich zieht,

ist es , nun wird aber zur Zerreissung einer ganz

gesunden Milz eine gröfsere Kraft , als hei einer

kranken erforderlich seyn . Der Erfolg , die nächste

Ursache ist gleich , und doch wird man hier auf

zufällige und dort auf absolute Tödlichkeit erken¬

nen , da doch nicht die nächste , sondern nur die

wirkende Ursache verschieden war.

Hr . G,  räth deswegen , man solle um dieser In-

konvenienz zu entgehen , die Klassifikation cier

nächsten von der wirkenden Ursache trennen , oder

wenn man dies nicht wolle , (wiewohl es zu einer

genauen Bestimmung das Beste wäre ) , so müsse

njan zur vorbereitenden Ursache Gesundheit
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voraussetzen , und die wirkende Ursache messen,
wodurch es möglich würde , mit der Klassifikation
die Imputabilität zu bestimmen . — Hr . G.  schlagt
daher folgende Eintheilung vor.

Alle Verletzungen sind entweder tödlich oder
nicht.

A.  Die tödlichen sind es entweder bedingt
oder unbedingt.

a.  Unbedingt tödlich sind diejenigen,
die an einem gesunden Körper allein den
Tod unvermeidlich nach sich ziehen.

h. Bedingt tödlich sind diejenigen , die
ausser der wirkenden Ursache noch eine
vorbereitende im Organismus des affizirten
Subjektes voraussetzen . Diese ist eine in¬
nere , und

entweder früher in dem Körper vor¬
handen gewesen , oder

ß . die Verletzung zieht sie nach sich,
wenn die Kunst nicht solches verhin¬
dert ; z . B. Verblutung , wenn das Ge-
f 'afs nicht unterbunden wird u . s. w.
oder eine äussere,

sie tritt erst hinterher dazu , und er¬
setzt dadurch das Fehlende der erste-

ren ; z . B. heftige Gemüthsbewegun-
gen , bedeutende Abänderungen der
Luftkonstitution u . s. w.
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B . Nicht tödliche sind entweder;

a.  schwere , wo die Reproduktion bedeutend

gestört ist , oder
b.  leichte Wanden . Erstere können oft in

die bedingte Tödlichkeit übergehen , den
Verlust eines oder mehrerer Glieder , oder
wenigstens eine lange Zeit , oder Zeitlebens

andauerndes Unwohlseyn nach sich ziehen,
indefs diese in der Regel völlige Heilung
zulassen,

Es sei mir vergönnt , einige Reflexionen , welche
ich bei Durchlesung dieser vorgeschlagenen Ein-
theilung niederschrieb , hier mitzutheilen.

l . Sehr wahr ist es , dafs wenn man bei der
Klassifikation der Verletzungen in gerichtlich - medi¬
zinischer Beziehung nur auf die nächste Ursache
(wie sie  Hr . G.  nennt ) Rücksicht nimmt , diese im¬
mer nur dieselbe bleibt , und keine verschiedene
Grade zuläfst . Allein es scheint mir , als wenn man
dies schon in den altern Eintheilungen beachtet , aber
die Verletzung selbst , sobald man sie nicht für abso¬
lut lethal erklärte , als Moment (wirkende Ursache
d.  Hrn. (?.) des hinreichenden Grundes (nächste Ursa¬

che ) des Todes angesehen hätte . *) Nur wurde die

*) IVIetzger 's System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft.
i8o5 . $ . 56 . a . J . 78 , u . a , m a , Q.
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Eintheilung nach dieser Ansicht nicht genau be¬
stimmt *) , und die Abteilungen nicht passend
benannt.

2 . Inkonsequent mufs es seyn , eine und dieselbe
Verletzung bald in diese , bald in jene Klasse der
Letalität zu bringen . Aber dafs dieses von guten
gerichtlichen Aerzten geschieht , wie in dem gege¬
benen Beispiele einer Verletzung der Milz — ist
nur scheinbar . Dem Richter ist am meisten daran

gelegen , im Obduktionsbefunde das Mafs der Ver¬
letzung , welche der Angeschuldigte beigebracht
hat , zu erfahren . Diese Verletzung an sich mit
steter Hinsicht auf ihre Wirkung bei einem Ge-
Sunden , kann bei derselben Beschaffenheit , nach
gehöriger Sehätzung , nie unter zwei Klassen ge¬
bracht werden . Ist die Milz vorher krank gewesen,
und die Verletzung , welche der Thäter bewirkt hat,
war an sich nicht so beschaffen , dafs sie eine Zer¬
berstung der Milz hervorbringen konnte , so mufs
diese Verletzung , abgesondert von der schon frü¬
her in der Milz vorhanden gewesenen , immer in
eine andere Rubrik der Eintheilung gehören , als
wenn die Läsion an sich so stark war , dafs sie
auch bei gesunder Milz eine Destruktion verursa¬
chen konnte . Dafs mithin in ihrer Intensität glei¬
che Verletzungen der Milz und anderer Organe,

bald

*) A. a. O. 5. 75,
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bald absolut , bald akzidentell (nach dem gemein¬

hin angenommenen Schema ) ausfallen , kann bei

genauerer Betrachtung keineswegs der hail seyn *) .

*) Daniel  führt ( in seiner Sammlung medizinischer Gut¬

achten und Zeugnisse etc . Deipig , 1776 . ) zwei Beo¬

bachtungen von Zerplatzuns und Beratung der MiU
an . — In der ersten ( Cas . XXIII .)  wurde eine Frau

auf das linke Hypochondrium und die Lendengefend

dieser Seite mit einem Spaten geschlafen . Es fanden
«ich dort bei der Obduktion äusserlicli beträchtliche

Sugillationen . Die Sektion zeigte , dafs die Milz bis

über die Hälfte geplatzt und geborsten , und dafs durch

die Menge der zerrissenen BJutgefälse eine sehr be¬

deutende Blutergiefsung in der Unterleibshöhle ent¬
standen war . Die Milz hatte aber ein noch einmal

so grofses Volum als gewöhnlich , wos über 2 Pfund
und war durch vieles stockendes schwarzes Blut auf¬

getrieben.  Daniel  sagt : „ wenn wir nun über diese
bei der Sektion befundenen Umstände , und insonder¬

heit über die Art des Todes unser Gutachten etV ei¬

len sollen ; so ist nach dem einmiithigen Zeugnis -e be¬

währter Aerzte allerdings gewifs , dafs eine starke

Verwundung und Berstung der Milz , wenn zumal

grobe oder viele Blutgefäfse zugleich verletzt sind,

eine schleunige und heftige Verblutung , und wegen
derselben einen schnellen Tod nach sich ziehe , mit¬

hin also fiir absolut tödlich gehalten werden müsse.

Es ist auch im gegenwärtigen Falle der plötzlich er¬

folgte Tod ebenfalls von nichts anders heizuleitenj

als weil 6ich bei -der vorhandenen groben  Jissura Ii*'

Iber Jahrg.  S
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o . Zur Brauchbarkeit einer Eintheilung der Ie-
thalen Verletzungen ist aufser anderm auch er¬
forderlich ,

a.  dafs die Klassifikation die Stuffen nach der

nis  und der damit verknüpften Zerreifsung der Blut-
gefäfse , das Blut in so grofser Menge in den Unter¬
leib ergossen hat , dafs selbiges nicht mehr nach dem
Kopfe und Herzen hat zugeführet werden können ;
wie denn auch dieserhalb sowohl die Herzkammern u.

Ohren , als die anliegenden grofsen Gefäfse und die
Kopfgefäfse meist leer von Blut gewesen sind , daher
also freilich die Lebensbewegung desHerzeDS,sammr dem
davon abhängenden Umlaufe des Blutes nothwendig hat
aufhören müssen . Da es aber hier vornämlich auf die

Entscheidung der Frage ankömmt : wie und auf was
Art diese aufserordentliche Berstung der Milz gesche¬
hen 6ei , und ob der , dem Vorgeben nach , mit ei¬
nem Spaten in die linke Seite gegebene
Schlag ( davon vermuthlich auch die  in regione liy-
pochondriaca sinistra et lumbari sinistra  befindlichen äus-
serlichen Sugillationen aunoch herrühren, ) an sich

betrachtet dergleichen heftige Berstung
der Milz wirklich zuwege gebracht ha¬
be ? so läfst sich dieses keinesweges gewifs und be¬
stimmt beantworten . Denn da man bei der Verstor¬

benen die Milz widernatürlich beschaffen gefunden,
und solche nicht nur ganz aufseroidentlicli grofs,
sondern auch mit vielem schwarzen Geblüte vo 'l ° e-

pfropft , und ungemein aufgetrieben angetroffen hat ,
so bleibt es in der That noch sehr zweifelhaft , ob
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Steigenden -Intensität der Verletzungen bil¬
det . — — Dies hat man auch in der , von
vielen angenommenen , Eintheilitng in  laes.

absolute , per se  und  per accidens lethal,,
lind in mehreren andern z . B . in denen von

Fortunatas Fidelis (derelat . 3 'Ied . IV . II.  2 ) ,

J . B oh ii ( de retiunc . tiuln . I.  28 . ) , Calliseu

(System . Chirur . hod. § . 54 . ) u . a . nicht aufser

Acht gelassen , allein in jener konnten frei¬

lich die Klassen nicht logisch richtig aufge-

aucli der gegebene Schlag mit einem Spa¬
ten , oder eine andere äufserliche Gewalt , an sich

selbst und allein würde vermögend gewe¬

sen seyn , ei ne so enorme Zerplatzilng der
Milz 7. u verursachen , wenn nicht dieses

Eingeweide bei gegenwartigem Subjekte
eine » ant widernatürliche Beschaffen-

heit gehabt hätte , mafsen ja sonst im gemeinen

Leoen bei vorfallenden Schlägereien sich dergleichen

Fälle von geborstenen Milzen Unweit öfter zutiagen

würden . Es kann also in Ansehung dieses Umstan-
des , da nämlich eine widernatürliche Beschafl enheit

der Milz vorhanden gewesen ist , die gegenwärtige

Verletzung derselben , unserm Erachten nach , nicht

anders , als  pro laesione per ciccideus lethali  erkannt
werden ."

Daniel  hat in mehreren Stellen offenbar dieselbe An¬

sicht , welche oben angegeben ist - Eben so auch inr> O

der folgenden Beobachtung ( Cnr . XXIV .) .
S 2
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stellt werden , weil der Eintheilungsgrund
nicht so viele erlaubte . — Alle Einteilun¬

gen aber , welche bis jetzt in der Praxis be¬
nutzt wurden , zeigten die Notwendigkeit
eines Mittelgrades , der entweder  per se , oder
individualiter s . in concreto  lethal genannt
wurde . — Es bat übrigens seinen grofsen Nuz-
zen , wenn dieser Mittelgrad nicht als Unter¬
abteilung , sondern koordinirt vorkommt,

h. Die Natur der Verletzung mufs sich in der
Beziehung auf das Tödliche durch die Be¬
zeichnung bestimmt ausdrücken,

c. Die Imputabilität mufs notwendig in der
Bestimmung des Grades der Letalität der
Verletzung gegeben seyn . — Dies ist direkte
Folge , wenn die ersteren Punkte berücksich¬
tiget sind.

Diesen Forderungen dürfte aber das von ITrn . G.
projektirte Schema nicht entsprechen . Es sagt zwar,
dafs etwas aufser der Verletzung im gegebenen
Falle noch mitgewirkt habe , den tödlichen Effekt
zu begründen , es stellt aber , die Grade nicht auf,
welche als Begrenzungen von ganzen Beiheri nötig
sind , um das zu bestimmen , was der Verletzung
mehr oder weniger zukommt . Denn unter die
Bubrik  b . a.  gehören eben so gut bedeutende als

anbedeutende Wunden , welche Venerischen , Skor-
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butischen etc . beigebracht werden , und unter ge¬

ringerer oder gröfserer Mitwirkung einer solchen

Kakochymie tödlich ausfallen ; mit eben so vielem

Rechte Wunden der Lunge , der Harnblase , des

Fruchtliälters , ( penetrirende ) der Luft und Spei¬

seröhre etc . , als Wunden , Kontusionen , Fraktu¬

ren , Luxationen etc . von keinem grofsen Belang,

die aber wie jene vermöge des dagewesenen krank¬

haften Körpers des Individuums einen tödlichen

Ausgang hatten , —

In  b ß  fällt mithin eine hlose Oeffnung der S.apliä-

na auf der Oberfläche des Fufses und eine wichti¬

ge Kopfverletzung , wo der Trepan vielleicht hel¬

fen konnte , wenn bei der ersteren kein Verband

angelegt , und bei der letztern .picht trepanirt wur¬

de . — In  b . y.  wird eine Hiebwunde , die kein

wichtiges Organ verletzt hatte und eine , zwar

nicht unvermeidlich lethale , aber doch sehr gefähr¬

liche Leberverletzung , welche beide in Gesellschaft

deprimirender Leidenschaften etc . ein tödliches En¬

de nahmen , denselben Platz einnehmen.

Diese Zusammenstellung kann aber nicht den

Inquirenten sogleich auf den Gesichtspunkt brin¬

gen , von wo aus er sich über die Verschuldung
des Thäters bestimmt unterrichtet , ohne dafs erst

eine weite Erklärung nöthig seyn wird.

4 . Es fehlt nicht an tödlichen Verletzungen bei
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■welchen der Charakter der 5 Unferahtbeilungen  b.
et. , ß  und  y.  zugleich bemerkiar ist . Für solche

Fälle sind also die Unterabtheilungen von  a . b.  ei¬
gentlich überflüssig.

5 . Die Piubriken  b . ß  und  y  kann man nicht

wohl eine „ vorbereitende Ursache im Organismus "
nennen , und iiberdiefs darf  ß  eben so richtig zu.
den äufsern , als  y  zu den innern vorbereitenden

Ursachen gezählt werden,

6 . Endlich können , was sich schon aus dem Vor¬
erwähnten ergibt , nicht allein die schweren , son¬
dern auch die leichten - Wunden bedingt tödlich
werden . Um nur ein Beispiel anzuführen , so ver¬
weise ich auf jenen Fall , wo ein Kind nach einem
Schnitte in den Daumen sich zu Tod blutete . *)

Eine andere Eintheilung der Lethalität der Ver¬
letzung entwarf  Karisch  in Folgendem;

A.  Absolute Lethalität.
JB.  Akzidentelle Lethalität.

a.  Individuellethal.

b.  Letlial aus Mangel eines zur Heilung erfor¬
derlichen Akzidens.

*) Merlin . Ephemer . 1794 . S . 279 . vergl.  Ball onii opcra

ornnia « Gtmev.  1762 . I . p . 97.
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c,  Durch Hinzutritt einer aufseren Schädlich¬

keit Iethal . *)

Es haben schon  Metzger **) und  Gehel * **) diese
Klassifikation beleuchtet . Was mir sie als unhalt¬

bar erscheinen liefs , war Nachstehendes :

l . Kindes - und Greisenalter können überhaupt
nur dann als Akzidens betrachtet werden,
wenn sich beide wirklich als krankhafter Zu¬

stand darstellen.

S. Die Benennung individuellethal ist aus

den oben erwähnten Gründen ganz unpassend.

3 . Unter der ersten Rubrik der 2ten Klasse sind

Verletzungen , welchen ein grofser und welchen
ein geringer Antheil am tödlichen Ausgange zu¬

kommt , vereinigt , wenn das Akzidens im In¬
dividuum sich befindet.

4 . Dies ist ebenfalls bei der sten und 3ten Ab¬

theilung der Fall , wenn das Akzidens bei jener

im Mangel an Hülfe etc . bei dieser im Hinzu-

*) KauscK3  medizinische und chirurgische Erfahrungen
in Briefen etc. Leipzig 1798- S. 363 f. f. und dessen
Geist und Kritik der medizinischen und chirurgischen
Zeitschriften Deutschlands für Aerzte und Wundärzte,

gter Th . B. I . S.  397  f . f.

**) Neue verm . med . Schriften . S.  107.  f . f. und gerichtl,
raediz . Abhandlung.  B . I,  S . 11. f. f.

***) A. a. O.
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